Zeitschrift: Zeitschrift fur schweizerische Kirchengeschichte = Revue d'histoire
ecclésiastique suisse

Herausgeber: Vereinigung fur Schweizerische Kirchengeschichte
Band: 73 (1979)

Artikel: Die Mischehe und deren Scheidung kraft Bundesrecht im ersten
Bundesstaat (1848-1874)

Autor: Hafner, Pius

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-129975

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-129975
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

PIUS HAFNER

DIE MISCHEHE UND DEREN SCHEIDUNG
KRAFT BUNDESRECHT
IM ERSTEN BUNDESSTAAT (1848-1874)

INHALT

Einleitung S. 2. 1. Kapitel: Das Erbe der Helvetik: I. Die helvetische
Gesetzgebung S.5. II. Erste Ehekonkordate in der Mediationszeit S. 9.
ITI. Ausbau des Konkordatsrechts wihrend der Zeit der Restauration und
Regeneration S.12. IV. Die Entwicklung des kantonalen Eherechts seit
der Helvetik S.16. — 2. Kapitel: Das Bundesgesetz betr. die gemischten
Ehen vom 3. Dez. 1850: I. Der Rechtszustand nach Inkrafttreten der Bun-
desverfassung S.39. II. Vom Rekurs Benz zum Mischehengesetz: Ein
Uberblick S. 40. III. «Bittschrift Benz» oder «Bittschrift Snell» S. 44. IV,
Die Stellung des Bundesrates zur Petition und die Diskussion in den eidge-
nossischen Riten S. 52. V. Das Mischehengesetz S. 56. VI. Die Opposition
der Bischofe gegen das Mischehengesetz S. 65. VII. Die Diskussion der Misch-
ehenfrage in der Presse S. 79. — 3. Kapitel: Die Anwendung des Mischehenge-
setzes vom 3. Dez. 1850: I. Allgemeines S. 86. II. Interpretationsprobleme
S. 87. ITI. Anwendungsfille des Mischehengesetzes S. 92. IV. Statistische
Angaben S. 96. — 4. Kapitel: Das Nachtragsgesetz betr. die gemischten Ehen
vom 3. Febr. 1862: I. Der AnstoB3: der Fall Cammenzind S. 101. II. Der lange
Weg zur endgiiltigen Fassung des Mischehenscheidungsgesetzes S. 110. III.
Die Opposition der katholischen Bischofe gegen das Nachtragsgesetz S. 135.
IV. Der Erlafl des Scheidungsgesetzes im Spiegel der Presse S. 140. — 5. Kapi-
tel: Die Anwendung des Scheidungsgesetzes durch das Bundesgericht 1862—
1874: 1. Das Verfahrensreglement fiir Ehescheidungsprozesse vor Bundes-
gericht S. 146. II. Die bundesgerichtliche Rechtssprechung in Scheidugns-
sachen S. 148. III. Statistische Angaben S. 152. — Ausblick S. 155. — Anhang
I S. 158. AnhangII S. 159. Quellen- und Literaturverzeichnis S. 160.



EINLEITUNG

Die Ehe ist in erster Linie ein sittliches Verhdltnis. Nur einzelne Aus-
schnitte dieses Verhdltnisses, seines Beginns und seiner Beendigung,
werden durch das Recht normiert. Aber auch diese Rechtsregeln unter-
liegen in ihrem Gehalt, ihrer Erfassung und Anwendung den Geboten
der Sitte und Sittlichkeit. Daher wandeln sich die rechtlichen Normen
iber die Ehe mit der Verdnderung der sittlichen MaBstédbe.

Die Rechtssitze, die sich mit der Ehe befassen, stammten in romischer
Zeit und noch im frithen Mittelalter allein vom Staat. Erst seit dem Hoch-
mittelalter begann die Kirche die Ehe in ihr Recht einzubeziehen. Das
IV. Laterankonzil von 1215 verordnete, daB3 die geplante Ehe vorher in
der Pfarrkirche zu verkiinden sei. Dadurch kénnte allenfalls ein Ehehin-
dernis durch Anzeige aus dem Volk entdeckt werden !. Eine ganze Reihe
solcher Hindernisse wurde von der mittelalterlichen Kanonistik allméih-
lich aufgestellt 2. Durch die Beschliisse des Trienter Konzils wurde die
Ehe endgiiltig zum Formalgeschift; im berithmten Dekret « Tametsiy
der 24. Sitzung vom 11. November 1563 wurden an den Eheabschluf3
gewisse Formerfordernisse gekniipft. Die Kompetenz des kirchlichen
Gerichts zur Beurteilung von Eheangelegenheiten wurde bekraftigt 3.

Obwohl die Reformatoren das Corpus Juris Canonici verwarfen, waren
sie im Ehrecht doch genétigt, sich an das kanonische Recht anzulehnen.
So hatte die Ehe auch im evangelischen Staat einen wesentlich religios-
kirchlichen Charakter. Die Ehe wurde auch hier in der Kirche geschlossen,
eigene Matrimonialgerichte mit kirchlicher Beteiligung urteilten {iber
Ehestreitigkeiten. Die Kirche und ihre Diener waren aber dem staat-
lichen Organismus eingegliedert, die kirchlichen Akte und Institutionen
beruhten letztlich auf staatlicher Grundlage, staatlicher Gesetzgebung.
So standen sich am Ende des Ancien Régime in der Eidgenossenschaft
zwei verschiedene Rechtsgebiete gegeniiber in sich einheitlich und ge-
schlossen: In den katholischen Orten galt in Eheangelegenheiten das
canonische Recht, in den evangelischen Orten hatte sich ein staatliches
evangelisches Ehe- und Familienrecht entwickelt, in den paritdtischen

1 Zu den Eheaufgebotsvorschriften des IV. Laterankonzils siehe PLGCHL,
Geschichte des Kirchenrechts, II, S. 2701f.

2 Zur Entwicklung der Ehehindernisse in der mittelalterlichen Kanonistik
PL6cHL, Geschichte des Kirchenrechts, 11, S. 274 ff.

3 Siehe unten S. 28 und dort zitierte Literatur.



Herrschaftsgebieten war das Recht der Konfession der Beteiligten ent-
scheidend 1.

Mit diesem iiberkommenen Rechtszustand hatte sich die Helvetik, mit
ihren Vereinheitlichungs- und Liberalisierungstendenzen, auseinander-
zusetzen. Erhielt der helvetische Civilcodex und somit die darin enthal-
tene Ehegesetzgebung auch nie praktische Geltung, so zeitigte er in der
Folge doch eine nachhaltige Wirkung. Vor allem gegen die Beschrankung
der Ehefreiheit wurde opponiert, die kanonischen Ehehindernisse, aber
auch die kantonalen Eheverbote aus finanziellen und anderen Griinden
wurden bekdmpft. Insbesondere das Verbot gemischter Ehen wurde
in vielen Kantonen gelockert oder aufgehoben, sogar auf interkantonaler
Ebene durch verschiedene Vereinbarungen weggerdumt.

Diese Liberalisierung in den einzelnen Kantonen einerseits, interkanto-
nal durch die Konkordate andererseits, bildete erst die Voraussetzung
fiir die Ehegesetzgebung nach 1848. Daher wollen wir uns in dieser Ar-
beit in einem ersten Teil dieser Regelung des Eherechts seit der Helvetik
bis zur Griindung des Bundesstaates zuwenden, wobei unser besonderes
Augenmerk dem Konkordatsrecht gilt. Beim kantonalen Eherecht miis-
sen wir uns infolge seiner groBen Vielfalt auf eine Ubersicht beschrinken.

Schon bald nach Inkrafttreten der Bundesverfassung von 1848 befal3ten
sich die Bundesbehoérden eingehend mit dem Problem der gemischten
Ehen, wobei in einem ersten Gesetz vor allem der Abschlull solcher
Ehen geregelt wurde. Der Vorgeschichte dieses Gesetzes, seinem Inhalt
und der zeitgenossischen Diskussion dariiber ist der zweite Teil unserer
Arbeit gewidmet. Spezielle Beachtung schenken wir dabei dem Stand-
punkt der katholischen Kirche, der stirksten Gegnerin des eidgendssi-
schen Mischehenrechts.

Auch nach ErlaB des Gesetzes {iber die gemischten Ehen versuchten
in einigen Kantonen die Behorden weiterhin solche Ehen zu verhindern.
Durch Rekurse an die Bundesbehdrden strebten die Betroffenen sich
Recht zu verschaffen. Die dadurch entstandene Rechtsprechung von
Bundesrat und Bundesversammlung in Mischehenfragen 1850 bis 1874
ist Gegenstand des dritten Teils dieser Studie.

Mit dem Gesetz iiber die gemischten Ehen von 1850 war deren Ab-
schluB auf dem ganzen Gebiet der Eidgenossenschaft ermoglicht worden,
iber deren Auflésung hingegen fehlten entsprechende Normen des

1 Zum Rechtszustand am Vorabend der Helvetik siche STAEHELIN, Civilgesetz-
gebung, S. 1801,



Bundes. Mit dem Nachtragsgesetz von 1862 wurde auch die Scheidung
der gemischten Ehen in allen Kantonen grundsitzlich erzwingbar. Vie-
lerorts war diese zwar schon kraft kantonalen Rechts moglich, einige
Kantone gewidhrten sie nur den Biirgern evangelischer Konfession, fiir
die meisten katholischen Kantone aber bedeutete die Scheidung gemisch-
ter Ehen ein von Bundes wegen eingefithrter Fremdkorper im tiberkom-
menen kantonalen Recht. Im vierten Teil dieser Arbeit, in dem wir dieses
Nachtragsgesetz betreffend die Scheidung gemischter Ehen ins Auge
fassen, gilt daher unser besonderes Interesse den Diskussionen um dieses
Gesetz im katholischen Raum.

Das Nachtragsgesetz von 1862 wies die Entscheidung der Rekurse
betreffend die Scheidung gemischter Ehen dem Bundesgericht zu.
Ehescheidungsfille gehorten in der Folge von 1863-1874 zu einer der
Hauptbeschiftigungen dieses Gerichts, welches ansonsten bis zur
Revision des Bundesverfassung 1874 einen recht bescheidenen Aufgaben-
kreis besalB3. Eine Statistik iiber die Tatigkeit des Bundesgerichts soll den
finften Teil dieser Arbeit, den wir den Scheidungsrekursen an diese
Instanz widmen, beschlief3en.

Aus spiterer Sicht stellen die beiden Mischehengesetze von 1850 und
1862 Ubergangsregelungen auf dem Weg zur Vereinheitlichung der
Ehegesetzgebung dar. Mit Art. 54 der Bundesverfassung von 1874,
welcher die Ehe unter den Schutz des Bundes stellt und dem darauf
fuBenden Bundesgesetz betreffend Feststellung und Beurkundung des
Zivilstandes und die Ehe (ZEG) vom 24. Christmonat 1874 wurde dann
erstmals ein einheitliches eidgendssisches, von konfessionellen Anschauun-
gen und geistlicher Gerichtsbarkeit losgelostes Eherecht geschaffen;
allein die Gesetzgebung iiber die Wirkungen der Ehe, insbesondere das
Ehegiiterrecht, verblieb bis zum Inkrafttreten des Zivilgesetzbuches 1912
den Kantonen, Die Vereinheitlichungstendenzen werden schon bald nach
ErlaB des Gesetzes von 1862 stdrker spiirbar, wir verfolgen sie in einem
kurzen Ausblick bis zum Ende des ersten Bundesstaates.



I. Kapitel

DAS ERBE DER HELVETIK

I. DIE HELVETISCHE EHEGESETZGEBUNG

Die erste Helvetische Verfassung von 1798 garantierte in §6 die
Religionsfreiheit *. Sie folgte damit der Idee des konfessionslosen Staates,
wie sie die franzdsische Revolution zu verwirklichen trachtete und setzte
sich in scharfen Gegensatz zu den bisherigen Regelungen in den einzelnen
Orten der Eidgenossenschaft. Wenngleich sich diese Idee nie ganz durch-
zusetzen vermochte und spdtere Verfassungen der Helvetik wieder von
ihr abkamen ?, zeitigte sie doch auch ihre Auswirkungen auf die Ehege-
setzgebung. Die helvetischen Erlasse gingen ndmlich darauf aus, den
Ehebegrift von allen geistlichen Elementen zu befreien. Zwar fehlte in
der Helvetischen Verfassung und Gesetzgebung die ausdriickliche Er-
klirung, daB die Ehe nur noch als biirgerlicher Vertrag zu betrachten sei
— eine solche findet sich in Art.7 der Constitution frangaise vom 3.-14.
September 1791 3 - «allein die gesamte Behandlung des Eherechts geht
von dieser Voraussetzung aus und 143t keine Zweifel dariiber bestehen» *,
Dies zeigt bereits die Tatsache, daB die Helvetischen Behorden die Ehe-
sachen allein ihrer Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit unterstellten.

Sie tibten die ihnen zuerkannte Kompetenz aber auch aus. So ist das
Gesetz betreffend die Gestattung der Ehen zwischen Geschwisterkindern
vom 17. Oktober 1798 zu erwidhnen 3 und vor allem die Aufhebung aller
Gesetze gegen gemischte Ehen am 2. August 1798 ©.

1 STRICKLER, Actensammlung, I, S. 568.

2 Die spateren Verfassungen der Helvetik von 1801 und 1802 kehrten wieder
zum Staatskirchentum zuriick: Verfassung der helvetischen Tagsatzung vom 24.
Oktober 1801, § 4; zweite Helvetische Verfassung vom 25. Mai 1802, § 1 (STRICKLER,
Actensammlung, VII, S. 593, 1374). Uber die Auswirkungen der Religionsfreiheit
in der Helvetik vgl. E. HErzog, Uber die Religionsfreiheit in der helvetischen
Republik mit besonderer Beriicksichtigung der kirchlichen Verhiltnisse in den
deutschen Kantonen, Bern 1884; STEINER, Die religitse Freiheit, S. 164 ff.

3 Art. 7 «La loi ne considére le mariage que comme contrat civil» (Recueil général
annoté des lois, decrets, ordonnances etc., II, S. 391).

* StaEHELIN, Civilgesetzgebung, S.192. Zur Zivilgesetzgebung der Helvetik
allgemein vgl. auch ELSENER, Die Schweizer Rechtsschulen, S. 260-276; zur Misch-
ehenfrage speziell: Gemischte Ehen in der helvetischen Republik, in: Katholik 21
(1898), S. 2031.

5 STRICKLER, Actensammlung, III, Nr. 19.

6 STRICKLER, Actensammlung, II, Nr. 163. AnlaB fiir den Beschluf3 bildete eine
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Dieser letztgenannte BeschluB spricht nicht von der Ehe zwischen An-
gehorigen verschiedener Konfessionen, er gebraucht die eigentiimliche
Wendung «Ehe zwischen ungleichen Religionsverwandten». Wie aus den
Beratungen hervorgeht, weist dies auf die Vorstellung einer einzigen
Urreligion hin. So meinte etwa Senator Liithi von Solothurn, es sei sehr
unphilosophisch, von verschiedenen Religionen zu sprechen, wihrend es
nur eine gibe, die Religion des Herzens, verschieden seien nur die Kulte 1.

Der BeschluB vom 2. August betreffend die Mischehen wurde durch
jenen vom 29. August 1798 erginzt, wonach alle diejenigen Biirger
Helvetiens, welche durch eine Heirat mit einer Biirgerin einer anderen
Religion ihr Biirgerrecht verloren hatten, wieder in dieses eingesetzt
werden sollten 2.

Die Gerichtsbarkeit in Eheangelegenheiten wurde allein den biirger-
lichen Behérden, das hei3t den von der neuen Verfassung geschaffenen
ordentlichen Gerichten zugewiesen, fiir die Katholiken erst nach anfing-
lichem Zégern 3. Nicht nur die katholische Geistlichkeit ¢, auch die katho-
lischen Richter, vor allem im Kanton Sintis, widersetzten sich dieser
Anordnung 3. Trotz der Widerstidnde erlieB das Vollziehungsdirektorium
am 23. Januar 1799 einen BeschluB3, wonach die Distriktsgerichte in
erster Instanz, die Kantonsgerichte in zweiter Instanz, die gleichen
Gerichtskosten in Ehesachen beziehen sollten wie vormals die alten
Ehegerichte erster und zweiter Instanz °.

In welchem Ausmall die Anordnungen der Helvetischen Behorden in
Eheangelegenheiten sich tatsdchlich durchsetzten, ob das katholische 7

Bittschrift von Johannes Schenk aus Aarburg, der darum bat, das Biirgerrecht von
Aarburg wieder zu erhalten, das ihm in Folge einer Mischehe mit der Katholikin
Anna Maria Obrist von Magden in Fricktal gemilB den alten bernischen Verord-
nungen vor der Helvetik entzogen worden war. Zu den Mischehenverboten in den
einzelnen Kantonen vor der Helvetik: StaEHELIN, Civilgesetzgebung, S. 262.

1 STRICKLER, Actensammlung, 11, Nr. 163.

2 STRICKLER, Actensammlung IT, Nr. 242,

3 StaEHELIN, Civilgesetzgebung, S. 192ff. Dabei war die Frage der zustdndigen
Instanz nicht immer klar: ebd., S. 193 Anm. 1.

*+ Vgl. die Denkschriften des Bischofs von Lausanne an den Vollziehungsrat
iiber das Verhiltnis von Kirche und Staat, teilweise abgedruckt bei STRICKLER,
Actensammlung, IV, Nr. 221.

5 StaeHELIN, Civilgesetzgebung, S. 193 ff.

6 STRICKLER, Actensammlung, III, Nr. 262.

7 Staehelin (Civilgesetzbuch, S. 197f.) meint, daB die ordentliche Ehegerichts-
barkeit der Helvetik auch in reformierten Gegenden keinen groen Anklang fand,
was vor allem die wihrend der ganzen Helvetik andauernden Bemiithungen um die
Schaffung eigentlicher Sittengerichte bewiesen.
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Volk die Distrikts- und Kantonsgerichte bei Ehestreit auch tatsichlich
in Anspruch nahm, diese I'ragen werden auch von Hans Stédhelin in seiner
Arbeit iiber « Die Civilgesetzgebung der Helvetik» ! nicht beantwortet, sie
bediirften einer niheren Untersuchung. Fest steht, daB in den Gebieten
der Ostschweiz, in denen im Sommer des Jahres 1799 unter dem Schutz
der Osterreichischen Bajonette die alte Ordnung wieder erstand, sofort
auch die alten Ehegerichte wieder in Funktion traten 2. Endgiiltig lebten
diese Ehegerichte wieder nach dem Inkrafttreten der Mediationsakte
und der damit verbundenen Auflésung der helvetischen Centralregierung
am 5. Mdrz 1805 auf.

Vorher erfuhr das Eherecht Ansdtze zu einer einheitlichen Regelung
im Entwurf zum Helvetischen Civilcodex, der aber nie von den gesetz-
gebenden Behorden durchberaten wurde, geschweige denn praktische
Geltung erlangte. Er ist uns in drei IFragmenten iiberliefert unter den
im SchluBbericht der Justizkommission des Gesetzgebenden Rats vom
9. September 1801 erwdhnten «Schriften bis zur Abfassung eines allge-
meinen biirgerlichen Gesetzbuches aufzubewahren», die in Band 272
des Helvetischen Centralarchivs mit Materialien zur CivilprozeBordnung
und zum Criminalcodex zusammengebunden sind 3.

Fiir unser Thema ist nur der erste Entwurf, der einzige in deutscher
Sprache, von Interesse. Er stammt nach der Ansicht von Hans Stihelin *
mit Sicherheit aus der Feder des Thurgauers Joseph Anderwert ° und
handelt im dritten Titel von der Ehe (§§ 70-149) und im vierten von der
Ehescheidung (§§ 150-192) 6. Der ganze Text ist vom dritten und vierten

1 Bern 1931 (Abhandlungen zum schweizerischen Recht, NF 69).

2 STAEHELIN, Civilgesetzgebung, S. 198.

3 Diese drei Entwiirfe wurden ein erstes Mal abgedruckt von C. HIiLTY, in:
Z. fir schweiz. Gesetzgebung und Rechtspflege I (1875), 150ff., 399 ff. Es empfiehlt
sich aber, die weit exaktere Wiedergabe der Entwiirfe bei Staehelin, Civilgesetz-
gebung, S. 399439 zu beriicksichtigen. Néheres iiber das Entstehen der Entwiirfe,
ihre Autoren und die behandelte Materie siehe dort S. 70ff.

* StaeEHELIN, Civilgesetzgebung, S. 72.

3 Zu Joseph Anderwert siehe J. C. MORIKOFER, Landammann Anderwert nach
seinem Leben und Wirken, Zirich 1842.

¢ Das ganze undatierte Fragment ist eingeteilt in eine « Einleitung» und ein erstes
Buch mit dem Titel «Von dem Biirgerlichen Zustand der Personen». Dieses Buch
zerfillt in vier Teile: « Allgemeine Regeln» (§§ 1-53), « Von den Rechten zwischen El-
tern und Kindern» (§§ 6-69), und die im Text genannten. Aus der Einleitung ist
ersichtlich, daB8 das ganze biirgerliche Gesetzbuch nach Anderwert in drei Biicher
zerfallen wire, schreibt er doch: «Das Biirgerliche Gesetzbuch handelt von dem
Biirgerlichen Zustand der Personen, von ihren Giitern, von den unter ihnen ge-
schlossenen Vertrigen» (STAEHELIN, Civilgesetzgebung, S. 399).



Entwurf des Code civil frangais beeinfluBt, wenn er auch eine relativ
groBe Selbstindigkeit diesen Vorbildern gegeniiber besitzt 1.

Gerade beim EheschluB geht der Entwurf Anderwert einen eigenen
Weg: Er sieht nicht die in Frankreich seit 1792 eingefiihrte Zivilehe vor,
sondern stellt lediglich als gesetzliche Voraussetzung fiir den kirchlichen
EheschluB3 den Eintrag der Ehe in das staatliche Zivilstandsregister auf 2.
Hingegen lehnt sich der Entwurf nicht nur beziiglich der grundsitzlichen
Ermoglichung der Ehescheidung, sondern auch beziiglich Scheidungs-
griinde und Scheidungsverfahren stark an die franzésischen Entwiirfe
an 3. Typisch konfessionell gepragte Ehehindernisse fehlen, das unter dem
Ancien Régime hdufige Ehehindernis der Konfessions- und Religionsver-
schiedenheit fillt selbstverstindlich weg.

Diese kurze Ubersicht soll zur Kennzeichnung des Eherechts im Civil-
gesetzesentwurf geniigen. Einerseits tritt klar hervor, dal — unter dem
EinfluB franzosischer Zivilrechtsentwiirfe — die Ehe als biirgerlicher Ver-
trag betrachtet und nur beziiglich ihrer biirgerlichen Wirkungen normiert
wurde. Andererseits aber sollte dieser Ehevertrag — wie bisher — vor kirch-
lichen Behorden geschlossen werden ¢. Dies bedeutet ein eindeutiges
Zugestindnis an die iiberkommene Auffassung des Volkes von der Ehe
als sittlichem Verhiltnis. Das kommt schlieBlich auch in der Definition
der Ehe, die uns der Entwurf bietet, zum Ausdruck: «Die Ehe ist eine
Vereinigung zwoer Personen verschiednen Geschlechts, geschlossen in
der Absicht bei einander das ganze Leben zuzubringen; das Vergniigen
und das Ubel gemeinschaftlich zu genieBen und hauptsichlich um Kinder
Zu erzeugen» .

! Staehelin (Civilgesetzgebung, S. 384-389) bringt eine knappe Zusammenfassung
der Unterschiede zwischen den helvetischen Entwiirfen einerseits und den franzo-
sischen Entwiirfen andererseits.

2 Helvetischer Civilcodex, Entwurf I, § 105.

3 Niheres bei STAEHELIN, Civilgesetzgebung, S. 387f. Erwihnenswert ist, dal
auf die gemaB den franzosischen Entwirfen mogliche einverstindliche Scheidung
verzichtet wurde.

+ Bei den staatskirchlichen Verhiltnissen in einigen evangelischen Kantonen,
beispielsweise in Ziirich, ist diese kirchliche Behérde, der Pfarrer ndmlich, zugleich
Staatsorgan, doch steht bei der Vornahme der Trauung seine Funktion als Kirchen-
diener im Vordergrund. '

5 Helvetischer Civilcodex, Entwurf I, § 71. Nach Staehelin (Civilgesetzgebung,
S. 1991.) lehnt sich diese Definition an jene der Berner Ehegerichtssatzung von 1787,
Tit. I, Satzung VIII, Ziff. 1 an.
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II. ERSTE EHEKONKORDATE IN DER MEDIATIONSZEIT

In der Zeit der Mediation von 1803 bis 1815 fiel die Kompetenz zur
Regelung der Eheangelegenheiten wieder vollumfinglich den Kantonen
zu. Diese griffen auf die vor der Helvetik geltenden kantonalen Gesetze
und Verordnungen zuriick oder iiberlieBen die Ehesachen wieder der
Kirche: der vor 1798 geltende Rechtszustand wurde auf dem Gebiete des
Eherechts fast vollumfinglich wiederhergestellt.

Bis 1815 verharrten alle Kantone ! bei der alleinigen kirchlichen Trau-
ung, wobel in einigen Kantonen nur die katholische, in anderen nur die
evangelische, in paritdtischen Kantonen beide EheschlieBungsformen
zuldssig und gliltig waren. Dieses System konnte solange tragbar bleiben,
als die Kantone konfessionell abgeschlossene Gebiete darstellten. Der
wachsenden Mobilitdt der Bevolkerung zu Beginn des 19. Jahrhunderts,
der allmédhlichen Auflésung der konfessionellen Einheit der einzelnen
Kantone und der damit verbundenen Aufgabe des Staatskirchentums
muBte aber auch im Eherecht Rechnung getragen werden. Daher finden
sich seit 1803 des oftern Eheangelegenheiten auf der Traktandenliste
der Tagsatzung 2. In einigen besonders dringenden Fragen wurden auch
Konkordate zwischen einzelnen Kantonen geschlossen, wobei aber trotz
hdufiger Aufforderung fast keinem dieser interkantonalen Vertrige alle
Stinde beitraten. Katholische Kantone erklirten den Beitritt oft nur
unter Vorbehalt des kanonischen Rechts.

Ein erstes Konkordat vom 5. Juni 1805 regelte die Fragen betreffend
Ausstellung, Form, Inhalt und Vorweisung der «Verkiindungs- oder
Proclamationsscheine» bei Heirat mit Kantonsfremden 3. Dieses Konkor-
dat ratifizierten bis zum 3. Juni 1807 alle Kantone auBer Schwyz und
Tessin *. Trotzdem tauchte es in den kommenden Jahren alljihrlich unter
den Beratungsgegenstinden der Tagsatzung auf®; Hauptpunkt der
Diskussionen war dabei die Aufstellung bestimmter Garantien fiir die
gehorige Durchfithrung des Konkordates. Doch die Verhandlungen
dariiber gelangten bis zum Ende der Mediation zu keinem AbschluB.

Einem zweiten Eherechtskonkordat vom 3. Juli 1805, betreffend das

1 Allein in Genf und im frither fiirstbischéflich-baslerischen Jura galt die Zivil-
trauung, da diese Gebiete in der Mediationszeit Frankreich einverleibt waren.

Z Vgl. dazu KAISER, Repertorium 1803-1813, S. 212-221.

3 Text des Konkordats bei KAISER, Repertorium 1803-1813, S. 218{.

+ Ebd., S. 219.

5 Nachweise ebd., S, 219-221,



Eheversprechen und die Legitimation auBerehelich gezeugter Kinder,
traten — teils mit Vorbehalten — bis zum 11. Juni 1806 alle Kantone
auBer Luzern und Schwyz bei 1.

Das Heimatrecht der in einen anderen Kanton einheiratenden Schwei-
zerin betraf ein drittes Konkordat vom 8. Juli 1808 2. Gemdl diesem
Abkommen, dem alle 22 Kantone beitraten, wurde die Frau durch Heirat
Angehdérige desjenigen Kantons, in dem ihr Mann das Heimatrecht besal.

Mit den Ehen zwischen Katholiken und Reformierten beschiftigte
sich die Tagsatzung seit dem Jahre 1808. Am 18. Juli 1808 hatte namlich
Aargau eine Klage gegen ein Dekret des Kantons Basel, durch welches
den Angehorigen dieses Kantons untersagt wurde, «Frauenspersonen
katholischer Religion» zu heiraten, vorgetragen. Aber erst am 22. Juni
1810 einigten sich die Kantone Luzern, Ziirich, Zug, Solothurn, Schaff-
hausen, St. Gallen, Aargau, Thurgau, Tessin und Waadt unbedingt,
Glarus unter Ratifikationsvorbehalt, auf den Grundsatz, «daB die Ehen
zwischen schweizerischen Angehorigen des katholischen und reformierten
Glaubensbekenntnisses weder verboten, noch mit dem Verluste des Biir-
ger- oder Heimatrechts bestraft werden sollen»3. Am 11. Juni 1812 traten
die Kantone Uri, Graubiinden und Glarus (definitiv) ebenfalls diesem
Konkordat bei, womit sich die Zahl der zustimmenden Kantone auf
13 erhoéhte. Die andern Kantone konnten sich trotz mehrfacher Auffor-
derung bis zum Ende der Mediationszeit nicht zu einem Beitritt ent-
schlieBen *.

Dieses Konkordat von 1810/12 ist der erste Vorldufer des Mischehen-
gesetzes von 1850. Das Hauptziel dieses Gesetzes, die Aufhebung der
Mischehenverbote ndmlich, ist bereits in diesem Konkordat enthalten.
Bemerkenswert ist, da dieses Ziel 1812 bereits von 13 Kantonen ange-
strebt wurde.

1 Der Text dieses uns nicht weiter interessierenden Konkordats findet sich eben-
falls bei Kaisgr, Repertorium 1803-1813, S. 216.

2 Gemdal KAISER, Repertorium 1803-1813, S. 212, datiert dieses Konkordat vom
5. Juli 1808. Der Text mit obigem Datum findet sich in: OS, I, S. 287; neu wurde es
vor filnfzehn Jahren verdffentlicht in: ZZW 31 (1963), S. 178. Bei MARTIN, Der
Schutz der Ehe (S. 8), erscheint es als das dlteste Konkordat, das eine eherechtliche
Materie beschldgt; die beiden fritheren Vereinbarungen fehlen.

3 KAISER, Repertorium 1803--1813, S. 213. Der 22. Juni 1810 ist das Datum des
entsprechenden Grundsatzbeschlusses, der 11. Juni 1812 der Tag des eigentlichen
Konkordatsabschlusses. Der Text der Vereinbarung, bestitigt am 8. Juli 1819,
findet sich in der OS, I, S. 288{. und neu in der ZZW 31 (1963), S. 178.

*+ KAIsER, Repertorium 1803-1813, S. 213.
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Trotz mehrfacher Beratung in den Jahren 1810-1812 konnte man sich
auf der Tagsatzung hingegen beziiglich der Folgen gemischter Ehen im
Hinblick auf die Religion der Kinder nicht einigen. Der von Ziirich am
22. Juni 1810 gestellte Antrag — unterstiitzt von Luzern und Schaff-
hausen — wonach die Kinder aus gemischten Ehen der Religion desjenigen
Kantons folgen sollen, dem sie heimatrechtlich zugehorten, vermochte
sich nicht durchzusetzen *. Es sei vorweggenommen, dal3 spater auch im
Mischehengesetz von 1850 einer andern Losung der Vorzug gegeben
wurde: der religiosen Bestimmung der Kinder durch den Vater 2.

Ein letzter Tagsatzungsentscheid aus der Mediationszeit bleibt noch
zu erwahnen, obwohl er nicht direkt das Eherecht beschldgt: der Be-
schlull betreffend die Folgen der Religionsinderung in bezug auf Land-
und Heimatrecht vom 22. Juni 1810 3. An diesem Tag einigten sich elf
Stdande, nidmlich Ziirich, Solothurn, Schaffhausen, St. Gallen, Aargau,
Tessin, Waadt, Thurgau, Freiburg, Glarus und Graubiinden auf den
Grundsatz, daB der Ubertritt von einer christlichen Konfession zur an-
deren nirgends in der Schweiz mit dem Verlust des Kantons- und Heimat-
rechts bestraft werden solle. Am 10. Juni 1811 erteilen weitere fiinf
Stdnde, Uri, Luzern, Bern Zug und Basel diesem Grundsatzbeschluf3 die
Ratifikation, Appenzell anerkannte ihn nur bedingt®* Vollig abseits
standen nur die Kantone Schwyz und Unterwalden, trotz einer erneuten
Einladung zum Beitritt am 9. Juni 1812.

Dieser BeschluB bedeutet einen Meilenstein in der Geschichte der
allméhlichen Auflésung der konfessionellen Einheit der einzelnen Kan-
tone. Wurde der Konfessionswechsel nicht mehr mit dem Verlust des
Biirgerrechtes bestraft, bestand in allen diesen Kantonen die Moglichkeit,
daB Angehorige beider Konfessionen das Biirgerrecht besaBen. Mit
welchen Schwierigkeiten ein Konfessionswechsel aber noch lange Zeit
verbunden war, zeigt das Aufsehen, welches die Konversion des bekann-
ten Berner Restaurators Karl Ludwig von Haller erregte. Durch den
Vorfall irritiert, glaubte die Regierung von Bern sich gar zu einer stren-
geren Beaufsichtigung der katholischen Geistlichkeit in der Hauptstadt
genotigt 3,

! Ebd. S. 213.

2 BG betreffend die gemischten Ehen, vom 3. Dez. 1850, Art. 6. Sieche Text dieses
BG in Anhang I.

3 KaIser, Repertorium 1803-1813, S. 214.

+ Ebd., S. 214.

5 A.v. TiLLieRr, Geschichte der Eidgenossenschaft wihrend der sogenannten
Restaurationsepoche, I11, Bern/Zirich 1850, S. 366.
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III. AUSBAU DES KONKORDATSRECHTS WAHREND DER ZEIT
DER RESTAURATION UND REGENERATION

Art. 14 des Bundesvertrages vom 7. August 1815 bestimmte: «Alle
eidgenossischen Konkordate und Verkommnisse seit dem Jahre 1803,
die den Grundsitzen des gegenwirtigen Bundes nicht entgegenstehen,
verbleiben in ithrem bisherigen Bestand; die Sammlung der in dem glei-
chen Zeitraum erlassenen Tagsatzungsbeschliisse soll der Tagsatzung
des Jahres 1816 zur Revision vorgelegt werden, und diese wird entschei-
den, welche von denselben ferner verbindlich sein sollen» .

Damit blieben auch alle im letzten Abschnitt erwidhnten Konkordate
weiterhin in Kraft. Einige von ihnen wurden neu bestédtigt und zum Teil
erweitert.

Die zur Revision der Tagsatzungsbeschliisse der Mediationszeit einge-
setzte Kommission stellte am 5. August 1817 den Antrag, den Grundsatz-
beschluB3 vom 9. Juni 1812, wonach ein Wechsel von einem christlichen
Bekenntnis zum andern nicht mit dem Verlust des Heimatrechts bestraft
werden diirfte, konkordatsmaBig zu verankern 2. Am 25. Juli 1818 stimm-
ten diesem Antrag die Vertreter von 14 Kantonen zu — zwei davon unter
Ratifikationsvorbehalt. Zwei weitere Kantone traten dem Konkordat
am 8. Juli 1819 bei. Nachdem am 5. Juli 1820 auch noch der Stand Basel
beigepflichtet hatte, blieben einzig die Innerschweizer Orte Uri, Schwyz
und Unterwalden sowie beide Appenzell und Bern dem Konkordate fern 3.

Zwel Zusitze zu diesem Konkordat vom 5. Juli 1820 zeigen aber, wie
auch die grundsdtzlich zustimmenden Kantone iibereilte Religions-
wechsel zu verhindern suchten. Diese Zusidtze bestimmen nidmlich, daB
keine Glaubensinderung ohne Vorwissen der Regierung des Wohnsitz-
und des Heimatkantons vorgenommen werden soll 4,

Eine ausdriickliche Bestatigung erfuhr am 7. Juli 1819 das Konkordat
betreffend die Ehen zwischen Katholiken und Reformierten vom 11.
Juni 1812 5. Mit dem Beitritt des Kantons Tessin am 4. Juli 1820 galt

1 Text des Bundesvertrages von 1815 bei C. HiLTy, Die Bundesverfassungen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern 1891, S. 428-436, hier S. 433.

2 FETSCHERIN, Repertorium 1814-1848, 1I, S. 604.

3 Bern trat am 11. August 1832 dem Konkordate noch nachtriglich bei (OS,
II, S. 255). Vgl. zum AbschluB dieses Konkordats STEINER, Die religiose Freiheit,
S. 6201,

4+ Text der beiden Zusidtze in: OS, IT (1838), S. 291.

5 0S, II, S. 26; Fetscherin (Repertorium 1814-1848) datiert dieses Konkordat
falschlicherweise auf den 9. Juli 1818. Siehe auch P1cor, La nature juridique, S. 231.
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dieses Konkordat zwischen 17 Kantonen !. Nur die Stinde Uri, Schwyz,
Unterwalden, Appenzell und Wallis blieben ihm fern. In diesen fiinf
Kantonen waren Ehen zwischen Katholiken und Protestanten nach wie
vor verboten. Uri, Unterwalden und Wallis gaben allerdings Erkldrungen
ab, wonach sie, falls trotz kantonalem Verbot eine gemischte Ehe von
Angehorigen 1threr Kantone geschlossen wiirde, diesen das Heimatrecht
gleichwohl nicht entzdgen 2.

Gleichsam als Zusatzkonkordat zum soeben besprochenen ist jenes
vom 14. August 1821 betreffend die Verkiindung und Einsegnung pari-
tatischer Ehen zu betrachten 3. Anlal dazu bot, wie es im Konkordats-
text selber heiBt. «die neuerlich der katholischen Geistlichkeit vom
Romischen Stuhle zugekommene Untersagung der Einsegnung parititi-
scher Ehen, die mitunter auch auf die Verkiindung derselben ausgedehnt
wird» 4,

Gemdl diesem Konkordat konnte die Verkiindung gemischter Ehen —
bei Weigerung des katholischen Geistlichen — durch den reformierten
Pfarrer oder einen Zivilbeamten erfolgen. Ebenso sollte im gleichen Fall
den Verlobten die Bewilligung erteilt werden, ihre Ehe durch den refor-
mierten Geistlichen einsegnen zu lassen 5. Diesem Konkordat traten
allerdings nur elf Stidnde bei, alles reformierte oder parititische: Ziirich,
Bern, Basel, Schaffhausen, Aargau, Thurgau, Waadt, Neuenburg, Genf
und laut nachtriglicher Erklairung Glarus und Graubiinden 6.

In gleicher Richtung wie dieses Konkordat gingen die Bestimmungen
der Badener Konferenz vom 20. Januar 1834, abgeschlossen zwischen
den Kantonen Bern, Luzern, Solothurn, Baselland, Aargau, Thurgau
und St. Gallen, deren Art.5 lautet: «Die Eingehung von Ehen unter
Brautleuten verschiedener christlicher Konfession wird von den kontra-
hierenden Kantonen gewdihrleistet. Die Verkiindung und Einsegnung
unterliegt den gleichen Vorschriften, wie jene von ungemischten Ehen
und wird dem Pfarrer ohne Ausnahme zur Pflicht gemacht. Die ange-

1 0§, 11, S. 26.

2 0S, 11, s. 27.

3 Text in OS, 11, S. 271. und neu in ZZW 31 (1963), S. 180.

+ 0§, 11, S. 27. Gemeint ist wohl die Entscheidung des Heiligen Offiziums vom
1. August 1821 betreffend die Einsegnung gemischter Ehen (Codicis Iuris Canonici
Fontes, IV, Rom 1951, S. 144, Nr. 863).

5 0S, 11, S. 27; Siehe auch STEINER, Die religitse Freiheit, S. 622 und PicoT, La
nature juridique, S. 251.

6 OS, II, S. 271., 77.
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messenen CoercitivmaBregeln gegen die sich weigernden Pfarrer werden
die einzelnen Kantone bestimmenn» 1.

Dem Konkordat betreffend die Behandlung der Ehescheidungsfille
vom 6. Juli 1821 schlossen sich — allerdings «mit Verwahrung der Katho-
lischen Kirchensatzungen» — auch die katholischen Kantone Luzern,
Zug, Freiburg und Solothurn an. Doch konnten sich die reformierten
welschen Kantone nicht zum Beitritt entschlieBen 2. Hauptgegenstand
dieser Vereinbarung war der folgende Grundsatz: «In Fillen von ginz-
licher Ehescheidung oder zeitlicher Trennung (sogenannter temporarer
Scheidung) zwischen schweizerischen Niedergelassenen, und auch iiber
die daraus hervorgehenden Fragen wegen Sonderung der Giiter oder an-
deren 0konomischen Verhiltnissen oder Pflichten, hat die richterliche
Behorde des Heimatkantons zu entscheiden» 3.

Fast alle Kantone fanden sich zu einer Erneuerung des Konkordates
vom 5. Juni 1805 betreffend Eheeinsegnungen und Kopulationsscheine
am 4. Juli 1820 bereit *. Dabei wurde der Text des alten Abkommens nur
unbedeutend verdndert 3. Nach dem Beitritt Uris zu diesem Konkordat
am 13. Juni 1821 ¢ fehlte nur noch jener von Schwyz und Graubiinden.
Diese traten erst in den vierziger Jahren bei, Schwyz am 3. Januar 1943,
Graubiinden am 27. Juli des gleichen Jahres 7.

In der Zwischenzeit hatte das ndmliche Konkordat am 15. Juni 1842
einen Nachtrag erhalten, der das Verfahren bei Eheeinsegnungen erleich-
tern sollte 8. Diesem Zusatz pflichteten in den Jahren 1842 und 1843 alle
Stinde auller Aargau, Wallis, Basel-Stadt und Appenzell I. Rh. zu°.

! Der Text der Badener Artikel findet sich bei C. SIEGWART-MULLER, Der Kampf
zwischen Recht und Gewalt, Altdorf 1864 (Nachdruck Zirich 1968), S. 4245 und
jetzt meu bei U. A. Caverti, Einfliilsse der Aufklirung auf die Grundlagen des
schweizerischen Staatskirchenrechts, Freiburg/ Schweiz 1976, S.217-221 (FV,
Bd. 19). Zu beachten ist auch Ziff. 4 dieser Badener Artikel betreffend die Gerichts-
barkeit in Eheangelegenheiten.

2 Nur der Kanton Waadt erklirte spiter noch — zwar erst am 12. August 1844
— den Beitritt (OS, 111/4, S. 301).

3 08, 11, S. 39. Dieses Konkordat galt auch noch nach Inkrafttreten der Bundes-
verfassung von 1848 weiter. Siehe dazu unten S. 34.

+ 0§, II, S. 24-26; zu den Verhandlungen FETSCHERIN, Repertorium 1814-1848,
1I, S. 608f.

5 Dies zeigt ein Vergleich des alten Textes, abgedruckt bei Ka1ser, Repertorium
1803-1813, S. 218{. mit dem neuen Text in der OS, 11, S. 241. Der Text findet sich
auch in der ZZW 31 (1963), S. 179. .

6 FETSCHERIN, Repertorium 1814-1848, II, S. 608; OS, II, S. 24.

7 0§, I11/3, S. 204; OS, I11/4, S. 247.

8 Text in der OS, III/3, S. 204.

9 0S, 111/4, S. 2471.
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Ein Konkordat vom 11. Juli 1829 befaBte sich erstmals mit im Ausland
geschlossenen Ehen. Diese Vereinbarung, deren Titel «Folgen der von
schweizerischen Angehorigen mit Umgehung obrigkeitlicher Verord-
nungen ihrer Heimath im Auslande geschlossenen Ehen» linger ist als ihr
Text, lautet kurz und biindig: «Die unregelméBige Verehelichung eines
Schweizers im Auslande soll niemals mit dem Verlust des Land- und Hei-
mathrechtes bestraft werden»!. Diesem Konkordat verweigerten nur
Uri und Unterwalden die Zustimmung ; Schaffhausen, Schwyz und Glarus
erklirten den Beitritt unter Vorbehalten 2, Der Grundsatz, dal3 kein
Kanton einen seiner Biirger des Biirgerrechts verlustig erkldren diirfe,
fand spiter Eingang in Art. 43 der Bundesverfassung von 1848 3.

Ein letztes Konkordat vom 26. Juli 1839 endlich versuchte die Ehe-
fretheit durch das Verbot finanzieller Benachteiligung AuBerkantonaler
zu sichern. In diesem interkantonalen Vertrag betreffend die «Regulie-
rung der Bedingungen, unter welchen Angehdrige des einen Kantons
Angehdrige eines andern Kantons ehelichen kénnen», verpflichteten sich
die konkordierenden Kantone «weder zu fordern noch zu gestatten, dal3
von ihren respektiven Gemeinden oder Korporationen eine Einzugstaxe,
eine Abgabe oder irgendwelche 6konomischen Leistungen fiir eine Hei-
rathsbewilligung von Angehorigen anderer Kantone gefordert werden,
welchen die eigenen Kantonsangehérigen nicht auf gleiche Art und in
gleichem Ma@3e unterworfen sind» *. Diesem Konkordat, in welchem sich
die meisten Stinde Gegenrecht gegen die nichtkonkordierenden vorbe-
hielten, traten aber nur zwolf Kantone bei: Ziirich, Bern, Luzern, Grau-
biinden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf und
bedingt Schaffhausen.

Alle diese Konkordate dienten — kurz und verallgemeinernd gesagt —
zwei Zielen: der Erweiterung und Verbesserung der Ehefreiheit einerseits,
dem Verbot des Biirgerrechtsentzugs anderseits ®. Teilweise sind beide
Ziele miteinander verkniipft. Der Entzug des Biirgerrechts wurde durch

1 0§, 11, S. 255.

2 08, 11, 52551

3 MarTIN, Der Schutz der Ehe, S. 9.

* OS, III/1, S. 76; FETSCHERIN, Repertorium 1814-1848, II, S. 610. _

3 Parallel zu diesem Verbot des Heimatrechtsentzugs liefen die Bemithungen
betreffend die Erteilung von Biirgerrechten an die Heimatlosen. Diese fiithrten
bereits am 3. August 1819 zu einem entsprechenden Konkordat, das von 20 Stinden
ratifiziert wurde; einzig Graubiinden und Schwyz blieben ihm fern (OS, II, S. 30{.).
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die Bundesverfassung von 1848 verboten !, um die Ehefreiheit aber wurde
noch bis zur Revision der Bundesverfassung 1874 gestritten. Doch konnte
kein Kanton mehr unerlaubtes Heiraten mit dem Verlust des Heimat-
rechtes bestrafen.

IV. DIE ENTWICKLUNG DES KANTONALEN EHERECHTS
SEIT DER HELVETIK

Bis 1848 vom Konkordatsrecht und nachher vorderhand vom Bundes-
recht fast vollig unberiihrt blieb das kantonale Privatrecht. Auch auf
dem Gebiete des Eherechts erfreute es sich einer grofen Vielfalt. Kein
Kanton besafl das genau gleiche Eherecht wie ein anderer, ja sogar inner-
halb eines einzelnen Kantons galten oft fiir verschiedene Konfessionen
oder Regionen abweichende Regelungen 2. Diesen verschiedenen kan-
tonalen Normen betreffend Eheschlu3 und Ehescheidung wollen wir uns
nun zuwenden, wobei wir vor allem auf die Behandlung der Mischehen
unser Augenmerk richten.

7. Der Eheschluf

Die Geschichte des EheschlieBungsrechts im 19. Jahrhundert ist
gekennzeichnet durch die allmdhliche Verbreitung der Zivilehe. Dieser
Ubergang zur Zivilehe ist verbunden mit der Auflssung der konfessio-
nellen Einheit der einzelnen Territorien. Sobald ndmlich ein Staat verschie-
dene Konfessionen auf seinem Gebiet duldete, so entstanden Zweifel
dartiber, «in welcher Form fiir die nicht der Landeskirche angehdrigen
Nupturienten die Ehe geschlossen werden sollte» 3. Die Entwicklung lief

1 Dies besagt allerdings nicht, daBl damit die Probleme der Heimatlosigkeit
bereits gelost gewesen waren. Mit ihnen hatte sich der junge Bundesstaat noch
lange zu beschiftigen. Vgl. zur Genese des Heimatlosenartikels: RAPPARD, Die Bun-
desverfassung, S. 292 1f.

2 Es sei als Beispiel erinnert an die bis zum Inkrafttreten des ZGB fortdauernde
Eigenstindigkeit und Vielfalt der verschiedenen kantonalen Ehegiiterrechte, die
Eugen Huber, den Schopfer des ZGB, vor nicht geringe Probleme stellten. Vgl.
HuUBER, System und Geschichte, I, S. 2371f.

3 HUBER, System und Geschichte, IV, S. 331. Zur Geschichtc der EheschlieBung
in der Schweiz bietet einen Uberblick: F.v. Wyss, Die EheschlieBung in ihrer
geschichtlichen Entwicklung nach den Rechten der Schweiz, in: ZSR AF 20 (1877),
85-168 — Zur Geschichte des EheschlieBungsrechts allgemein und insbesondere in
Deutschland: E. FRIEDBERG, Das Recht der EheschlieBung in seiner historischen
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dann weiter zur Gleichberechtigung der Konfessionen auf staatlicher
Ebene und zur Konfessionslosigkeit des biirgerlichen Rechts. Sie wurde
begleitet von Eherechtsrevisionen, die auf Eindimmung, ja Beseitigung
des kirchlichen Einflusses in Ehesachen abzielten 1.

A. Obligatorische Zivilehe

Als erster Kanton ging Genf zum System der obligatorischen Zivilehe
iiber. Da Genf in der Zeit der Helvetik und Mediation Frankreich ange-
gliedert war, galt hier die obligatorische Zivilehe schon in dieser Zeit kraft
franzosischen Rechts. Durch ein Gesetz vom 16. Mdrz 1816 wurde sie
voriibergehend durch die kirchliche Trauung mit fakultativer Zivilehe
ersetzt, bevor sie durch das Gesetz tiber die Ehe vom 26. Dezember 1821
dann definitiv eingefiihrt wurde 2. In den durch den Turiner Vertrag
vom 16. Mai 1816 angegliederten katholischen Landgemeinden allerdings
blieb das kanonische Recht weiterhin in Geltung 3. Erst das Gesetz iiber
die Zivilehe vom 12. Oktober 1861, dem eine eingehende und erbitterte
Diskussion voranging, brachte die obligatorische Zivilehe auf dem ganzen
Kantonsgebiet *.

Genf blieb mit dem System der obligatorischen Zivilehe jahrzehnte-
lang in der ganzen Schweiz allein. Einzig im reformierten Teil des Berner

Entwicklung, Leipzig 1865; DERs., Verlobung und Trauung, Leipzig 1876; R. Soum
Das Recht der EheschlieBung aus dem deutschen und canonischen Recht geschicht-
lich entwickelt, Weimar 1875; Weltliche und kirchliche EheschlieBung, Beitrige zur
Frage des EheschlieBungsrechtes, hrsg. von H. A. Domsois und F. K. SCHUMANN,
Gladbeck 1953; R. LETTMANN, Die Diskussion iiber die klandestinen Ehen und die
Einfithrung einer zur Giiltigkeit verpflichtenden EheschlieBungsform auf dem Kon-
zil von Trient, Miinster 1967 (Minsterische Beitrige zur Theologie, H. 31).

1 HuUBER, System und Geschichte, IV, S. 331.

2 Vor der Helvetik war die Konfessionsverschiedenheit in Genf nicht nur ein
Impedimentum impediens, nein sogar ein Ehehindernis, welches die Ehe nichtig
machte (Ordonnances ecclésiastiques von 1576, Art. 112; StaEHELIN, Civilgesetz-
gebung, S. 262). — Zur Geltung des Code civil in Genf: A. MARTIN, Le code civil
dans le canton de Genéve, son influence dans le reste de la Suisse Romande, in: Le
Code civil 1804-1904, Livre du centenaire, publié par la Société d’études législatives,
11, Paris 1904, S. 875 bis 896. Zum alten Genfer Recht: DERs., Exposé de 1'ancienne
législation genevoise sur la mariage, Genf 1891; E.-L. Bur~NET, Contribution a
I'étude de l’ancien droit matrimonial genevois, in: ZSR NF 43 (1924), 471-486.

3 Loi sur quelques modifications & la législation du mariage du 24 janvier 1824,
Art. 2 (Recueil authentique des Lois et Actes du Gouvernement de la République et
Canten de Geneve, X, S. 10).

* Loi sur le mariage civil, du 12 octobre 1861 (Recueil authentique, XLVII,
S. 434).

\ 17



Jura galt ebenfalls die gleiche Regelung gemaf3 dem franzosischen Code
civil von 1804, auch nach der Einverleibung in den Kanton Bern 18161,
Weitere Kantone adaptierten die obligatorische Zivilehe erst nach 1848,
und zwar Neuenburg 1851 2, Tessin 1855 ? und Basel-Stadt 1871 *.

B. Fakultative Zivilehe

In allen anderen Kantonen blieb das EheschlieBungsrecht bis 1874
stiarker konfessionell geprigt. Hier war der Eheschluf3 grundsétzlich ein
kirchlicher Akt; in einigen Kantonen trat wahlweise die zivile Trauung
an seine Stelle, in anderen blieb die kirchliche Form die einzig mogliche.

Diese fakultative Zivilehe fithrte zuerst 1835 der Kanton Waadt ein,
und zwar gestattete er die freie Wahl zwischen kirchlicher und ziviler
Form der Trauung 3. Eingeschrankt war die Wahl hingegen im Kanton
Ziirich, der sich als nachster Stand fiir die fakultative Zivilehe entschloB3.
Das Privatrechtliche Gesetzbuch von 1853 erkldrte die Ziviltrauung
eindeutig zur Ausnahmeform 6. Danach muliten «die beiden Verlobten

! Tm katholischen Berner Jura hingegen lebte die Geltung des kanonischen
Eherechts 1816 wieder auf. Siehe dazu ELSENER, Die Schweizer Rechtsschulen,
S.2841f. und dort S. 285 Anm. 24 angefithrte Literatur. Vgl. auch unten S. 23 Anm. 4.

2 Loi concernant le mariage, du 30 décembre 1851 (Recueil des Lois, Décrets et
autres actes du Gouvernement de la République et Canton de Neuchétel, IV, S. 246).
Diese Regelung wurde wiederholt im Neuenburger Code civil (Livre premier), vom
3. Dezember 1853, Art. 112 (Recueil, VI, S. 27). Vgl. zur Einfahrung der Zivilehe
in Neuenburg auch die Adolphe de Pontalés zugeschriebene Schrift « Le mariage civil
complément de la liberté religieuse dans le canton de Neuchitel», Neuchatel 1852,

3 Legge sul matrimonio civile, vom 17. Juni 1855 (Raccolta generale delle leggi
e dei decreti del Cantone Ticino 1865, S. 293).

+ Gesetz betreffend Verkiindigung und Trauung, vom 6. November 1871 (Samm-
lung der Gesetze und Beschliisse wie auch der Polizeiverordnungen fiir den Kanton
Basel-Stadt, VII, S. 453). Zur Basler Entwicklung siehe J. MARKEES, Das Recht
der EheschlieBung nach den Rechtsquellen der Stadt Basel, Diss. iur. Basel 1933
(Masch. Schr.) und W.MutNcH, Ehehindernisse und Ehenichtigkeitsgriinde im
Basler Stadtrecht, Diss. iur. Basel 1974 (Masch. Schr.).

5 Loi sur le mariage civil, du 12 décembre 1835 (Recueil des Lcis, Décrets,
Arrétés et autres actes du Gouvernement du Canton de Vaud, XXXII, S. 295). Den
Grund fiir die Einfithrung bildete vor allem der Konflikt mit den religiésen Sekten
(HuBER, System und Geschichte, IV, S. 331).

6 Privatrechtliches Gesetzbuch (Personen-und Familienrecht), vom 28. Dezember
1853, §§ 99, 110 (Offizielle Sammlung der seit Annahme der Verfassung vom Jahre
1831 erlassenen Gesetze, Beschliisse und Verordnungen des Eidgengssischen Standes
Zirich, XI, S.18ff. (Eherecht). Zum ZEheschlieBungsrecht im Zircher PGB:
GuGcGENBUHL, Die Entstehung, S. 491., 101{.; BAUHOFER, Entstehung und Bedeu-
tung, S. 33. — Zum EinfluB des Kellerschen Eherechtsentwurfs: DERs., Friedrich
Ludwig Kellers Entwurf zum ziircherischen Eherecht, in: Festgabe August Egger,
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dem Bezirksgerichtsprdsidenten zu Protokoll eréffnen, dal sie zwar eine
dchte Ehe einzugehen wiinschen, aber aus ernsten religiosen Griinden
sich der kirchlichen Form der Trauung nicht unterziehen konnenn» 1.
Darauf wurde die Ehe «gegen eine feierliche Erklirung der ehelichen
Gesinnung vom Bezirksgericht vollzogen» 2. Ahnliche Bestimmungen
betreffend den zivilen Eheschlufl iibernahm Schaffhausen ins Privat-
rechtliche Gesetzbuch vom 20. Dezember 1863 3. TFiir die kirchliche
Trauung gemischter Ehen sahen die Privatrechtlichen Gesetzbiicher von
Ziirich und Schaffhausen die freie Wahl zwischen den beiden Konfessio-
nen vor *.

Auch im Kanton Thurgau galt gemdB dem Privatrechtlichen Gesetz-
buch vom 9. Dezember 1859 noch die kirchliche Trauung als ordentliche
EheschlieBungsform 3. Fiir das Abweichen von dieser ordentlichen IForm,
die zivile Trauung also, wurden laut Gesetz «besondere Griinde» verlangt ©.
Die Trauung wurde normalerweise durch den Geistlichen des Heimat-
ortes des Brautigams vollzogen. «Bei gemischten Ehen kann der Regie-
rungsrath noéthigenfalls einen reformirten Geistlichen mit der Vollzie-
hung der Trauung beauftragen» 7.

In Appenzell A. Rh. sahen noch die Ehesatzungen von 1860 nur die
kirchliche Trauung vor 8. Die fakultative Zivilehe sah hier erst ein Gesetz

Zurich 1945, S.123ff. — Zum EheschlieBungsrecht vor der Helvetik: P. WEHRLI,
Verlobung und Trauung in ihrer geschichtlichen Entwicklung von der Reformation
bis zum Untergang der alten Eidgenossenschaft, Ein Beitrag zur ziircherischen
Rechtsgeschichte, Diss. iur. Ziirich, Turbenthal 1933; H. BANNINGER, Untersu-
chungen iiber den Einflul des Polizeistaates im 17. und 18. Jahrhundert auf das
Recht der EheschlieBung in Stadt und Landschaft Zarich, Diss. iur. Ziirich, Ziirich
1948.

1 §110.

2 Ebd.

* PGB Schaffhausen, §§ 85, 109 (Sonderbd., Schaffhausen 1865, S. 171.).

+ Ziurich, PGB § 106; Schaffhausen, PGB § 105.
5 PGB Thurgau, § 50 (Kantonsblatt, enthaltend die seit Annahme der Verfassung
vom Jahre 1849 erlassenen Gesetze, Dekrete, Verordnungen und Beschliisse des
Grofen Rathes und des Regierungsrathes des eidgendssischen Standes Thurgau,
VIII, S. 1151f.). Zur Thurgauer Eherechtsgeschichte: KUNDERT, Zivilgesetzgebung,
S. 44-87, zur Zivilehe S. 1841.

¢ PGB Thurgau, § 61. Mit der Kantonsverfassung von 1869 wird dann die freie
Wahl zwischen biirgerlicher und kirchlicher Form erlaubt (KuNDERT, Zivilgesetz-
gebung, S. 1841.).

? PGB Thurgau, § 53.

8 Ehesatzungen fiir den Kanton Appenzell-AuBerrhoden, den 28. Oktober 1860
von der in Hundwil abgehaltenen auBerordentlichen Landsgemeinde angenommen
(Gesetzbuch fiir den Kanton Appenzell A. Rh., I, Herisau 1864, S. 210ff.). Art. 13
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von 1866 vor 1. Die Ehesatzung von 1860 galt nur tiir die Reformierten
und erwdhnt die gemischten Ehen nicht. Nach Art. 7 der Verordnung
iiber das Kirchenwesen vom 24. April 1865 hatten die Katholiken die
Wahl, die Trauungen nach reformiertem Ritus zu vollziehen oder auBer-
halb des Kantons in der Kirchgemeinde, der sie zugeteilt, nach katholi-
schem Ritus 2.

Bevor das personliche Eherecht 1874 endgiiltig zur Bundesangelegen-
heit wurde, fiihrte als letzter Kanton 1870 Glarus die fakultative Zivil-
ehe ein 3. Wenn auch die kirchliche und zivile Form zur freien Auswahl
standen, ergibt sich doch aus Art. 166 das Glarner BGB, daB die kirch-
liche Trauung als der Regelfall betrachtet wurde. Gemischte Ehen konn-
ten nach dem Glarner BGB «von dem Geistlichen der einen oder andern
Kirche vollzogen werden» *.

C. Keine Zivilehe

Alle iibrigen Kantone, also die Mehrzahl, kannten bis 1874 nur die
kirchliche EheschlieBung.

Die Innerschweizer Stinde Uri, Schwyz, Obwalden sowie Appenzell
I. Rh. verzichteten in ihrer Ehegesetzgebung auf die Normierung des
personlichen Eherechts, sie setzten in diesem Bereich die Geltung des
kanonischen Rechts voraus. Uris Ehegesetz vom 29. Oktober 1856 be-
zweckte lediglich die Verhiitung leichtsinniger Ehen 3. Seine Verord-

dieser Satzungen bestimmte kurz: «Die Ehe wird in der Regel durch die 6ffentliche
Trauung vollzogen», Wie Burger, Verehelichungen, S. 52 erkldrt, war schon damals
eine Kommission eingesetzt, die sich mit den Modalititen der Trauung befassen
sollte.

1 HUBER, System und Geschichte, IV, S. 331, Dieses Gesetz ist nicht ins Gesetz-
buch fiir den Kanton Appenzell A. Rh. aufgenommen worden, da es bei dessen
Drucklegung bereits durch das Bundesgesetz betreffend Feststellung und Beurkun-
dung des Zivilstandes und die Ehe vom 24. Dezember 1874 auller Kraft gesetzt war.

2 Gesetzbuch fir den Kanton Appenzell A. Rh., II, Trogen 1867, S. 146. Diese
Regelung trifft schon die Verordnung betreffend die Regulierung der kirchlichen und
Schulverhiltnisse der Katholiken, vom 12. Januar 1852 (Verfassung, Gesetze und
Verordnungen des Kantons Appenzell-AuBerrhoden, Herisau 1854, S. 2601f.).

3 Zweite Abteilung des Biirgerlichen Gesetzbuches (Personen- und Familienrecht),
erlassen von der Landsgemeinde 1870, §§ 160, 166 (Amtliche Sammlung der Gesetze
und Verordnungen des Kantons Glarus als Fortsetzung der revidierten Ausgabe des
Landbuches, H. 3, Glarus 1873, S. 37ff. (Eherecht). Vgl. zum Glarner BGB: E.
ZWEIFEL, Johann Jakob Blumer und das biirgerliche glarnerische Gesetzbuch,
Ziurich 1966.

+ BGB Glarus, § 164.

5 Amtliche Sammlung der Gesetze und Verordnungen des Landes Uri, VI
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nungen iiber die gemischten Ehen, vom 29. Dezember 1856 und 28.
Dezember 1857, sind als Ausfithrungserlasse zum Bundesgesetz betref-
fend die gemischten Ehen von 1850 zu betrachten und regeln deren Ver-
kiindigung und Registrierung !. Wie Uri kannte auch Obwalden eine
Verordnung gegen leichtsinnige Verehelichungen, datiert vom 20. Okto-
ber 1849 2. Von besonderem Interesse ist § 4 derselben, wonach der Orts-
pfarrer einer Person, die «in den Religionswahrheiten nicht gehorig
unterrichtet ist», solange die Einsegnung der Ehe verweigern konnte, bis
diese «eine Priifung der Kenntnis der Lehren und Vorschriften der hl.
Religion zur Zufriedenheit bestanden hat». Das Gesetz iiber die Verehe-
lichungen im Kanton Schwyz, vom 14. Wintermonat 1818, erneuert am
22. Christmonat 1846, wandte sich ebenfalls nur gegen «leichtsinnige
und uniiberlegte Heirathen», gegen die Verehelichung der «Spieler,
Séaufer, Nachtschwirmer und Wolliistlinge» wie auch der Bettler oder
deren Kinder, ohne die anderen Voraussetzungen des Eheschlusses,
dessen Form und Wirkungen, auch nur zu erwdhnen 3. Appenzell I. Rh.
endlich verzichtete tiberhaupt auf eine gesetzliche Normierung der Ehe-
schlieBung *.

Die Kantone Luzern 3, Nidwalden ¢, Zug’, Freiburg 8, St. Gallen ®
und Wallis 1© anerkannten die Geltung des kirchlichen Rechts ausdriick-
lich in ihrer Gesetzgebung.

(1853-1864), S. 184 ff. Zu wirtschaftlich begriindeten Eheverboten in Uri und ande-
ren Kantonen: His, Geschichte, 111, S. 630 ff.

! Verordnung iber die Verkiindung der gemischten Ehen, vom 29. Dezember
1856 (Amtliche Sammlung, VI, S. 189-190) und Verordnung tiber das Verfahren bei
Heirathsgesuchen von Personen verschiedener Confessionen, vom 23. Dezember
1857 (Amtliche Sammlung, VI, S. 235).

2 Sammlung der Gesetze und Verordnungen des Kantons Unterwalden ob dem
Wald, mit Bewilligung der hohen Regierung hrsg. von Nikolaus von Moos, I,
Luzern 1853, S. 141ff. In diesem Band (S. 153ff.) findet sich bezeichnenderweise
auch die «Bischéfliche Verordnung in Betreff der Eheversprechen», vom 25. April
1811; dies verdeutlicht die staatliche Geltung kirchlicher Ehegesetze.

3 Das Brautexamen kannten auch evangelische Stinde; vgl. fiir Ziirich: BANNIN-
GER, Untersuchungen, S. 67 ff.

* BURGER, Verehelichungen, S.58f. Dort findet sich die in diesem Kanton
geltende Praxis um 1860 gemiB Mitteilungen des Pfarramtes und der Staatskanzlei
Appenzell.

> Birgerliches Gesetzbuch (1. Teil) vom 22. Oktober 1831, § 40f. (Sonderbd.,
Luzern 1840, S. 28ff.: Eherecht). Zur Trennung der Ehe nach dem luzernischen
BGB: Scamip, Kasimir Pfyffer, S. 721.

¢ Biirgerliches Gesetzbuch (1. Teil) vom 23. Oktober 1852, §§ 44, 48 (Sonderbd.,
Luzern 1852, S. 221ff.: Eherecht). Zur Nidwaldner Eherechtskodifikation: ZELGER,
Karl von Deschwanden, S. 64 ff.
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Die Kantone Luzern, Nidwalden, Zug und Wallis hatten dabei nur
das kanonische Recht der katholischen Kirche im Auge. Uber gemischte
Ehen oder gar den EheschluBl nach reformiertem Ritus finden sich in
ihren privatrechtlichen Gesetzbiichern keine Bestimmungen. Auch im
Luzerner «Gesetz iiber die Ehebewilligungen und Eheeinsegnungeny,
vom 11. Mirz 18351, welches ergdnzend zu den Vorschriften des Luzer-
ner BGB iiber die Ehe hinzutrat, wurden die Mischehen nicht erwdhnt;
dieses Gesetz diente vorwiegend der Verhinderung des Eheschlusses
bei ungeniigender finanzieller Sicherheit fiir die kiinftige Familie.

Freiburg und St. Gallen hingegen verwiesen auf das kichliche Ehe-
schlieBungsrecht beider Konfessionen. So verfiigte § 53 des I'reiburger
Code Civil: «Les qualités et les formalités nécessaires pour pouvoir se
marier, les oppositions qui peuvent étre faites au mariage (...) sont ré-
glées par les lois spéciales particuliéres a chacune des deux communions
chrétiennes reconnues dans le Canton». Im katholischen Teil des Kantons
galt demgemal das kanonische Recht, im Murtenbiet aber das «Ehe-
gesetz beziiglich auf die AbschlieBung der Ehen, fiir den reformirten
Theil des Kantons Freiburg, vom 17. Mai 1839» 2. Ebenso war in St.
Gallen seit alters fiir den katholischen Bevolkerungsteil das kanonische
Recht, fiir den reformierten dessen eigene Ehesatzung malgebend. Die
Eingehung gemischter Ehen aber richtete sich nach der « Weisung der

7 Privatrechtliches Gesetzbuch vom 23. September 1861, § 18 (Sammlung der
Gesetze und Verordnungen des Kantons Zug, 111 (1855-1861), S. 3111f.: Eherecht).

8 Code civil (premiére partie), vom 22. Mai 1834, Art. 53 (Sonderbd., Freiburg
1856, S. 171f.: Eherecht).

9 Verordnung iiber Eheeinsegnungen, vom 18. Februar 1853, Art. 2 (Sammlung
der Gesetze und Beschliisse des Grofen und Kleinen Rathes des Kantons St. Gallen
sowie der schweizerischen Bundesbehorden, XII (1853 und 1854), S. 45); Kantons-
verfassung von 17. Wintermonat 1861, Art. 6 Ziff. 6 (Sammlung, XV (1861-1863),
S.126). Zum Versuch der Eherechtskodifikation in St. Gallen: F. N. SCHLAURI,
Karl Beda Miiller-Friedberg (Sohn) und die st. gallischen Bestrebungen zur Kodi-
fikation des Privatrechts 18061811, St. Gallen 1975, S. 119ff. (St. Galler Kultur
und Geschichte, V).

10 Civilgesetzbuch vom 1.Dezember 1853, Art. 79 (Sonderbd., Sitten 1854,
S. 241ff.: Eherecht). Zur Walliser Privatrechtskodifikation: M. SuLseERr, Die Zivil-
gesetzgebung des Kantons Wallis im 19. Jahrhundert, Diss. iur. Freiburg, Liestal
1976. — Zur Interpretation von Art. 79 dieses Gesetzbuches: C. E. J. Crorr,
Théorie du Code Civil du Valais, I, Sion 1858, S. 144.

1 Sammlung der Gesetze und Regierungs-Verordnungen fiir den Kanton Luzern,
3. Folge, III (1833-1835), S. 261 ff.

2 Dieses Gesetz wurde nicht in die Freiburger Gesetzessammlung aufgenommen;
es findet sich in deutscher Ubersetzung bei BURGER, Verehelichungen, S. 108.
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bischoflich-konstanzischen Kuria an die Dekanate St. Gallen, Wyl und
Rapperschwyl, betreffend die Ehekopulationen der Brautleute von ver-
schiedenen Glaubensbekenntnissen vom 23. Janner 1806, sanktionnirt
vom Kleinen Rathe den 5. Februar 1806» und der « Weisung des evan-
gelischen Kirchenrathes an die evangelische Geistlichkeit, betreffend die
Ehekopulationen der Brautleute von verschiedenen Glaubensbekennt-
nissen vom 20. Janner 1806, vom Kleinen Rathe sanktionnirt den 25.
Janner 1805» 1. Die Verordnung {iber Eheeinsegnungen, vom 18. Hor-
nung 1853, entschied in Art. 24 die Frage der Trauung gemischter Ehen
in allgemeinerer Weise: «Bei gemischten Ehen entscheidet riicksichtlich
der Frage: welches Pfarramt das zustindige sei, die Konfession des Briu-
tigams» 2. Weigerte sich das zustdndige Pfarramt die Ehe zu trauen,
konnte die Heirat mit Hilfe einer Heiratsbewilligung der Kantonskanzlei
durch ein anderes katholisches oder evangelisches Pfarramt vorgenom-
men werden 3. Damit paBte sich diese Verordnung dem bereits geltenden
Bundesgesetz iiber die gemischten Ehen von 1850 an.

In den Kantonen Bern %, Solothurn %, Aargau ¢, Baselland 7 und Grau-

! BURGER, Verehelichungen, S. 192. In der St. Galler Gesetzessammlung wurden
die beiden Weisungen nicht beriicksichtigt.

2 Sammlung der Gesetze und Beschliusse des GroBen und Kleinen Rathes des
Kantons St. Gallen sowie der schweizerischen Bundesbehérden, XII (1853 und
1854), S. 51.

3 Art. 27 der genannten Verordnung.

¢ Civilgesetzbuch (erster Teil) vom 23. Dezember 1824, Satzung 29ff.: Eherecht
(Sonderbd., Bern 1825, S. 101f.). Siehe dazu U. Th. RoTH, Samuel Ludwig Schnell
und das Civil-Gesetzbuch fiir den Canton Bern von 1824-1830, Ein Beitrag zur
Kodifikationsgeschichte des schweizerischen Privatrechts, Diss. iur. Bern 1948,
S.1181., 143ff. — Fiir den katholischen Teil der jurassischen Amtsbezirke galten
gemal Dekret iiber die Aufhebung der franzgsischen Gesetzgebung, betreffend die
Ehe und die Ehescheidung, vom 15. Mai 1816, die kanonischen Vorschriften. Fiir
die reformierten Jurassier blieb weiterhin die Zivilehe gemaB dem Code civil fran-
cais in Geltung (Neue Sammlung der Gesetze und Dekrete des Groflen und Kleinen
Raths der Stadt und Republik Bern, I, Bern 1818, S. 122-124). Siehe dazu die oben
S.18 Anm. 1. angefithrte Literatur und zusitzlich: C. NussBauMER, Die Rechts-
lage der Katholiken im Berner Jura, Nach bernischem Staatsrecht und katholi-
schem Kirchenrecht dargestellt, Diss. iur. Freiburg, Olten 1934, S. 121, 42; A. Nuss-
BAUMER, Das Schicksal der tridentinischen Disziplinargesetzgebung im ehemaligen
Furstbistum Basel seit dem Untergang seiner staatlichen Selbstandigkeit, in: ZSKG
25 (1931) 185-208.

5 Civilgesetzbuch (erster Teil) vom 23. Wintermonat 1841, § 79ff.: Eherecht
(Sonderbd., Solothurn 1841, S. 24ff.). Siehe dazu: WALLISER, Der Gesetzgeber Joh.
Baptist Reinert, insbes. S. 264 ff.

6 Allgemeines biirgerliches Gesetzbuch (Einleitung und Personenrecht) vom 31.
August 1847, § 45ff.: Eherecht (Sonderbd., Aarau o. J., S. 14ff.). Schon das Aar-
gauer BGB vom 8. Juni 1826 (§ 56ff.) stand auf dem gleichen Standpunkt (Son-
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biinden !, welche vom osterreichischen Recht beeinflut wurden, gab
es eine umfassende, fiir Reformierte und Katholiken geltende Ehegesetz-
gebung. Alle diese Kantone kannten aber nur die kirchliche Trauung fiir
die Angehorigen beider Konfessionen 2. Aber nicht nur die Trauung selbst,
sondern auch das Verlébnis, die Verkiindung und das Einsprachever-
fahren wurden vom kantonalen Recht eingehend geregelt, wobei aber
die kirchlichen Vorstellungen zugrunde gelegt, die kirchlichen Institutio-
nen dienstbar gemacht wurden.

Wihrend das Recht des Kantons Baselland keine speziellen Bestim-
mungen betreffend Mischehen enthielt, erkldrte das Biindner Civilgesetz-
buch ausdriicklich, daB3 diese von einem Geistlichen der einen oder andern
Konfession giiltig abgeschlossen werden kénnten 3. Nach fritherem Biind-
ner Recht durfte der Geistliche die Trauung der gemischten Ehe erst
nach Vorweisung einer schriftlichen Erlaubnis des Kleinen Rates voll-
ziehen *. In den Kantonen Bern und Aargau sollte die gemischte Ehe in
der Regel vom Geistlichen der Konfession des Brautigams eingesegnet
werden >. Weigerte sich dieser jedoch, so konnte auch ein Geistlicher der
andern Konfession — in Bern nach gerichtlicher Anweisung — die Trau-
ung vornehmen ¢, In Solothurn galt dieses Verfahren allgemein, nicht nur

derbd., Aarau 1826, S. 19ff.). — Zum Verfahren: Verordnung iiber Verkiindung
und Trauung der Ehen, so wie iiber Fithrung der Ehebiicher, vom 30. Brachmonat
1852 (Gesetzessammlung fiir den eidgendssischen Kanton Aargau, Revidierte
Ausgabe, 1V, Aarau 1857, S. 125-134). — Zur Geschichte des Aargauer Eherechts
im 19. Jahrhundert: W. Gavutscui, EheschlieBung und Ehescheidung im Kanton
Aargau von 1803 bis 1874, Diss. iur. Bern, Reinach 1898.

” Verordnung iiber Verkiindung und Trauung der Ehe, sowie iiber das Verfahren
bei Eheeinspruchsfillen, vom 12. April 1860 (Gesetze, Verordnungen und Beschlisse
des Kantons Basel-Landschaft, VI1I, S. 112-123).

! Civilgesetzbuch vom 1. Februar 1862, § 20 ff.: Eherecht (Sonderbd., Chur 1862,
S. 8ff.). Zur Entstehung des Biindner Zivilgesetzbuches siehe P. LIVERr, Peter Con-
radin von Planta, in: Schweizer Juristen der letzten hundert Jahre, Ziirich 1945,
S.197-224; ELsENER, Die Schweizer Rechtsschulen, S. 423-433. — Zur Geschichte
des biindnerischen Eherechts: H. de Giacomi, Das EheschlieBungsrecht nach den
biindnerischen Statuten, Diss. iur. Zirich, Chur 1927; L. R. von Savris, Beitrige zur
Geschichte des persénlichen Eherechtes in Graubiinden, Basel 1886.

Z Bern: CGB, Satzung 58; Solothurn: CGB, § 114; Aargau: BGB, § 96; Basel-
land: Verordnung iiber Verkiindung und Trauung, §§17, 19; Graubiinden: CGB,
§ 30. Bis zur Einfiihrung der fakultativen Zivilehe gehoérte auch der Kanton Thurgau
zu dieser Gruppe.

3 Graubiinden: CGB, § 32.

* Ehegesetz fiir den evangelischen Theil des Kantons Graubiinden, vom 29.
November 1849, § 32 (BURGER, Verehelichungen, S. 193).

> Bern: CGB, Satzung 62; Aargau: BGB, § 98.

6 Bern: CGB, Satzung 62.
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bei gemischten Ehen, sondern bei Vorliegen rein kirchlicher Ehehinder-
nisse iberhaupt 1.

D. Kantonale Mischehenverbote

Noch bis zum Bundesgesetz tiber die gemischten Ehen von 1850 waren
in einigen Kantonen die Mischehen geradezu verboten, nimlich in Uri,
Schwyz, Unterwalden, Appenzell I. Rh. und Wallis 2, Der Kanton Appen-
zell A. Rh., der dem Mischehenkonkordat vom 7. Juli 1819 ebenfalls nicht
beigetreten war, erlaubte spiter in seinen Ehesatzungen vom 25. Sep-
tember 1836 die Mischehe unter gewissen Bedingungen: « Ein Land-
mann, der sich mit einer katholischen Weibsperson verheiraten will,
hat nicht nur die Einzugsgebiihr fiir dieselbe nach Art.7 zu erlegen,
sondern sich tberdies durch eine formliche Erklarung zu verpflichten,
alle seine Kinder in der evangelisch reformierten Religion, als der Reli-
gion des Landes, nach den bestehenden Verordnungen unterrichten zu
lassen 3».

Der Kanton Wallis hingegen hatte sein Verbot am 23. Dezember 1837
im «Gesetz tiber die von Wallisern im Auslande oder von Fremden im
Kanton eingegangenen Heirathen und iber die paritdtischen Ehen»
bestétigt  und der Kanton Schwyz hatte das Mischehenverbot 1840 gar
durch einen Landsgemeindebeschlu3 bekriftigt 3. Die Mischehenverbote
Uris, Unterwaldens und Appenzell I. Rhs. stammten aus der Zeit vor
der Helvetik, lebten aber nachher wieder auf. So fithrte beispielsweise
das Obwaldner Landbuch ein Mischehenverbot aus dem Jahre 1766 an ©.
In der Zeit vor 1798 waren allerdings auch noch viele reformierte Kan-
tone streng gegen Mischehen vorgegangen und hatten diese mit Biirger-
rechtsentzug oder gar Konfiskation der Giiter bestraft 7. Von der Strafe
des Entzugs des Heimatrechts nahmen anldBlich der Konkordatsver-

! Solothurn: CGB, § 117.

2 Die Existenz dieser Verbote bestitigte der Bundesrat in seinem Bericht zur
Rekursangelegenheit Benz (BB1 1850, I, S. 2651.). Zur Bittschrift Benz siche das
ndchste Kapitel.

3 Art. 8 (Verfassungen, Gesetze und Verordnungen des Kantons Appenzell
AuBerrhoden, Herisau 1854, S. 120).

* Art. 4 (Sammlung der Gesetze, Dekrete und Abschliisse der Republik und Kan-
tons Wallis, V, S. 543).

> Sammlung der Verfassungen und Gesetze des Kantons Schwyz von 1833 bis
1848, Schwyz 1864, S. 154.

6 Petition Benz, S. 19.

7 Siehe dazu STaEHELIN, Civilgesetzgebung, S. 262.

25



handlungen von jenen Kantonen, die das Mischehenverbot aufrecht
erhielten, Uri, Unterwalden und Wallis ausdriicklich Abstand, von
Schwyz und Appenzell I. Rh. fehlt eine solche Erklarung 1.

2. Die Ehescherdung

Von gleicher Vielgestalt wie das EheschlieBungs- ist das kantonale
Ehescheidungsrecht. Auch hier sind die Unterschiede zumeist das Resul-
tat einer verschiedenen historischen Entwicklung, die vor allem gepragt
ist durch das Eheverstindnis der jeweiligen Hauptkonfession des Kan-
tons. Treffend bemerkte Eugen Huber zu diesem Thema, «daBl das refor-
mierte Ehescheidungsrecht sich von dem katholischen je linger je mehr
entfernt hat, so daBl zu Anfang des Jahrhunderts (des neunzehnten) zwei
sehr divergente Anschauungen iiber Ehescheidung die eidgendssischen
Rechtsgebiete beherrschten» 2.

A. Das«Ehescheidungsrecht» der katholischen Kantone

Am 11. November 1563 wurde auf dem Konzil von Trient der Grund-
satz der Unaufloslichkeit der Ehe, der schon seit dem 11. Jahrhundert
faktische Bedeutung besaB, von der katholischen Kirche verkiindigt 3.
Der betreffende Kanon sieben der 24. Sitzung lautet: «Sagt jemand, die
Kirche irre, wenn sie gemaB der Lehre des Evangeliums und der Apostel
gelehrt hat und lehrt, da wegen Ehebruchs des andern Ehepartners das
Eheband nicht geldst werden kann; und dal3 keiner von beiden, auch der
Unschuldige, der keinen AnlaB zum Ehebruch gegeben hat, bei Lebzeiten

1 Vgl. dazu oben S. 13,

2 HUBER, System und Geschichte, IV, S. 348. — Zum Vergleich zwischen dem
Ehescheidungsrecht der franzosisch- und deutschsprachigen Kantone: C. Hirry,
Die Hauptdifferenzen der franzosisch- und deutsch-schweizerischen Civilgesetz-
gebung, in: ZbJV 9 (1873), S. 90{.; H. CARRARD, Etude comparative des législations
civiles de la Suisse romande et celles de la Suisse allemande, ebd., S. 149.

3 Siehe zur Geschichte des katholischen Eherechts, speziell der Unaufloslichkeits-
frage aus der umfangreichen Literatur einige neuere Beitrige: B. Russo, Die Ehe-
scheidung im zweiten Vatikanum und in der Rechtstradition der Kirche, in: Wie
unaufléslich ist die Ehe, Eine Dokumentation, hrsg. von J. Davip und F. SCHMALZ,
Aschaffenburg 1969, S. 99-159; J. GRUNDEL, Ehcscheidung im Verlauf der jalr-
hunderte, in: Zum Thema Ehescheidung, hrsg. von N. WEIL, R. PescH, J. GRUNDEL,
J. G. GErRHARTZ und O. HABERLE, Stuttgart 1970, S.41-60; H.HERRMANN,

Ehe und Recht, Freiburg-Basel-Wien 1972, S. 78-87 und die dort S. 87 angefithrte
Literatur.
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des andern Ehepartners eine andere Ehe eingehen kann; und daB ein
Mann Ehebruch begeht, der die ehebriichige Frau entldBt und eine andere
heiratet, und eine Frau, die den ehebriichigen Mann fortschickt und einen
andern heiratet — der sei im Banne» 1.

War dieser Grundsatz der Unauflgslichkeit der Ehe — wie die Diskus-
sion um den Kanon sieben auf dem Trienter Konzil zeigt — fiir den Fall
des Ehebruchs in der friitheren Lehre nicht unbestritten 2, galt er nun als
fester Bestandteil des katholischen Eherechts bis ins 20. Jahrhundert
und fand auch Aufnahme in das kirchliche Rechtsbuch (Codex Juris
Canonici), das im Jahre 1918 in Kraft trat 3. Erst in den letzten Jahren
geriet die Unaufloslichkeitsfrage wieder vermehrt in Diskussion *,

War und ist die Auflésung einer christlichen Ehe 5 nach katholischem
Kirchenrecht auch nicht moglich, eine eigentliche Ehescheidung also
unzuldssig, so entwickelte die mittelalterliche Kanonistik doch schon
frith eine Moglichkeit der Trennung der Ehegatten: die Trennung von
Tisch und Bett (separatio quoad mensam et thorum) 6. Ausgehend vom

1 Zitiert nach P. HuiziNng, Das kanonische Ehescheidungsrecht seit dem Konzil
von Trient, in: Die 6ffentlichen Stinder oder Soll die Kirche Ehen scheiden, hrsg.
von N. WeETzZEL, Mainz 1970, S. 76; dort in Anm. 1 ausfithrliche Literaturhinweise
zur Entstehungsgeschichte und zur Auslegung dieses Kanons. Siehe zudem:
H. Jepin, Die Unaufloslichkeit der Ehe nach dem Konzil von Trient, in: K, REIN-
HARDT, H. JEDIN, Ehe — Sakrament in der Kirche des Herrn, Berlin 1971, S. 61—
109; L. Bressan, Il canone tridentino sul divorzio per adultero e l'interpretazione
degli autori, Roma 1973 (Analecta Gregoriana, Bd. 194). — Zur Behandlung der
Ehe auf dem Konzil von Trient allgemein: H. JEDIN, Geschichte des Konzils von
Trient, IV/2, Freiburg-Basel-Wien 1975, S. 36-121, 140-163.

2 Wie unaufléslich ist die Ehe, S. 117ff,; Huizing, Das kanonische Eheschei-
dungsrecht, S. 77f. und die dort S. 76 in Anm. 1 angefiithrte Literatur.

3 CIC, can. 1118,

+ Siehe die dogmatischen Teile der angegebenen Werke von N. WEetzeL, J.
Davip/F. Scumarz, K. REINHARDT/ H. JEDIN und zusitzlich: Ehe und Eheschei-
dung, Diskussion unter Christen, hrsg. von F. HEINRICH und V. E1Dp, Miinchen 1972;
R. GaLLr, Fragwiirdige Unaufloslichkeit der Ehe, Ziirich 1970; M. Ka1sgr, Unauf-
l6slichkeit und ‘Auflésung’ der Ehe, in: Diaconia et ius, Festgabe fiir Heinrich
Flatten, hrsg. von H. HEINEMANN, H. HERRMANN, P.Mikat, Minchen-Pader-
born-Wien 1973, S. 27-43; W. E, Mav, Marriage, divorce and remarriage, in: The
Jurist, Studies in church law and Ministry XXXVII (1977), S. 266-286; Le divorce,
L’Eglise catholique ne devrait-elle pas modifier son attitude sé€culaire a 1'égard de
I'indissolubilité du mariage? Travaux du congrés de la société canadienne de théo-
logie tenu & Montréal du 21 au 24 aoiit 1972, Montréal 1973. Weitere Hinweise auf
die sehr umfangreiche Literatur zur Unauflslichkeit bei Mosiek, Kirchliches Ehe-
recht, S. 299-304.

> Zur Priazisierung: Absolut unaufléslich ist nur die unter Christen geschlossene
und vollzogene Ehe (CIC, can. 1118).

6 Diese «separatio» wird in der Literatur oft filschlicherweise als «Scheidung»
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schon frith anerkannten Trennungsgrund des Ehebruchs?, stellte das
Kirchenrecht nach dem Dekret Gratians (um 1150) weitere Trennungs-
griinde auf und unterschied zwischen lebenslinglicher Trennung (bei
Ehebruch) und Trennung auf Zeit in leichteren Fillen (Gefihrdung des
Lebens oder der Gesundheit des Partners, Gefahr fiir das Seelenheil
etc.). Das Konzil von Trient nahm auch in dieser Irage die Tradition auf
und bestimmte in Kanon acht der 24. Sitzung: « Wer sagt, die Kirche irre,
wenn sie aus vielen Griinden eine Scheidung der Ehegatten von Bett und
Tisch auf bestimmte oder unbestimmte Zeit fiir erlaubt erkldrt, der sei
ausgeschlossen» 2. Dieses Recht blieb bis zum Inkrafttreten des Codex
Juris Canonici, ja iiber diesen hinaus bis auf unsere Tage gesamthaft
gesehen erhalten, wenn sich auch die Zahl der Trennungsgriinde noch
vermehrte 3.

Fiir die Rechtsgeschichte der schweizerischen Kantone ist diese Rege-
lung der Ehe im kanonischen Recht insofern von Bedeutung, als sie die
Gesetzgebung aller katholischen Kantone stark beeinflullte. Diese unter-
stellten nicht nur das materielle Eherecht den kanonischen Bestimmun-
gen, sie belieBen auch die Entscheidung der Eheangelegenheiten den
kirchlichen Gerichten *.

bezeichnet. Sie unterscheidet sich von dieser aber wesentlich, auch wenn sie fiir
dauernd ausgesprochen wird. Sie bewirkt namlich keine Trennung dem Bande nach,
den getrennten Partnern steht bei Lebzeiten des anderen Ehegatten das Recht der
Wiederverheiratung nicht zu. — In den kantonalen Zivilgesetzbiichern des 19. Jahr-
hunderts, vor allem in den vom 0&sterreichischen ABGB beeinflulten, werden die
beiden Begriffe oft kontrar zum heutigen Sprachgebrauch verwendet: sie sprechen
von der ¢«ganzlichen Trennung» und der bloBen «Scheidung von Tisch und Bett».

1 Dieser Trennungsgrund wurde, ausgehend von Matthius 5, 32 und 19, 9, von
einigen Kirchenvitern gar als eigentlicher Scheidungsgrund angesehen. Siehe dazu
J. MoinGT, Ehescheidung «auf Grund von Unzucht», in: Wie unauflgslich ist die
Ehe, S. 178-222.

2 Zitiert nach: Lehrsitze des Trienter Konzils iiber das Sakramant der Ehe, in:
Wie unaufloslich ist die Ehe, S. 162. Neu gegeniiber der vortridentinischen Tradi-
tion war die Abstufung «auf bestimmte Zeit» und auf «unbestimmte Zeit» (F.
ScHONHERR, Grundrif3 des kirchlichen Eherechts, Wien 1937, S. 845).

3 Von diesem Trennungsverfahren ist der Ehenichtigkeitsproze3 zu scheiden,
welcher die mogliche Aufhebung einer von Anfang an ungiiltigen Ehe durch Nich-
tigkeitserkldrung bezweckt.

* Diese kirchliche Zustindigkeit in Eheangelegenheiten wird auch auf dem Kon-
zil von Trient klar ausgesprochen: 24. Session, can. 12: « Wer sagt, Eheangelegen-
heiten gehorten nicht vor den kirchlichen Richter, der sei ausgeschiossen» (zitiert
nach: Lehrsitze des Trienter Konzils, in: Wie unauflslich ist die Ehe, S. 163).
— Siehe zur Praxis der bischoflichen Ehegerichte schweizerischer Dibzesen am Bei-
spiel des Bistums Sitten: L. CARLEN, Das kirchliche Eherecht in der Ditzese Sitten,
in: ZSKG 49 (1955) 1-33.
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An diesem Rechtszustand dnderte sich in den meisten katholischen
Kantonen bis ins 19. Jahrhundert hinein, ja bis zur eidgendssischen
Ehegesetzgebung 1874, wenig. Die kleinen Kantone iiberlieBen die
Streitigkeiten in Ehesachen teils stillschweigend den kirchlichen Ehe-
gerichten, teils verwiesen sie diese ausdriicklich an den kirchlichen
Richter . Freiburg 2 und Wallis 3 regelten in ihren Zivilrechtskodifi-
kationen im 19. Jahrhundert mindestens die duleren Folgen der Tren-
nung von Tisch und Bett. Gemal dem Privatrechtlichen Gesetzbuch des
Kantons Zug von 1861 hatten die geistlichen Gerichte lediglich noch zu
entscheiden, ob eine Trennung der ehelichen Gemeinschaft zu erfolgen
habe; die iibrigen Belange (Vermogen, Unterstiitzung der Kinder etc.)
wurden durch die weltlichen Gerichte beurteilt *.

Noch eingehender befal3te sich das schon 1832 entstandene Eherecht
des Biirgerlichen Gesetzbuches fiir den Kanton Luzern mit der Trennung
der Ehe 3, Das Luzerner Gesetzbuch unterschied im Kapitel « Von der
Trennung der Ehe» die «Ehescheidung vom Bande» von der «einfachen
Absdnderung oder Ehescheidung von Tisch und Bett», verstand aber
unter der Ehescheidung vom Bande nichts anderes als die kirchliche Nich-
tigkeitserkldrung einer ungiiltigen Ehe und die Auflésung einer giiltigen
Ehe durch pépstliche Dispens oder durch das Privilegium Paulinum ©.
Gleich wie im Kanton Zug — dem die Luzerner Regelung als Vorbild
diente — entschied das geistliche Gericht in allen « Ehescheidungsfragen»
iiber die Trennung und das Verschulden, die biirgerlichen Behérden iiber
die anderen Belange 7. Eine Ausnahme hievon und einen Eingriff in die
kirchliche Kompetenz stellte allerdings § 51 des luzernischen Biirger-
lichen Gesetzbuches dar: «Eine einfache Aussonderung der Ehegatten
kann wegen MiBhandlung oder andern erheblichen Ursachen auch durch

1 BGB fiir den Kanton Unterwalden nid dem Wald von 1852, §44; ZELGER,
Karl von Deschwanden, S. 67.

2 Freiburg, Code civil von 1835, Art. 136-147.

3 Wallis, Civilgesetzbuch von 1853, Art. 106. Zur Entwicklung der «Eheschei-
dung» im Wallis: SULSER, Zivilgesetzgebung, S. 99-103.

* Zug, Privatrechtliches Gesetzbuch von 1861, § 41.

5 Siehe dazu: Scumip, Kasimir Pfyffer, S. 73, 87-91.

6 Luzern, Biirgerliches Gesetzbuch von 1831, §§ 50-53. Pipstliche Dispens war
und ist nach katholischem Kirchenrecht moglich bei einem «matrimonium ratum et
non consumatum.» Das Privilegium Paulinum bedeutet die Aufhebung einer ur-
spriinglich zwischen Nichtchristen geschlossenen Ehe zu Gunsten des Glaubens,
wenn ein Ehegatte zum Katholizismus iibertritt. Siehe zu beidem: MosIEK, Kirch-
liches Eherecht, S. 293-310 und dort angefithrte Literatur.

7 Luzern, BGB, §§ 42, 52-56.
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die biirgerlichen Gerichte, nachdem die Ehegatten vor dem Ortspfarrer
erschienen sind, und keine giitliche Ausmittlung statt fand, erkennt
werden ; hingegen ist es den Ehegatten nicht erlaubt, sich eigenmichtig
abzusondern». In diesem Artikel, der eine Konkurrenz der geistlichen
und weltlichen Gerichtsbarkeit bei der «einfachen Absdnderung», der
Trennung von Tisch und Bett also, schafite, zeigt sich der Einflu} des
Osterreichischen Mutterrechts und des darin waltenden josephinischen
Geistes 1.

Einen Sonderfall stellte auch der Kanton Tessin dar. Er ordnete in
seinem Codice civile von 1837 zwar das Eheauflosungsrecht umfassend
und fiihrte weltliche Scheidungsgriinde und biirgerliche Scheidungsge-
richte ein, materiell aber hielt er sich weiterhin an die Vorschriften des
kanonischen Rechts, lieB insbesondere nur die Trennung von Tisch und
Bett zu 2.

Alle diese katholischen Kantone unterlieBen eine Regelung des Ehe-
scheidungsrechts fiir Reformierte, auch die Mischehen erwihnten sie
nicht in ihren Ehegesetzen und Zivilgesetzbiichern. Einzig Freiburg
bildete in dieser Beziehung eine Ausnahme - es besitzt mit dem Murten-
biet ja auch eine starke reformierte Minderheit. § 53 des Freiburger Code
civil verwies beziiglich EheschluB und Ehescheidung nicht nur auf das
kanonische Recht der katholischen Kirche, sondern auf die «lois spéciales,
particulieres & chacune des deux communions chrétiennes reconnues dans
le Canton». Nebst dem eigenen Ehegesetz betreffend den Eheschlu3
kannte der reformierte Kantonsteil in der Ehegerichtsordnung vom 13.
Christmonat 1839 auch ein besonderes Ehescheidungsrecht 3.

B. Die Ehescheidungin den reformierten Kantonen

Die erwdhnte Lehre des Konzils von Trient * iiber die Unaufloslich-
keit der Ehe war eine klare Entscheidung gegen die Ehelehre Luthers,

! Zum sterreichischen EinfluB siehe: CARLEN, Osterreichische Einfliisse, S. 18;
BriNer, Die Ehescheidungsgriinde, S.26. — Zum josephinischen Eherecht: ]J.
MUHLSTEIGER, Der Geist des Josephinischen Eherechts, Wien-Miinchen 1967.

2 Tessin, Codice civile von 1827, Art. 68 ff. Zur Diskussion der Artikel betreffend
die Ehe im GroBen Rat des Kantons Tessin: G. PaToccH1, Gli influssi delle legis-
lazioni stranieri e degli statuti locali sul Codice civile ticinese del 1837, Diss. iur.
Bern, Bellinzona 1961, S. 1311,

? Gesetz vom 13. Christmonat 1839, iiber die Ehe, die Ehegerichte, des ProzeB3-
verfahren, die Polizei und die Strafen in Ehesachen, fiir den reformirten Theil des
Kantons Freiburg (Amtliche Sammlung der Gesetze, Dekrete, Beschliisse und an-
derer 6ffentlicher Akten der Regierung des Kantons Freiburg, Bd. 29, S. 1391f.).

* Oben S. 26 1.
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nach der die Ehe wegen Ehebruchs gelést und auch bei Lebzeiten des
Partners eine andere Ehe eingegangen werden konnte!. Dieser Ehe-
scheidungsgrund erscheint auch bei den i{ibrigen Reformatoren, die zwar
alle an der Idee der Unaufloslichkeit der Ehe festhielten, jedoch die
Scheidung aus bestimmten Griinden zulieBen. Die strengste Position
nahm Calvin ein, der nur die Scheidungsgriinde des (leiblichen) Ehe-
bruchs und der boslichen Verlassung kannte 2. Bedeutend scheidungs-
freundlicher hingegen zeigte sich der Ziircher Reformator Zwingli.
Er legte die Schrift so aus, daB sie «jede Scheidung verbiete, die sich auf
einen schwicheren Grund als den Ehebruch stiitze» 3. Scheidungs- und
Nichtigkeitsgriinde vermischend fiihrt er als solche Impotenz, infidelitas,
Savitien, todeswiirdige Verbrechen, bosliches Verlassen und sogar
ansteckende Krankheiten und Wahnsinn an *.

Die unterschiedlichen Auffassungen Zwinglis und Calvins lassen sich
auch in der divergierenden Praxis des Ziircher und des Genfer Ehegerichts
erkennen: wihrend Genf nur den Scheidungsgrund des Ehebruchs kannte
und die bosliche Verlassung diesem gleichstellte 5, gehorte Ziirichs Ehe-
scheidungsrecht nach der Reformation zu den freiesten seiner Zeit °.
Seine Ehegerichtsordnung wvon 1525 stellte bereits einen generellen

1 Zur Ehescheidung nach Luthers Auffassung: DieTERICH, Das protestantische
Eherecht, S. 69ff.; Hessg, Evangelisches Ehescheidungsrecht, S. 12ff.; May, Die
Stellung des deutschen Protestantismus, S. 12f.; E. KiNDER, Luthers Stellung zur
Ehescheidung, in: Luther, Mitteilungen der Luthergesellschaft, Berlin 1953, H. 2,
271f.; J. WaLz-KeGEL, Der EinfluB Luthers auf das materielle Ehescheidungsrecht,
Diss. iur. Tubingen 1948 (Masch. Schr.).

2 Zu Calvins Einstellung zur Ehescheidung vgl. W, KOHLER, Ziircher Ehegericht
und Genfer Konsistorium, II, S. 505-652.

3 Hessg, Evangelisches Ehescheidungsrecht, S. 22.

+ Ebd., S. 23; Mav, Die Stellung des deutschen Protestantismus, S. 14. Die Ver-
schiedenheit der Ansichten betreffend die Ehescheidung kann man aber nicht einfach
den einzelnen reformatorischen Bekenntnissen genau abgegrenzt zuweisen; der
Gegensatz zwischen der milden und der strengen Richtung geht quer durch die
Konfessionen (May, Die Stellung des deutschen Protestantismus, S. 15).

5 HuBER, System und Geschichte, IV, S. 342, Siehe dazu: Ch. Du Bois-MELLY,
De la désertion malicieuse et de ’adultére, de la séparation conjugale et du divorce
sous l’ancienne législation genevoise, Genéve 1889,

6 Zur Zircher Praxis siche W. KOHLER, Ziircher Ehegericht und Genfer Konsi-
storium, I: Das Zircher Ehegericht und seine Auswirkung in der deutschen Schweiz
zur Zeit Zwinglis, Quellen und Abhandlungen zur schweizerischen Reformations-
geschichte, hrsg. vom Zwingliverein in Zirich, VII, Leipzig 1932; P. WEHRLI, Die
Ehescheidung zur Zeit Zwinglis und in den nachfolgenden Jahrhunderten, in:
Ziircher Taschenbuch 1934, S.61-95; S. ROST, Die Einfithrung der Eheschei-
dung in Ziirich und deren Weiterbildung bis 1798, Diss. iur. Zirich, Zurich 1935.
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Scheidungsgrund neben den Ehebruch: «gréBere Sachen und dergleichen,
darin nieman von unglyche der sachen kein gwil} gsatzt machen kann» 1,
Schrittweise folgten die iibrigen evangelischen Kantone Ziirich in der
freieren Gestaltung des Scheidungsrechts nach 2.

Daneben begegnet uns auch in den evangelischen Ehegesetzen die
Trennung von Tisch und Bett, aber nur im Sinn einer voriibergehenden
Priifungsfrist, nach deren Ablauf entweder die gdnzliche Scheidung oder
die Wiedervereinigung der Ehegatten ausgesprochen wurde 3.

Nicht erlaubt war in allen evangelischen Kantonen die private Schei-
dung. Schon bald nach der Reformation schufen die zum neuen Glauben
iibergetretenen Kantone neue staatliche Instanzen zur Behandlung der
Eheangelegenheiten. In Ziirich konstituierte Zwingli 1525 das erste evan-
gelische Ehegericht nach der ersten evangelischen Ehegerichtsordnung.
Nach Ziircher Vorbild fand es alsdann in den anderen reformierten Terri-
torien Eingang *. Allerdings hieBen diese obrigkeitlichen Gerichte in den
einzelnen Orten verschieden, zum Beispiel Ehegericht in Ziirich und Basel,
Chorgericht in Bern, Matrimonialgericht in Schaffhausen, Ehegericht und
Ehegaume in Appenzell A. Rh. 3. Oft gehdrte nebst den Eheangelegen-
heiten noch die Aufsicht iiber die ¢ffentlichen Sitten zu ihrem Aufgaben-
kreis ©.

! HuBER, System und Geschichte, IV, S. 344; J.C. BLunTscHLI, Staats- und
Rechtsgeschichte der Stadt und Landschaft Zirich, 11, Zurich 1839, S. 139.

2 Vgl. beispielsweise die Entwicklung in Basel bei A. STAEHELIN, Die Einfithrung
der Ehescheidung in Basel zur Zeit der Reformation, Basel 1957 (Basler Studien zur
Rechtswissenschaft, H. 45). — Die allmihliche Vermehrung der Scheidungsgriinde
zeigt auch die Entwicklung in der Praxis der Ehegerichte in Deutschland im 16. und
17. Jahrhundert: May, Die Stellung des deutschen Protestantismus, S. 19ff.

3 HUBER, System und Geschichte, IV, S. 346.

* Vgl. zur Verbreitung der Ehegerichte nach Ziircher Vorbild neben dem bereits
zitierten Werk von KOHLER, Zircher Ehegericht und Genfer Konsistorium, II, S.
231-441 auch: DERs., Die Anfinge des protestantischen Eherechtes, in: ZRG, kan.
Abt. 30 (1941) 271-310; BroscH, Geschichte, S. 110-117. — Zur Entwicklung der
evangelischen Ehegerichte in Deutschland, wo sie sich nicht so schnell ausbildeten:
A.-P. HECKER, Die historische Entwicklung des EhescheidungsprozeBrechts, Diss.
iur. Frankfurt am Main 1967; Hesse, Evangelisches Ehescheidungsrecht, S. 51-68.

5 HUBER, System und Geschichte, IV, S. 344; fiir Bern: GUGGISBERG, Bernische
Kirchengeschichte, S.176ff., 272ff. und 530ff.; fiir Appenzell AuBerrhoden:
Baumann, Rechtsgeschichte Appenzell, S. 32ff.; fiir Appenzell A. Rh. und Glarus:
BLUMER, Staats- und Rechtsgeschichte, 11/2, S. 1591f.; fir Schatfhausen: J. WIPF,
Die Schaffhauser Ehegerichtsordnung von 1529, in: Zwingliana, IV (1921-1926),
S. 289-296.

® So war das Berner Chorgericht beispielsweise auch allgemeines Sittengericht
(GucGisBERG, Bernische Kirchengeschichte, S. 176ff., 27211.).
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In diesen Gerichten war das geistliche Element stark vertreten. So
gehorten in Ziirich dem Ehegericht neben je zwei Mitgliedern des GroBen
und des Kleinen Rates zwei Geistliche an; in Bern waren zwei von sechs,
in Appenzell A. Rh. zwei von acht Mitgliedern des Ehegerichts geist-
lichen Standes !. Je nach der Intensitdt der geistlichen Mitwirkung und
der Stellung des Gerichts zum Staat ist es im Einzelfall zu entscheiden,
ob sie als staatliche oder kirchliche Instanzen zu qualifizieren sind, in-
sofern in diesen «geistlich-weltlichen Gemeinwesen» eine solche Unter-
scheidung getroffen werden kann 2.

Die weitere Entwicklung des Scheidungsrechts in den evangelischen
Kantonen ist gekennzeichnet durch eine weitere Vermehrung der Schei-
dungsgriinde einerseits, eine Beschrinkung des geistlichen Elementes in
den Ehegerichten anderseits. Naturrecht und Aufklirung schufen
schlieBlich die theoretische Grundlage fiir die Einfithrung einer rein
biirgerlichen Ehegesetzgebung, welche die Ehe wie andere zivilrecht-
liche Vertrdage behandelte 3.

Allerdings ist dieser Entwicklungsstand bei der Vereinheitlichung des
personlichen Eherechts in der Schweiz 1874 nicht von allen reformierten
Kantonen erreicht. So wurden die Sondergerichte fiir Ehesachen in den
einzelnen evangelischen und paritdtischen Kantonen erst im Verlaufe
des 19. Jahrhunderts aufgehoben, zuerst in Ziirich und Bern (1831), zu-
letzt in St. Gallen (1874/78), Basel-Stadt (1875), Appenzell A. Rh.
(1876) und Glarus (1887) *. Werfen wir einen kurzen Blick auf das Schei-
dungsrecht in den verschiedenen reformierten Kantonen vor der einheit-

1 BrogscH, Geschichte der schweizerisch-reformierten Kirchen, I, S. 110, 113;
Baumann, Rechtsgeschichte Appenzell, S. 34.

2 Vgl. dazu KGHLER, Zircher Ehegericht und Genfer Konsistorium, I, S. 2781.;
U. StuTz, Zu den ersten Anfingen des evangelischen Eherechts, in: ZRG kan. Abt.
22, S. 307 ff. Als eindeutig kirchliche Behérde ist das Genfer Consistoire zu betrach-
ten (KGHLER, ebd., S. 279).

3 Eine Darstellung der Entwicklung des evangelischen Eherechts und Ehepro-
zesses in den einzelnen Kantonen fehlt zumeist. Kurze Uberblicke finden sich oft
in Arbeiten, die sich mit der Kodifikation des kantonalen Privatrechts befassen.
Eine kurze Synopsis der kantonalen Entwicklung bei HUBER, System und Geschich-
te, IV, S. 343ff. Vgl. zur Entwicklung in Deutschland: A.-P. HECKER, Die histo-
rische Entwicklung des Ehescheidungsprozessrechts, Diss. iur. Frankfurt a. M. 1967,
S. 54ff.; HEssE, Evangelisches Ehescheidungsrecht, S. 72ff.; May, Die Stellung des
deutschen Protestantismus, S.20ff.; DieTeERICH, Das protestantische Eherecht,
S. 167ff.; C. H. ScHLEIFER, Die Ehescheidung im deutschen Rechtskreis wahrend
des 19. Jahrhunderts, Diss. iur. Kiel 1972, S. 201f.

* Zur Abschaffung der Ehegerichte: Jical, Verweltlichtes Eherecht, S. 11; His,
Geschichte, I1, S. 327, 333, 649; 1II, S. 488f.
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lichen Regelung im Bundesgesetz iiber die Feststellung und Beurkun-
dung des Zivilstandes und die Ehe vom 24. Dezember 1874.

Das von Johann Caspar Bluntschli geschaffene Privatrechtliche Gesetz-
buch des Kantons Ziirich von 1854 regelte die Ehescheidung in den §§ 182-
197 ausfiihrlich !. Darin finden sich folgende Scheidungsgriinde: Ehe-
bruch, unnatiirliche Wollust, verdiachtiger Umgang, erhebliche eheliche
Untreue, boswillige Verlassung, Unfahigkeit zum Beischlaf, Nachstellung
nach dem Leben, schwere MiBhandlung, schwere gerichtliche Verleum-
dung oder eine tiefe, das eheliche Leben dauernd zerriittende Ehren-
krinkung, Verurteilung wegen eines gemeinen Verbrechens, ausschwei-
fende oder verschwenderische Lebensart oder habituelle Trunkenheit,
Verweigerung des noligen Lebensunterhaltes, fortgesetzte lieblose oder
pflichtwidrige Behandlung, Geisteskrankheit, Blodsinn, eine unheilbare
und ekelhafte Krankheit, Epilepsie und mit verschiedenen Vorbehalten
ein gemeinsames Scheidungsbegehren 2, Anstatt auf Scheidung konnte
auch auf zeitweilige Trennung von Tisch und Bett geklagt werden 3.
Den Geistlichen verblieb eine gewisse Mitwirkung beim Scheidungsver-
fahren: Einreichung der Klage beim Pfarramt und Aussthnungsver-
such 4.

Die Artikel des Schaffhauser Privatrechtlichen Gesetzbuches von 1864
betreffend die Ehescheidung stellten zum gréten Teil eine wortliche
Ubernahme des Ziircher Gesetzestextes dar 3. Einzig den Ziircher Schei-
dungsgrund der Verweigerung des Lebensunterhaltes finden wir im
Schaffhauser Gesetzbuch nicht.

Die Baselstddtische Ehegerichtsordnung von 1837 kannte nur vier
bestimmte Scheidungsgriinde: Ehebruch, boswillige Verlassung, Ver-
urteilung zu einer mindestens vierjdhrigen Freiheitsstrafe oder zu einer
sechsjdhrigen Landesverweisung infolge eines kriminellen Vergehens und
die Versagung der ehelichen Pflicht 6. Daneben sah das Basler Recht aber

! Zum Scheidungsrecht im Ziircher PGB siehe: GUGGENBUHL, Die Entstehung,
S.1031.; BAUHOFER, Entstehung und Bedeutung, S. 34.

2 Gegeniiber dem Ziircher Matrimonialgesetz von 1804 bedeutete dieser Katalog
der Scheidungsgriinde eine gewisse Einschrinkung; unter anderem fiel der Schei-
dungsgrund der Religionsinderung weg. Zu den Griinden im Gesetz von 1804
siehe: D. ZIMMERMANN, Das personliche Eherecht des ziircherischen Matrimonial-
gesetzes von 1804, Diss. iur. Ziarich 1943, S. 63 ff.

3 §§ 199-201.

+ §§ 176-179, 198, 203; eine &dhnliche geistliche Mitwirkung siecht auch das
Schaffhauser Recht vor: PGB 1864, §§ 168 bis 170, 193.

5 Schaffhausen, PGB 1864, §§ 173-190.

6 §§ 51-66 der Ehegerichtsordnung fiir den Kanton Basel-Stadttheil, in Wirk-
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noch den generellen Scheidungsgrund der Zerriittung vor, der aber erst
nach vorhergehender zeitweiliger Trennung eintreten konnte 1.

Auch die Ehesatzungen des Kantons Appenzell A. Rh. von 1860
stellten gegeniiber jenen von 1836 neu den Scheidungsgrund der Zerriit-
tung auf: die Ehe konnte geschieden werden, «wenn der Richter zur
Uberzeugung gelangt, daB die eheliche Gesinnung beider Ehegatten
innerlich gebrochen und zerstort ist» 2. Beide Satzungen anerkennen
noch den Scheidungsgrund der Religionsinderung 3.

C. Scheidung und Trennung in den paritdtischen Kantonen

In den genannten vier evangelischen Kantonen gelangte das staatliche
Ehescheidungsrecht gegeniiber allen Kantonsbiirgern gleichermalen zur
Anwendung. In einigen parititischen Kantonen hingegen stand das
staatliche Ehescheidungsrecht nur gegeniiber den Reformierten in Gel-
tung. Andere paritdtische Kantone regelten das Ehescheidungsrecht
umfassend und erkldrten es fiir bindend gegeniiber Reformierten und
Katholiken, sprachen fiir die Katholiken aber nur die Trennung von
Tisch und Bett, nicht aber die vollstindige Scheidung aus.

Zur ersten Gruppe der parititischen Kantone gehorten St. Gallen,
Glarus und Graubiinden: hier galt fiir die Katholiken das kanonische
Recht, fiir die Reformierten staatliches Ehescheidungsrecht. Bei dieser
unterschiedlichen Behandlung ist die Trennlinie bei gemischten Ehen von
besonderem Interesse.

Gemil der St. Galler Ehesatzung vom 9. Juni 1840 hatten die evange-
lischen Matrimonialgerichte auf einen Fall dann einzutreten, wenn der

samkeit getreten den 1. August 1837 (Sammlung der Gesetze und Beschliisse wie
auch der Polizei-Verordnungen, IX, Basel 1839, S. 92ff. Baselland wandte auch
nach der Landestrennung von 1833 bis 1875 die alte Basler Ehegerichtsordnung von
1747 an (JAcc1, Verweltlichtes Eherecht, S. 10 Anm. 17).

1 §691. Siehe dazu: B. ScHUuLTHESS, Die Entstehung und Entwicklung des all-
gemeinen Scheidungsgrundes (objektive Zerriittung) unter spezieller Beriicksichti-
gung der Basler Rechtsquellen und der Basler Gerichtspraxis seit 1717, Diss. iur.
Basel 1961 (Masch. Schr.).

Z Ehesatzung vom 28. Oktober 1860, Art. 31 (Gesetzbuch fiir den Kanton
Appenzell AuBerrhoden, I, Herisau 1864, S. 210ff.). Die «Ehesatzung, angenommen
in der Landsgemeinde zu Trogen am 25. Herbstmonat 1836» findet sich im 1. Land-
buch von 1845, S. 82ff.

3 Ehesatzung 1860, Art. 28; Ehesatzung 1836, Art. 54. Darunter fillt auch die
Anderung der Konfession. — Zum AuBerrhoder Scheidungsverfahren: BAUMANN,
Rechtsgeschichte Appenzell, S. 32 ff.; BLUMER, Staats- und Rechtsgeschichte, 11/2,
S. 1631,
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Mann sich zur evangelischen Konfession bekannte !. Diese Aufteilung,
wonach die Konfession des Mannes das Kriterium bildete, nahm auch
§ 61 des Glarner Gesetzes betreffend die Verrichtungen des Ehegerichts
vor. 2. Bei einem Rekurs gegen die erste Instanz kamen aber gemil dem-
selben Paragraphen in zweiter Instanz alle Mischehen vor das Glarner
«Kantonsehegericht». Das Ehescheidungsrecht des Glarner BGB von
1870 fand dann ausnahmslos auf alle gemischten Ehen Anwendung 3.
Ein anderes Kriterium fiir die Zuweisung der gemischten Ehen kannte
das Biindner Recht. GemdB3 dem Civilgesetzbuch von 1862 waren bei
gemischten Ehen die Ehegerichte jener Konfession zustdndig, in der die
Ehe getraut wurde *.

Eigene Wege ging der Biindner Gesetzgeber auch bei den Scheidungs-
griinden. Als einziges Gesetzbuch der paritidtischen und evangelischen
Kantone fiihrte es die Scheidungsgriinde nicht auf, sondern verfiigte in
§ 54 Abs. 3 kurz: «Den Ehegerichten hat bei Beurteilung der Eheschei-
dungsgriinde, abgesehen von dem § 30 dieses Gesetzes, das Eherecht
ihrer Konfession als Norm zu dienen». Das Biirgerliche Gesetzbuch des
Kantons Glarus von 1870 hingegen besall im wesentlichen den gleichen
Katalog von Scheidungsgriinden wie das Ziircher Privatrechtliche Gesetz-
buch 5, Weniger zahlreich waren die Scheidungsgriinde im friitheren
Glarner Gesetz betreffend die Verrichtungen des Ehegerichts ¢, vergleich-
bar mit jenen der St. Galler Ehesatzung von 1840 7. Gegeniiber dem
Zircher Eherecht fielen in St. Gallen folgende Scheidungsgriinde weg:
erhebliche eheliche Untreue, schwere gerichtliche Verleumdung, tiefe
Ehrenkriankung, habituelle Trunkenheit, Verweigerung des nétigen
Lebensunterhalts, fortgesetzt lieblose und pflichtwidrige Behandlung
und das gemeinsame Scheidungsbegehren.

1 §78 der «Ehesatzung fiir den evangelischen Konfessionstheil des Kantons
St. Gallen», vom 9. Juni 1840 (Sammlung der Gesetze und Beschliisse des GroBen
und Kleinen Raths des Kantons St. Gallen, VIII (1840-1842), S.75-935). Diese
Scheidung der Zustindigkeit der konfessionellen Gerichte nimmt auch Art. 6 Ziff. 6
der St. Galler Kantonsverfassung vom 17. November 1861 vor (Sammlung, XV,
S. 124).

2 Landbuch des Kantons Glarus, Glarus 1861, S. 225ff. Das Gesetz tragt kein
Datum.

3 §183 Abs. 2 des Glarner BGB nimmt nur noch die «unter kirchlicher Mitwir-
kung abgeschlossenen Ehen zwischen Personen, welche beidseitig der katholischen
Konfession angehoren», vom Ehescheidungsrecht aus.

* Graubtinden, CGB 1862, § 54.

5 Glarus, BGB 1870, §§ 183-200.

6 §§ 120-133 des Gesetzes betreffend die Verrichtungen des Ehegerichts (Anm. 2).

7 §§ 80-88 der Ehesatzungen vom 9. Juni 1840 (Anm. 1).
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Die zweite Gruppe der parititischen Kantone, ndmlich Bern, Aargau,
Thurgau und Solothurn !, folgten bei der Regelung des Eherechts in
ihren Kodifikationen dem osterreichischen ABGB von 1811 2. Wie dieses
kannten sie ein ausfiihrliches, fiir Reformierte und Katholiken geltendes
Eherecht. Fiir die Angehorigen beider Konfessionen waren die gleichen
Scheidungsgriinde malBgebend, bei den Reformierten fithrten sie zur
ginzlichen Scheidung, bei den Katholiken nur zur Trennung von Tisch
und Bett.

Solothurn, der einzig vorwiegend katholische Kanton in dieser Gruppe,
nahm am meisten Riicksicht auf das katholische Eheverstindnis. Fiir
die Trennung katholischer Ehepaare waren hier die geistlichen Gerichte
zustiandig 3. Thr Urteil erhielt aber erst mit der Protokollierung durch das
zustdndige Amtsgericht biirgerliche Wirkung *. Das bischofliche Ehe-
gericht entschied auch in Eheangelegenheiten der katholischen Einwoh-
ner des Berner Jura, da Bern auf die Einfithrung seines Zivilgesetzbuches
in den «Leberbergischen Amtern» verzichtete. Fiir die reformierten Juras-
sier galt der Code civil frangais °. Im alten Kantonsteil Berns, im Aargau
und Thurgau aber waren die ordentlichen Gerichte fiir die Ehesachen der
Reformierten und Katholiken zustédndig .

1 Zwar konnen die Kantone Bern und Solothurn nicht zu den urspriinglich pari-
titischen Kantonen gezdhlt werden. Doch nach der Kantonseinteilung zu Beginn
des 19. Jahrhunderts besaBen sie nicht unbetrachtliche katholische, beziehungs-
weise evangelische Territorien.

2 Zum 6sterreichischen EinfluB auf das kantonale Zivilrecht: CARLEN, Osterrei-
chische Einfliisse, S. 15ff. Im &sterreichischen ABGB von 1811, das in diesem Teil
das Ehepatent Josephs 1I. von 1783 weiterfiihrte, kodifizierte zwar der Staat das
gesamte persénliche Eherecht, verbot aber die Scheidung der Ehen von Katholiken
(§ 111). Es stellte einen Katalog von Trennungsgriinden auf und bezeichnete die
wichtigeren davon als Scheidungsgriinde (§ 115). Vgl. D. SchwaBs, Grundlagen und
Gestalt der staatlichen Ehegesetzgebung in der Neuzeit bis zum Beginn des 19.
Jahrhunderts, Bielefeld 1967, S. 217{. (Schriften zum deutschen und europidischen
Zivil-, Handels- und ProzeBrecht, Bd. 45}.

3 Solothurn, CGB 1841, § 170. Siehe zur Solothurner Regelung: WALLISER, Der
Gesetzgeber Joh. Baptist Reinert, S. 280ff.

* Solothurn, CGB 1841, § 172,

5 Zum jurassischen Eherecht siehe neben der oben S.23 Anm. 4 angefiithrten
Literatur: LEUENBERGER, Vorlesungen, IV, S.149ff.; A. BErRNEL, Le droit du
Code civil frangais applicable au Jura bernois, Diss. iur. Bern, Genf 1955, S. 26.

6 Aargau: BGB, §127 spricht von «ordentlichen Gerichten»; gemdB dem
Thurgauer PGB von 1860 (§ 1281ff.) ist nach dem Aussdéhnungsversuch durch das
Pfarramt und die Kirchenvorsteherschaft das Bezirksgericht zustindig; Bern:
Gesetz iiber die Organisation der Gerichtsbehorden, vom 31. Juli 1847, § 45
(Gesetze, Dekrete und Verordnungen des Cantons Bern, II (1847), S. 252).
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Unterschiede zum osterreichischen Vorbild und zwischen den einzelnen
Kantonen ergeben sich in der Behandlung der gemischten Ehen. Nach
dem osterreichischen Allgemeinen Biirgerlichen Gesetzbuch fand das
Scheidungsrecht der Katholiken auch auf den reformierten Teil Anwen-
dung, war eine konfessionelle Mischehe also nur zu Tisch und Bett trenn-
bar . Dieser Losung kam Solothurn am nichsten, das katholisch getraute
Mischehen als nicht gédnzlich scheidbar erklirte 2. Bei den iibrigen Misch-
ehen gestalteten sich in Solothurn die Folgen der Aufldsung «fiir jeden
Theil nach dem gesetzlichen Begriffe seines Glaubensbekenntnisses» 3,
der reformierte Partner konnte sich wieder verehelichen, dem katholi-
schen blieb dies versagt. Diese Regel galt gemidlB § 22 des biirgerlichen
Gesetzbuches des Kantons Aargau generell fiir alle Mischehen. Das
bernische Civilgesetzbuch schwieg sich zu diesem Punkt aus, gemil
einem « Judikat» vom 30. Juni 1848 galten auch hier fiir den katholischen
Partner die Folgen der Trennung, fiir den reformierten Teil jene der
ganzlichen Scheidung *. Im Thurgau schlieBlich erfuhr die génzliche
Scheidung eine noch weitere Anwendung: nur «bei einer Ehe zwischen
katholischen Glaubensgenossen, die unter katholischer kirchlicher
Mitwirkung geschlossen wurde», war sie nicht zuldssig 3.

D. Der Einflull des Code civil frangais

Das franzosische Recht wirkte vor allem auf das Ehescheidungsrecht
der reformierten Kantone der Westschweiz. Genf behielt durch Gesetz
vom 6. Januar 1815 den Code civil auch nach der Ablésung von Frank-
reich bei. Anders als Frankreich, das im Zuge der Restauration durch
ein Gesetz vom 8. Mai 1816 die Ehescheidung aufhob ¢, blieb es beim
Ehescheidungsrecht des Code Napoléon, der die vollstindige Scheidung
ermoglichte 7.

Osterreichisches ABGB von 1811, §111.

Solothurn, CGB von 1841, § 143.

Solothurn, CGB von 1841, § 142.

LEUENBERGER, Vorlesungen, IV, S. 131.

Thurgau: PGB von 1859, § 127 Abs. 2. Zur Geschichte dieser Norm: KUNDERT,
Zivilgesetzgebung, S. 163 ff.

6 Erst durch Gesetz vom 27. Juli 1884 fithrte Frankreich die Ehescheidung aus
bestimmter Ursache wieder ein, nicht aber die einverstindliche Scheidung, wie sie
der alte Code Napoléon kannte (Handbuch des Franzosischen Civilrechts, begriindet
von Z.voN LINGENTHAL, bearbeitet von C. CrRoMmE, 8. Aufl.,, ITI, Freiburg i. Br.
1895, S. 6).

7 Genf, Code civil, Art. 2291.

[T S TR
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In Genf, Waadt und Neuenburg — wie auch gemil3 dem Code Napoléon
(Art. 234ff.) — entschieden biirgerliche Gerichte tiber die Eheangelegen-
heiten der Angehérigen aller Konfessionen in gleicher Weise 1. Einzig fiir
die Katholiken in den ehemals savoyischen Gebieten Genfs war gemal
dem Turiner Vertrag vom 16. Mdrz 1816 das bischofliche Ehegericht
zustdndig, welches nach kanonischem Recht urteilte 2. Dieser Sonder-
status blieb bis zum eidgendssischen Zivilstands- und Ehegesetz von 1874
bestehen 3.

Bei den Scheidungsgriinden schloB sich Genf ganz, Neuenburg und
Waadt eng an den Code Napoléon an, der die bestimmten Griinde Ehe-
bruch, grobe MiBhandlung, schwere Beleidigung und Verurteilung zu
einer entehrenden Strafe * und dazu die Scheidung infolge Ubereinstim-
mung der Ehegatten (par consentement mutuel) kannte °>. Neuenburg
figte in seinem Zivilgesetzbuch diesen Scheidungsgriinden noch die
unheilbare Geisteskrankheit und die boswillige Verlassung hinzu . Das
Waadtlinder Zivilgesetzbuch von 1820 sah neben den Griinden des
franzosischen Rechts zusdtzlich vor: unheilbare Geisteskrankheit von
fiinfjahriger Dauer, unheilbare, ansteckende Krankheit, boswillige Verlas-
sung von fiinfjdhriger Dauer”.

2. Kapitel

DAS BUNDESGESETZ BETREFFEND DIE GEMISCHTEN EHEN,
vom 3. Dezember 1850

I. DER RECHTSZUSTAND NACH INKRAFTTRETEN DER BUNDESVERFASSUNG

Das letzte Kapitel zeigte, daB das kantonale EheschlieBungsrecht bis
1848 und dariiber hinaus bis zum zweiten Bundesstaat 1874 stark
konfessionell geprigt blieb: fiir die Katholiken galt fast uneingeschrankt

! Genf, Code civil, Art. 2291f.; Neuenburg, Code civil, Art. 168ff.; Waadt, Code
civil, Art. 1284f.; HiLtvy, Die Hauptdifferenzen, S. 91.

2 Art. XII des Turiner Vertrages (Recueil authentique de Geneéve, II, S. 5201.).

3 Zwar wurde durch ein Gesetz vom 12. Oktober 1861 (Recueil authentique, 47,
S. 434) die Zivilehe auch fiir Katholiken fiir obligatorisch erklart, allein die kirch-
liche Gerichtsbarkeit im katholischen Teil Genfs wurde davon nicht betroffen.

* Code Napoléon, Art. 230ff.

5 Code Napoléon, Art. 275 ff.

6 Neuenburg, Code civil von 1853, Art. 168 1.

7 Waadt, Code civil von 1820, Art. 128 1.
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das kanonische Recht, die Reformierten hielten sich an ein zwar staat-
liches, aber doch konfessionell gepriagtes Eherecht. Bis 1848 fithrten nur
zwel Kantone die Zivilehe ein: 1821 Genf die obligatorische und 1835
Waadt die fakultative 1.

Dieser Rechtszustand blieb auch nach dem Inkrafttreten der Bundes-
verfassung von 1848 erhalten, da diese dem Bund keine Gesetzgebungs-
kompetenz fiir das Privatrecht einrdumte. Der von der glarnerischen
Vertretung auf der Tagsatzung gestellte Antrag betreffend die Garantie
der Mischehen in der Verfassung wurde ausdriicklich verworfen 2.

Die Konkordate blieben weiterhin in Kraft, soweit sie nicht den Be-
stimmungen der Bundesverfassung widersprachen oder durch diese
ersetzt wurden. So behieiten die eherechtlichen Konkordate ihre Geltung,
jene betreffend die Verbote des Heimatrechtsverlustes aber wurden durch
die Art. 42 und 43 der neuen Bundesverfassung gegenstandslos 3.

Die Bundesverfassung von 1848 garantierte in Art. 44 den anerkannten
christlichen Konfessionen die Kultusfreiheit, nicht aber die Glaubens-
und Gewissensfreiheit: «Die freie Ausiibung des Gottesdienstes ist den
anerkannten christlichen Konfessionen im ganzen Umfang der Eidge-
nossenschaft gewidhrleistet. Den Kantonen, sowie dem Bunde, bleibt
vorbehalten, fiir Handhabung der 6ffentlichen Ordnung und des Friedens
unter den Konfessionen die geeigneten MaBnahmen zu treffen» *. Dieser
im Wortlaut klare Artikel bot auf den ersten Blick keine Moglichkeit der
Anwendung im Bereich der Mischehen. Trotzdem wurde er im Rekurs-
fall Benz, dem wir uns nun zuwenden wollen, als Verfassungsgrundlage
fiir eine Mischehengesetzgebung des Bundes angerufen.

II. VOM REKURS BENZ ZUM MISCHEHENGESETZ: EIN UBERBLICK

Am 4. Mirz 1850 entschied der Bundesrat iiber drei Rekurse aus dem
Kanton Schwyz, die sich gegen Verfiijgungen der Regierung von Schwyz
wandten 5. Alle drei Beschwerden, von denen jene des Arztes IFridolin

! Niheres zur Entwicklung des EheschlieBungsrechts oben S. 16ff.

2 MARTIN, Der Schutz der Ehe, S. 10. Der gleiche Antrag war nach der ersten
Verwerfung von der Vertretung Berns nochmals erfolglos aufgegriffen worden.

3 AS, 1, S. 18. Eine Zusammenstellung der im Jahre 1847 geltenden Konkordate
. findet sich bei: F. STETTLER, Das Bundesstaatsrecht der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft gemiB den Entwicklungen seit dem Jahre 1798 bis zur Gegenwart,
Bern/St. Gallen 1847, S. 1521.

4 AS, 1, S.18.

5 Der BeschluB des Bundesrates diese Materie betreffend findet sich in: BB1
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Benz aus Siebnen am einldBlichsten motiviert war !, richteten sich gegen
Mischehenverbote der Schwyzer Regierung, welche diese gestiitzt auf
das frither erwdhnte Gesetz vom 3. Mai 1840 erlieB 2. Dieses Gesetz verbot
strikte, ohne Ausnahmen zuzulassen, die Eingehung von Mischehen allen
Angehorigen des Kantons 3.

Der Bundesrat lehnte — mit ausfiihrlicher Begriindung — alle drei
Beschwerden ab. Er rdumte zwar ein, daB er «das fragliche Gesetz mit
lauter Stimme verurtheilen» miiBte, «weil es auf unchristlicher Intoleranz
beruht und Unduldsamkeit fortpflanzt, weil es das Nationalgefiihl belei-
digt und einer gedeihlichen Entwicklung des eidgendssischen Sinnes und
Lebens feindselig entgegentritt», doch kénne er nicht «gegen schlechte und
verwerfliche Gesetze einzelner Kantone ein unbedingtes Veto einlegen» *.
Er habe bei einer Beschwerde gegen Gesetze eines Kantons nur zu unter-
suchen, «ob dieselben durch die Verfassung des Bundes in den Bereich der
Bundesgewalt gezogen oder ginzlich der Kantonalsouverdnitit iiber-
lassen seien, und im erstern Fall, ob sie mit den Bestimmungen der Bun-
desverfassung im Einklang stehen oder nicht» ®. Da das Mischehen-
verbot des Kantons Schwyz aber nicht mit den von den Beschwerde-
fiihrern angerufenen Artikeln der Bundesverfassung — Art. 2 (Schutz der
Freiheit und Rechte der Eidgenossen), Art. 4 (Rechtsgleichheit), Art. 48
(Gleichstellung der Schweizerbiirger christlicher Konfession mit den
Kantonsbiirgern), Art. 41 (Niederlassungsfreiheit), Art. 42f. (Biirger-
recht) und Art. 44 (Kultusfreiheit, Schutz des konfessionellen Friedens)

1850, 1, S. 261-276. Einen kurzen Uberblick iiber die Geschehnisse vom Rekurs Benz
bis zum Erlal3 des Mischehengesetzes bietet auch Rapparp, L’individu et 1'Etat,
S. 352-355.

! Der Rekurs Benz datiert vom 22. August 1849. Ein anderer Rekurs stammte
von Joseph Fries von Steinen, Kt. Schwyz, seBhaft in Bern, und datierte vom 2.
August 1849. Die dritte Beschwerde von Stephan Fleischmann von Altendorf,
Kt. Schwyz und Elisabeth Kriner von Zezwil, Kt. Aargau, ist als Petition an die
Regierung des Kantons Aargau abgefaBt. Unter Berufung auf Art. 48 BV unter-
stiitzte die Aargauer Regierung diese Petition beim Bundesrat. Diese Angaben
gemdlB BBI1 1850, I, S. 261.

2 Siehe oben S. 25. Wie es im IngreB zum Gesetz heiB3t, gaben dazu «&fters ein-
gekommene Gesuche um Bewilligung von Ehen zwischen Personen ungleicher Kon-
fession» den AnlaB (Sammlung der Verfassungen und Gesetze des Kantons Schwyz
von 1833 bis 1848, Schwyz 1864, S. 154).

3 «Die Verehelichung mit Personen nicht-katholischer Konfession ist den ange-
hérigen des hiesigen Kantons fir die Zukunft ganzlich ohne alle Ausnahmen unter-
sagt» (§ 1 des betreffenden Gesetzes).

4+ BB11850, I, S. 267.

3 Ebd.
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— im Widerspruch stehe, so finde der Bundesrat «sich verfassungsmiBig
nicht in der Stellung, dem Kanton Schwyz die Bewilligung der in Frage
stehenden Verehelichungen vorzuschreiben» 1.

Mit einer ausfiihrlich begriindeten «Petition» — sie umfaBt 39 Seiten —
wandte sich Fridolin Benz am 8. April 1850 gegen diesen Entscheid des
Bundesrates an die Bundesversammlung 2. Darin stellte Benz in erster
Linie das Gesuch, es sei «ein Gesetz zu erlassen, durch welches im Um-
fange des ganzen Bundes die Ehen zwischen Katholiken und Reformirten
garantirt sind, ohne irgend einen Nachtheil fiir die Betreffenden» 3. In
zweiter Linie verlangte er, «daBl das Verbot der Landgemeinde von Schwyz
vom 3. Mai 1840, betreffend die gemischten Ehen als in sich widerspre-
chend und im Widerstreite mit dem Bunde aufgehoben werde» *.

Mit BeschluB3 vom 17. April 1850 iiberwies der Nationalrat diese Peti-
tion zur Bericht- und Antragstellung an den Bundesrat °. In seiner Bot-
schaft an die Bundesversammlung, vom 31. Mai 1850, stellte der Bundes-
rat Antrag auf Ablehnung beider Begehren des Petenten ©.

Zu einem anderen SchluB aber kam die Mehrheit der Kommission des
Nationalrates, deren Meinung der Ziircher Nationalrat Alfred Escher
malgebend beeinfluBte 7. Sie entsprach dem ersten Gesuch Benz’ und
stellte den Antrag: «Der Bundesrat ist eingeladen, der Bundesversamm-
lung bis zu ihrem nichsten Zusammentritte den Entwurf zu einem
Bundesgesetz zu hinterbringen, durch welches die ungehinderte Ab-
schlieBung von gemischten Ehen in dem ganzen Umfange der Eid-
genossenschaft moglich gemacht wird 8. Auf das zweite Gesuch betref-
fend die Aufhebung des Mischehenverbotes in Schwyz hingegen wollte die
Kommission «zur Zeit» nicht eingehen °.

! Ebd,, S. 276.

2 Petition des Dr. Benz, in Siebenen, Kanton Schwyz, betreffend die Eingehung
einer gemischten Ehe mit Alina Schoch, Zirich. Wir werden auf den Inhalt der
Bittschrift noch ausfithrlich zu sprechen kommen: unten S. 49ff.

3 Petition Benz, S. 39.

4+ Ebd.

5 Protokoll des NR vom 17. April 1850. Gleichzeitig beschloB der NR diese
Petition drucken und an simtliche Mitglieder des Rates verteilen zu lassen.

6 BAB, Dossier Gesetze 1V/1; dieser Bericht findet sich nicht im BBI.

7 BBI1 1850, III, S. 1-25. NR Alfred Escher wirkte als Berichterstatter.

8 Ebd., S. 24.

9 Die Minderheit der Kommission, zu der sich einzig der Zuger NR Silvan O.
Schwerzmann bekannte, beantragte voéllige Abweisung der Begehren des Petenten.
Ihr kurzer Bericht findet sich ebenfalls in BBl 1850, I1I, S. 25-28.
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Der Rekurs Benz und die dazu gestellten Antrige kamen am 14. Juli
1850 im Nationalrat zur Beratung. Mit 67 gegen 13 Stimmen wurde der
Antrag der Kommissionsmehrheit angenommen. Eine groe Mehrheit
vereinigte ebenfalls ein aus dem Plenum gestellter Zusatzantrag auf
sich, welcher dem Bundesrat das Recht einrdumte, allfillige Schwierig-
keiten mit gemischten Ehen schon vor dem ErlaB eines diesbeziiglichen
Gesetzes zu erledigen . Da jedoch der Stinderat diesem Zusatz nicht bei-
pflichtete, lieB ihn am 20. Juli auch der Nationalrat wieder fallen 2.

In der Folge arbeitete das Justizdepartement einen Vorschlag fiir ein
Mischehengesetz aus, er datiert vom 31. August 1850 3. Diesen — wie auch
den entsprechenden Begleitbericht — iibernahm der Bundesrat ohne An-
derung. Den somit zum Gesetzesentwurf des Bundesrates gewordenen
Vorschlag * beriet die Kommission des Nationalrates, wiederum domi-
niert von Alfred Escher, durch und verfaBte dazu einen dreiBigseitigen
Bericht 5. Trotz der sehr eingehenden Priifung des bundesritlichen Ent-
wurfes beantragte die Kommission nur wenige Anderungen, die wichtig-
ste betraf die religitse Kindererziehung.

Der Nationalrat beschiftigte sich vom 14.-16. November 1850 mit
dem Gesetzesentwurf iiber die Mischehen 6. Obwohl bei der Bundesver-
sammlung verschiedene Einsprachen gegen den Entwurf — vorab von den
Schweizer Bischéfen und vom apostolischen Nuntius in der Schweiz — ein-
gingen 7, erfuhr dieser in den Beratungen nur geringfiigige Abdnderungen
und wurde am 16. November 1850 vom Nationalrat «mit entschiedener
Mehrheit» genehmigt 8.

! Protokoll des NR vom 16. Juli 1850. In der SchluBabstimmung erreichte der
Antrag der Kommissionsmehrheit samt Zusatz 65 Stimmen. Zwei andere Antrige
aus dem SchoBe des Rates, welche die Kantone mit Mischehenverbot nur zu einer
Anderung ihrer Gesetzgebung und zum Beitritt zum Konkordat betreffend die
gemischten Ehen, vom 11. Juni 1812, auffordern wollten, gelangten infolge dieses
Resultats gar nicht mehr zur Abstimmung.

2 Protokoll des NR vom 20. Juli 1850; Schreiben des Préasidenten des StR,
Jakob Rittimann, an den NR, vom 19. Juli 1850 (BAB, Dossier Gesetze 1V/1).

3 BAB, Dossier Gesetze IV/1.

* Er datiert vom 9. September 1850 und findet sich im BBI 1850, III, S. 501.

> Dieser trigt das Datum vom 11. September 1850 und ist nicht im BBI ver-
offentlicht; er liegt in Handschrift im BAB, Dossier Gesetze IV/1.

¢ Protokoll des NR vom 14., 15. und 16. November 1850.

7 BAB, Dossier Gesetze IV/1. Siehe dazu unten S. 59ff.

8 Protokoll des NR vom 16. November 1850; das Protokoll des NR vom 14. No-
vember fehlt im BAB. Das Mischehengesetz in der Fassung des NR in: BAB,
Gesetze IV/1.
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Am 22. November hieB auch der Stinderat mit 27 zu 9 Stimmen den
Gesetzesentwurf {iber die gemischten Ehen gut, allerdings in einer modi-
fizierten Fassung !. Die Unterschiede zwischen der national- und stdnde-
ritlichen Vorlage, welche sich vor allem auf die Frage der religiésen Kin-
dererziehung konzentrierten, erforderten eine zweite Lesung in beiden
Réten. Vorher befaBte sich am 22. November die nationalritliche Kom-
mission ein zweites Mal mit den strittigen Problemen, konnte sich aber
selbst nicht einigen 2.

Nach ausgiebigen Beratungen am 30. November 1850 3 entschied sich
der Nationalrat schlieBlich mit 50 zu 34 Stimmen (unter Namensaufruf)
fiir die stinderdtliche Fassung des umstrittenen Artikels iiber die reli-
giose Bestimmung der Kinder aus gemischten Ehen *. Ebenfalls unter
Namensaufruf genehmigte der Rat in der SchluBabstimmung das ganze
Gesetz mit 60 gegen 23 Stimmen %, die Annahme durch den Stinderat
folgte am 3. Dezember 1850 ©.

Damit wurden die in der Petition des Arztes Fridolin Benz aus Siebnen
gestellten Forderungen erfiillt, der Abschlull gemischter Ehen in der
ganzen Schweiz von Bundesrechts wegen gewihrleistet. In erstaunlich
kurzer Zeit — seit der Einreichung der Petition waren nur knapp acht
Monate vergangen — hatte der junge Bundesstaat dem Begehren eines
einzelnen Biirgers durch den ErlaB eines Gesetzes Nachachtung ver-
schafft. Der Bittschrift, die den Stein ins Rollen brachte, wollen wir uns
nun im nichsten Abschnitt zuwenden.

III. « BITTSCHRIFT BENZ» ODER «BITTSCHRIFT SNELL»

Fridolin Benz zeigte mit seinem EntschluB, sich durch den ablehnenden
Entscheid des Bundesrates 7 nicht beirren zu lassen und eine Bittschrift
an die Bundesversammlung zu richten, sicher Ausdauer; dazu aber be-

1 Protokoll des StR vom 22. November 1850.

2 Die Mehrheits- und Minderheitsantrige der Kommission finden sich in: BAB,
Dossier Gesetze IV/1. Ein eigentlicher Kommissionsbericht liegt nicht vor.

3 Siehe das achtseitige Protokoll dieser Beratung vom 30. November 1850.

* Art. 6 des Gesetzes in der definitiven Fassung: siehe unten Anhang I.

5 Fiir beide Abstimmungen finden sich alle Namen der Befiirworter und Gegner
im Protokoll des NR vom 30. November 1850.

6 Protokoll des StR vom 3. Dezember 1850.

7 Oben S. 411.
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wies er groBes Geschick in der Wahl seines Anwaltes: Ludwig Snell 1.
Zwar unterzeichnete Benz die Bittschrift personlich und nannte keinen
Helfer, aber trotzdem war es hinlidnglich bekannt, auch den Mitgliedern
der Bundesversammlung 2, dal diese aus der Feder Snells stammte. Der
Beschlul3 des Nationalrates, die Petition auf Staatskosten drucken und
den Mitgliedern beider Rite verteilen zu lassen 3, kann auch als Aufmerk-
samkeit fiir den beriihmten Verfasser gedeutet werden.

1. Ludwig Snell (1785-1854)

Ludwig Snell war alles andere als ein unbeschriebenes Blatt in der
schweizerischen Politik; der gebiirtige Deutsche gehort zu den berithm-
teren, aber auch umstrittener Gestalten der schweizerischen Regenera-
tion. Sein bewegtes Leben auch nur in groben Ziigen aufzuzeigen, wiirde
zu weit fithren, einige Bemerkungen zu seiner «Schweizerzeit» miissen
geniigen *,

1 Zu Ludwig Snells Leben und Werk: O. HUNZIKER, in: Allgemeine Deutsche
Biographie, XXXIV, Leipzig 1892, S. 508-512; HBLS 1V, S. 390f.; H. STIEFEL,
Dr. Ludwig Snclls Leben und Wirken, ein Beitrag zur Geschichte der regenerierten
Schweiz, bearbeitet nach den von dem Verstorbenen hinterlassenen Papieren und
Schriften von einem jiungeren Freunde desselben, Zirich 1858; H. GRUNHOLZER,
Rede am Grabe des seligen Professors Dr. Ludwig Snell, gehalten bei dessen Be-
stattung zu Kiissnacht, den 9. Juli 1854, o. O.; O. HuNzIGER, Geschichte der
Schweizerischen Volksschule in gedringter Darstellung mit Lebensabrissen der
bedeutendsten Schulminner und um das schweizerische Schulwesen besonders
verdienter Personen bis zur Gegenwart, 111, Ziirich 1882, S. 11-18. Vor allem aber
siehe das neuere Werk von A, SCHERER, Ludwig Snell und der Schweizerische Radi-
kalismus (1830-1850), Freiburg/Schweiz 1954 (ZSKG, Beiheft 12); dort. S. virf.
Verzeichnis des Briefwechsels von Ludwig Snell, S. 1xff. Verzeichnis der literari-
schen Arbeiten und S. xv{. Verzeichnis der Biographien und Nekrologe iiber Snell.

2 Der «herzoglich nassauische Pensionir Dr. Ludwig Snell, ein Mann, dem von
lange her von der revolutiondren Propagenda das Kirchendepartement angewiesen
zu sein scheint», wird von Philipp Anton von Segesser schon in seiner Rede im NR
betreffend die Petition Benz als der Advokat des Siebner Arztes bezeichnet (Segesser,
Kleine Schriften, III, S.31). Nach ScHERER, Ludwig Snell, S. 173, iberreichte
Snell die Petition mit einem Brief, datiert vom 17. April 1850, an NR Alfred Escher,
der sie (damals Prasident des Rates) gleichentags im Nationalrat verlesen lieB.

3 Protokoll des NR vom 17. April 1850. Der betreffende Antrag war mit 49
gegen 35 Stimmen gutgeheiBen worden.

* Die wichtigsten Angaben zu Ludwig Snells Leben vor seiner «Schweizer-Zeit»:
geboren am 6. April 1785 als Sohn des Rektors des Gymnasiums zu Idstein in Nas-
sau, 1803-1806 Studium der Theologie und Philosophie an der Universitit GieBen,
Hauslehrer und Pfarrvikar, spater Lehrer am véterlichen Gymnasium, 1817 von der
preuBischen Regierung nach Wetzlar als Gymnasialdirektor berufen, 1820 von
seinem Amte im Zuge der Demagogenhetze suspendiert, 1820-1827 Aufenthalt in
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Snell kam 1827 als politischer Fliichtling in die Schweiz und habili-
tierte sich zuerst als Privatdozent an der philosophischen Fakultit der
Universitit Basel, wo sein jlingerer Bruder Wilhelm (1789-1851) seit
1821 eine juristische Professur innehatte!. Doch widmete Ludwig
Snell sich fast ausschlieBlich der journalistischen und schriftstelleri-
schen Tatigkeit. VerfaBte er anfidnglich vorwiegend Reiseberichte,
mischte er sich bald auch in politische, insbesondere kirchenpolitische
Belange der Schweiz ein. Beriihmtheit erlangte vor allem das von ihm
im Oktober 1830 verfaBte « Memorial von Kiissnacht». Es bot die Grund-
lage fiir die groBe Volksversammlung von Uster am 22. November 1830,
welche den Auftakt zur Ziircher Verfassungsrevision und den Beginn der
Regeneration in Ziirich darstelit 2.

Im Frithjahr 1831 siedelte Ludwig Snell in den Kanton Ziirich iiber
und fiithrte bis zum Jahre 1834 die Redaktion des «Schweizerischen Repu-
blikaners», einer 1830 gegriindeten Zeitung, die unter seiner Leitung zum
fithrenden Blatt der Radikalen in der Ostschweiz wurde, spiter aber viel
von seinem fritheren Ansehen verlor und schlieBlich 1851 einging 3. Dane-
ben hielt Snell eine auBerordentliche Professur an der neu errichteten
Universitdt Ziirich inne und vertrat — 1831 Biirger von Kiisnacht gewor-
den — zeitweise den Wahlkreis Kiisnacht im ziircherischen GroBen Rat *.

1834 wurde Snell zum Extraordinarius fiir Staatswissenschaften an
der neugegriindeten Universitdt Bern ernannt, sah sich aber bereits 1836
gezwungen, sein Amt niederzulegen. Wegen radikaler Agitation wurde er
gar aus dem Gebiet des Kantons Bern verbannt 3.

England. Vgl. fur ndhere Angaben die in Anm. 1 S. 45 angefithrten Biographien und
Nekrologe.

1 Zu Wilhelm Snell: W. OecHsLI, in: Allgemeine Deutsche Biographie, XXXIV,
Leipzig 1892, S. 512-514 und dort zitierte Literatur; HBLS IV, Neuenburg 1931,
S. 391. — Ludwig Snell schrieb auch selbst einen Nekrolog auf seinen dlteren Bruder:
Wilhelm Snell’s Leben und Wirken, Von einigen Freunden dem Andenken des Ver-
storbenen gewidmet, Bern 1851.

2 ScHERER, Ludwig Snell, S. 221f.; 1813 legte Snell auch noch den « Entwurf einer
Verfassung nach dem reinen und dchten Reprédsentativsystem, das keine Vorrechte
noch Exemptionen kennt, sondern auf der Demokratie beruht» vor, der gedruckt
in Zirich erschien,

3 R. VOGELI, Aus der Geschichte der ziircherischen Presse, in: Das Buch der
schweizerischen Zeitungsverleger, Ziirich 1925, S. 4041,

+ Das Birgerrecht der Gemeinde Kiissnacht wurde ihm ehrenhalber verliehen
(Allgemeine Deutsche Biographie, XXXIV, S. 509). — Nach der Griindung des
Bundesstaates schlug Snell die Wahl zum Nationalrat aber aus (Scherer, Ludwig
Snell, S. 172).

5 Siehe zu L. Snells Berner Zeit: R. FELLER, Die Universitit Bern 1834—1934,
Bern und Leipzig 1935, S. 36, 781f.; ScHERER, Ludwig Snell, S. 761., 1004f.
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Nach diesem kurzen Berner Gastspiel lie er sich wieder in Ziirich,
zeitweise auch in Luzern nieder und widmete seine Zeit vorwiegend der
Schriftstellerei. Das Schwergewicht seines Schaffens bildete in dieser
Zeit die Herausgabe des zweibdndigen iiber tausendseitigen Handbuchs
des schweizerischen Staatsrechts . Das Werk stellt eine Sammlung der
zu dieser Zeit geltenden Urkunden, Staatsvertrige, Konkordate, Ver-
fassungen und Gesetze zum eidgendssischen und kantonalen Staatsrecht
dar, bei der groen Vielfalt und Uniibersichtlichkeit des schweizerischen
Rechts vor 1848 eine sehr verdienstvolle Arbeit; selbst Fiirst Metternich
soll danach verlangt haben 2. Nicht nur als Quellensammlung, sondern
auch wegen seiner Notizen zur Geschichte der einzelnen Kantone und
seiner bibliographischen Hinweise ist es noch heute fiir den Schweizer-
historiker von Wert.

Nach dem Sturz der radikalen Regierung in Ziirich 1839 gehorte Snell
zu den wenigen Radikalen, die nicht aus Ziirich fliichteten. Er wagte es
sogar, wieder die Redaktion des Schweizerischen Republikaners zu
iibernehmen und ihn als fithrendes Blatt der Opposition bis 1842 selbst
mitzugestalten 3. Sein besonderes Augenmerk galt in dieser Zeit dem
Kampf um die Volksschule, der Férderung der Klosterauthebung im
Aargau und den Ziircher Maiwahlen von 1842.

Nach diesen Maiwahlen wandte er sich wieder von der kantonal-ziir-
cherischen Politik ab und vermehrt gesamteidgendssischen Fragen, vor
allem dem Kampf gegen die Jesuiten zu. Nach seinem Eintreten fiir die
Freischarenziige — sein Bruder Wilhelm wurde als der «titige Geist der
Freischarenbewegung» seines Lehrstuhls an der Universitit Bern ent-
setzt und aus dem Kanton Bern ausgewiesen* — wurde es einige Jahre
stiller um Ludwig Snell. Zeitweise schwer krank, weilte er in den Jahren
1845-1847 oft bei Verwandten und Bekannten in Deutschland.

Eine letzte Schaffensperiode Snells brachte die Zeit der Bundesrevi-
sion 1847/48 und die Befestigung der neuen Verhiltnisse nach Annahme
der Bundesverfassung. Seine Vorstellungen vom neuen Staate hatte er
in den «Leitenden Gesichtspunkten fiir eine schweizerische Bundesrevi-
sion» dargelegts. Wenn auch seine weitreichenden Forderungen nicht

! Genauer Titel: Handbuch des schweizerischen Staatsrechts, hrsg. von Dr.
Ludwig Snell, I, Zarich 1839, II, Zirich 1844/45.

2 ScHERER, Ludwig Snell, S. 106, Anm, 99,

3 Ebd., S. 116ff.

4 C. J. BurckHARDT, Der Berner Schultheil Charles Neuhaus, Frauenfeld 1925,
S. 2921,

5 Leitende Gesichtspunkte fiir eine Bundesrevision, mitgeteilt vom Zentral-
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erfiillt wurden, die Bundesverfassung eher ein Werk der Mitte wurde,
stellte er seinen personlichen EinfluB in den Dienst des neuen Staats-
wesens, reiste viel in der Schweiz herum und unterstiitzte die radikalen
Krifte in den einzelnen Kantonen !. In diesen Zusammenhang ist auch
sein Auftreten in der Mischehenfrage zu stellen.

Wie der zeitgendssische Staatsmann Jakob Baumgartner berichtet,
waren die Mischehen eigentlich kaum im Gespréich und ihre Zahl gering 2.
Um die Mischehenfrage quasi iiber Nacht zu einem Politikum ersten
Ranges zu erheben, dafiir bedurfte es eines kriftigen Anstofes im rich-
tigen Zeitpunkt. In seiner Petition gelang es Snell das Anliegen des
Arztes Fridolin Benz aus Siebnen zu einer prinzipiellen Entscheidung
iiber die Anerkennung der gemischten Ehen auszuweiten.

Die Beschiftigung mit kirchenpolitischen Problemen war ja fiir Snell
nicht neu. Neben seinem publizistischen Kampf und seinem titigen
Einsatz fiir nationalkirchliche Bestrebungen, die Badener Konferenz,
die Klosteraufhebung im Aargau und die Jesuitenhetze, verfaBte er auch
mehrere lingere Abhandlungen zu kirchenpolitischen Fragen: «Doku-
mentirte pragmatische Erzdhlung der neuern kirchlichen Verdanderungen
so wie der progressiven Usurpationen der romischen Kurie in der katho-
lischen Schweiz bis 1830» 3, «Die Bedeutung des Kampfes der liberalen
katholischen Schweiz mit der romischen Kurie, betrachtet aus einer
Gesamt-Ubersicht der Tendenzen des restaurierten Papstthums» 4, «Die
Jesuiten und der Ultramontanismus in der Schweiz von 1798 bis 1845» 3,
um nur einige zu nennen b Viele dieser Publikationen sind als Kampf-
schriften gegen tatsichliche und vermeintliche Ubergriffe des Papst-
tums und der katholischen Kirche aufzufassen. Die Petition Benz reiht
sich harmonisch diesen Arbeiten an, gegeniiber einigen von ihnen bemiiht
sie sich geradezu eines gemaBigten Tones.

komitee des schweizerischen Volksvereins, Bern 1848; sieche dazu: SCHERER,
Ludwig Snell, S. 1651f.

1 Anhand der Ortsangaben in Snells Korrespondenz zeigt Scherer (Ludwig
Snell, S. 171 Anm. 29) dessen rasch wechselnde Aufenthaltsorte in der Zeit von
1849-1851.

2 BAUMGARTNER, Die Schweiz in ihren Kdmpfen, S. 499.

3 Sursee 1833.

*+ Solothurn 1839.

5 Liestal 1846.

6 Ein Verzeichnis der Werke und Gutachten Ludwig Snells findet sich bei
ScCHERER, Ludwig Snell, S. 1x—-xv.
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2. Die Bittschrift

Nach einer kurzen Schilderung der Ereignisse, die zur Petition fiihrten,
wendet sich Snell der kirchlichen Mischehenpraxis im In- und Ausland
seit dem Mittelalter zu. Er hebt die Verhirtung der konfessionellen Iron-
ten im 17. und 18. Jahrhundert hervor und geiBelt die damals betriebene
Zichtung des Religionshasses. Dieser hitte leider in der Schweiz linger
als anderswo gedauert: « Wahrend in der Schweiz die Konfessionen dem
triiben Gebot der Leidenschaft folgten, kehrten die anderen gesitteten
Volker allmilig aus dem Taumel des Fanatismus zu dem Gesetze der
Vernunft zuriick» 1.

Bemerkenswert ist die Begriindung Snells fiir diese Tatsache: die
starke Verflechtung von Religion und Politik in der Schweiz. Zwar
hitten die Eidgenossen den EinfluB der geistlichen Gerichte und die
Macht der Kirche schon friih eingedimmt und so die Selbstdndigkeit
des Staates gerettet. Doch «die Unterschiede der Konfession schlugen mit
ihren Folgen durch das ganze biirgerliche Leben hindurch — und diese
Folgen wurden durch die Landesgesetzgebung verewigt und damit eine
tolerante Gesinnung, bei der Masse wenigstens, unmoglich gemacht» 2.
Wihrend in den anderen europiischen Staaten «die biirgerlichen Gesetze
von den kirchlichen Anathemen gegen die Ketzer vollstindig gereinigt»
wurden, suchten die schweizerischen Behorden «diese Anathemen durch
die biirgerlichen Gesetze zu verewigen» 3.

Dies fithre dazu, daB die Gesetzgebung der schweizerischen Kantone
selbst mit der kirchlichen Lehre nicht mehr in Einklang stehe, sondern
sich pépstlicher gebirde als der Papst. Daher kann Snell sich aufraffen,
sogar die tolerante Haltung der Pipste zu loben, bei ihm sicher eine
ausgesprochene Seltenheit. Thre zeitweise strengere Mischehenpraxis seit
1820, vor allem durch Papst Gregor XVI., fiihrt er auf einen verderblichen
EinfluB des wiederhergestellten Jesuitenordens zuriick. Endlich aber
iibertreibt er sein Lob der pdpstlichen Toleranz: «So bequemte sich der
romische Stuhl mehr und mehr an die biirgerliche Gesetzgebung der
Staaten. Er hatte nicht bloB das Dogma der ketzerischen Ehen in der
Praxis aufgegeben, sondern allmilig das ganze Eherecht, das doch von
frithesten Zeiten her als Privilegium der Kirche galt, an den Staat ver-

1 Petition Benz, S. 11,
2 Ebd,, S. 8f.
3 Ebd,, S. 13.
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loren» 1. Diese Behauptung entsprach weder den damaligen Verhéiltnis-
sen, noch hitte sie der herrschende Papst Pius IX. gebilligt.

Neben dieser fortschrittlichen Gesetzgebung der anderen européischen
Staaten und der Toleranz der Kirche erscheinen die Mischehenverbote
schweizerischer Kantone in umso diistererem Licht. Die Frage, die sich
Snell daher fiir den zweiten Teil seiner Ausfiihrungen stellt, heiBt:
«duldet der neue Bund, daB ein Teil der Eidgenossen fortdauernd auf
dem isolirten Standpunkt des Religionshasses vor 1798 beharre, oder hat
er das der neuern Menschheitsentwicklung angehorende Prinzip kon-
fessioneller Humanitéit in der ganzen Eidgenossenschaft zur Anerkennung
gebracht?» 2. Damit spricht er die Grundfrage der Bundesverfassungs-
maBigkeit der Mischehenverbote an und verneint sie in doppelter Weise:
zum ersten seien einzelne Bestimmungen der Bundesverfassung verletzt,
zum zweiten der Grundsatz der Gleichberechtigung beider Konfessionen,
der im allgemeinen in der Bundesverfassung enthalten sei.

Zwei Bestimmungen der Bundesverfassung wiirden konkret verletzt:
§ 4 und §48. Aus § 4, der die Gleichheit aller Schweizerbiirger vor dem
Gesetz postuliert, miisse auch die Forderung nach der Gleichheit der
Konfessionen gefolgert werden. Wire dem nicht so, so spriache dieser
Paragraph eben «nur einen groBen Gedanken aus, der aber in der Aus-
fithrung erstorben ist» 3. Den gleichen Sinn spricht Snell auch § 48 zu, der
lautet: «Sdmmtliche Kantone sind verpflichtet, alle Schweizerbiirger
christlicher Konfession in der Gesetzgebung sowohl als im gerichtlichen
Verfahren den Biirgern des eigenen Kantons gleich zu halten» 4. Bei der
Interpretation dieses Artikels stiitzt er sich auf die «Geschichte des
Schweizerischen Bundesrechts» Johann Caspar Bluntschlis, seines politi-
schen Gegenspielers in Ziirich. GemidB Bluntschli, «dessen juristischen
Scharfsinn wohl Niemand in Abrede stellen wird», diirften «nach diesem
Paragraph keine politischen und biirgerlichen Vorrechte und keine Zu-
riicksetzungen auf die Verschiedenheit des christlichen Bekenntnisses
geduldet werden» 3.

! Ebd., S. 15.

2 Ebd., S. 21.

3 Ebd,, S. 23.

4 Der offizielle Text der BV von 1848 in AS, I, S. 3-35; auch abgedruckt bei
RaPPaRD, Die Bundesverfassung, S. 435 bis 504 im direkten Vergleich mit dem Text
der BV von 1874.

5 Petition Benz, S. 24, Besieht man die Stelle bei Bluntschli (I, 1. Aufl. Zirich
1849, S. 528) niher, so kann man daraus allerdings schwerlich direkte Konsequenzen
betreffend die Mischehenverbote herauslesen.
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Ausfiithrlicher handelt die Petition iiber Snells Hauptargument, «daB
der Grundsatz der Anerkennung beider Konfessionen als gleichberech-
tigt im Allgemeinen in der Bundesverfassung aufgenommen» sei, dal3
aber «jenes Prinzip nicht in allen seinen Konsequenzen durchgefiihrt
wurde» 1. Die Erlaubnis und Garantie der gemischten Ehen und die Er-
laubnis des Ubertritts von einer Konfession zur andern sind nach Snell
die beiden fehlenden Folgerungen ?. Der Bundesversammlung stehe es
aber frei, diese beiden Konsequenzen nachtriglich durch Anderung der
Bundesgesetzgebung zu ziehen. Da die Mischehenfrage bei den Verhand-
lungen iiber das Bundesverfassungsprojekt 1848 nicht im negativen Sinne
entschieden wurde — wie der Bundesrat behaupte — sei diese offen geblie-
ben 3. Kraft § 44 der Bundesverfassung, welcher lautet: « Den Kantonen
sowie dem Bunde bleibt vorbehalten, fiir Handhabung der 6ffentlichen
Ordnung und des Friedens unter den Konfessionen die geeigneten Mal-
nahmen zu treffen», stehe es der Bundesversammlung zu, «ein Gesetz zu
erlassen, welches das Verbot der gemischten Ehe im Umfang der ganzen
Eidgenossenschaft aufhebt» 4.

Als Grund fiir den ErlalB eines solchen Gesetzes iiber die gemischten
Ehen bezeichnet Snell in erster Linie «das Verhdltnis unseres Vater-
landes zu der Zivilisation unseres Zeitalters» 3. Daneben nennt er auch die
« Ebenbiirtigkeit der Konfessionen» als « Grundbedingung eines gebildeten
und im Geist unserer Zeit geordneten Staatslebens bei allen zivilisirten
Voélkern» 6. Diesen Zustand der Rechtsgleichheit, den Abbau der Vorur-
teile zwischen den Konfessionen zu erreichen, diesem Zweck sollten die
gemischten Ehen als Mittel dienen — ein bemerkenswerter Gedanke:
«Nur die Ehe mit ihrer lduternden Kraft reinigt die Seelen von diesem
Gift (des Religionshasses) ; nur die Macht der Familienbande vertilgt den
unseligen Glauben der Verdammnis» 7.

Einen zweiten Grund fiir den ErlaB eines Mischehengesetzes sieht
Snell im «Verhiltnis der reformirten Konfession zu der katholischen
unter einem Nationalverband» 8. Hier spricht er die Ehre der Refor-

Petition Benz, S. 25.
Petition Benz, S. 27.
Ebd., S. 28-31.
Ebd,, S. 311,

Ebd,, S. 33.

Ebd., S. 34.

Ebd., S. 35.

Ebd., S. 36.
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mierten an und meint, daB diese im Bunde fiir ihre Kirche die gleichen
Rechte verlangen miillten, die sie der katholischen einrdumen. Behan-
delten katholische Kantone gemischte Ehen aber als bloBes Konkubinat,
«behalten die Protestanten fortdauernd die merkwiirdige und schimpf-
liche Stellung einer verworfenen Sekte» !. So gesehen erscheint die Auf-
hebung der Mischehenverbote geradezu als Pflicht des Bundes, da er
«unmoglich offenbare Verletzung der Rechte und Wiirde der Menschheit
in seinem Gebiete dulden» darf 2. Hier bricht der «moderne» Gedanke
durch, daB3 dem Bund die Rolle des Hiiters der individuellen Freiheits-
rechte zukommt. Der «Fall Benz» ist auch nicht mehr nur die Angelegen-
heit eines einzelnen, die Ehre und Wiirde der reformierten Konfession
ist gefihrdet, die Bundesversammlung autgerufen, sie zu schiitzen.

IV. DIE STELLUNG DES BUNDESRATES ZUR PETITION UND
DIE DISKUSSION IN DEN EIDGENQOSSISCHEN RATEN

Am 17. April 1850 kam - wie schon kurz erwdhnt 3 — die Petition
Benz vor den Nationalrat. Ohne eingehende Diskussion und «ohne beson-
dere Abstimmung» tiberwies der Rat sie zur Priifung an den Bundesrat.
Ein Antrag, die Petition drucken und an alle eidgendssischen Rite ver-
teilen zu lassen wurde mit 49 gegen 35 Stimmen verhdltnismidBig knapp
gutgeheiBen *.

1. Die bundesrdtliche Stellungnahme

Der Bericht des Bundesrates zur Bittschrift lag am 31. Mai vor. Er
wurde weder im Bundesblatt verdffentlicht noch sonstwo gedruckt und
enthielt im wesentlichen die gleichen Argumente, die der Bundesrat
schon in seinem BeschluB «in der Rekurssache verschiedener Angehdériger
des Kt. Schwyz, das Verbot gemischter Ehen betreffend», vom 4. Méarz
1850, vorbrachte 3.

Der Schwerpunkt der ablehnenden Begriindung lag in beiden Stellung-
nahmen in der Rechtsfrage: nach Ansicht des Bundesrates ist ein kanto-

Ebd., S. 37.

Ebd., S. 39.

Oben S. 42.

Protokoll des NR vom 17. April 1850.

Siehe oben S. 34f. Der BeschluB3 findet sich in: BBl 1850, I, S. 261-276. Der
Bericht vom 31. Mai 1850 liegt im BAB, Dossier Gesetze IV/1.
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nales Mischehenverbot nicht bundesverfassungswidrig, da die Kantone
auf dem Gebiete der Zivilgesetzgebung frei seien. Uberdies sei bei der
Beratung des Bundesverfassungsentwurfs ein Antrag, das Recht auf
Eingehung gemischter Ehen in der Bundesverfassung aufzunehmen,
ausdriicklich verworfen worden !. Das «Prinzip der biirgerlichen Gleich-
stellung der Konfessionen» sei in der Bundesverfassung nicht vollstiandig
durchgesetzt und es stehe der Bundesversammlung nicht zu, dies nun
nachzuholen. Die gegenteilige Ansicht des Petenten beruhe auf einer
offenbaren Verwechslung der konstitutionellen mit der gesetzgebenden
Gewalt 2.

Trotz dieser zweimaligen Ablehnung verhehlte der Bundesrat seine
Sympathie fiir das Anliegen des Petenten in der Sache selbst nicht und
hoffte, dal3 die wenigen noch bestehenden Mischehenverbote «infolge der
neuen Bundeseinrichtungen und namentlich der freien Niederlassung in
nicht gar ferner Zukunft verschwinden» werden3. Eine zwingende
Intervention des Bundes bei zweifelhafter Kompetenz trage selten gute
Friichte und koénne die gedeihliche Entwicklung des neuen Bundes mehr
schiadigen als der Fortbestand des Verbotes der gemischten Ehen in
einigen Kantonen *,

2. Die Antrige der Nationalratskommission

Mit dem BeschluB3 der Mehrheit der vorberatenden Kommission, die
Petition zu unterstiitzen, fiel eine Vorentscheidung. Der vom beriihmten
Ziircher Alfred Escher verfaBBte ausfiihrliche Bericht der Mehrheit vom
11. Juli 1850 5 stiitzte sich auf d4hnliche Argumente wie die Petition Benz
selbst. Neben dem Berichterstatter Escher unterzeichneten den Bericht

! BBI 1850, I, S. 2731.

2 Bericht des BR vom 31. Mai 1850, S. 3. Bestimmend fiir die Haltung des BR
war der Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartementes Jonas Furrer, nach Gruner
(Bundesversammlung, I, S. 71) ein «gemiBigt radikaler» Ziircher.

3 Ebd., S.2. Vgl. auch die entsprechende Stelle im BeschluB des BR vom
4. Marz 1850 (BB1 1850, I, S. 267). — Zu den Mischeheverboten anderer Kantone
siehe oben S. 25f.

* Bericht des BR vom 31. Mai 1850, S. 2. GemiB diesem Bericht (S. 1) sind im
Jahre 1849 auch aus den Kantonen Wallis und Appenzell I. Rh. Petitionen betref-
fend die Aufhebung des Mischehenverbotes beim BR eingegangen. Siehe auch
SCHOLLENBERGER, Die Schweiz seit 1848, S. 266.

> BBI 1850, III, S. 1-25.
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der Kommissionsmehrheit auch die Nationalrite Johann Jakob Trog
(SO), Johann Rudolf Brosi (GR) und Jean-Jacques Castoldi (GE) .

Besonders groBes Gewicht legt der Bericht auf die Interpretation
von Art. 44 Abs. 2 der Bundesverfassung, welcher dem Bund das Recht
verleiht zur Handhabung der 6ffentlichen Ordnung und des Friedens
unter den Konfessionen die geeigneten MaBnahmen zu treffen. Daraus
leitet er die « Kompetenz des Bundes zur Erlassung eines Bundesgesetzes,
behufs Ermoglichung des Abschlusses gemischter Ehen im ganzen Um-
fange der Eidgenossenschaft» 2 ab und bekdmpft dagegen erhobene Ein-
wande. Ausdriicklich lehnt er die Berufung auf die kantonale Souverini-
tdt, Art. 3 der Bundesverfassung, ab, da dem Bund durch Art. 44 die
Kompetenz zur Gesetzgebung in der Mischehenfrage bereits iibertragen
sei 3. Der BeschluB3 der Tagsatzung, keine Mischehenerlaubnis in der
Bundesverfassung zu verankern, bedeute nur die Verwerfung einer aus-
driicklichen Bestimmung in der Verfassung, nicht aber die Ablehnung
des Grundsatzes als solchem *.

Beziiglich der ZweckmaiBigkeit eines Mischehengesetzes verweist der
Bericht auf die Tatsache, daB selbst die Pdpste gemischte Ehen in den
Niederlanden und den westlichen Teilen PreuBens «als wahre vollgiiltige
Ehen» anerkannt haben 3. Zugleich deutet er an, daB selbst die Regierung
des Standes Schwyz die Beseitigung des Mischehenverbotes wiinsche .

Aus diesen Erwidgungen stellte die Kommissionsmehrheit dem Rat
den Antrag: «Der Bundesrat ist eingeladen, der Bundesversammlung
bis zu ihrem nidchsten Zusammentritte den Entwurf zu einem Bundes-
gesetze zu hinterbringen, durch welches die ungehinderte AbschlieBung
von gemischten Ehen in dem ganzen Umfange der Eidgenossenschaft
moglich gemacht wird» 7,

Demgegeniiber vertrat die Kommissionsminderheit, die Nationalrat
Silvan O. Schwerzmann verkorperte, in einer kurzen Stellungnahme die
Ansicht, Verfiigungen iiber Ehesachen seien Gegenstand der Zivilgesetz-

1 Zur Biographie der genannten Nationalrire siehe GRUNER, Bundesversamm-
lung, I, S. 63ff. (Escher), 433 (Trog), 608f. (Brosi) und 937 (Castoldi) und dort
angefithrte Literatur.

2 BBI 1850, III, S. 12.

3 Ebd,, S. 16-18.

+ Ebd., S. 19-22.

5 Ebd., 8. 22,

& Ebd., 8. 23.

7 Ebd,, S. 24.
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gebung der Kantone !. Dafiir sprichen die verschiedenen kantonalen
Ehegesetze, die Konkordate vom 12. Juni 1812 und 7. Juli 1819 und
nicht zuletzt die Verwerfung einer ausdriicklichen Erlaubnis gemischter
Ehen bei der Beratung der Bundesverfassung. Aus diesen Griinden unter-
stiitzte die Minderheit die bundesritliche SchluBnahme.

3. Die Verhandlungen im National- und Standerat

Am 16. Juli 1850 beriet der Nationalrat iiber die Mischehenfrage. Nach
Verlesung der Kommissionalberichte entfachte sich eine lebhafte Dis-
kussion, wobei sich vor allem die Gegner eines Bundesgesetzes iiber die
gemischten Ehen zu Wort meldeten 2. So sprachen sich die Nationalrite
Jakob Kopp (LU), Philipp Anton von Segesser (LU), Florian Lusser (UR),
Antoine de Riedmatten (VS) und Silvan O. Schwerzmann (ZG) in ihren
Voten gegen, Bundesrat Ulrich J. Ochsenbein (BE), die Nationalrite
Joseph Marzell von Hoffmann (SG) und insbesondere J. H. Alfred Escher
(ZH) fiir ein solches Gesetz aus 3. Unentschieden zeigte sich der Bundes-
prisident D.-Henri Druey (VD), der noch den Zusatzantrag stellte, der
Bundesrat sei zu erméchtigen, alifallige Anstdnde bis zum ErlaB des
Gesetzes im Sinne der vorgesehenen Mischehenerlaubnis von sich aus zu
erledigen.

In einer Eventualabstimmung vereinigte der Antrag der Kommissions-
mehrheit 67, jener der Kommissionminderheit nur 13 Stimmen auf sich.
In der SchluBabstimmung endlich entfielen auf den Antrag der Mehrheit
mit dem Zusatzantrag Druey 65 Stimmen, jene der Minderheit wurden
nicht gezdhlt. Ebenso eriibrigten sich die beiden Zusatzantrige zum

1 Ebd,, S. 25-28. Zum Zuger NR Silvan O Schwerzmann siehe GRUNER, Bundes-
versammlung, I, S. 375 und dort zitierte Literatur.

2 Die lebhafte Diskussion ist aus dem Ratsprotokoll nicht ersichtlich, zeigt aber
das Verhandlungsbulletin der Neuen Ziircher Zeitung vom 17. Juli 1850.

3 Zur Biographie dieser Nationalrite siche die Angaben bei GRUNER, Bundes-
versammlung, I, S. 266 (Kopp), 277 ff, (Segesser), 375 (Schwerzmann), 209f. (Och-
senbein), 564 (von Hoffmann) und die dort verzeichnete Literatur. Zu Segesser
siche zudem die folgenden spiter erschienenen Werke: V. Conzemius, Philipp
Anton von Segesser 1817-1888, Demokrat zwischen den Fronten, Ziirich-Einsie-
deln-Koln 1977; E. F. J. MULLER-BUcH1, Philipp Anton von Segesser, Das Konzil,
die Revision der Bundesverfassung und der Kulturkampf, Freiburg/Schweiz 1977
(FV, Bd. 18); A. WETTSTEIN, Philipp Anton v. Segesser zwischen Ultramontanis-
mus und Liberalismus, Freiburg/Schweiz 1975 (ZSKG, Beiheft 25); pies., Philipp
Anton von Segesser als schweizerischer Kirchenpolitiker, Beitrige zu einer Charak-
terisierung, Hochdorf 1969 (Gfr., Beiheft 13, ZSKG, Beiheft 24).
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Minderheitsantrag : jener Nationalrat Kopps, der den Bundesrat einlud,
den Kantonen mit Mischehenverboten die Anderung ihrer Gesetzgebung
nahezulegen, und jener de Riedmattens, die bisher abseits stehenden
Kantone zum Beitritt zum Konkordat iiber die gemischten Ehen aufzu-
fordern.

Erstaunlich war die Tatsache, daB fiir den Antrag der Minderheit
neben den katholischen Nationalriten Joseph Anton Clemenz (VS),
Antoine de Riedmatten (VS), Melchior Jos. Wyrsch (NW), Franz Wirz
(OW), Florian Lusser (UR), Philipp Anton von Seggesser (LU), Jakob
Kopp (LU), Silvan O. Schwerzmann (ZG), Johann Anton Steinegger (SZ),
Anton Schnyder (LU) und Johann Nepomouk Hautle (AI) auch die refor-
mierten Friedrich Fueter (BE) und Ailexandre-Félix Alméras (GE)
gestimmt hatten 1.

Der Standerat befaBte sich am 19. Juli mit der Mischehenfrage. Er
stimmte dem Nationalrat in der Hauptsache bei, lehnte jedoch den
Zusatzantrag Druey, wonach der Bundesrat ermichtigt wurde «all-
fillige Schwierigkeiten, die 1n Beziehung auf die gemischten Ehen vor-
liegen oder noch entstehen kénnten », im Sinne eines spiteren Gesetzes
zu erledigen, ab 2,

Der Nationalrat lenkte am 20. Juli ein und stimmte dem stdnderéit-
lichen Beschlull zu 3.

V. DAS MISCHEHENGESETZ

1. Der Entwurf des Bundesrates

Dem Bundesrat blieb wenig Zeit zur Erarbeitung eines Mischehen-
gesetzes, er hatte diesen Auftrag gemidB BeschluB der Rite bis zur
nidchsten Session zu erfiillen. Daher lag bereits am 31. August 1850 der
Gesetzesentwurf des Justizdepartementes vor*. Dieser wurde ohne

1 Zu diesen NR siehe — soweit nicht schon in Anm. 3 S.55 erwihnt — GRUNER,
Bundesversammlung, I, S. 164 (Fueter), 274f. (Schnyder), 319f. (Steinegger), 3291.
(Wirz), 343 (Wyrsch), 530 (Hautle), 861 (Clemenz) und 932 (Alméras) und die dort
jeweils angefihrte Literatur.

2 Schreiben des Prisidenten des Stinderates, Johann jakob Riittimann, vom
19. Juli 1850 an den NR (BAB, Gesetze IV/[1). Das Protokoll des StR selbst ent-
hilt keine niheren Angaben uiber die Beratung.

3 Protokoll des NR vom 20, Juli 1850.

* BAB, Dossier Gesetze IV/1.
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Anderungen am 9. September 1850 vom Bundesrat verabschiedet 1. Der
Begleitbericht zum Entwurf datiert vom 11. September 1850, auch
dieser stellt eine unverinderte Ubernahme des Entwurfs des Justiz-
departementes vom 10. September 1850 dar 2.

Der Gesetzesentwurf regelt in acht knappen Artikeln die Mischehen-
frage, wobei er Riicksicht auf die kantonalen Ehegesetze nimmt. Nach-
dem in Art. 1 der Grundsatz aufgestellt wird, daBl Konfessionsverschie-
denheit kein Ehehindernis bedeuten darf, bestimmen die Art. 2 bis 5 die
Modalititen der Verkiindigung und Einsegnung einer Mischehe oder — wie
das Gesetz sich ausdriickt — der « Promulgation und Copulation». GemiQ
Art. 6 entscheidet der Wille des Vaters tiber die religiése Erziehung der
Kinder, «insofern die Ehegatten nicht durch freiwilligen Vertrag hier-
iiber verfiigt haben». Art. 7 und 8 endlich regeln das Inkrafttreten und
den Vollzug des Gesetzes.

Der Begleitbericht legt das Schwergewicht auf zwei Punkte:

— Zum Ersten wird die Absicht des Gesetzgebers betont, «den Zweck
des Gesetzes vollstindig zu erreichen, ohne unnétigen Konflikt mit der
katholischen Geistlichkeit herbeizufiihren». Dies soll durch die Bestim-
mung des Art. 2 erreicht werden, wonach die der Eingehung der Ehe
vorangehende Promulgation bei Weigerung des Geistlichen «nétigen-
falls durch einen weltlichen Beamten vollzogen werden soll». Ebenso soll
bei der Kopulation selbst jeglicher Zwang vermieden werden, indem die
Ehegatten in jenen Kantonen, in denen eine kirchliche Trauung zur
Giiltigkeit der Ehe erforderlich ist, zwischen dem EheschluB vor einem
protestantischen oder katholischen Geistlichen innerhalb oder auBerhalb
des Kantons wihlen konnen. Dabei streicht der Bericht die Tatsache
heraus, daBl in Kantonen, welche nur die kirchliche Trauung kennen, fiir
gemischte Ehen nicht alternativ die Zivilehe im Gesetzesentwurf vor-
gesehen wird. Diese Losung schiene dem Bundesrat unzuldssig, «weil fiir
gemischte Ehen nicht nur eine Gleichstellung im Rechte, sondern ein
Privilegium daraus folgen wiirde, gegeniiber allen andern Kantons-
angehorigen, welche sich nach den Gesetzen der kirchlichen Trauung

1 Gesetzesentwurf des Bundesrates vom 9. September 1850, in: BBI 1850, III,
S. 50f,

2 Vgl. den Entwurf des Justizdepartementes und den definitiven Bericht des
BR in: BAB, Dossier Gesetze IV/1. Auch der Bericht des BR wurde nicht im BBl
publiziert,
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bedienen miissen und es wiirde daher in den meisten Kantonen eine
Ungleichheit der Biirger vor dem Gesetze geschaffen» 1.

— Zum Zweiten erortert der Bundesrat in seinem Bericht ausfiihrlich
die getroffene Losung beziiglich der religiosen Kindererziehung. Indem
der Wille des Vaters als maBgeblich erklirt werde, vermeide man die
Bevorzugung einer bestimmten Religion. Im Gegensatz zu vielen kan-
tonalen Gesetzen solle der Wille und nicht die Religion des Vaters aus-
schlaggebend sein. Meistens komme dies zwar in der Wirklichkeit auf das
Gleiche heraus, doch konne man so dem Fall Rechnung tragen, daB der
Vater aus verniinftigen Griinden seine Kinder in einer andern Religion
erziehen wolle, zum Beispiel wenn ein protestantischer Vater in einem
katholischen Kanton wohne oder umgekehrt.

2. Kommaissionalberichte und Behandlung in den Rdten

A. Der Bericht der nationalridtlichen Kommission

Der Bericht der nationalritlichen Kommission, die wiederum gleich
zusammengesetzt war wie im Fall Benz, lag am 13. November 1850 vor 2.
Er befaBt sich nur zum kleineren Teil mit dem Gesetzesentwurf selbst,
zum groferen Teil, dem wir uns spiter zuwenden werden, widmet er seine
Aufmerksamkeit den Eingaben der katholischen Bischofe zur Mischehen-
frage, die jene im Oktober und anfangs November 1850 an die Bundesver-
sammlung richteten 3.

Materiell stellte die Kommission nur in zwei Fragen Anderungs-
beziehungsweise Ergidnzungsantrige zum bundesridtlichen Entwurf:

— Einig war sie sich iiber die Aufnahme eines neuen Artikels in das
Gesetz. Darin soll festgesetzt werden, dafl die Eingehung einer gemischten
Ehe «weder fiir die Ehegatten noch fiir die Kinder Rechtsnachteile irgend-

! Bericht des BR vom 11. September 1850 (BAB, Dossier Gesetze 1V/[1), S. 2f.

2 Der Bericht Eschers ist nicht ins BBl aufgenommen worden, hingegen findet
sich in der Landesbibliothek in Bern ein Separatum unter dem Titel « Herrn Dr. A.
Eschers Commissionalbericht iiber das Gesetz betreffend die gemischten Ehen und
Gegenbemerkungen der Herren J. Trog und Schwerzmann als Mitglieder der Min-
derheit der Commission aus Nro 47 des ‘Bundes’ besonders abgedruckt», Verlag
Just und Reinert, Bern 1850. Eine Zusammenstellung der Antrige der Kommission
ist im BAB, Dossier Gesetze IV/1; dort liegt auch das handschriftliche Original des
Kommissionsberichtes.

3 Siehe unten S. 651.
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welcher Art zur Folge haben» diirfe !. Dadurch sollte verhindert werden,
«dafB} fir die Zeit nach der Copulation einer gemischten Ehe ausnahms-
weise Bestimmungen zu Ungunsten einer solchen moéchten aufgestellt
werden» 2,

— Zum Artikel iiber die religiose Kindererziehung hingegen legte die
Kommission einen Mehrheits- und einen Minderheitsantrag vor. Die
Mehrheit — bestehend aus den Nationalrdten Alfred Escher, Johann
Rudolf Brosi und Jean-Jacques Castoldi — befiirwortete die Fassung des
Bundesrates, mochte aber, daB giiltige Vertriage zwischen den Ehegatten
betreffend die religiése Erziehung ihrer Kinder nur vor Eheabschluf3 ein-
gegangen werden konnen. Die Minderheit hingegen bestand auf der
tatsdchlichen Religion des Vaters als Kriterium fiir die religiose Bestim-
mung seiner Kinder. Dazu stellte sie zwei Eventualantrige: «Erste
Eventualitit: Die Kinder sind in jedem Fall in der gleichen Religion zu
erziehen; zweite Eventualitit: Der Vorschlag des Bundesrathes unver-
dndert — unter Weglassung des Antrags der Majoritdt der Kommission,
daB freiwillige schriftliche Vertrige nur vor Eingehung der Ehe abge-
schlossen werden diirfen» 3.

Die Vertreter der Kommissionsminderheit verzichteten auf die Unter-
zeichnung des Berichts der Mehrheit und verfalten je eine eigene kurze
Gegenbemerkung: Johann Jakob Trog lehnte den Bericht Eschers vor
allem ab, weil er sich zu stark in theologische Fragen einmische: «ich
will keine Politik in der Theologie und keine Theologie in der Politik» *
und Silvan O. Schwerzmann meinte: «Seien die Gegenvorstellungen der
katholischen Kirchenvorsteher etwas ‘bischéflich’ ausgefallen, so komme
ihm, als Katholiken, die Replik des Hrn. Dr. Escher dagegen allzu
‘erzbischoflich’ vor» 3.

B. Die Diskussionim Nationalrat

Das Mischehengesetz wurde in der groBen Kammer am 14. bis 16. No-
vember 1850 beraten. Uber die Sitzung vom 14. November fehlt leider

! Antrige der Kommission des Nationalrates, in: BAB, Dossier Gesetze IV/1.

2 Eschers Commissionalbericht, S. 13.

3 Antrige der Kommission des Nationalrates, in: BAB, Dossier Gesetze IV/1,

4 Gegenbemerkungen des Herrn J. Trog, in: Eschers Commissionalbericht, S. 16.

5 Gegenbemerkungen des Herrn Schwerzmann als zweites Mitglied der Minder-
heit der Commission, in: Eschers Commissionalbericht, S. 16. Die spdteren Juristen
gaben Schwerzmann und anderen Gegnern des Mischehengesetzes recht, indem sie
dieses ausdriicklich als verfassungswidrig bezeichneten; siche dazu K~napp, Cent ans
de mariage, S. 2751f.
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das Protokoll, doch kann aus Zeitungsberichten geschlossen werden,
daB an diesem Tag nur die bereits erérterten Berichte der Kommissions-
vertreter verlesen wurden !. Die lebhafte Diskussion am 15. November
drehte sich vorwiegend um die Eingaben der Bischéfe und die Reaktion
darauf im Kommissionsbericht 2. Zur Detailberatung gelangten hingegen
erst die Artikel eins und zwei des Gesetzes.

Aufsehen im Rat erregte ein Antrag des Nidwaldners Melchior Jos.
Wyrsch, Art. 1 zu streichen. Doch wurde dieser Streichungsantrag mit
65 gegen 4 Stimmen, jenen von F. Lusser (UR), Ph. A. von Segesser (LU),
M. J. Wyrsch (NW) und F. Wirz (OW), abgelehnt. Andere «katholisch-
konservative» Ratsherren schlossen sich der Minderheit nicht an, da die
Grundsatzirage, jene nach der Kompetenz zum Erlal des Mischehen-
gesetzes, schon lingst entschieden sei. Zukunftsweisend aber blieb doch
M. J. Wyrschs Bemerkung bei der Begriindung seines Antrags, im Gesetzes-
entwurf fehlten die Bestimmungen iiber die Trennung gemischter Ehen 3.

Zu Art. 2 iber die Bewilligung und den Vollzug der Promulgation
einer gemischten Ehe wurden nicht weniger als fiinf Anderungsvorschlige
unterbreitet. Angenommen wurde schlieBlich die von Nationalrat S.
Friedrich Siegfried (AG) vorgeschlagene Fassung: «Ist die Promul-
gation einer solchen Ehe vorgeschrieben, so ist dieselbe entweder durch
eine geistliche oder weltliche Behorde zu vollziehen» *.

Von besonderem Interesse ist aber der Vorschlag Ph. A. von Segessers,
der Art. 2 betreffend die Verkiindigung und Art. 3 betreffend den Ehe-
schluB so zusammenfassen wollte: « Jedoch kann kein Geistlicher, der
einen oder anderen Konfession angehalten werden, bei der AbschlieBung
einer Ehe, die nicht nach den Vorschriften seiner Kirche eingegangen
wird, in irgend einer Weise mitzuwirken. — Die Kantonsgesetzgebung hat
dafiir zu sorgen, daB3 beim Eintreten einer Weigerung die Verbindung der
Brautleute dieselben biirgerlichen Wirkungen erhalte wie eine kirchlich
eingegangene Ehe» 3. Mit diesem Antrag redete Segesser eindeutig der

1 Vgl. Schwyzer-Zeitung vom 15. November 1850.

2 Vgl. den ausfithrlichen Ratsbericht in der NZZ vom 16. und 17. November
1850. Im offiziellen Protokoll steht nichts von dieser Debatte. Wir werden spiter
noch auf sie zuriickkommen: unten S. 75ff.

3 Siehe dazu NZZ vom 16. November 1850.

* Die Autorschaft NR Siegfrieds fur diese Fassung ergibt sich aus der NZZ vom
16. November 1850. Zu NR Siegfried siche GRUNER, Bundesversammlung, I, S. 673.

5 Im Protokoll des NR vom 15. November 1850 wird zwar der Urheber dieses
Antrages nicht genannt, aus der Lektiire der NZZ vom 16. November 1850 mul}
man aber auf Philipp Anton von Segesser als Antragsteller schlie3en.
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Einfithrung der Zivilehe das Wort, ohne diese aber von Bundes wegen
vorschreiben zu wollen. Damit nahm er eine fiir einen katholischen Kon-
servativen seiner Zeit seltene Position ein; sie ist verstiandlich aus seinem
Bemiihen heraus, die biirgerlichen und kirchlichen Wirkungen der Ehe
klar zu trennen und so den Konflikt zwischen staatlicher und kirchlicher
Gesetzgebung zu vermeiden. Diesen Standpunkt hatte er schon bei der
Behandlung der Petition Benz am 16. Juli 1850 im Nationalrat eingenom-
men, als er erkldrte: «Aus diesem Widerspruch des modernen Staates
mit der Kirche und der religiésen Volksiiberzeugung heraus fiithrt nur
ein Weg, die Trennung der Staatsehe von der kirchlichen Ehe, das heif3t
die obligatorische Einfithrung der Civilehe fiir alle Staatsbiirger jeder
Confession und volle Freiheit der Kirche, solche Ehen als Ehen zu betrach-
ten und zu behandeln oder nicht» 1.

Auch in den Beratungen am dritten Verhandlungstag iiber das Misch-
ehengesetz, am 16. November 1850, tauchte die Frage nach der Zivilehe
wieder auf. Bei der Behandlung von Art. 4 des Entwurfes stellte der Gen-
fer Radikale A.-F. Alméras folgenden Antrag: «Die gemischte Ehe wird
biirgerlich getraut, jedoch bleibt es den Brautleuten unbenommen, die
Trauung durch einen katholischen oder protestantischen Geistlichen nach-
zusuchen. Die Form dieser Trauung wird durch die Kantonalgesetz-
gebung bestimmt» 2. Doch blieb auch dieser Antrag, wie die iibrigen
Anderungsvorschlige zu Art. 4, in Minderheit; Art. 3 und 4 iiber Ehe-
bewilligung und EheschluB wurden in der Fassung des bundesritlichen
Entwurfes angenommen.

Zum Hauptstreitpunkt des Tages wurde — wie zu erwarten war — die
Frage der religiosen Kindererziehung 3. Die Schwyzer Zeitung vermittelt
ein anschauliches Bild von der diesbeziiglichen Debatte, das die Vielfalt
der aufgeworfenen Fragen und die Verworrenheit der Diskussion erah-
nen laBt:

«Hr. Trog, im Namen der Kommissions-Minderheit fiigt diesem Ar-
tikel den Vorbehalt bei, daB die Kinder in dem Religionsbekennt-

1 SEcEsSER, Kleine Schriften, ITI, S, 39,

2 Auch in diesem Fall ergibt sich aus dem Verhandlungsbericht in der Schwyzer-
Zeitung vom 18. November 1850, daB NR Alméras der Antragsteller ist. Angesichts
der Tatsache, daB der Kanton Genf schon seit 1821 die obligatorische Zivilehe
definitiv eingefithrt hatte, ist es nicht verwunderlich, daB gerade ein Genfer diesen
Antrag stellte.

3 Zur Behandlung dieser Frage im Rat vgl. neben dem Protokoll vor allem die
ausfithrliche Berichterstattung in der NZZ vom 18. November 1850 und die kiirzere
Schilderung in der Schwyzer-Zeitung vom 18. November 1850.
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nisse, welchem der Vater zur Zeit der Eingehung der Ehe angehorte,
erzogen werden miiBten. Die ganze Diskussion dreht sich nun um die
zuletzt angeregte Frage, und es kniipfen sich an dieselbe ferners
folgende Fragen. Soll es unbedingt von dem Vater oder in zweiter
Linie von einem zwischen den Ehegatten abzuschlieBenden Vertrage
abhangen? und im erstern Falle: von dem Religionsbekenntnisse des
Vaters oder von dem Willen desselben! Soll es einfach heilen:‘von
dem Religionsbekenntnisse des Vaters’'? oder ‘von dem Religions-
bekenntnisse, welchem der Vater zur Zeit der Ehe angehorte’? Soll
der Vertrag nur vor Eingehung der Ehe oder ochne diese Beschrankung
abgeschlossen werden kénnen? Sollen die Kinder in jedem Falle nur
in der gleichen Religion erzogen werden, oder soll diesfalls auch etwas
Anderes bestimmt werden koénnen? Soll nicht in dem Falle, wenn der
Vater nicht mehr lebt, auch der Wille der Mutter entscheiden kon-
nen?» i

Die Fragen héduften sich, aber auch die gestellten Antrige. Die leb-
hafte Diskussion lieB ein knappes Abstimmungsresultat erwarten. Mit
44 gegen 33 Stimmen wurde der Minderheitsantrag angenommen, wo-
nach fiir die Religion der Kinder die tatsidchliche Religion des Vaters und
nicht dessen Wille maBgeblich sei. Noch knapper, nimlich mit 38 gegen
34 Stimmen, beschloB der Rat, daB gegen diese Bestimmung geschlossene
Vertrige ungiiltig seien. Ein Antrag den ganzen Artikel zu streichen,
vereinigte hingegen nur 18 Stimmen auf sich. In der SchluBabstimmung
endlich fielen auf den Mehrheitsantrag 32, auf den Minderheitsantrag
44 Stimmen. Die somit verabschiedete Fassung des Artikels lautete klar:
«Die Kinder miissen in der Religion des Vaters erzogen werden: gegen die-
se Bestimmung geschlossene Vertriage sind ungiiltig» 2.

Den weiteren Artikeln des Gesetzesentwurfes erwuchs keine nennens-
werte Opposition; sie wurden alle in der Fassung gemdB3 Kommissions-
vorschlag angenommen.

Uber das genaue Stimmenverhiltnis in der SchluBabstimmung spricht
sich das Protokoll nicht aus, es begniigt sich mit der Bemerkung, das
Gesetz sei «mit entschiedener Mehrheit» angenommen worden 3. Hin-
gegen kennen wir das SchluBresultat aus der Presse. Die Schwyzer Zei-
tung ist ndmlich der Ansicht, «daB es fiir die Sache der katholischen Kir-
che in der Schweiz einen etwas betriibenden Eindruck machen mubte,
wie daselbst nur 4 Stimmen fiir Verwerfung eines Gesetzes sich vereinig-

1 Schwyzer-Zeitung vom 18. 11. 1850.

2 Dieser Artikel wurde neu zu Art. 5, der frithere Art. 5 des Entwurfs zu Art. 6:
siehe Text in Anhang I.

3 Protokoll des NR vom 16. November 1850.
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ten, zu dem nach unserer Ansicht kein Katholik mit beruhigender
Uberzeugung stimmen konntey 1.

C. Die Stellungnahme der stinderdtlichen Kommission

Die vorberatende Kommission des Stdnderates betreffend das Misch-
ehegesetz bildeten Philippe Camperio (Berichterstatter, GE), Stephan
Gutzwiller (BL), Johann Karl Kappeler (TG) und Eduard Eugen Blésch
(BE), der aber bei der Sitzung der Kommission nicht anwesend war 2.
AuBer in der Frage der religiésen Kindererziechung stimmte die Kommis-
sion in allen wesentlichen Punkten dem Gesetzesentwurf in der national-
ratlichen FFassung zu 3. Betreffend die religiése Bestimmung der Kinder
aus gemischten Ehen vertraten Kappeler und Krieg den Vorschlag des
Nationalrates, Camperio und Gutzwiller — und nachtréglich auch Blosch
— beantragten hingegen, dall der Wille des Vaters ausschlaggebend sein
sollte *.

D. Die Diskussionim Stianderat

Im Vordergrund der Stdnderatsdebatte vom 22. November 1850
stand eindeutig die Frage der religidsen Kindererziehung bei gemischten
Ehen. Gleiche oder dhnliche Argumente wie im Nationalrat wurden vor-
gebracht; Hauptstreitpunkt war wiederum die Frage, ob der Wille oder
die Religion des Vaters fiir die religitse Bestimmung der Kinder entschei-
dend sein soll. Neu wurde die Frage aufgeworfen, ob die Bestimmung
iiber die religiose Kindererziehung nicht der kantonalen Gesetzgebung
zu iiberlassen sei. Ein entsprechender Antrag von Stinderat Johannes
Roth (AR) vereinigte aber nur 14 Stimmen auf sich 3.

1 Schwyzer-Zeitung vom 27. November 1850.

2 Zur Biographie dieser Stdnderite siehe GRUNER, Bundesversammlung, I,
S. 935 (Camperio), 479 (Gutzwiller), 703f. (Kappeler) und 142{. (Blésch) und dort
aufgefithrte Literatur.

3 Abidnderungsantrige der Kommission des Stinderates (BAB, Dossier Gesetze
IV/1). Der Bericht der Kommission, der gemal3 der Schwyzer-Zeitung vom 25. No-
vember 1850 sehr kurz gewesen sein soll, ist weder im Stdnderatsprotokoll noch
sonstwo im BAB aufgezeichnet.

* Zu der im Text dargelegten Diskussion vgl. neben dem offiziellen Protokoll des
StR insbesondere die ausfithrliche Berichterstattung in der Schwyzer-Zeitung vom
25. November 1850.

5 Zu StR Roth sieche GRUNER, Bundesversammlung, I, S. 5191.
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Im Gegensatz zum Nationalrat obsiegten schlieBlich die Verfechter
der freien viterlichen Bestimmung der Religion der Kinder mit 23 gegen
16 Stimmen !. Gegen den ganzen Gesetzesentwurf stimmten am Ende der
Beratung immer noch neun Stdndevertreter, nimlich Josef Arnold (UR),
Josef Fidel Christen (UR), Karl von Schorno (SZ), Kaspar L. Krieg (SZ),
Nicolaus Hermann (OW), Gustav Adolf Keiser (ZG), Johann Uhr (ZG),
Johann Baptist Ddhler (AI) und Josef A. Maria Biinter (NW) 2.

E. Die Differenzbereinigung

Infolge der Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Riten
gelangte der Gesetzesentwurf ein zweites Mal vor den Nationalrat, und
zwar bereits am 30. November 1850 3. In der Zwischenzeit hatte sich die
Mehrheit der nationalrdtlichen Kommission in der Frage der religiésen
Bestimmung der Kinder der stinderdtlichen Entscheidung angeschlossen,
mit geringfligigen Modifikationen. Demgegeniiber beantragte die Minder-
heit der Kommission in erster Linie Festhalten am Nationalratsbeschluf3
und in zweiter Linie Weglassen des betreffenden Artikels {iberhaupt *.

Im Mittelpunkt der Nationalratsdebatte stand also nach wie vor die
Frage, ob der Wille oder die Religion des Vaters entscheidend sei fiir die
religiose Bestimmung seiner Kinder. Erneut betonte der Berichterstatter
namens der Kommissionsmehrheit, daB3 der viterlichen Gewalt als Be-
standteil der individuellen Freiheit auch die Entscheidung iiber die reli-
giose Erziehung zustehen miisse, erneut beschwor der Vertreter der
Minderheit den konfessionellen Frieden, der durch die Lésung der Mehr-
heit gefdhrdet werde. Wieder wurden aus der Ratsmitte verschiedene
Abdnderungsantrige gestellt, die aber alle in Minderheit blieben.

Die Diskussion war dahnlich 3, doch das Resultat ein anderes: mit 50
gegen 34 Stimmen zog der Rat den Antrag der Kommissionsmehrheit

1 Resultat gemif Protokoll des StR vom 22. November 1850; nach der Schwy-
zer-Zeitung vom 25. November erhielt der entsprechende Antrag 24 Stimmen.

2 Zur Biographie dieser StR siehe GRUNER, Bundesversammlung, I, S. 295
(Arnold), 2951. (Christen), 317 (von Schorno), 313 (Krieg), 326f. (Herrmann), 369
(Keiser), 376 (Uhr), 5291. (Ddhler) und 335 (Biinter) und dort angefiihrte Literatur.

3 Protokoll des NR vom 30. November 1850; Berichterstattung iiber die Bera-
tungen in der Schwyzer-Zeitung vom 2. Dezember 1850.

4+ Antrige der Kommission des NR vom 25. November 1850, in: BAB, Dossier
Gesetze IV/1.

5 Die Schwyzer-Zeitung vom 2. Dezember 1850 weil zu berichten, daB die
Diskussion zwar «lebhafts» und «warm», doch «wiirdiger» gewesen sei als bei der
ersten Beratung des Gesetzes.
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jenem der Minderheit vor 1. Somit wurde der Wille des Vaters zum ent-
scheidenden Kriterium in der religidsen Kindererziehung. Unter Namens-
aufruf befiirworteten endlich in der SchluBabstimmung 60 Volksver-
treter die folgende Fassung des fraglichen Artikels — bei nur 23 Gegen-
stimmen:

«Uber die Religion, in welcher die Kinder aus gemischten Ehen zu
erziehen sind, entscheidet der Wille des Vaters. Hat der Vater von
diesem Rechte vor seinem Ableben keinen Gebrauch gemacht oder ist
er aus irgend einem Grunde zu der Ausiibung der viterlichen Gewalt
nicht befugt, so ist der Wille derjenigen Person oder Behdérde maQ3-
gebend, die sich im Besitze der viterlichen Gewalt befindet» 2.

Am 3. Dezember 1850 nahm der Stdnderat von den Entscheidungen
des Nationalrates, die im wesentlichen mit der stinderdtlichen Fassung
des Gesetzes nach der ersten Lesung iibereinstimmten, Kenntnis und
genehmigte die vom Nationalrat in der zweiten Beratung noch angebrach-
ten Anderungen. Damit lag das Mischehengesetz in seiner endgiiltigen
Form vor und trat unmittelbar in Kraft 3.

Neben dem Hauptgrundsatz, wonach die Konfessionsverschiedenheit
in der ganzen Schweiz kein Ehehindernis mehr darstellen diirfe, brachte
das Gesetz in bezug auf die religidse Kindererziehung eine Regelung,
welche die Zeiten iiberdauern sollte. Das Prinzip, nach welchem dem
Inhaber der elterlichen Gewalt die Entscheidung iiber die religiése Be-
stimmung seiner Kinder zusteht, fand spdter Eingang in die Bundesver-
fassung von 1874 und in das schweizerische Zivilgesetzbuch von 1912 ¢,

IV. DIE OPPOSITION DER BISCHOFE GEGEN DAS MISCHEHEGESETZ

1. Ubersicht

Die Diskussion iiber das Mischehengesetz warf viel hohere Wellen,
als dies eine niichterne Darlegung der Detailberatung in den eidgends-

! Das Protokoll des NR vom 30. November 1850 fithrt alle Gegner und Befiir-
worter namentlich auf.

? Fassung gemdl Antrag der vorberatenden Kommission vom 25. November
1850 (BAB, Dossier Gesetze IV/1).

3 Siehe den endgiiltigen Text des Gesetzes im Anhang I, S. 158.

4 BV Art. 49 Abs. 3: «Uber die religivse Erziehung der Kinder bis zum erfiillten
16. Altersjahr verfiigt im Sinne vorstehender Grundsidtze der Inhaber der viterli-
chen oder vormundschaftlichen Gewalt»; ZGB Art. 277 Abs. 1: «Uber die religitse
Erziehung der Kinder verfiigen die Eltern»; Abs. 2: «Ein Vertrag, der diese Befug-
nis beschrinkt, ist ungiltig»; GemaB Art. 274 Abs. 2 ZGB entscheidet bei Uneinig-
keit zwischen den Eltern der Wille des Vaters. Somit kommt diese Regelung im
ZGB von 1912 jener im Mischehengesetz von 1850 im Ergebnis gleich.
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sischen Réten aufzuzeigen vermag. Nicht unschuldig an der Entziindung
der Leidenschaften waren die bereits kurz erwidhnten Eingaben, vor
allem der katholischen Bischéfe, an die Bundesversammlung. Die Stel-
lungnahmen folgender kirchlicher Wiirdentriger gingen im Okrober
und November 1850 bei der Bundesversammlung ein (in chronologischer
Reihenfolge gemdlB der Datierung der Briefe) !:

— 18. 10. Generalvikar Joseph Dunoyer von Genf;

— 27. 10. Bischof Joseph Anton Salzmann von Basel;

— 28. 10. Bischof Johannes Peter Mirer von St. Gallen;

— 29. 10. Bischof Etienne Mariley von Lausanne und Genf;

— 29. 10. Abt Etienne II. Barthélemy Bagnoud von St. Maurice;
— 2.11. Erzbischof Bartholomeo Romilli von Mailand;

— 2. 11. Bischof Carlo Romano von Como;

— 3. 11. Bischof Pierre Joseph de Preux von Sitten;

— 4. 11. Bischof Caspar von Carl ab Hohenbaken von Chur;

— 21. 11. Pfarrer C. Brusch, Rapperswil.

Bereits nach Erlafl des Gesetzes wandte sich auch noch der Geschifts-
triger des Heiligen Stuhles Giuseppe Maria Bovieri, Ehrenkimmerer
Seiner Heiligkeit, mit einem Protestschreiben, datiert vom 28. 1. 1851
an die Bundesversammlung.

Die meisten dieser Eingaben erreichen einen Umfangvon drei bis vier
Seiten, doch sind einige auch bedeutend linger, so das Schreiben des
Bischofs von St. Gallen mit 17 Seiten oder die Denkschrift des Genfer
Generalvikars mit 48 Druckseiten. Diese Schrift nimmt auch insofern
eine Soderstellung ein, als sie die einzige ist, die gedruckt vorliegt 2.

2. Die Denkschrift des Genfer Generalvikars J. Dunoyer

Msgr. Dunoyer geht das Problem vom Standpunkt eines Genfer Katho-
liken an. Aus dieser Sicht verurteilte er den Gesetzesentwurf betreffend
die gemischten Ehen, weil er verstoBe:

«Contraire aux traités de Vienne et de Turin en ce qui concerne les
paroisses catholiques du Canton de Geneéve détachées de la Savoie

1 Alle diese Schreiben befinden sich im BAB, Dossier Gesetze IV/1i.

2 ¢Mémoire de M. Dunoyer, vicaire-général, curé de Genéve, sur le projet de la
loi fédérale concernant les mariages mixtes», Imprimerie de Fr. Grumel, Carouge
1850. Die iibrigen Stellungnahmen der Bischéfe wurden nicht ediert. Keines dieser
Schreiben wurde je eingehender untersucht.
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en 1815: traités qui maintiennent I'inviolabilité des droits de I’Eglise
catholique.

Contraire a la législation genevoise qui garantit ces traités.

Contraire a la Constitution fédérale qui sanctionne et détermine la
souveraineté cantonale.

Contraire au libre exercice du culte des confessions chrétiennes garanti
par la méme Constitution fédérale.

Contraire aux principes tutélaires sur lesquels reposent la paix et le
bonheur des familles et des sociétés chrétiennes.

Contraire enfin a la discipline, au culte, aux droits, & l'autorité et a
la sage législation de 1I’Eglise catholique, apostolique et romaine» 1.

Auf diesen sechs Punkten baut Dunoyer seine ganze Denkschrift auf.
Breiten Raum nehmen die Erérterungen betreffend die Verletzung der
Wiener und Turiner Vertrige von 1815/16 durch das Mischehengesetz
ein. Dieses sel in jenen Gebieten des Kantons Genf, die 1815 von Savoyen
iibernommen wurden, nicht anwendbar, da es den damals den Katholiken
dieser Gebiete gegebenen Versprechen betreffend den Schutz ihrer Reli-
gionsausiitbung nicht geniige. Da die Genfer Verfassung diese Vertrige
ausdriicklich schiitze, verletze das angestrebte Gesetz genferisches
Recht und im weiteren auch die Bundesverfassung, welche dic Souveri-
nitdt des Kantons und seiner Rechte gewihrleistet.

Auf diese vorwiegend volkerrechtliche Problematik traten jedoch die
eidgendssischen Rite nicht ein, da es sich — wie der Berichterstatter,
Nationalrat Escher, betonte — nur um ein Problem der Vollziechung des
Gesetzes in einem bestimmten Gebiet handle 2. Wenig spiter allerdings,
in den Jahren 1856/57, verursachte der Sonderstatus der Katholiken in
den ehemals savoyischen Gebieten Genfs viel Lirm und war AnlaB nicht
nur heftiger Parteikimpfe in Genf selber, sondern auch zweier entgegen-
gesetzter Petitionen an den Bundesrat 3.

Die iibrigen Argumente Dunoyers sind jenen der anderen Eingaben
gegen das Mischehengesetz dhnlich. Sehr eingehend legt er die Verletzung
der katholischen Glaubenslehren dar, wobei er nicht nur eine Reihe von
Bibelstellen zu Hilfe ruft, sondern auch viele Konzilsbeschliisse und Aus-
sagen neuerer Pdpste, insbesondere Pius’ VIII. und Gregors XVI.
betreffend das Verbot der Mischehen. Auffillig ist die Tatsache, daB er

! DUNOYER, Mémoire, S. 4f.

2 Eschers Commissionalbericht, S. 10.

3 Vgl. die Akten zu dieser Genfer Affire von 1856/57 in: BAB, Dossier Kirche
8 (A), Nr. 132. Die treibenden Krafte waren die beiden Altstaatsrite A. L. Pons und
F. Bordier.
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zwischen konfessions- und religionsverschiedenen Ehen kaum unter-
scheidet. Dies zeigt sich etwa darin, daB er das Verbot des Apostels
Paulus betreffend Ehen zwischen Glaubigen und Ungldubigen in Korin-
ther 6, 14-16 anfiihrt !, aber auch in der Anrufung von Konzilsbeschliis-
sen aus der Spidtantike zu Zeugen wider die Ehe zwischen Katholiken und
Protestanten 2.

Ins Schwarze treffen hingegen Dunoyers Bemerkungen zur Verletzung
der Kultusfreiheit der Katholiken durch das neue Gesetz 3. In richtiger
Auslegung der Bundesverfassung von 1848 fiihrte er aus, daB3 diese die
freie Ausiibung des Kults den anerkannten christlichen Bekenntnissen
zugestehe, dem Einzelnen hingegen in keiner Weise die Glaubens- und
Gewissensfreiheit. Daher sage die Bundesverfassung zum Katholiken:

«Vous étes catholiques, eh bien, soumettez-vous a la loi de votre
religion sur le mariage, sinon embrassez le protestantisme et mariez-
vous comme protestant. Je vous garantis votre liberté si vous appar-
tenez & un culte chrétien reconnu, mais je ne puis vous garantir votre
révolte contre votre propre culte; je vous garantis votre liberté si vous
passez d'un culte & un autre, mais je ne puis vous garantir vos varia-

tions d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Et c’est la ou arrive le fatal
projet de la loi fédérale ...» *,

3. Die Eingabe des Bischofs von St. Gallen

Beziiglich Umfang und vorgebrachten Argumenten nimmt auch die
Stellungnahme Bischof Johannes Peter Mirers 3 von St. Gallen eine Son-
derstellung ein. Sein Schreiben soll vom damaligen Domdekan Carl
Johann Greith, dem spiteren Bischof von St. Gallen, verfaBt worden
sein ¢; jedenfalls zeichnet es sich durch Klarheit und Geist in Form und
Sprache und Inhalt aus, so daB es sich rechtfertigt, es einer ndheren Be-
trachtung zu unterziehen.

1 DuNoYER, Mémoire, S. 301.

% Ebd.; &; 31,

3 Ebd,, S. 21-23.

+ Ebd.; 8. 23,

4+ Zu Johannes Peter Mirer, dem ersten Bischof des Bistums St. Gallen (1847-
1862); HBLS V, S. 118 und dort angefiihrte Literatur.

6 BAUMGARTNER, Die Schweiz in ihren Kampfen, IV, S. 503. Zu Bischof Greith
(1863-1882) siehe: HBLS III, S. 730 und dort angefithrte Literatur. Von Greith
stammt auch ein spiteres Traktat iiber die Ehe: Uber die christliche Ehe und die
Civilehe, Eine Unterweisung fiir katholische Christen. Einsiedeln 1875, 18 S.
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Der Gesetzesentwurf verstoBe, wie der Bischof von St. Gallen darlegt,
gegen das ausdriickliche Mischehenverbot der katholischen Kirche. Die
Kirche aber besitze «natiirliche und géttliche Griinde» fiir dieses Verbot
«und geht hierin einig mit jeder weisen Staatsregierung, welche, da die
eheliche Verbindung die wichtigste und erste Grundlage aller socialen
Ordnung ist, Ehen zu hindern sucht, die fiir die Wohlfahrt der Gatten
sowohl als die sittliche Erziehung der Kinder die gréf3ten Gefahrden mit
sich fithreny.

Wie sollte eine innige Vereinigung der beiden Gatten moglich sein
wenn sie der Religion halber uneins sind, frigt das Schreiben. Ja schon
im «Begriffe der Ehe selbst» fehle die Ubereinstimmung bei den Ehe-
partnern:

«Dem Katholiken ist sie ein heiliges von Christus gestiftetes Sakra-
ment, dem Protestanten ist sie nur ein biirgerlicher Vertrag hoherer
Art. Dem ersten ist sie ein Symbol der innigsten Vereinigung Christi
mit der Kirche, der zweite aber anerkannt die Kirche und die daherige
Vereinigung nicht. Fiir den Katholiken ist die Ehe eine unauflosliche
Verbindung; fiir den Protestanten ist sie auflésbar und so ergibt sich
fiir beide Gatten in einer gemischten Ehe eine solche Ungleichheit
der Rechte und Pflichten, welche die Innigkeit des Verhiltnisses
gleich im Ursprunge stort und die schwersten Miflverstdndnisse fiir die
Betreffenden, wie fiir Kirche und Staat zur Folge hat.»

Die Religionsverschiedenheit der Ehegatten fithre zu Zwietracht oder
Indifferentismus in Glaubenssachen und gefidhrde die religids-sittliche
Vervollkommnung der Gatten, die nach Gottes Anordnung ein Haupt-
zweck der Verbindung sein sollte. Die Verschiedenheit in der Religion
wirke sich auch im téglichen Leben aus, da die Ehegatten religiose Pro-
bleme nicht miteinander besprechen, ja nicht einmal miteinander beten
konnten.

«Wie kann nun auf solchen widersprechenden Grundlagen», so frigt
das Schreiben weiter, «eine christliche Erziehung der Kinder gedeihen?»
Die Zuwendung der Kinder zu einer anderen Lehre aber diirfe die katholi-
sche Kirche nie dulden, «da sie im Besitze der vollen Wahrheit und
Gnade der Erlosung alle Menschen zu berufen und selig zu machen den
Auftrag hat.» Aber auch wenn fiir die Kinder die katholische Erziehung
vorgesehen wiirde, wire diese gleichwohl durch das religiose Abseits-
stehen eines Elternteils gefihrdet. Die Kinder werden «erstorben fiir
das religiése Leben iiberhaupt, allmihlig der unseligsten Verblendung
hingegeben und sich am Ende des Ungliicks rithmen, gar keine Religion
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zu haben». Auf diesem Wege wiirden «die Familien in ihrer christlichen
Grundlage gebrochen, die Gemeinden in ihrem bisherigen religidsen
Bestande aufs tiefste erschiittert, die christlichen Konfessionen in ihrer
Integritit aufgelost, Elemente, die Gott von einander schied, unterein-
ander vermengt und zusammengewiirfelt, um im ganzen einem religiésen
Indifferentismus und Unglauben Thiir und Thor zu 6ffnen».

DaB3 es nicht soweit kommen moge, meint die bischéfliche Eingabe,
daran miisse nicht nur die Kirche, sondern auch der Staat gréBtes Inter-
esse haben «in einer Zeit, in welcher die destruktivsten Doktrinen
und Geliiste die Grundvesten der Sozietidt geheim und offen untergraben».
Andere Regierungen hétten lingst eingesehen, dall Menschen ohne Reli-
gion auch «gefdhrliche Biirger des Staates» seien, ja es sei fraglich, ob
durch das Uberhandnehmen der gemischten Ehen der Staat oder die
Kirche groBeren Schaden litten. Der Kirche sei ndmlich eine ewige Dauer
zugesichert, der Staat aber miisse ohne ein religids geordnetes Familien-
leben zugrunde gehen.

Neben diesen natiirlichen besitze die katholische Kirche auch géttliche
Griinde fiir das Mischehenverbot. Da die Ehe ein Sakrament des neuen
Bundes sei, das den Brautleuten bestimmte Gnaden fiir den zukiinftigen
Stand gewihre, konne und diirfe nur die Kirche die Bedingungen bestim-
men, unter denen dieses Sakrament eingegangen werde. Diese Lehre
werde seit der Zeit der Apostel bis hin zu den Lehren der neueren Pipste
verfochten.

Bei der Erorterung dieser Lehre unterscheidet leider auch dieses
Schreiben nicht zwischen religions- und bekenntnisverschiedenen Ehen.
Die neuere katholische Doktrin erlauternd, befaBt es sich eingehend mit
dem Breve Papst Pius’ VIII. an die Bischofe des preuBischen Rhein-
bundes, vom 25. Mirz 1830. Darin seien folgende Grundsidtze ausges-
prochen:

«1. Die katholische Kirche miBbiligte und verbot von jeher die gemischten
Ehen.

2. Dispensationen lieBen die Pipste nur ungern und aus wichtigen
Beweggriinden eintreten, wobei immer die dreifache Bedingung
gesetzt war, daB fiir den katholischen Theil keine Gefahr zum Abfall
zu befiirchten sei, daB vielmehr der akatholische Gatte auf dem Wege
der Belehrung und Uberzeugung Hoffnung zum Ubertritt gewihre,
und endlich, daB alle Kinder ohne Ausnahme in der katholischen
Religion erzogen werden. Auch dann noch hat der heilige Stuhl sich
das Recht der Dispensation fiir gemischte Ehen vorbehalten.

3. Werden die genannten Bedingnisse nicht erfiillt oder wird die papst-
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liche Dispensation nicht vorgezeigt, so begeht der katholische Theil
eine schwere Siinde gegen die natiirlichen und géttlichen Gesetze und
der katholische Pfarrer darf eine solche Ehe weder einsegnen, noch
ihr einen anderen kirchlichen Ritus zukommen lassen, und Priester,
die dieses zu tun wagen, werden mit der Strafe der Suspensation be-
legt.»

In diesen wenigen Sitzen finden sich im Kern alle kanonischen Vor-
schriften betreffend die gemischten Ehen, die um 1850 in Geltung standen.
Von dieser Grundlage aus iibt der Bischof von St. Gallen im letzten Teil
seiner Ausfithrungen Kritik an den einzelnen Bestimmungen des Gesetzes-
entwurfes.

Besonders geistreich sind seine Einwidnde gegen Art. 4 des Entwurfs,
wonach es den Brautleuten freisteht, die Trauung durch einen katholi-
schen oder protestantischen Geistlichen innerhalb oder auBerhalb des
Kantons vornehmen zu lassen. Was wird den Brautleuten diese « Weite»
des Gesetzes niitzen, «da katholischerseits nur der rechtmiBige eigene
Pfarrer oder an seiner Statt ein von ihm Bevollmichtigter die Ehe ein-
segnen kann, dieses aber bei Strafe der Suspension nur dann thun darf,
wenn durch Erfiillung der oben bezeichneten Bedingungen das kirch-
liche Hindernis gehoben ist, welches wiederum nach Art.5 und 6 des
Entwurfes von der Staatsgewalt einseitig aberkannt und abrogiert werden
soll». Mit dieser Bemerkung weist Bischof Mirer klar auf eine Schwiche
des Entwurfes hin, die spater auch dem Gesetz anhaftete: seine mangelnde
Durchsetzbarkeit.

Beziiglich der religiosen Kindererziehung befiirwortet die bischofliche
Eingabe jene Losung, nach welcher die Kinder der Religion des Vaters
folgen. Diese Regelung diene dem «offentlichen Frieden». Zudem koénne
die Kirche, falls der Vater katholischer Konfession sei, die Ehe ohne
Schwierigkeiten durch einen katholischen Priester einsegnen lassen, da
in diesem Fall die katholische Kindererziehung gesichert sei.

Nachdem der Bischof von St. Gallen mit einem Blick auf die andere
Konfession erkldart, selbst protestantische Kirchenversammlungen,
Regenten, Fakultiten und Gelehrte hitten die gemischten Ehen verur-
telt — als Beispiel fiithrt er eine Stellungnahme der theologischen Fakultit
der Universitit Jena an — endet sein Schreiben an die Bundesver-
sammlung mit einem flammenden SchluBappell, dessen letzte Sdtze lauten:

«Gott hat IThnen die Gewalt anvertraut, zur Hebung der Wohlfahrt
des Volkes und zur Foérderung seines gottlichen Reiches auf Erden.

Sie werden Ihre erhabene Stellung und Vollmacht zur Beruhigung
aller Biirger des einen schonen Vaterlandes anwenden, und zu keinen
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MaBnahmen oder Gesetzen die Hand bieten, welche die katholische
Kirche, sollten ihr fiir ihren Widerstand auch die herbsten Leiden
beschieden sein, unter keinen Umstinden wiirde anerkennen kénnen,
weil der Gehorsam fiir sie da eine Grinze hat, wo sie mit dem Apostel
Paulus bekennen miilte: man mull Gott mehr gehorchen als den
Menschen. Moge der Allerhéchste in diesem versthnenden Sinne Ihre
EntschlieBungen leiten.»

Dieses SchluBwort zeigt auch, wie bedroht sich die katholische Kirche
in der Schweiz so kurz nach dem Sonderbundskrieg durch den neuen
Staat fithlte . Mag auch ein wenig Pathos mit im Spiele sein, so duBert
sich trotzdem darin auch die Bereitschaft, die Rolle des ungerecht
Verfolgten, des Martyrers auf sich zu nehmen.

4. Die Schretben der iibrigen Bischife

Streifen wir die Eingaben der anderen Oberhirten, deren Didzesen ganz
oder teilweise sich iiber schweizerisches Territorium erstreckten, so
finden wir viele der eben dargelegten Einwinde gegen das Mischehen-
gesetz — in verkiirzter Form — wieder.

Meist betonen die Bischofe, daBB die Gewissenspflicht es ithnen geboten
habe, sich zum Problem zu duBern, oft wird der Unterschied der katho-
lischen und protestantischen Auffassung tiber das Wesen der Ehe heraus-
gestrichen und die Gefahr fiir die religitse Erziehung der Kinder hervor-
gehoben. In allen Schreiben folgt auch eine kurze Skizzierung der kirch-
lichen Vorschriften und neueren pépstlichen Verlautbarungen zu den
Mischehen. Auch staatsrechtliche Uberlegungen fehlen selten, so vor
allem der Hinweis, daB gemdB Art. 44 der Bundesverfassung die freie
Ausiibung der katholischen Religion garantiert sei.

Nicht nur inhaltlich, auch in der Form weisen die verschiedenen Ein-
gaben groBe Ahnlichkeiten auf: alle Schreiben sind sehr zuriickhaltend
abgefaBt, indem die Bischofe betonen, daB sie nur wegen dem geplanten
schweren Angriff auf die katholische Kirche nicht schweigen konnten;
alle behandeln die eidgendssischen Rite sehr achtungsvoll und geben
meist der Hoffnung, ja der Zuversicht Ausdruck, die hohe Versammlung
werde ihrer Pflicht nachkommen und einen so tiefen Eingriff in kirch-
liche Rechte nicht dulden. Vielfach fehlt auch der Hinweis nicht, daB

1 Zur Situation der Katholiken nach der Sonderbundsniederlage: U. ALTERMATT,
Der Weg der Schweizer Katholiken ins Ghetto, Ziirich-Einsiedeln-Koéln 1972,
S. 391t
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man zur vorgeschlagenen Regelung nie ja sagen kénne und eher bereit
sei wegen deren Verwerfung zu leiden, getreu dem Wort der Heiligen
Schrift, das der Bischof von Como anfiihrt: «oportet Deo magis obedire
quam hominibus» .

Neben diesen gemeinsamen Einwidnden verwenden einzelne Bischofe
auch verschiedene, fiir ihr Bistum spezifische Argumente gegen ein
kiinftiges Mischehengesetz. So weist Bischof Etienne Mariley 2 von Lau-
sanne und Genf auf die Verletzung der Wiener- und Turiner-Vertrige
hin, betont Bischof Etienne Barthélemy Bagnoud 3 von Bethlehem, Abt
von St-Maurice, die Verletzung der Walliser Gesetzgebung, wihrend
beim Bischof von Sitten, Pierre Joseph de Preux ¢, ein dhnlicher Hinweis
fehlt. Der Erzbischof von Mailand, Bartolomeo Romilli 3 stellt die Un-
vereinbarkeit mit der tessinischen Verfassung und der darin enthaltenen
Erklarung der romisch-katholischen Konfession zur Staatsreligion dar.
Vereinzelt ist auch die Bemerkung des Bischofs von Como, Carlo Romand,
die im Entwurf vorgesehene Regelung der Mischehe sei schon in einem
Artikel der «berithmten Badischen Conferenz» enthalten, der vom Heili-
gen Stuhl ausdriicklich verworfen worden sei °.

Die dargelegten Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten zwischen den
einzelnen bischéflichen Schreiben fithren zur Frage nach der Zusammen-
arbeit der schweizerischen Oberhirten im Mischehenproblem: Waren
alle diese Schreiben geplant, von langer Hand vorbereitet oder gar von
Rom aus durch den Nuntius nahegelegt worden? Ohne eine eingehende
Untersuchung in den bischéflichen Archiven lassen sich zu dieser Frage
nur Vermutungen duBern. Fest steht, daB den Bischofen direkte rémische
Beeinflussung vorgeworfen wurde 7. Fest steht aber auch, da der apo-

1 Zur Geschichte und Umfang des Bistums Como, eine zeitgendssische Darstel-
lung: C. CanTU, Storia della Cittd e della diocesi di Como, 2 Bde., Firenze 1856.

2 Zu Bischof Etienne Mariley von Lausanne und Genf (1846-1879), der 1888 als
Erzbischof von Myra starb, siehe: HBLS V, S. 27 und dort angefiihrte Literatur.

3 Zu Bischof Etienne Barthélemy Bagnoud von Bethlehem, Abt von St. Maurice,
siehe: HBLS I, S. 539; SKZ 57 (1888), S. 553.

* Zu Bischof Pierre Joseph de Preux von Sitten sieche: HBLS V, S. 487; SKZ 43
(1875), S. 241.

5 Zum Erzbischof Bartolomeo Romilli von Mailand siehe: SKZ 28 (1859), S. 203.

5 Gemeint ist Art. 5 der «Badener Artikel» von 1834, der oben S. 13 f{. zitiert
wurde.

7 Vgl. etwa den Schweizerischen Republikaner vom 3. Dezember 1850, der die
katholische Kirche und ihr Streben nach weltlicher Macht anklagt. Die NZZ spricht
in ihrer Ausgabe vom 19. November 1850 davon, daB die Eingaben «offenbar von
Rom aus anbefohlen waren»,
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stolische Geschiftstriger in Luzern sehr gut iiber die Eingaben der
Bischofe orientiert war. Er selbst wandte sich allerdings erst Ende Ja-
nuar 1851, als das Mischehengesetz bereits in Kraft war, direkt an die
eidgendssischen Rite 1.

5. Die Note des apostolischen Geschiiftstrigers Giuseppe Maria Bovieri?

Die Eingabe des Nuntius in Luzern ist nicht an die Bundesversamm-
lung, sondern an Bundesprisident und Bundesrat gerichtet. Sie nimmt
bezug auf die vorangegangenen Schreiben der Bischofe und betont
deren Berechtigung. Auch materiell greift sie deren Argumentation auf;
speziell erwdhnt sie die durch Generalvikar Dunoyer gertigte Verletzung
der Wiener- und Turiner-Vertrige in den ehemals savoyischen Gebieten
des Kantons Genf.

Bedeutung erlangt die Eingabe des apostolischen Geschiftstrigers
weniger durch seinen Inhalt — sie zeigt keine neuen Gesichtspunkte auf -
als vielmehr durch ihren offiziellen Charakter. Sie stellt den férmlichen
Protest des Nuntius in der Schweiz «autorisé spécialement par le Saint
Pére, Chef supréme de I'Eglise catholique» dar, worin die Rechte der
katholischen Kirche verwahrt werden.

Uber den Nutzen oder die ZweckmiBigkeit des Protests allerdings
kann man freilich verschiedener Meinung sein. In der Tat scheint er den
Bundesrat nicht stark beeindruckt zu haben. Nachdem er sich am 6. Juni
1851 ein erstes Mal mit dem Schreiben des Nuntius beschiftigt hatte,
verabschiedete er endlich am 1. Oktober 1851 — also erst 9 Monate nach
seinem Eingang — den Text einer Antwortnote. Diese beschiftigte sich
nicht nur mit der Mischehenfrage, sondern auch mit einer zweiten Be-
schwerde Bovieris vom 30. Januar 1851 betreffend die Einfithrung des
Placets gegeniiber kirchlichen Erlassen im Kt. Freiburg 3. Der Bundesrat

1 Es ist dies nicht das einzige Schreiben des Nuntius in der Frage der Mischehen
an den Bundesrat. Er wandte sich auch spiter wegen des Mischehenstreites in
Graubiinden an den Bundesrat: Einsprache vom 28 Juni 1855, im BAB, Dossier
Kirche 8 (A), Nr. 533. Zu seinem Protest gegen das eidgendssische Nachtragsgesetz
vom 3. Februar 1862 siche unten S. 1401.

2 Giuseppe Maria Bovieri, apostolischer Geschiftstriger in Luzern vom 21. 4.
1841 bis Anfang Dezember 1841 und von 1848 bis 1864; zu ihm siehe Helvetia
Sacra, If1, S. 57 und dort verzeichnete Literatur.

3 Im BAB (Dossier Gesetze IV/1) liegt der erste Entwurf zum Antwortschreiben,
der vom Bundesrat am 6. Juni 1851 dem politischen Departement zur erneuten
Redaktion zuriickgewiesen wurde, und der zweite Entwurf, wie er am 1. Oktober
1851 vom Bundesrat genehmigt wurde.
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hilt fest, daB das Mischehengesetz nach der Annahme durch die eid-
genossischen Rite als «vollendete Thatsache» betrachtet werden miisse
und er keinen Grund sehe, darauf zuriickzukommen.

Mehr Widerhall als das Schreiben Bovieris hatten ein Jahr vorher die
Eingaben der Bischofe gefunden. Dieser Diskussion um die bischoflichen
Stellungnahmen wollen wir uns im nichsten Abschnitt zuwenden.

6. Die Reaktion auf die Eingaben der Bischife tn dewn eidgendssischen
Riiten

Wie bereits erwdhnt 1, beschiftigte sich der Bericht der nationalrit-
lichen Kommission fiir das Mischehengesetz weniger mit dem Entwurf
selbst als vielmehr mit den Eingaben der Bischéfe dazu. Der Berichter-
statter, Nationalrat Escher, bezeichnete in einem Brief an Ludwig
Snell die «Eingabe der Bischofe als die erste Demonstration, die sich die
Kurie seit der Sonderbundskrise wieder erlaubt habe. Die Kommissions-
mehrheit habe deshalb gefunden, man diirfe dieser auf die katholische
Schweiz berechneten Manifestation und ihrer emporenden Intoleranz
kein lammgeduldiges Stillschweigen entgegensetzen, sondern miisse sie
vor dem Richterstuhl der 6ffentlichen Meinung beleuchten und ihrer
Verurteilung anheimgeben — gegeniiber dem Treiben der Ultramontanen
tue die unbeugsamste Entschiedenheit not» 2. In diesem Sinn war denn
auch Eschers Berichterstattung gehalten. Mit viel Scharfsinn und Elo-
quenz zerpfliickt er die Argumente der Bischofe und geiBelt ihren unduld-
samen Geist, wobei er eifrig aus den verschiedenen Eingaben zitiert und
ein gutes Auge fiir die schwachen Stellen in der bischéflichen Argumen-
tation besitzt.

Escher geht von der von den Bischdfen verfochtenen These aus, daB
«auler der katholischen Kirche kein Heil zu finden ist» und qualifiziert
diese Aussage als Zumutung ab. Dann stellt er die von den katholischen
Bischofen vertretene Mischehenlehre dar und versucht nachzuweisen,
dall die Bischofe veralteten, starren Vorschriften nacheiferten, die von
den Pépsten selbst nicht mehr konsequent angewendet wiirden. So hitte
etwa Papst Gregor XVI. die Verkiindigung gemischter Ehen durch
katholische Priester in Bayern als zuldssig erklirt. « Und nun sollten wir,
fragt er rhetorisch, «was in ganz katholischen Lédndern als unduldsam

1 Siehe oben S. 58 f.
2 Zitiert nach GAGLIARDI, Alfred Escher, S. 166,
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verworfen worden, in unserem paritidtischen Vaterlande zu Ehren brin-
gen?yl.

Leicht verzerrt gibt Escher die Ausfithrungen der Bischofe tiber die
Gefihrdung des ehelichen Friedens in gemischten Ehen wieder. Er meint
aus ihren Stellungnahmen herauszulesen, «zwischen Ehegatten, welche
verschiedenen Konfessionen angehdren, kénne nur Streit und Hader
herrschen». Eine leichte Zielscheibe der Kritik stellen auch die nicht im-
mer gliicklich gewédhlten Bibelzitate in den bischéflichen Schreiben dar,
denn nur allzuschnell lieB sich aus diesen Zitaten eine Gleichstellung von
Protestanten und Ungldubigen herauslesen. Nur Hohn ernten die Bi-
schofe fiir die Anrufung der Gewissensireiheit, da es ja «schon im allge-
meinen eine merkwiirdige Erscheinung ist, den katholischen Clerus fiir
die Gewissensfreiheit in die Schranken treten zu sehen» 2. Mit Entschie-
denheit wendet sich Escher gegen den Einwand der Bischofe, der Ge-
setzesentwurf sei ausschlieBlich gegen die Katholiken gerichtet: «Er
bezweckt nicht die Rechtsungleichheit der beiden Confessionen, sondern
im Gegentheil die Rechtsgleichheit und wenn eine ihrer Mehrheit nach
protestantische Bundesversammlung diesen Grundsatz in Anwendung
zu bringen bemiiht ist, so werden die Bekenner der katholischen Confes-
sion am wenigsten hieriiber sich zu beschweren Veranlassung haben» 3.

Der ganze Bericht Nationalrat Eschers ist ohne jegliches Verstdndnis
fiir das seelsorgerliche Anliegen der katholischen Bischofe abgefalB3t, viel-
mehr spart er nicht mit Spott, ja Hohn gegeniiber ihrer Argumentation.
Oft ist er gar bemiiht, diese der Lacherlichkeit preiszugeben, so etwa
auch bei der Erwdhnung des «wunderlichen Deutschs» des Bischofs von
Como ¢ Ganz allgemein wulBte er die Bittschriften, wie die Schwyzer
Zeitung schreibt, «so zu deuten, als seien diese eine Demonstration gegen
die Bundesbehorden, als wollen die Bischofe den Fehdehandschuh hin-
werfen und die Abgeordneten der protestantischen Konfession sammt
und sonders als Kinder Belials, als von der Seeligkeit ausgeschlossene
bezeichnen» 3.

Eschers Berichterstattung loste im Nationalrat eine sehr heftige De-
batte aus. Die erste Opposition trat ihm bereits aus dem SchoBe der Kom-
mission entgegen. So erklirte ein Kommissionsmitglied, Nationalrat

1 Eschers Commissionalbericht, S. 5.

2 Ebd,, S. 8.

3 Ebd., S. 91.

4+ Ebd., S. 11.

5 Schwyzer-Zeitung vom 20. November 1850.
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Johann Jakob Trog (SO), er halte es durchaus fiir «unklug», wenn der
Rat iiber katholische oder protestantische Dogmen herziehe. Seine sen-
tenzenhafte Aussage «ich will keine Politik in der Theologie und keine
Theologie in der Politik» ! bestimmte in der Folge iiber weite Strecken die
Diskussion im Rate. Zur Ansicht Trogs bekannte sich namentlich auch
der Aargauer Radikale Franz Waller, der deswegen im Schweizerischen
Republikaner von Ludwig Snell einen strengen Tadel einstecken muBte 2.
Waller meinte, «man hétte sich nie auf das Gebiet der Theologie, dieser
blutigen Wissenschaft, hindringen lassen sollen» 3.

Neben dieser Gruppe, welche die Eingaben der Bischofe zwar ablehnte,
aber nicht niher darauf eingehen mochte, traten «katholisch-konserva-
tive» Nationalridte, die sich klar fiir die Anliegen der geistlichen Ober-
hirten der katholischen Schweiz einsetzten, namentlich Philipp Anton
von Segesser (LU), Florian Lusser (UR) und Melchior Jos. Wyrsch (NW).
So erlduterte vor allem Segesser, «dall jeder Katholik zur Ansicht der
Bischofe stehen miisse. In der katholischen Kirche sei das Prinzip der
kirchlichen Autoritdt und dieser miisse sich der Gldubige unterwerfen ...
Da nun die Kopulation der Ehe ein Sakrament, eine rein kirchliche
Handlung sei, und die Bischéfe einstimmig die gemischten Ehen ver-
werfen, so konne er auch nicht dafiir stimmen» ¢. Nationalrat Lusser
sprach sein Befremden dariiber aus, daB man den Bischéfen und den
Katholiken iberhaupt den Grundsatz unterschiebe, sie verdammten
jeden Andersgldubigen, er meinte, «der Bericht beleidige ihn, als Ka-
tholik» 5.

Weitaus am groBten war dennoch die Zahl jener, die den Bericht
Eschers, dieses «Denkmahl der Toleranz», wie ihn Segesser ironisch
nannte ®, unterstiitzten. Dabei traten vor allem die beiden radikalen
Katholiken Jakob Robert Steiger (LU) und Georg Joseph Sidler (ZH)
hervor 7. Nach Ansicht Sidlers hidtten die Bischofe «krasse Zusdtze zum

1 Eschers Commissionalbericht, S. 16. Vgl. die Berichterstattung in der NZZ vom
16. und 17. November 1850, in der Schwyzer-Zeitung vom 19. und 20. November
1850 und im Schweizerischen Republikaner vom 19. November und 3. Dezember
1850.

2 Schweizerischer Republikaner vom 3. Dezember 1850. Zu NR Waller siehe
GRUNER, Bundesversammlung, I, S. 680.

3 NZZ vom 17. November 1850.

* Schwyzer-Zeitung vom 20. November 1850.

5 Ebd.

6 NZZ vom 17. November 1850.

7 Zu den Nationalriten Steiger und Sidler siehe GRUNER, Bundesversammlung,
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katholischen Dogma gemacht». Er bedauerte die Sprache der Oberhirten,
die wie er meinte, «einen schreienden Miton zur Civilisation des Jahr-
hunderts bilde» . Mit Verweis auf Steiger und Sidler konnte Berichter-
statter Escher in seiner die Debatte beschlieBenden Replik mit Genug-
tuung feststellen, daB auch ergraute Katholiken seine Ideen und seinen
Bericht billigten.

7. Die Buittschrift der «weltlichen Bischdfey von Appenzell A. Rh.

So titulierte Stinderat Karl von Schorno (SZ) die Eingabe von Land-
ammann und Rat des Kantons Appenzell A. Rh. vom 25. Oktober 1850,
welche ebenfalls die Mischehenfrage zum Gegenstand hatte 2. Zwar richtete
sie sich nicht generell gegen das Mischehengesetz, sondern nur gegen den
Artikel] iiber die religiose Kindererziehung, doch ist sie in der gleichen
Sorge um die Gefdhrdung der eigenen Konfession abgefaBt wie die Peti-
tionen der katholischen Bischdofe.

Das Schreiben spricht sich gegen die vertragliche Einigung zwischen
Ehegatten tiber die Konfession der Kinder aus, da es von daher eine
Verdnderung des konfessionellen Besitzstandes zu Ungunsten der Refor-
mierten befiirchtet: «So wird aber unter diesen Verhiltnissen zum offen-
baren Nachtheile des reformirten Glaubensbekenntnisses Propaganda
fiir die katholische Religion gemacht. Fiir den Staat selbst aber, fiir die
Eidgenossenschaft im Ganzen, wie fiir die Kantone, wird es nicht gut
sein, wenn die Katholiken auf Kosten der Protestanten sich mehren».

Deshalb schlagen Landammann und Rat von Appenzell A. Rh.
folgenden Wortlaut des betreffenden Artikels vor: «Die Kinder, die in
den gemischten Ehen erzeugt werden, erhalten die Religion ihres Vaters».
Mit dieser Bestimmung bleibe das Verhiltnis der beiden Konfessionen
gleich.

8. Die Eingabe des St. Galler Regierungsrates Curts

Der Vollstidndigkeit halber sei noch eine letzte Bittschrift betreffend
das Mischehengesetz erwdhnt, jene des einfluBreichen St. Galler Regie-
rungsrates Ferdinand Curti zur Frage der religiosen Kindererziehung 3.

I, S. 106 (Sidler) und 280f. (Steiger). Der Ziircher Sidler war Katholik und stammte
aus einem alten Zuger Geschlecht.

1 NZZ vom 17. November 1850.

2 Zitiert nach der Schwyzer-Zeitung vom 25. November 1850. Diese Bittschrift
liegt auch im BAB, Dossier Gesetze IV/1.

3 Zu Basil Ferdinand Curti, einem St. Galler Radikalen der alten Garde siehe
HBLS, II, S.655 und GRUNER, Bundesversammlung, I, S.547{. Die Eingabe
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Sie verfolgte das genaue Gegenteil der Appenzeller Eingabe und richtete
sich gegen jede Zwangsvorschrift, welche die Eltern verpflichte, die Kin-
der in einer bestimmten Konfession zu erziehen. Speziell wandte sie sich
gegen die erste nationalritliche Fassung, wonach die Kinder ohne Aus-
nahme der Religion des Vaters folgen sollten 1.

VII. DIE DISKUSSION DER MISCHEHENFRAGE IN DER PRESSE

1. In der Tagespresse

Verschiedentlich haben wir im Verlaufe dieses Kapitels bereits auf
die Berichterstattung iiber die Verhandlungen betreffend das Mischehen-
gesetz in den eidgendssischen Réiten hingewiesen. Dabei beriicksichtigten
wir die Berichte in der Schwyzer-Zeitung 2, dem «katholisch-konservati-
ven» Kopfblatt der Zeit, der Neuen Ziircher Zeitung, dem damals schon
fithrenden Organ der Liberalen 3, und im kdmpferischen radikalen Schwei-
zerischen Republikaner, der — wie wir oben sahen — zeitweise von Ludwig
Snell redigiert wurde *. Auf diese drei Zeitungen konzentrieren wir auch
die folgende kurze Presseschau zur Mischehenfrage.

In der Neuen Ziircher Zeitung und in der Schwyzer-Zeitung nehmen
die Verhandlungsberichte aus dem Bundeshaus den gréBten Raum ein,
dies sowohl im Juli bei der Beratung der Bittschrift Benz, als auch im
November anldBlich der beiden Lesungen des Gesetzesentwurfes. Im
Schweizerischen Republikaner hingegen ist die Berichterstattung iiber
die Verhandlungen in den eidgenéssischen Réten eher selten. Findet sich
einmal ein Ratsbulletin, so ist es meist recht kritisch abgefaBt, rein narra-

datiert vom 20. November 1850, wurde also zwischen der Mischehendebatte im
NR und jener im StR verfafit. Sie findet sich ebenfalls im BAB, Dossier Gesetze
IV/1.

1 Siehe oben S. 61f. die Diskussion des NR zur religiésen Kindererziehung.

2 Gautschy (Die Schweizer Presse, S. 31) nennt die Schwyzer-Zeitung «inoffiziel-
les Zentralorgan der katholischen Konservativen nicht allein der Urkantone, son-
dern der deutschen Schweiz iiberhaupt». Zur Schwyzer-Zeitung siehe vor allem
E. F. J. MULLER-BUcHI, Die alte ‘Schwyzer-Zeitung' 1848-1866, Freiburg/Schweiz
1962 (Segesser-Studien, H. 1).

3 Gautschy (Die Schweizer Presse, S. 48) bezeichnet schon fiir diese Zeit die
NZZ als ¢«das wichtigste und gewichtigste politische Organ der Schweiz».

+ Zum Schweizerischen Republikaner vgl. GauTscHY, Die Schweizer Presse, S. 49
und R. VO6GeLI, Aus der Geschichte der ziircherischen Presse, in: Das Buch der
schweizerischen Zeitungsverleger, Ziirich 1925, S. 4041., 4481.
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tive Ratsberichte wie etwa jener iiber die Verhandlung in Sachen Benz
vom 19. Juli 1850 sind die Ausnahme.

Verlassen wir die Ratsbulletins, so nimmt raummaiBig die sachliche
Information iiber die Petition Benz, das Mischehengesetz und die Misch-
ehenfrage allgemein in der Schwyzer Zeitung und in der Neuen Ziircher
Zeitung den zweiten Platz ein. Erst an dritter Stelle folgen dann die
eigentlichen parteilichen Stellungnahmen, die engagierten Artikel fiir
und wider die Mischehe. (Natiirlich ist der eigene Standort auch in den
Ratsberichten immer klar zu erkennen, was bei der Berichterstattung
iiber die Debatte betreffend die bischéflichen Eingaben besonders
deutlich wird 1) So druckt die NZZ am 14. Mai 1850 die geschichtliche
Ubersicht aus der Petition Benz ohne viel Kommentar ab und am 16.
November 1850 bringt die gleiche Zeitung «zur besseren Beurtheilung
der Diskussion iiber die gemischten Ehen» den bundesrétlichen Gesetzes-
entwurf und die Abdnderungsantrige der Nationalratskommission
kritiklos 2.

Auch der Schweizerische Republikaner bringt am 19. November 1850
das Mischehengesetz, wie es aus den Beratungen des Nationalrates
hervorging, den weitaus groten Teil nimmt in diesem Blatt aber eine
Artikelfolge mit dem Titel «Die Opposition der Bischofe gegen die ge-
mischten Ehen und Hr. Dr. A. Escher» ein 3. Diese in vier Teilen erschei-
nende Arbeit stammte aus der Feder Ludwig Snells; Nationalrat Alfred
Escher hatte ihn zu einer Stellungnahme im Republikaner ermuntert *.
In der ersten Folge beschiftigt sich Snell vornehmlich mit der von
ihm verfaBten «Petition Benz». Im zweiten Teil, wohl dem bissigsten,
fallt er iiber angebliche Ubergriffe des katholischen Klerus auf Staats-
befugnisse in den letzten fiinfzig Jahren her. Zwar habe der Klerus immer
behauptet, auf dem Gebiet der Kirche zu stehen, «fiir jeden AnlaB, die
Staatsmacht zu schwichen und seine AnmaBung zu erweitern, fand er
einen Paragraphen in den ‘heiligen Rechten der Kirche’. So ward die
Kirche eine Freistitte des Aufruhrs, eine geweihte Werkstitte verbre-

1 Ein Vergleich der Ratsberichte in der NZZ vom 16. und 17. November mit
jenen in der Schwyzer-Zeitung bom 15. und 19. November 1850 zeigt dies deutlich.

2 NZZ vom 16. November 1850.

3 Schweizerischer Republikaner vom 19., 26., 29. November und 3. Dezember
1850.

4 GAGLIARDI, Alfred Escher, S. 166 Anm. 2; Snells Korrespondentenzeichen war
ein liegendes S. Der Artikel erweckt zwar — vielleicht absichtlich — nicht den Ein-
druck, von Ludwig Snell zu stammen, spricht er doch von diesem in der dritten
Person.
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cherischer Angriffe und Komplotte gegen die Ordnung des Staates; das
strafwiirdigste Attentat, das jeden Anderen in das Zuchthaus gebracht
hitte, blieb ungeahndet, wenn der Urheber auf dem Boden der Kirche
stand, und die Regierungen muliten noch froh sein, wenn sie nicht fielen» 1.
Nach der Niederlage des Sonderbunds und dem Beginn der neuen Bun-
desverfassung hdtte der Klerus zwar kurze Zeit ein ungewohntes Schwei-
gen bewahrt, doch dann den Kampf von neuem begonnen, zuerst in ein-
zelnen Kantonen, nun mit der Opposition der Bischéfe auf Bundesebene
gegen ein Gesetz, «das in der ganzen gebildeten Welt in die Competenz
des Staates gehort» 2. Snell geht soweit, die Bischofe, da sie das Dogma
der allein seligmachenden Kirche vertriten, der «Rebellion» zu bezich-
tigen, drei Jahre nach dem Sonderbund eine duBerst gefihrliche Anklage 3.
Den Bericht Alfred Eschers gegen die bischéfliche Opposition feiert
er hingegen im dritten Teil der Artikelfolge als «eine der bedeutsamsten
Erscheinungen seit der Griindung der neuen Staatsverfassung»*. Die
vierte Folge beschiftigt sich abschlieBend mit der Diskussion im Natio-
nalrat iiber den Bericht Eschers und die Eingaben der Bischofe. Dabei
riigt er die matten Reaktionen einiger reformierter Ratsmitglieder, ver-
hohnt diejenigen Nationalrdte, die zu den bischoflichen Schreiben stan-
den, als «Dominikaner», die durch ihre Haltung bewiesen hitten, dal3
sie «auBer dem Boden unseres Vaterlandes stehen» und verurteilt den
blo passiven Widerstand gegen die Stellungnahmen der Bischofe als
«gefdhrliche Haltung» °. Mit diesen kritischen Bemerkungen, die einem
Vorwurf des Landesverrats gefihrlich nahekommen, endet Snells Arti-
kelfolge, nicht ohne vorher noch das «unzweifelhafte Verdienst» Natio-
nalrat Eschers in der Mischehenfrage herausgestrichen zu haben.
Weniger bissig und verletzend als der Republikaner, aber gleichfalls
den Ideen Snells und Eschers zugetan und ohne viel Verstdndnis fiir die
Anliegen der katholischen Bischofe zeigt sich die Neue Ziircher Zeitung ©.
Einig mit dem Republikaner ist sie auch im fast grenzenlosen Optimis-
mus, den sie dem neuen Bundesstaat entgegenbringt. Dieser zukunfts-
frohe Ton klingt auch in der Mischehendiskussion durch. So schreibt das

1 Schweizerischer Republikaner vom 26. November 1850.
2 Ebd.
3 Schweizerischer Republikaner vom 29. November 1850.
* Schweizerischer Republikaner vom 19. November 1850.
5 Schweizerischer Republikaner vom 3. Dezember 1850.
6 Sie widmete der Petition Benz auch zwei ausfiihrliche Artikel in den Ausgaben
vom 14. Mai und 17. Juli 1850,
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Blatt am 20. Juli 1850 nach der Beratung der Petition Benz im National-
rat in einem Artikel der den Titel « Was man unter Bundesentwicklung
versteht» trigt:

«In einer einzigen Sitzung, und sans phrases, hat der Nationalrat ein
Feld durchlaufen, das bis dahin dem kiihnsten Wunsche als eine
endlose Steppe erschienen ist. Alle Badenerkonferenzen, alle Kloster-
aufhebungen, sind nur vereinzelte Momente gegen diesen gesetzgebe-
rischen Akt, dessen Wirksamkeit auf alle Zukunft berechnet ist. Das
betreffende Bundesgesetz, wenn es erlassen wird, ist allerdings vor
der Hand nur ein kleiner Kern, unansehnlich und unscheinbar gegen-
iber so manchen Knalleffekten des zu Grabe getragenen Kloster-
streits, aber der kleine Kern ist gesund und wenn er auch so klein ist,
daB er selbst nur einem gereizten Auge weh tun kann, so tragt er doch
in sich den ganzen Gedanken, der allen bisherigen kirchlichen Kamp-
fen zu Grunde lag, sie auf ihren wahren Werth zu reduziren und im
Laufe der Zeit zu siihnen vermag» 1.

Bei der Beurteilung der bischoflichen Eingaben schiebt die Neue Ziir-
cher Zeitung den «schwarzen Peter» den katholischen Oberhirten zu. Sie
hitten gefunden, was sie gesucht, den Eclat ndmlich; sie wiirden aber
auf ein Volk stoflen, das mit eifersiichtiger Sorgfalt seine biirgerlichen
Rechte vor hierarchischen Eingriffen zu wahren wisse 2. Der Streit in den
eidgendssischen Réten, wie auf die bischoflichen Schreiben zu reagieren
sei — mit passivem Widerstand oder durch energisches Entgegentreten —
wird zur Nebensédchlichkeit heruntergespielt:

«Unsere Leser mogen hieriiber so verschiedener Ansicht sein, als man
es in der Nationalversammlung war; keinem aber wird entgangen
sein, daB3 es sich hierbei um eine Formfrage handelte, die auch bei der

lebhaftesten Diskussion keinen Einflu3 auf den Entscheid in der Sache
selbst geiibt hat» 3.

Wenn auch klar die Sache der katholischen Konservativen verfech-
tend, sind die Stellungnahmen der Schwyzer Zeitung doch meist sehr
differenziert. So 148t sie sich in der Diskussion um die Bittschrift Benz
nicht auf die Frage ein, ob es zweckmiBig sei oder nicht, gemischte Ehen
politisch zu verbieten, um nicht «die Geduld mancher Leser auf die Probe
zu stellen» . Hingegen bestreitet sie die VerfassungsmiBigkeit eines

1 NZZ vom 20. Juli 1850.

2 NZZ vom 17. November 1850.

3 NZZ vom 19. November 1850.

4 Schwyzer-Zeitung vom 30. Juli 1850.
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solchen Bundesgesetzes! und weist auf die Fragwiirdigkeit des die
VerfassungsmiBigkeit bejahenden Beschlusses der eigendssischen Rite
hin, «wenn der Bundesrat die daherige Kompetenz in der Bundesverfas-
sung nicht fand, wenn — zwar mitstimmende — Nationalrdthe bald nach
ErlaB des Dekretes dem Bundesartikel nachfragten, der die Erméchti-
gung dazu enthalte; wenn andere hinwieder meinten, die Deutung der
Bundesverfassung sei etwas forciert gewesen» 2. Daher frigt sich die
Zeitung besorgt, ob dieser Verfassungsverletzung nicht jederzeit weitere
folgen konnten, denn, «wer hiezu befiahigt war, dem wird es an Muth und
Scharfsinn zu noch mancher Deutung nicht gebrechen» 3.

Beziiglich der Eingaben der Bischofe betont der Korrespondent aus
der Bundesstadt ¢, da3 die katholischen Oberhirten nur ihre Pflicht er-
fiillten. Er spricht sein Bedauern aus iiber die kirchenfeindliche Haltung
der «liberalen» Katholiken in den Riten. Es sei fiir einen gldubigen
Katholiken eine sehr unerquickliche, betriibliche Sache gewesen, dieser
Debatte zu folgen.

Austiihrlich duBert sich in der Ausgabe vom 20. November 1850 ein
anderer Korrespondent ° zur Diskussion um die bischéflichen Schreiben.
Bei aller Wertschiatzung der Bischofe meldet sich auch eine leise Kritik:
hin und wieder seien Schrifttexte angefiihrt worden, die «in den Ohren
protestantischer Abgeordneter etwas hart klingen muBten». Uber die
Ratsdebatte betreffend die bischdflichen Petitionen zieht derselbe
Korrespondent folgende Bilanz: «Es zeigte sich klar, daB protestanti-
scher Seits und beim Radikalismus iiberhaupt keine Riicksicht, ja keine
Billigung waltet in Beurtheilung katholischer Grundsitze, daBl man von
Vorurtheil gegen die Kirche befangen, jede Ansprache auf Beriicksichti-
gung als eine feindliche Demonstration ansieht und nimmer bei konfes-
sionellen Fragen etwas fiir die Katholiken zu hoffen ist» . Nach einer
Ubersicht iiber die Detailberatung des Mischehengesetzes schlieBt der
Bericht mit der Hoffnung, daB nicht weitere konfessionelle Fragen an die

1 Siehe zu dieser Frage der VerfassungsmiaBigkeit oben S. 521.

2 Schwyzer-Zeitung vom 30. Juli 1850.

3 Ebd.

* Schwyzer-Zeitung vom 19. November 1850; Korrespondentenzeichen ist ein
griechisches r, das normalerweise Josef Gmiir beniitzt (MULLER-BUcHI, Schwyzer-
Zeitung, S. 87, Anm. 5).

> Korrespondentenzeichen —+.

¢ Schwyzer-Zeitung vom 20. November 1850. Wir haben diese Aufzeichnungen
bereits oben bei der Skizzierung der stinderitlichen Debatte verwendet.
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Bundesversammlung gelangten, denn ihre Behandlung sei eine uner-
freuliche, traurige, ihre Losung eine ungliickliche.

Ausfiihrlicher als die Diskussion im Nationalrat zeichnet die Schwyzer
Zeitung die Stdnderatsdebatte zum Mischehengesetz auf: sie widmet
dieser mehr als zwel volle Seiten !; dazu tritt noch ein fast ganzseitiger
nachtriglicher Kommentar in der Ausgabe vom 27. November 1850 2.
Darin wird hervorgehoben, daB3 sich die Kommissionsberichte im Stéin-
derat von jenen in der groBen Kammer wohltuend unterschieden hatten.
Der Berichterstatter, Stinderat Philippe Camperio aus Genf, hitte sich
nimlich an die Sache gehalten und sei nicht mit einer «gehissigen
Leidenschaftlichkeit» iiber die Eingaben der Bischofe hergefallen.

Am Ende dieser kurzen Presseschau ist festzuhalten, daBl die Eingaben
der Bischofe und die Reaktion darauf den Zeitungen eindeutig am meisten
Stoff boten. An ihren Stellungnahmen zu diesem Thema zeigt sich auch
am klarsten ihr unterschiedliches politisches Couleur.

2. Die Mischehenfrage in der Kirchen-Zeitung

Ohne direkt ins aktuelle politische Geschehen einzugreifen, befalBte
sich die «Kirchen-Zeitung fiir die katholische Schweiz» 3 in einer funf-
teiligen Artikelfolge mit der Mischehenfrage. Diese erschien unter dem
Titel «Die gemischten Ehen mit besonderer Riicksicht auf die Schweiz»
in den Ausgaben vom 24. und 31. August und 7., 14. und 28. September
1850, also noch vor Behandlung der Materie in den eidgendssischen
Raiten *.

Der Artikel bietet zuerst eine knappe Darstellung der Geschichte der
Mischehenfrage und geht dann auf die neuere Gesetzgebung ein, insbe-
sondere auf den Beschlul3 des Nationalrates vom 16. Juli 1850, welcher
die Mischehengesetzgebung zur Bundessache erhebt >.

Von groBerem Interesse fiir uns ist der zweite Teil der Folge, in dem die
kirchlichen Vorschriften betreffend die gemischten Ehen aufgezeichnet

1 Schwyzer-Zeitung vom 25. November 1850.

2 Unter dem Korrespondentenzeichen griechisch a = Stdnderat Arnold Josef aus
dem Kt. Uri?

3 Damals noch hrsg. von einer «katholischen Gesellschaft» im Verlag der Scherer’-
schen Buchhandlung in Solothurn.

4+ Der Verfasser ist mir nicht bekannt, er verwendet nicht einmal ein Korres-
pondentenzeichen.

5 Wir gehen darauf nicht mehr ndher ein, haben wir es doch schon ausfiithrlich
oben behandelt.

84



werden 1. Nach Aufzdhlung vieler Partikularkonzilien, die seit der Refor-
mation die gemischten Ehen verurteilt haben, wird auf die Mischehen
betreffende Stellen in den Synodalstatuten schweizerischer Bistiimer
hingewiesen. Dabei erweist es sich, daB3 viele der damals geltenden ditze-
sanen Konstitutionen sich nur sehr knapp mit den Mischehen befassen.
So erwédhnen die «Decreta Ecclesiae Lausannensis», herausgegeben von
Maximus Guisolan 1812, sie nur in einem Satz bei den prohibitiven Ehe-
hindernissen: «Nullo jure invalidata videntur, prohibitia tamen sunt et
illicita» 2. Das «Compendium veteris Ritualis Constantiensis ad usum
Dioeceseos Basiliensis accomodatum» enthdlt nur eine kurze Weisung
an den Seelsorger: «Similiter advertat (Parochus), ne sine huiusmodi
(Ordinarii) licentia assistat matrimonio Catholici cum Acatholici vel
vicissim» 3. Eingehender beschiftigt sich nur das «Rituale Romano-
Sangallense» von 1819 mit den Mischehen und beschreibt namentlich
die strengen Voraussetzungen fir eine mogliche Dispens *.

Die Erlduterungen des Mischehenrechts der schweizerischen Didzesen
leiten im dritten Teil der Artikelfolge iiber zu einer umfassenden
Begriindung des katholischen Standpunktes in der Mischehenfrage 3.
Nebst kirchenamtlichen Texten dienen der christlich-romische Schrift-
steller Tertullian ¢, der berithmte Jurist Benedikt Carpzow 7, der katho-
lische Kirchenrechtler Zeger Bernhard van Espen & und der zeitgenossi-
sche Moraltheologe Professor Johann Baptist Hirscher ® als Zeugen fiir
die katholische Mischehenlehre.

! Erfreulich ist an diesem Artikel, daB er nicht alle Mischehen in einen Topf
wirft, sondern klar zwischen konfessions- und religionsverschiedenen Ehen unter-
scheidet.

2 Zitiert nach der SKZ vom 31. August 1850.

3 Luzern 1850, S. 155; zitiert nach der SKZ vom 7. September 1850.

+ St. Gallen 1812. Der betreffende Text des Rituals findet sich in der SKZ vom
7. September 1850.

3> SKZ vom 14. und 28. September 1850.

6 Zu Tertullian vgl. RGG VI, Tiibingen 1962, Sp. 700f. (Art. von H. Karpp und
dort angefiithrte Literatur).

7 Zu Benedikt Carpzov (1595-1666) vgl. G. KLEINHEYER, J. SCHRODER, Deutsche
Juristen aus fiinf Jahrhunderten, Karlsruhe und Heidelberg 1976, S. 50 ff. und dort
angefithrte Literatur.

8 Zu Zeger Bernhard van Espen (1646-1728) siehe RGG II, Tibingen 1958,
Sp. 692 (Artikel von Ernst Wolf) und dort angefithrte Literatur.

8 Siehe zum bedeutenden Moraltheologen Johann Baptist Hirscher (1788-1865)
RGG I1I, Tibingen 1959, Sp. 364 {. (Artikel von G. Maron) und dort angefithrte Lite-
ratur.
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Im vierten und letzten Teil der Folge schlieBlich wird die Frage
untersucht: «Wie soll sich der katholische Seelsorger in Betreff solcher
Ehen benehmen?» Hier werden dem katholischen Priester — an diesen
wendet sich die Kirchenzeitung ja in erster Linie — einige Weisungen fiir
die Praxis erteilt. Dabei wird vor allem auf die richtige religiése Unter-
weisung der Jugend groBes Gewicht gelegt.

3. Kapitel

DIE ANWENDUNG DES MISCHEHENGESETZES
vom 3. Dezember 1850

I. ALLGEMEINES

Mit seiner Annahme durch die eidgendssischen Riéte trat das Misch-
ehengesetz sofort in Kraft ! und der Bundesrat wurde mit seiner Voll-
ziehung beauftragt. Das bedeutete, dal fortan Beschwerden gegen die
Verweigerung gemischter Ehen durch kantonale Behérden an den Bun-
desrat gerichtet werden konnten. Im Vergleich zur damals noch recht
geringen Zahl gemischter Ehen sind solche Beschwerden ziemlich hiufig
und stammen zum weitaus groBten Teil aus den katholischen Kantonen.
Daraus ist ersichtlich, daB3 das Mischehengesetz in diesen Kantonen nur
mit Widerstand aufgenommen wurde. Zu diesem SchluB3 kam auch der
Bundesrat in seinem Geschiftsbericht fiir das Jahr 1856, worin er schreibt :

«So konnen wir nicht umhin, im Allgemeinen zu erwidhnen, daB im
Laufe des Berichtjahres eine ziemliche Menge von Beschwerden iiber
Verhinderung von gemischten Ehen einkamen. Als Motiv dieser Ver-
hinderung war iiberall angefithrt, daB3 die Brautleute sich und ihre
Familien nicht durchbringen kénnen, ohne der Gemeinde zur Last zu
fallen. Wir haben zwar alle diese Beschwerden, soweit sie schon
erledigt sind, abgewiesen, weil es gegeniiber bestimmten Negationen
in der Regel schwer ist, aus den Acten den Beweis zu construiren, da@3
die Verschiedenheit der Confession der eigentliche Grund der Ver-
weigerung der Copulation gewesen sei. Wir kénnen aber nicht ver-

1 So sieht es Art. 9 dieses Gesetzes vor. Siehe Text in Anhang I.
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schweigen, daBl in mehreren Fillen bedeutende Griinde dafiir sprechen,
dafB die Verschiedenheit der Confession jedenfalls wesentlich zur Ver-
weigerung der Copulation beitrug» 1.

Dieser Bemerkung lie3 der Bundesrat noch den Wunsch folgen, dal3
die Praxis in einigen Kantonen sich etwas mehr im Sinn und Geiste des
Gesetzes iiber die Mischehen bewegen mochte.

Der Bundesrat konnte in allen Fillen nur priifen, ob eine Verletzung
des Mischehengesetzes dadurch vorliegt, daB der wirkliche Grund fiir die
Verweigerung der Heiratsbewilligung in der Konfessionsverschiedenheit
der kiinftigen Ehegatten liegt. Wie weit die Priifungsbefugnis des Bun-
desrates gehen konne, wie also das Mischehengesetz zu interpretieren sei,
mit diesem Problem hatte sich der Bundesrat ebenfalls zu befassen,
und zwar auf Anfragen der Kantone Thurgau und Glarus. Auch wir
werden uns im ndchsten Abschnitt dieses Kapitels diesen Interpreta-
tionsproblemen zuwenden.

In einem weiteren Abschnitt gilt unsere Aufmerksamkeit einigen
typischen Beschwerden betreffend die Verweigerung gemischter Ehen,
die der Bundesrat behandeln muBte. Wir kénnen dabei aus der Praxis
des Bundesrates, die bis zum Ende des ersten Bundesstaates 1874 an-
dauerte, nur wenige Fille aufgreifen und an ihnen die Merkmale der
bundesritlichen Rechtssprechung darlegen. Besondere Aufmerksamkeit
gilt jenen Rekursen, die an die Bundesversammlung weitergezogen wur-
den, welche allerdings durchwegs die Urteile des Bundesrates schiitzte.

Eine Statistik aller Mischehenrekurse vermittelt uns einen Uberblick
iiber ihre zahlenmiBige Verteilung nach Jahren und Kantonen. Mit dieser
Zusammenstellung, die leider unvollstindig blieb, da die notwendigen
Angaben in den Geschéftsberichten 1851 bis 1874 des Bundesrates teil-
weise fehlen, schlieBt dieses Kapitel.

II. INTERPRETATIONSPROBLEME

1. Die Anfrage des Kantons Thurgau

Im paritdtischen Kanton Thurgau war die Armenfiirsorge um 1850
noch nach Konfessionen aufgeteilt und Angelegenheit der Kirchgemein-
den. Daher besaB hier die Frage, in welcher Konfession die Kinder aus
gemischten Ehen erzogen werden sollten, ein zusdtzliches Gewicht. Je

! BBI1 1857, I, S. 2321.
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nach Entscheid wurden die Kinder an den entsprechenden Fonds der
evangelisch-reformierten oder romisch-katholischen Kirchengemeinde
anteilsberechtigt.

Um die im Zusammenhang mit dieser Frage offenen Probleme zu kla-
ren, wollte der Regierungsrat des Kantons Thurgau gegen Ende 1854
ein «Gesetz betreffend das konfessionelle Verhiltnis der Kinder aus
gemischten Ehen» ! vorschlagen. Da der Regierungsrat aber zweifelte,
ob dieses Gesetz mit dem Bundesgesetz iiber die gemischten Ehen in
Einklang stehe, wandte er sich — noch bevor er es dem GroBen Rat
unterbreitete — an den Bundesrat und bat ihn, den Gesetzesentwurf zu
priifen 2.

In Frage stand vor allem die Interpretation, welche die Thurgauer
Regierung Art. 6 des Bundesgesetzes iiber die gemischten Ehen, der die
religiose Kindererziehung betrifft, gab. Der Thurgauer Entwurf sah
ndamlich vor, daB der Vater die Erklarung, sein Kind folge der Religion
der Mutter, spitestens bis zur Taufe abzugeben habe, und zwar sowohl
gegeniiber seinem Pfarramt als auch jenem, das die Taufe vornimmt
(Art. 1). Diese Erkldrung kann gemdl Art. 2 des Entwurfes spiter nicht
mehr riickgdngig gemacht werden, auch vom Vater nicht. Dadurch
wird die Anteilsberechtigung an den konfessionellen Fonds ein fiir
allemal gekldrt: das Kind geht der Berechtigung an den Fonds der
Konfession seines Vaters verlustig, hingegen erwirbt es das Anteilsrecht
am Kirchen- und Pfrundfonds derjenigen Konfession, in der es erzogen
werden soll, unentgeltlich, den Anteil am entsprechenden Kirchspiels-
armen- und Schulgut durch Einkauf (Art. 3). Diese Regelung hitte eine
Einschrinkung der Verfiigungsgewalt des Vaters iiber die religiose
Bestimmung seiner Kinder bedeutet. Eine solche endgiiltige Erklirung
bis zur Taufe wire aber dem Bestreben nach Rechtssicherheit entgegen-
gekommen, da dadurch die Anteilsberechtigung an den konfessionellen
Fonds fir immer entschieden wiirde.

Wie lautet nun die Antwort des Bundesrates auf diese Anfrage des
Kantons Thurgau 3? Dieser spricht nicht nur demn Kanton Thurgau das
Recht ab, ein Bundesgesetz eigenmichtig auszulegen, er hilt sich sogar
auch selbst nicht berechtigt, «ein Bundesgesetz im Allgemeinen gleich-

1 Eine Abschrift des Gesetzesentwurfes befindet sich in BAB 8 (A), Ni. 141.

2 Schreiben von «Prasident und Regierungsrath des Cantons Thurgau», vom 23.
November 1854 (BAB, 8 (A), Nr. 141).

3 Antwortschreiben des BR vom 14. Dezember 1856: Abschrift in BAB, 8 (A),
Nr. 141.
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sam authentisch zu interpretieren» !. Seiner «unmaBgeblichen Ansicht»
nach hilt es aber schwer, den Thurgauer Entwurf mit den Bestimmungen
des Bundesgesetzes zu vereinbaren.

Auf diesen negativen Entscheid hin ist der Entwurf vom Regierungs-
rat des Kantons Thurgau fallengelassen worden. Auch in den folgenden
Jahren erscheint in der Thurgauer Gesetzessammlung kein ErlalB3, der
die hier angezogene Materie beschlagen wiirde 2.

Bemerkenswert an der ganzen Angelegenheit sind weder der Inhalt
des thurgauischen Gesetzesentwurfes noch die Argumente des Bundes-
rates; ihre Bedeutung liegt vielmehr in den folgenden zwei Punkten:
— Die Anfrage einer Kantonsregierung an den Bundesrat betreffend die
Interpretation eines Gesetzes zeugt — so wenige Jahre nach Errichtung
des Bundesstaates — von viel Bundessinn.

— Die Ehrfurcht, die der Bundesrat dem Parlament als Gesetzgeber ent-
gegenbringt, zeigt ein feines Gespiir fiir die Gewaltenteilung im Bunde.

2. Ewn Rechisstreit zwischen Schwyz und Glarus

Im Jahre 1855 wollte sich Franz Anton Ulrich aus Sattel, Kanton
Schwyz, mit Magdalena Blesi von Schwanden, Kanton Glarus, verehe-
lichen. Der Gemeinderat von Sattel aber verweigerte am 14. August 1855
die nachgesuchte Bewilligung 3. Der Entscheid beruhte im wesentlichen
auf der Erwdgung, Ulrichs Vater habe in Sattel Armenunterstiitzung be-
zogen und es bestehe die Gefahr, dall auch Ulrich selbst keine Familie
erhalten konne. Daraufhin erstattete Ulrich der Gemeinde Sattel die fiir
seinen Vater geleistete Unterstiitzung zurtick . Der Gemeinderat von
Sattel nahm diesen Beitrag zwar an, verweigerte aber Ulrich am 15. Ja-
nuar 1856 ein zweites Mal die Ehebewilligung, jetzt mit der Begriindung,
er sel als « Wolliistling» zu betrachten und daher gamiB § 1 des Gesetzes
iiber Verehelichungen vom 14. Weinmonat 1818 5 von der Ehe ausge-
schlossen °. Trotz Zeugnissen iiber seinen gesitteten Lebenswandel

1 Ebd.

2 Auch das Thurgauer PGB von 1860 verzichtet auf die Regelung dieser Materie.

3 Beilage 1 zum Schreiben der Standeskommission des Kantons Glarus an den
BR, vom 30. Mai 1856 (BAB, 8 (A), Nr. 141).

* Beilage 2 zum Schreiben der Standeskommission des Kantons Glarus vom 30.
Mai 1856 (BAB, 8 (A), Nr. 141).

5 Siehe zu diesem Gesetz oben S. 21.

¢ Beilage 3 zum Schreiben der Standeskommission des Kantons Glarus vom
31. Mai 1856 (BAB, 8 (A), Nr. 141).

89



wiahrend seines mehrjdhrigen Aufenthaltes in Schwanden ! und trotz
des Nachweises eines Vermdégens seiner Frau von Fr. 534.— wies auch
der Bezirksrat von Schwyz 2 und in letzter Instanz endlich die Regierung
des Standes Schwyz 3 die Beschwerde ab.

Soweit der Sachverhalt, wie er aus dem Schreiben der Standeskommis-
sion des Kantons Glarus an den Bundesrat, vom 30. Mai 1856 hervor-
geht *. An die Glarner Standeskommission hatten sich die Brautleute
nach Erschépfung des Instanzenzuges im Kanton Schwyz gewandt. Die
Standeskommission empfahl dem Bundesrat die Interessen der Braut-
leute wiarmstens und vertrat die Auffassung, das eigentliche Motiv der
Eheverweigerung stelle die Tatsache der Konfessionsverschiedenheit der
Brautleute dar. Dabei ging sie recht scharf mit den schwyzerischen
Behérden ins Gericht:

«Wenn es iibrigens kein Mittel geben sollte, im vorliegenden Falle
den Brautleuten zu ihrem Rechte zu verhelfen, so ist damit sichtlich
ein fiir allemal die Thatsache konstatiert, daB fiir den Kanton Schwyz
die Bundesgesetzgebung, betreffend die gemischten Ehen, ohne prak-
tische Bedeutung ist; denn wenn es moglich ist, zwei arbeitsamen und
riistigen, in allen Theilen wohlbeleumdeten Personen, die sich nach
dem Zeugnisse unbefangener Behorden und Privaten gar wohl durch-
zubringen vermogen, die Ehe zu verweigern, weil keine Sicherheit
vorliege, dal3 sie ‘unbeschwert ihrer Nebenmenschen’ eine Familie
erndhren konnten, wenn ferner ein junger Mann, der unter Ehever-
sprechen seine Braut schwingert, deshalb als Wolliistling bezeichnet
und von der Ehe mit dieser nimlichen Braut abgehalten werden kann,
so scheint uns der Fall in der That undenkbar zu sein, in welchem es
nicht gelingen sollte, aus den elastischen Bestimmungen des ‘Gesetzes
iiber Verehelichungen im Kanton Schwyz’ Motive herzuleiten, welche
ein Heirathsgesuch abzuweisen wenigstens ebenso gut als im vorlie-
genden Fall berechtigen wiirden» >.

In ihrer vom Bundesrat eingeforderten Antwort vom 29. Juli 1856
gingen Landammann und Regierungsrat des Kantons Schwyz kaum auf
die Argumentation der Glarner Standeskommission ein . Sie hielten
daran fest, daB Franz Anton Ulrich «weder durch Abstammung und
Lebensweise, noch durch Beruf oder Vermdégen in die Klasse derjenigen

! Beilage 5 zum erwadhnten Schreiben (BAB, 8 (A), Nr. 141).
2 Beilage 4 zumn erwdhnten Schreiben (BAB, 8 (A), Nr. i41).
3 Beilage 6 zum erwidhnten Schreiben (BAB, 8 (A), Nr. 141).
* BAB, 8 (A), Nr. 141.

5 Ebd.

6 BAB, 8 (A), Nr. 141.
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gehort, welchen die Bewilligung zur Ehe mit einiger Beruhigung erteilt
werden darf» !. Das schwyzerische Gesetz, welches solche Idlle regle, sei
weder durch die Bundesverfassung noch durch die tibrige Bundesgesetz-
gebung in irgendeiner Weise auller Kraft gesetzt worden. Auch werde
es von der Mehrheit des Schwyzer Volkes getragen. Ahnliche MaBnah-
men, die dem Ubel der leichtsinnigen Ehen Einhalt gebéten, seien auch
aus anderen Kantonen bekannt; dabei wird auf den Bericht der Regierung
des Kantons Ziirich iiber das Armenwesen von 1854 verwiesen. Das
Gesetz gegen leichtsinnige Ehen werde auch angewandt, wenn beide
Brautleute aus dem Kanton Schwyz und katholischer Konfession seien.
Andererseits wiirden konfessionsverschiedene Ehen jederzeit bewilligt,
wenn die anderen gesetzlichen Bedingungen erfiillt seien. Fiir diese
Praxis kann der Regierungsrat von Schwyz zwei neuere Fille anfiihren,
dies wohl ein besonderer Trumpf seiner Antwort.

Dem Schreiben des Schwyzer Regierungsrates lag eine Abschrift des
Berichtes des Gemeinderates von Sattel zum Rekurs Ulrich bei, datiert
vom 30. Juni 1856 2. Darin wird erldutert, daB die Armengendssigkeit
von Ulrichs Vater nicht der einzige Grund fiir die Abweisung seines Ehe-
bewilligungsgesuches gewesen sei, sondern dieser sich allgemein betreffend
seiner dkonomischen Verhiltnisse nicht befriedigend ausgewiesen habe.
Gerade der Umstand, daB er viel verdiene, spreche gegen ihn, da er sich
nicht gleichzeitig ein gewisses Vermogen angelegt habe. Wahr sei, daB
der Gemeinderat bei seiner SchluBnahme auch die Tatsache der Konfes-
sionsverschiedenheit der Brautleute beriicksichtigt habe. Darin liege
aber keine Verletzung des Bundesgesetzes iiber die gemischten Ehen,
denn der Rat habe dem Umstand der Konfessionsverschiedenheit nur
von der 6konomischen Seite her Beachtung geschenkt. Bei einer Ehe-
scheidung — eine solche kénne ja von einem protestantischen Partner gar
leicht angestrengt werden — fiele ndmlich die ganze Last der Familien-
erndhrung auf Ulrich, beziehungsweise auf die Gemeinde Sattel.

Der Entscheid des Bundesrates vom 4. August 1856 ist exemplarisch
fiir die Interpretation, die dieser dem Mischehengesetz des Bundes
angedeihen lieB 3. Auf Antrag des Justiz- und Polizeidepartementes *
entschied er ndmlich, daB in der Mischehenfrage die Kompetenz des

! Ebd.

2 BAB, 8 (A), Nr. 141.

3 Protokoll des BR vom 4. August 1856. Der Entscheid findet sich zusammen-
gefaBt bei ULLMER, Die staatsrechtliche Praxis, I1, S. 3361.

* Dieser Antrag findet sich im BAB, 8 (A), Nr. 141,
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Bundes nicht soweit reiche, dall er entscheiden kénne, ob ein kantonales
Gesetz tiber die Ehebewilligungen gut oder iibel angewandt worden sei;
er konne vielmehr nur dariiber urteilen, ob ein hinreichender Beweis
dafiir vorliege, da8 behufs Umgehung des Bundesgesetzes iiber die
gemischten Ehen ein anderes Ehehindernis vorgeschoben wurde. Dieser
Beweis sei im vorliegenden Falle nicht erbracht worden.

Dieses Urteil zeigt, wie der Bundesrat das Mischehengesetz anfianglich
sehr milde anwandte und sich scheute, starker in die kantonalen Kompe-
tenzen einzugreifen. Mindestens der heutige Beobachter bekommt nim-
lich beim Studium der Akten des Falles Ulrich das bestimmte Gefiihl,
es handle sich hier um eine klare Umgehung des Mischehengesetzes.

III. ANWENDUNGSFALLE DES MISCHEHENGESETZES

Vier verschiedene gedruckte Quellen geben uns Auskunft {iber die
recht hdufige Anrufung des Mischehengesetzes in Beschwerden an den
Bundesrat: die Geschiftsberichte des Bundesrates aus den Jahren 1851-
1874 1, Kommissionsberichte im Bundesblatt aus der ndmlichen Zeit-
spanne 2, «Die staatsrechtliche Praxis der schweizerischen Bundesbehor-
den» von Rudolf Eduard Ullmer 3 und schlieBlich das «Repertorium iiber
die Verhandlungen der Bundesversammlung der schweizerischen Eidge-
nossenschaft» von Léon Kern *.

1 Hinweise auf die Beschwerden betreffend die Verweigerung gemischter Ehen
finden sich in fast allen Geschiftsberichten des BR von 1850-1874: BBI 1851, II,
S. 312f.; 1853, II, S. 558; 1856, I, S. 508ff.; 1857, I, S. 2321,; 1859, I, S. 3701t.;
1860, II, S. 20ff.; 1862, 11, S. 255f.; 1863, 1I, S. 671f.; 1864, II, S. 376ff.; 1865, II,
S. 187ff.; 1866, I, S. 466; 1867, I, S. 6241f.; 1868, II, S. 498f.; 1869, I, S. 989f.;
1870, II, S.159: 1871, 11, S. 398; 1873, 11, S. 39; Bericht des schweizerischen Bun-
desrates an die hohe Bundesversammlung iiber seine Geschéftsfithrung im Jahre
1873, vom 30. April 1874, S. 374 (nicht im BBI); BBI1 1875, II, S. 5961.

2 Vgl. beispielsweise die Kommissionsberichte im Fall des Luzerners Anton
Bisang in: BBI 1862, 111, S. 2171. (StR) und BBI1 1863, I, S. 172ff. (NR) und dazu
die Botschaft des BR zu diesem Fall in BB1 1862, 1I, S. 774ff.

3 Die staatsrechtliche Praxis der schweizerischen Bundesbehorden aus den
Jahren 1848-1860, I, Zirich 1862, S. 416 bis 428; 11, Zirich 1866, S. 336-355 (ent-
hiait Praxis bis 1863).

4+ 1 (1848-1874), Freiburg 1942, Nrn. 662, 675, 725, 747, 810, 811, 813, 900, 1087,
1140, 1165. Andere Fille beziehen sich zwar auch auf Fragen betreffend gemischte
Ehen, ohne aber das BG vom 3. Dezember 1850 zu berithren, so etwa die Nrn. 381,
432, 446, 485, 493, 554.
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Hinzu treten als ungedruckte Quelle die Protokolle des Bundesrates aus
der Zeit von 1851-1874. Da aber die gedruckten Quellen einerseits
reichlich flieBen, andererseits die Gleichférmigkeit der verschiedenen
Fille klar aufzeigen, verzichteten wir auf eine Suche nach weiteren
Mischeherekursen in den Protokollen des Bundesrates.

Im Geschéiftsbericht fiir das Jahr 1852 fiihrt der Bundesrat eine ein-
zige Beschwerde an, die er guthiel !. Im Bericht fiir das Jahr 1855 hin-
gegen spricht er von mehreren Fillen zum Mischehengesetz, einen beson-
ders bemerkenswerten erldutert er eingehend: den Fall Helbling, von
Rieden, Kanton St. Gallen 2. Helbling, selbst katholischer Konfession,
wollte sich mit einer geschiedenen Protestantin, deren ehemaliger Mann
noch lebte, verehelichen. Der Bundesrat hie3 seine Beschwerde gegen den
Verweigerungsbeschlull des Kantons St. Gallen gut in Erwdgung, «dal3
die rechtliche Stellung der Brautleute von dem Standpunkt derjenigen
Konfession aus beurtheilt werden muB, welchem sie angehért, woraus
im vorliegenden Falle folgt, daB die Braut durch keine andere rechtsgiiltig
bestehende Ehe gebunden, sondern zur Eingehung einer neuen Ehe als
vollkommen befugt anzusehen ist» 3.

Seit Beginn der sechziger Jahre sind wir aus den Geschiftsberichten
des Bundesrates genauer iiber die Anzahl der Rekurse in Mischehenange-
legenheiten informiert *. Daneben werden immer wieder einzelne beson-
ders aufschluBreiche Fille eingehender erortert. So erregte in den Jahren
1861-1863 die Beschwerde des Anton Bisang von Egolzwil gegen den
Kanton Luzern besonders viel Aufsehen 3.

Der Katholik Bisang wollte sich mit der protestantischen Anna Maria
Haller von Reinach, Kanton Aargau, verehelichen. Sein Begehren wurde
aber sowohl vom Gemeinderat von Egolzwil als auch vom Regierungsrat
des Kantons Luzern abgelehnt, weil «der Verdienst der Brautleute zur
Erhaltung einer Familie kaum hinreichend sei und die Griindung eines
selbstdndigen Hauswesens sich keineswegs als Bediirfnis herausstelle» 6.
Gegen diesen Entscheid rekurrierte Bisang an den Bundesrat mit der
Begriindung, dieser enthalte eine Umgehung des Bundesgesetzes iiber

1 BBI 1853, 1I, S. 558.

2 BBI1 1856, I, S. 5201t.

3 BBI11856, I, S. 521.

* Vgl. die Statistik im nédchsten Abschnitt.

5 BBI 1862, 11, S. 2551f., 774ff., 111, S. 217ff.; 1863, I, S. 164ff., 11, S. 67ff;
ULLMER, Die staatsrechtliche Praxis, 11, S. 337 ff.; Kern, Repertorium, I, Nrn. 725
und 726.

6 BBl 1862, II, S. 255.
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die gemischten Ehen. Der Bundesrat hieB die Beschwerde am 27. Sep-
tember 1862 gut, da der Kanton Luzern den Nachweis, daB3 die Braut-
leute keine Familie zu erhalten vermochten, nicht erbracht habe und
«bloBe vage Zweifel an der Moglichkeit des Unterhaltes einer Familie
um so weniger geeignet sind, als sonst mit solchen Griinden die gesammte
arbeitende Klasse von der Ehe ausgeschlossen werden konnte» !. Gegen
diesen Entscheid fiihrte die Regierung von Luzern Beschwerde an die
Bundesversammlung, wurde aber am 28. Juli 1862 vom Stdnderat und
am 14. Januar 1863 vom Nationalrat abgewiesen ?. Daraufhin zog sie
auch die Beschwerde an die Bundesversammlung im dhnlich gelagerten
Fall Peyer zuriick 3.

Weitere Rekurse der Luzerner und Solothurner Regierung gegen
Entscheide des Bundesrates in Mischehenangelegenheiten wurden auch
im Jahre 1864 von der Bundesversammlung abgewiesen, so in Sachen
Lampart gegen Kt. Luzern #, Scheibler gegen Kt. Solothurn 3, Ris gegen
Kt. Solothurn ¢ und Ubelhardt gegen Kt. Solothurn 7. Uberhaupt 148t
sich in der gesamten Rechtssprechung betreffend Eheverweigerungen
kein Entscheid des Bundesrates finden, der nicht im Falle der Anfechtung
durch die Bundesversammlung geschiitzt worden wire.

Gegeniiber dem oben erwihnten Fall Ulrich 8 aus dem Jahre 1856 hat
der Bundesrat meines Erachtens im Fall Bisang und in weiteren Fillen
seit Beginn der 1860er Jahre ¢ seine Kognitionsbefugnis erheblich erwei-
tert. Hatte der Bundesrat im Fall Ulrich noch erklirt, seine Kompetenz
reiche nicht aus zur Priifung der Frage, «ob ein kantonales Gesetz gut
oder iibel angewandt worden sei»!?, machte er im Falle Bisang sein Recht
auf eine von den kantonalen Behoérden abweichende Interpretation
kantonaler Gesetze tiber Ehebewilligung geltend. Er konne sich nicht
dazu verstehen, die Gesetze in einem Geiste und in einer Tendenz zu

1 BBI 1862, II, S. 257.
2 BBI 1863, 11, S. 67.
? BBI 1863, II, S. 68.
+ BBl 1864, I, S. 12, 1351., 376.
5 BBl 1864, I, S. 12, 1311, 376.
¢ BB11864, I, S. 12, 1431, 376.
’ BBl 1864, 1, S. 12, 1391f., 376.
8 Siehe oben S. 89ff.
9 Vgl. etwa die Fille Peyer contra Kt. Luzern (BBl 1863, II, S. 68). Hoog contra
Kt. Solothurn (BBl 1863, I1I, S.70), Knobel contra Kt. Schwyz (ULLMER, Die
staatsrechtliche Praxis, II, S. 341ff.).
10 UrLLMER, Die staatsrechtliche Praxis, II, S. 336.
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interpretieren, die seiner Uberzeugung entgegenstche, schreibt er in
seiner Botschaft an die Bundesversammlung in Sachen Bisang 1.

Vermehrt spricht der Bundesrat in den 1860er Jahren auch vom «na-
tiirlichen Recht» des Menschen auf die Ehe 2. Von dieser Grundeinstellung
her beurteilt er die Ehebewilligungsfragen milder. So wirft er der Regie-
rung von Luzern ihre rigorose Praxis bei der Erteilung von Ehebewilli-
gungen vor und bezweifelt, daB diese das richtige Mittel zur Bekdmpfung
des Pauperismus darstellt 3. (Die Luzerner Regierung hatte — wie sie
selbst feststellt — in den 14 Jahren seit 1848 von 1224 Heiratsgesuchen
875 abgewiesen, nicht inbegriffen die nicht rekurrierten Abweisungen
durch Unterbehérden *.)

Ebenfalls vom natiirlichen Recht jeder Person auf freie Verehelichung
1aBt sich der Bundesrat leiten, wenn er sich gegen kantonale Regierungen
wendet, die einen Nachweis der Brautleute betreffend das Bediirfnis
und die Berechtigung zur EheschlieBung verlangen 3. Nicht die Braut-
leute hitten dieses Bediirfnis zu beweisen, nein, «es haben allfillige Ein-
sprecher das Dasein weiterer gesetzlicher Einspruchsgriinde darzutun» °.

Neben dem hdufigsten Eheverweigerungsgrund der fehlenden Siche-
rung des Unterhalts der zukiinftigen Ehegatten und ihrer Familie taucht
in den verschiedenen Rekursen oft jener des schlechten Leumunds auf 7.
Wohl dem langwierigen Verfahren zur Erteilung der Ehebewilligung war
es zuzuschreiben, dafB3 die Brautleute einen «Fehltritt» begingen und zu-
sammen ein Kind zeugten. Der Bundesrat entschied jedoch in konstanter
Praxis, daf3 von einem schlechten Leumund oder gar von «notorisch un-
sittlich strafbarem Lebenswandel» nicht die Rede sein kann, wenn die

! Botschaft des BR an die hohe Bundesversammlung, betreffend den Rekurs
der Regierung von Luzern gegen die Bewilligung der gemischten Ehe des Anton
Bisang, vom 4. Juli 1862 (BBl 1862, II, S. 781). Zum Fall Bisang siehe auch J. J.
BrLuMmeR, Handbuch des schweizerischen Bundesstaatsrechtes, I, 1. Aufl. Schaff-
hausen 1863, S. 258{. Diese Erweiterung der Kognitionsbefugnis des Bundesrates
bei Mischehenrekursen wurde auch in der Presse vermerkt und vor allem BR Jakob
Dubs angelastet. Siehe dazu die Schwyzer-Zeitung vom 26. September, 1., 2. und
5. Oktober 1861, in denen dieses ¢«neue Privilegium» fiir gemischte Ehen entschieden
abgelehnt wird.

2 BB11862, 11, S. 778. Vgl. auch BBI1 1862, 11, S. 257; 1864, 1, S. 377. Es zeichnet
sich hier allmihlich das Recht zur Ehe als Individualrecht ab, wie es 1874 dann in
der BV verankert wurde (Art. 54).

3 BBI11862, II, S. 7801.

+ BBI 1862, II, S. 780 mit Verweis auf das Luzerner Rekursmemorial.

5 BBI 1864, I, S. 377 (Solothurn); 1862, 11, S. 778 (Luzern).

¢ BBl 1862, II, S. 778.

7 Beispiele: BBI 1860, II, S. 201.; 1862, II, S. 775; 1863, 11, S. 68, 70.

05



Brautleute unter Eheversprechen zusammen ein oder zwei Kinder
zeugen !,

Als dritter Eheverweigerungsgrund — neben fehlender Sicherung des
kiinftigen Unterhaltes der Familie und schlechtem Leumund - taucht in
den Quellen oft noch der Zivilstand «geschieden» des einen oder beider
Ehepartner auf. Seit dem bereits erwdhnten Fall Helbling 2 im Jahre
1853 beurteilte der Bundesrat in konstanter Praxis die Giiltigkeit der
Scheidung nach dem Standpunkt jener Konfession, welcher der oder die
Geschiedene angehodrte. Vom Entscheid iiber die Zuldssigkeit der Schei-
dung hing dann auch die Moglichkeit eines erneuten Eheschlusses ab.
Dies fithrte zum Resultat, daB zwar ein Katholik mit einer geschiedenen
Protestantin heiraten durfte, nicht aber ein Protestant mit einer geschie-
denen Katholikin. Die katholische Kirche kannte ndmlich damals wie
heute noch nur die Trennung von Tisch und Bett, nicht aber die eigent-
liche Scheidung dem Bande nach.

Aus der Verschiedenheit der Auffassungen von Katholiken und Pro-
testanten tber die Zuldssigkeit der Scheidung und Wiederverehelichung
mubten sich fiir die gemischten Ehen tiber kurz oder lang Schwierigkei-
ten ergeben. Diese fithrten schlieBlich zur Revision des Mischehengesetzes
von 1850 und damit zur grundsidtzlichen Ermoglichung der Scheidung
gemischter Ehen. Bevor wir uns aber im nédchsten Kapitel ndher mit
dieser Revision beschiftigen, soll eine Statistik der Eheverweigerungs-
beschwerden an den Bundesrat unsere Darstellung der bundesritlichen
Rechtssprechung in dieser Frage abrunden.

IV. STATISTISCHE ANGABEN

Eine Statistik iiber die Rekurse gegen kantonale Eheverweigerungen
1aBt sich erst ab 1861 erstellen. Im Geschiftsbericht des Bundesrates
fiir dieses Jahr finden sich erstmals genauere Angaben iiber dessen Tatig-
keit auf dem Gebiete der Rechtsprechung. Das Bild, das sich aus der
Zeit nach 1861 ergibt, diirfte aber in beschrinktem MaBe auch fiir die
Zeit von 1851 bis 1860 Geltung besitzen.

Die folgende Tabelle 1 zeigt uns die Zahl der Rekurse betreffend Ehe-
verweigerung im Verhdltnis zum Total aller Rekurse in den gleichen

1 Entscheid im Fall M. v. E. contra Kt. Obwalden in: BBI1 1860, 1I, S. 22.
2 Siehe oben S. 93. Vgl. zu diesem Fall Helbling auch Brumer, Handbuch, I,
S. 259.
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Jahren an den Bundesrat. Der Vergleich zu anderen hiufigen Rekursen
vermag die Bedeutung der bundesrdatlichen Rechtsprechung betreffend
Eheverweigerungen noch zu unterstreichen.

Tabelle 2 riickt diese Zahlen ins richtige Licht, da sie zeigt, daB ziemlich
viele der Eherechtsfille vom Bundesrat nicht entschieden werden konn-
ten, da sie nicht gemischte Ehen betrafen. Von jenen Fillen, auf die der
Bundesrat eintrat, liberwogen zeitweise die begriindet, zeitweise die
unbegriindet erkldrten.

Tabelle 3 schlieBlich erhdrtet statistisch die bereits vorausgeahnte
Tatsache, daB3 die Mehrzahl, ja fast das Total der Eheverweigerungs-
rekurse aus den katholischen Stammlanden stammen.

Als Quelle fiir alle Angaben dienten die Geschéftsberichte des Bundes-
rates fiir die Jahre 1861-1874 1.

Tabelle 1;

REKURSE WEGEN EHEVERWEIGERUNG
IM VERGLEICH ZUR UBRIGEN RECHTSPRECHUNG DES BUNDESRATES

Jahr Total Rekurse betr. Hiaufigste Rekurse in anderen
Rekurse Eheverweigerung Fragen
1861 102 15 Niederlassung 14

Kompetenzfragen 19
Verweigerung der Legitima-
tionspapiere durch Heimat-
kanton 7

1862 125 14 Arrest und Gerichtsstand 27
Steuerfragen 11
Niederlassung 13

1863 136 15 Niederlassung 48
Gerichtsstand und Arrest 28
Gerichtsstand bei persénlichen
und dinglichen Ansprachen 7

1864 141 15 Niederlassung 32
Steuerfragen 19
Gerichtsstand 18

1865 133 16 Niederlassung 40
Steuerfragen 11

1 BBI 1862, II, S. 229ff.; 1863, II, S. 31f.; 1864, I, S. 336; 1865, II, S. 152f.;
1866, I, S. 4371.; 1867, I, S. 586; 1868, II, S. 4431.; 1869, 1, S. 966; 1870, 1I, S. 126;
1871, 1I, S.357f.; 1872, I1, S. 473: 1873, II, S. 111.; Bericht des schweizerischen
Bundesrates an die hohe Bundesversammlung iiber seine Geschiftsfiihrung im
Jahre 1873, vom 30. April 1874, S. 359 (nicht im BBI).
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Jahr

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

Total
Rekurse

125

116

148

159

163

175

173

169

Rekurse betr.
Eheverweigerung

12

13

24

15

20

20

16

10

Haufigste Rekurse in anderen
Fragen

Niederlassung 23
Steuerfragen 7

«am meisten wegen Gerichts-
standsfragen»

Niederlassung 23
Steuerfragen 4

«am meisten betreffend Ge-
richtsstand und Arrest»

Arrest und Gerichtsstand 32
Niederlassung 22

Niederlassung 21
Gerichtsstand 14
Steuerfragen 11

Arreste 8

Verletzung der Kantonsver-
fassung 8

Gerichtsstand 18
Steuerfragen 10
Rechtsverweigerung 15
Niederlassung 11

Gerichtsstand 26
Niederlassung 25

Verletzung verfassungsmafi-
ger Rechte 16

Steuerfragen 11

Gerichtsstand 36
Niederlassung 19

Stimmrecht 15
Rechtsverweigerung 14
Verletzung verfassungsmaBi-
ger Rechte 12

Steuerfragen 10

Gerichtsstand 42
Niederlassung 19

Verletzung verfassungsmabBi-
ger Rechte 15
Ausweisschriften 14
Steuerfragen 9

Der Geschiftsbericht fiir das Jahr 1874 enthilt nicht mehr statistisch verwertbare
genaue Angaben.
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Tabelle 2:

NICHTEINTRETEN, ANNAHME UND ABLEHNUNG
DER REKURSE BETREFFEND EHEVERWEIGERUNG

Jahr Total Nichtein- Ab- An- Ende Jahr
Rekurse treten gewiesen genommen pendent
1861 15 8 2 1 4
1862 14 weitere Angaben fehlen!
1863 15 4 6 5 -
1864 15 8 5 1 1
1865 16 5 2 8 1
1866 12 7 2 3 =
1867 13 2 4 7 -
1868 24 9 11 4 -
1869 15 weitere Angaben fehlen!
1870 20 10 ? ? =
1871 20 10 ? ? -
1872 16 8 ? ?
1873 10 & ? ?

Zur Erlduterung:

Die Ende Jahr pendenten Fille wurden jeweils im nachsten Jahr wieder mitein-
gerechnet.

Nichteintreten beschloB der Bundesrat in den weitaus meisten Fillen darum,
weil die Rekurse nicht gemischte Ehen betrafen; daneben spielte noch das Nicht-
eintreten infolge mangelnder Erschopfung des kantonalen Instanzentzuges eine
wichtige Rolle.

Jene Rekurse, denen der betroffene Kanton nachtriglich zustimmte und damit
freiwillig entsprach, wurden zu den angenommenen gezahlt.
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Tabelle 3:

VERTEILUNG DER EHEVERWEIGERUNGSREKURSE NACH KANTONEN

Kantonale Verteilung
Jahr Total Luzern Solothurn
Rekurse Andere Kantone

1861 15 7 2 Aargau 2
Appenzell 1. Rh, 1
Schwyz 1
Waadt 1
Thurgau 1

1862 14 7 4 Schwyz 1
Aargau 1
St. Gallen 1

1863 (15) 11* 4 5 Aargau 2

1864 15 8 - Aargau 2
Schwyz 2
Thurgau 1
Baselland 1
Freiburg 1

1865 16 8 2 Aargau 2
Schwyz 1
Freiburg 1
Baselland 1
Thurgau 1

1866 (12) 5™ 2 1 Schwyz 1
St. Gallen 1

1867 (13) 11* 6 1 Uri 1
Schwyz 1
Appenzell I. Rh. 1
Tessin

1868 (24) 15* 7 3 Schwyz 2
Obwalden 1
Thurgau 1
Tessin

* Fir die Jahre 1863 und 1866-1868 ist nur die kantonale Verteilung der effek-
tiven Mischehenrekurse, auf die eingetreten wurde, verzeichnet.

* Fir die Jahre 1869-1873 ist die Verteilung der Rekurse nach Kantonen nicht
mehr aus dem Geschiftsbericht des Bundesrates ersichtlich.
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4. Kapitel

DAS NACHTRAGSGESETZ BETREFFEND DIE
GEMISCHTEN EHEN

vom 3. Februar 1862

Schon in der Debatte um das Mischehengesetz machte Nationalrat
Melchior Jos. Wyrsch am 15. November 1850 seine Ratskollegen darauf
aufmerksam, dall dieses Gesetz nichts iiber die Trennung der gemischten
Ehen bestimme !. Bei der groBen Verschiedenheit des kantonalen Ehe-
scheidungsrechts, wie wir es im ersten Kapitel kennenlernten 2, mul3te
sich dieser Mangel iiber kurz oder lang bemerkbar machen. Auch das
Konkordatsrecht bot keine Losung: dem Konkordat vom 6. Juli 1821
betreffend die Behandlung der Ehescheidungsfille waren bei weitem
nicht alle Kantone beigetreten und zudem stimmten ihm einige Kantone
nur unter Verwahrung der Kompetenzen der geistlichen Gerichte zu 3.

Be1 dieser uneinheitlichen Rechtslage konnte sich ein Fall, der die
Scheidung ciner gemischten Ehe zum Gegenstand hatte, des Interesses
vieler, vorab radikaler Zentralisten sicher sein. Er konnte eine allgemeine
Diskussion iiber die Scheidung gemischter Ehen entfachen und die Bun-
desgesetzgebung in Gang bringen.

I. DER ANSTOSS: DER FALL CAMMENZIND

1. Die Vorgeschichte

Frau Cammenzind, geborene Inderbitzin, von Schwyz, wurde am
27. Januar 1850 durch das bischéfliche Kommissariat in Luzern, dem
damaligen Wohnort der Eheleute, auf unbestimmte Zeit von ihrem Ehe-
mann von Tisch und Bett getrennt . Die gréBere Schuld an der Trennung

NZZ vom 16. November 1850.
Siehe oben S. 26ff.
Siehe oben S. 14.

* Zur Darstellung des Falles Cammenzind siehe die folgenden Akten: BeschluB
des Bundesrates iiber die Rekursbeschwerde der Frau Josepha Inderbitzin, geschie-
dene Cammenzind, von Schwyz, vom 4. Januar 1859, in: BBI 1859, II, S. 355-359;
Bitt- und Beschwerdeschrift an die schweizerische Bundesversammlung in Sachen
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wurde dabei ausdriicklich dem Ehemann zugesprochen !. Jahre spiter
trat Frau Cammenzind am 22. Mai 1858 in Glarus zur evangelisch-refor-
mierten Kirche iiber. Kurze Zeit danach erhielt sie vom bischoflichen
Konsistorium in Schwyz — ihr Ehemann lebte nun in Gersau — eine Vor-
ladung auf den 1. Juli 1858. Auf Begehren ihres Mannes sollte dabei die
Frage der Wiedervereinigung der getrennten Eheleute erneut beraten
und entschieden werden. Doch Frau Cammenzind liel durch das Bezirks-
gericht in Ziirich, ihrem Aufenthaltsort, erkliren, sie weise die Vor-
ladung als bedeutungslos, das katholische geistliche Gericht als unzu-
stindig zuriick und verwahre sich insbesondere gegen eine allfillige Auf-
hebung der Scheidung mit aller Entschiedenheit 2.

Trotz dieser Einrede hob das geistliche Konsistorium von Schwyz die
Trennung der Eheleute in contumaciam - die Beklagte war nicht er-
schienen — auf und verpflichtete Frau Cammenzind «mit ihrem Ehemann
das eheliche Leben im Geiste christlicher Liebe fortzusetzen» 3. Die von
der Beklagten gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde wurde vom
Bundesrat am 4. Januar 1859 abgewiesen, die Zustindigkeit des bischof-
lichen Konsistoriums bejaht. Der Bundesrat erklirte, der nach der
Trennung erfolgte Ubertritt der Rekurrentin ziehe keine Aufhebung der
Ehe nach sich, diese sei nun als giiltige gemischte Ehe zu betrachten *.

Gegen diesen Entscheid des Bundesrates reichte Frau Cammenzind am
15. Januar eine umfangreiche «Bitt- und Beschwerdeschrift» ein, der
wir uns nun etwas eingehender zuwenden wollen.

der Frau Josepha Inderbitzin, geschiedene Kammenzind, vom 15. Janner 1859,
Glarus 1859 (mit den Ehescheidungsakten des bischoflichen Kommissariats Luzern
und der Erkenntnis des hochw. Consistoriums in Schwyz im Anhang); Antwort des
Herrn Bezirksgerichtspriasidenten Alois Cammenzind, von Gersau, vom 12. Juli
1859, Bern, o. J.; Replik der Frau Josepha Inderbitzin, geschiedene Kammenzind,
vom 15. Juli 1859, Ziirich o. J.; Bericht der Mehrheit der Kommission des National-
rates iiber die Rekursbeschwerde der Frau Kammenzind, geb. Inderbitzin, vom
16. Juli 1859, in: BBI 1859, 11, S. 360-367; Bericht der Minoritadt der nationalrit-
lichen Kommission iiber die Rekursbeschwerde der Frau Josepha Inderbitzin, von
Schwyz, vom 18. Juli 1859 (samt Antrag und Gesetzesvorschlag) in: BBI 1859, 11,
S. 368-378; Bericht der stinderitlichen Kommission in der Rekurssache der Josepha
Kammenzind, geb. Inderbitzin, contra Schwyz, betreffend Verfassungsverletzung,
vom 23. Juli 1859, in: BBI 1859, II, S. 378-384; Protokoll des NR vom 18. Juli
1859; Protokoll des StR vom 23. Juli 1859,

1 Punkt 2 der Ehescheidungsakte vom 27. Januar 1850, in: Bitt- und Beschwerde-
schrift Kammenzind, Anhang S. 25.

2 Bitt- und Beschwerdeschrift Kammenzind, S. 4.

3 Erkenntnis des hochw. Consistoriums in Schwyz, vom 1. Juli 1858, Punkt 2,
in: Bitt- und Beschwerdeschrift Kammenzind, Anhang S. 27.

+ BBI1 1859, 11, S. 355ff.
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2. Die Bitt- und Beschwerdeschrift an die Bundesversammlung

Mit dieser Bitt- und Beschwerdeschrift gelangte der Fall Cammenzind
zur Kenntnis einer breiteren Offentlichkeit. Diese erschien niamlich auch
gedruckt im Schnellpressendruck von J. Vogel in Glarus.

Die Bitt- und Beschwerdeschrift enthielt zwei Forderungen: einerseits
Aufhebung des Urteils des bischoflichen Konsistoriums von Schwyz,
andererseits aber auch «Vervollstindigung des Bundesgesetzes iiber die
gemischten Ehen in dem Sinne, daB fiir Streitfille aus Kantonen, die
fiir Ehesachen keine reinbiirgerlichen Gerichte haben, ein Staatsgericht
aufgestellt oder diese Liicke sonstwie ausgefiillt werde» !. Dieser zweite
Beschwerdepunkt riickte die Bittschrift erst recht ins allgemeine poli-
tische Interesse.

Thre Bedeutung verdankt die Bittschrift sicher auch ihrem Verfasser,
dem Juristen, Politiker und Dichter Caspar Alois Bruhin 2, Bruhin, ein
gebiirtiger AuBerschwyzer, war nach dem Besuch der Jesuitenschulen
in Schwyz und Freiburg und juristischen Studien in Miinchen, vor allem
als Redaktor verschiedener radikaler Lokalzeitungen hervorgetreten
und hatte erst seit 1858 Aufnahme unter den Anwilten des Kantons
Ziirich gefunden. Einen allerdings recht bescheidenen Ruhm erwarb er
sich auch als Dichter 3.

Mit seiner Bitt- und Beschwerdeschrift gelang es Bruhin, die person-
lichen Interessen seiner Mandantin mit einer aktuellen politischen For-
derung, die viele Radikale gerne unterstiitzten, zu verbinden. Er bemiih-
te sich auf geistreiche und bissige Art, das Anliegen von Frau Cammenzind
zur Forderung aller Protestantinnen zu machen, iiber welche die «papst-

1 Bitt- und Beschwerdeschrift Kammenzind, S. 4.

2 Caspar Alois Bruhin, geb. 14. 3. 1824 in Schiibelbach, nach dem Jus-Studium
im Médrz 1849 Redaktor des liberalen ¢ Alpenboten von Uri und Schwyz» in Schwyz;
November 1849 Redaktor der «Schweizerischen Bundeszeitung» in Bern; 1852 Ein-
tritt ins juristische Biiro von Oberst Breny in Rapperswil; 1854 Redaktor des «Stau-
facher» in Lachen; 1856 Umzug nach Ziirich und Fortsetzung des « Treichler’schen
Volksblatts»; 1858 Aufnahme unter die Prokuratoren des Kantons Zirich; 1864
Staatsanwalt des Kantons Baselland, daselbst Helfer des «Revisionsgenerals»
Christoph Roll e;gest. 1895 (HBLS, II, S. 273; WEBER, Die poetische Nationallitera-
tur, II1, S. 606-623). Zu den von Bruhin redigierten Zeitungen, samt und sonders
kurzlebigen Blattern: BSP I, S. 22, 228; II, S. 970; BGSZ, Nrn. 551, 973, 997, 1057.

3 Nebst juristischen und publizistischen Arbeiten verdffentlichte Bruhin eine
ganze Reihe von Gedichten, Romanen und Erzdhlungen. Kostproben aus seinem
dichterischen Schaffen finden sich bei WEBER, Die poetische Nationalliteratur, I1I,
S. 6101t
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liche Gerichtsbarkeit» ihre Geltung beanspruche !. Das Bundesgesetz
betreffend die gemischten Ehen wiirde zur «tauben NuB, wenn nur die
Eingehung gemischter Ehen freistiinde, ihnen aber, nachdem sie einmal
vorhanden, der Rechtsschutz so ganz versagt bliebe, daBB der Papst als
hochster Richter dariiber anerkannt werden miif3te, wenn alle Protestan-
tinnen (wohlverstanden: alle Protestantinnen), die in Schwyz und 4hn-
lichen Kantonen in gemischter Ehe leben, ganz wie Katholikinnen
behandelt und folglich nach pédpstlichem Recht zur Abschworung der
Ketzterei gedriangt, tagtdglich gedringt werden kénnten» 2. Nicht nur
hier, sondern fast auf jeder Seite, beschwor Bruhin in seiner Beschwerde-
schrift «die katholische Gefahr», die von den «Priestergerichten» ausgeht
und die Freiheit der Protestanten bedroht. Seine stark antiklerikale
Gesinnung wird tibrigens auch in seinem dichterischen Schaffen deutlich,
beispielsweise wenn er in seinem «Antichristus», einem dramatischen
Gedicht, simtliche « Pfaffen» zusammen mit den Anfithrern und Kriegern
des Antichrists nach dessen Niederlage verbannt, auf ein von der iibrigen
Menschheit abgeschlossenes Eiland 3.

Neben den weitschweifigen, emotionsgeladenen Ausfithrungen {illt
die eigentliche juristische Begriindung der Petition eher mager aus. Im
Einzelnen wird die Verletzung der Art. 41 (Niederlassungsfreiheit) und
44 (Kultusfreiheit und Schutz des konfessionellen Friedens) der Bundes-
verfassung geriigt. Hinzu tritt der Appell an Art. 7 des Bundesgesetzes
iiber die gemischten Ehen, wonach aus der Eingehung einer Mischehe
keine Rechtsnachteile erwachsen diirften. Endlich verstot die Erkennt-
nis des schwyzerischen Konsistoriums nach der Meinung Bruhins sogar
gegen die Kantonsverfassung des Kantons Schwyz. Diese bestimme
namlich in § 13, daB niemand seinem verfassungsméafigen Richter ent-
zogen werden diirfe, die Aburteilung durch ein geistliches Gericht erfiille
aber diesen Tatbestand.

3. Die Beschwerdeantwort des Herrn Cammenzind

Die Darstellung des Tatbestandes in der Beschwerdeantwort ¢ erinnert
in etwa an die Handlung in Tolstois groBem Roman «Anna Karenina»:

1 Bitt- und Beschwerdeschrift Kammenzind, S. 6ff. Die NZZ vom 20. Juli 1859
meint, die Beschwerdeschrift sei «an und fiir sich schon aller Beachtung werth».

2 Bitt- und Beschwerdeschrift Kammenzind, S. 71.

3 Antichristus, Dramatisches Gedicht, Glarus 1856; sieche dazu: WEBER, Die
poetische Nationalliteratur, III, S. 609f.

4 Gedruckt in der Buchdruckerei F. Lack in Bern 1859, 24 S.
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Die Ehegatten trennen sich, die Ehefrau zieht mit ihrem Geliebten von
dannen, zum Wohle des Knaben aus der gemeinsamen Ehe wird die Frau
unter Vormundschaft gestellt und der Mann versucht die Wiedervereini-
gung zu erzwingen um die Frau wieder «auf die bessere Bahn zu bringen»
und sich mit ihr auszuséhnen. Uber weite Strecken allerdings klingt es
weit prosaischer und wie bei vielen Ehescheidungs- und Trennungsklagen
wird viel schmutzige Wasche gewaschen. So wird Frau Cammenzind bei-
spielsweise der Verschwendungssucht und der geistigen Beschrianktheit
bezichtigt 1.

Das Hauptgewicht der Antwort liegt allerdings nicht bei der Schilderung
des Sachverhalts, sondern bei den rechtlichen Erwédgungen. Dabei kon-
zentriert sich die Beweisfithrung auf die Ablehnung des ersten Beschwer-
depunktes, die Aufhebung des Urteils des Schwyzer Konsistoriums. Der
zweite Punkt, die Bitte um Erweiterung des Mischehengesetzes durch
Ermoglichung der Ehescheidung, wird nur kurz gestreift, da der Verfasser
«in dieser Hinsicht dem Ermessen der hohen Bundesversammlung nicht
vorgreifen (mochte)» 2. Allerdings gestattet er sich zu bemerken, in der
Zulassung der Scheidung gemischter Ehen kraft Bundesrecht sehe er nicht
eine sinnvolle Ergdnzung des Gesetzes vom 3. Dezember 1850, sondern
einen verfassungswidrigen Zusatz 3.

Die Gerichtsbarkeit des schwyzerischen Konsistoriums weill die Ant-
wort ausfiihrlich zu begriinden. Sie stiitzt sich dabei vor allem auf Karl
Friedrich Eichhorn, «auf protestantischer Seite wohl die gewichtigste
Autoritdt im Kirchenrecht, der sich auch keineswegs durch Toleranz
gegen die katholischen Ansichten auszeichnet» ¢. Die Zustandigkeit des
schwyzerischen Ehegerichts dauere auch nach dem Ubertritt der Frau
Cammenzind zur reformierten Konfession an, da «hinsichtlich der Tren-
nung gemischter Ehen das materielle Recht desjenigen Ortes Regel
mache, an welchem die Klage anzubringen ist» >. Wenn die Behorden
eines reformierten Kantons Verfiigungen iiber gemischte Ehen erlieBen,
so falle es auch niemandem ein, dieses ihr Recht zu bestreiten. Es sei nicht
zu leugnen, daBl gemischte Ehen rechtlich zu «mancherlei Anomalien»
fiihrten, diese seien aber nicht gidnzlich zu beheben, «so lange nicht die

! Beschwerdeantwort, S. 2.

2 Ebd., S. 22.

3 Ebd., S. 22-24.

* Ebd., S. 9. Zu Eichhorn siche HRG, I, Sp. 8581ff, und dort zitierte Literatur
(Artikel von B. Koehler).

5 Beschwerdeantwort, S. 17, mit Verweis auf Eichhorn.
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ganze Schweiz unter eine einheitliche, von allen konfessionellen Bei-
mischungen emanzipirte Ehegesetzgebung ... gestellt ist» L.

Hier, wie auch noch an anderen Stellen der Beschwerdeantwort, zeigt
sich der politische Standort ihres Verfassers, des Anwalts von Gerichts-
prasident Cammenzind, eines jungen radikalen Fiirsprechs aus Bern
namens Gustav Vogt 2. Dieser Sohn eines deutschen Emigranten hatte
in seiner Wahlheimat noch eine glinzende Laufbahn vor sich: Direktor
des eidgendssischen statistischen Bureaus 1860-1862, Professor an der
Universitdat Bern und ihr Rektor 1869 bis 1870, Professor fiir Staatsrecht
an der Universitdat Ziirich 1870-1901, Rektor daselbst 1876-1878, Chef-
redaktor der Neuen Ziircher Zeitung 18761885, um nur die wichtigsten
Stationen seiner weiteren Karriere zu erwdhnen.

4. Die Replik Frau Cammenzinds

Es ist hier wohl der Platz zu schade, die in der Replik * vorgebrachten,
alten und neuen Behauptungen und Argumente zu erdrtern. Bruhin
verliert sich fast ganz in der Widerlegung einzelner Punkte der Beschwer-
deantwort, so daB3 seine mit sechzehn Druckseiten wiederum recht um-
fangreiche Schrift fast unlesbar wird. Auch juristisch vermag sie keines-
wegs zu iiberzeugen. Die Bezeichnung «Irr- und Wirrgarten», die Bruhin
fir Vogts Beschwerdeantwort bereithilt, trifft in weit hoherem Male
fiir seine eigene Replik zu *.

5. Die Stellungnahme der Kommission des Nationalrates

Die nationalrdtliche Kommission, die sich mit dem Rekursfall Cam-
menzind zu befassen hatte, setzte sich zusammen aus den Herren Jean-

Louis Ancrenaz (VD), Wilhelm K. Baldinger (AG), Johannes Roth (AR),

1 Ebd,, S. 18.

2 Zu Gustav Vogt siehe die biographischen Skizzen in: HBLS VII, S. 289;
Biographisches Jahrbuch und Deutscher Nekrolog, VI, Berlin 1904, S.123-130
(Artikel von Fritz Fleiner) ; Schweizerische Zeitschrift fiirr Gemeinniitzigkeit, Bd. 48
(1901), S. 538-541; Zeitschrift fiir schweizerische Statistik, Bd. 38 (1902), S. 1991.

3 «Replik der Frau Josepha Inderbitzin, gesch. Kammenzind auf die von Herrn
G. Vogt, Farsprecher in Bern, als Bevollméchtigten des Herrn Gerichtsprasidenten
A. Kammenzind in Gersau unterm 12. Juli 1. J. an die schweiz. Bundesversamm-
lung gerichtete Antwort, vom 15. Heumonat 1859» lautet der umstdndliche Titel
der bei E. Kiesling in Zurich gedruckten sechzehnseitigen Schrift.

* Replik, S. 16.
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Philipp Anton von Segesser (LU) und Johann Treichler (ZH) . Fiir die
Mehrheit waltete der gemidBigte «katholisch-konservative» Baldinger als
Berichterstatter, der radikale Roth verfaBte als einziger Vertreter der
Minderheit einen eigenen ausfiihrlichen Bericht.

Die Kommissionsmehrheit kommt in der Hauptfrage zu einer eindeu-
tigen Stellungnahme: «Frau Kammenzind ist der Jurisdiktion und dem
materiellen Eherechte des Kantons Schwyz unterworfen, und das
Urtheil vom 1. Juli 1858 (des Konsistoriums) ist ein verfassungsméifBiges
und competentes» 2,

Beziiglich des zweiten Punktes, der Bitte um Vervollstindigung des
Mischehengesetzes durch Vorschriften iiber die Scheidung, méchte die
Kommissionsmehrheit dem Bundesrat die Initiative iiberlassen. Dieser
soll die Frage einer allfdlligen Erweiterung dieses Gesetzes eingehend
priifen und der Bundesversammlung dartiber Bericht und Antrag stellen.
Dieser Stellungnahme zum zweiten Punkt stimmte Segesser nicht bei, da
der Bundesrat «ohnehin eine freie Initiative besitze und er ... nicht voraus-
sehe, daB er zu irgend einer Erweiterung des Gesetzes tiber die gemischten
Ehen Hand bieten kénne» 3.

Gegeniiber dem maBvollen und augewogenen Bericht der Mehrheit
fallen die langatmigen Ausfithrungen des Minderheitsvertreters Johannes
Roth * etwas ab. Er hilt sich eng an die Argumente der Rekurrentin und
beantragt Aufhebung des Urteils des Schwyzer Konsistoriums. Neu ist
hingegen sein « Vorschlag zu einem Bundesgesetz iiber das Verfahren bei
Klagen auf Scheidung und Wiedervereinigung parititischer Ehen», ein
vier Artikel umfassender, formulierter Gesetzesentwurf 3.

Gemadl diesem Gesetzesvorschlag sind Klagen auf Scheidung paritéti-
scher Ehen beim Ehegericht der Konfession des Kligers anzubringen,
jene auf Wiedervereinigung aber beim zustdndigen Gericht der Konfes-
sion des Beklagten. Bei Fehlen des entsprechenden konfessionellen Ehe-
gerichts innerhalb des Kantons soll dem Kliger ein auBerkantonales
Ehegericht seiner Konfession, bei der Wiedervereinigung der Konfession

1 Zur Biographie dieser NR siche GRUNER, Bundesversammlung, I, S. 118f.
(Treichler), 519f. (Roth), 640 (Baldinger) und 769 (Ancrenaz) und dort angefiihrte
Literatur; zu Segesser oben S. 55 Anm. 3.

2 BBI 1859, II, S. 365.

3 BBI 1859, 11, S. 366.

* Gruner (Bundesversammlung, I, S. 519) reiht Roth unter den «Linken» der
Bundesversammlung ein, seit 1860 in der Mitte. Dieser reiche Aullerrhoder Privat-
mann war eng befreundet mit Johann Caspar Bluntschli.

5 BBI 1859, II, S. 3771.
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des Beklagten, als Forum dienen. Damit hielt der Vorschlag Roths zwar
an der konfessionellen Gerichtsbarkeit in Eheangelegenheiten fest, sicher-
te dem protestantischen Ehegatten jedoch die Moglichkeit der Scheidung
und schiitzte ihn vor Wiedervereinigungsabsichten des katholischen
Ehegatten. Hinter der neutralen Formulierung des Gesetzesvorschlags
verbarg sich also eine klare Begiinstigung der Protestanten.

6. Die Behandlung der Bittschrift im Nationalrat

Der Rekurs der Frau Cammenzind warf im Nationalrat keine sehr
hohen Wellen 1. Zwar entspann sich eine lebhafte Diskussion, doch das
Resultat schien nie umstritten, die Kommissionsmehrheit hatte auch
die Mehrheit im Rate hinter sich.

Ein Verschiebungsantrag des Berner Radikalen Christian Sahli 2
blieb mit nur 11 Stimmen stark in Minderheit. Sahli wollte die Beschwer-
de der Frau Cammenzind erst nach Unterbreitung des bundesritlichen
Berichts betreffend die Ergidnzung des Mischehengesetzes durch Schei-
dungsvorschriften endgiiltig beurteilen. Ihm wurde aber entgegengehal-
ten, der Rekurs sei nach den jetzt bestehenden Gesetzen zu entscheiden.

In allen Abstimmungen folgte der Rat den Antrigen der Kommissions-
mehrheit. So sprach er sich mit 69 Stimmen fiir die Abweisung der Be-
schwerde der Frau Cammenzind aus. 68 Stimmen vereinigte auch der
zweite Mehrheitsantrag auf sich, den Bundesrat zur Priifung der Frage
einer eventuellen Ergdnzung des Mischehengesetzes von 1850 durch
Bestimmungen iiber die Scheidung einzuladen, ohne ithm dabei irgend-
welche Richtlinien zu erteilen. Der entgegengesetzte Antrag Nationalrat
Roths, seinen formulierten Gesetzesentwurf an den Bundesrat zu iiber-
weisen, blieb deutlich in Minderheit. In der SchluBabstimmung erklirte
sich allerdings die beachtliche Zahl von 34 Nationalriten gegen eine
Uberweisung an den Bundesrat iiberhaupt, wihrend «nur» 58 Ratsherren
dem Antrag der Kommissionsmehrheit zustimmten. Der Antrag auf
Ablehnung war vom reformierten Genfer Jean-Louis Demiéville ausge-
gangen. Er wurde sowohl von katholisch-konservativen Volksvertretern
wie Philipp Anton von Segesser, als auch von einigen gemiBigten Libe-
ralen wie Karl Karrer (BE) und Karl Styger (SZ) unterstiitzt 3.

1 Protokoll des NR vom 18. Juli 1859; Ratsbulletins in der NZZ vom 20. und
21. Juli 1859 und im «Bund» vom 19. Juli 1859.

Zz Zu NR Sahli sieche GRUNER, Bundesversammlung, I, S. 217f. und dort ange-
fithrte Literatur.

3 Zu diesen NR siehe GRUNER, Bundesversammlung, I, S. 125 (Karrer), 3211.
(Styger) und 803f. (Demiéville) und dort angefiithrte Literatur.
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7. Der Entscheid des Stinderates

Wie bereits die Mehrheit der nationalrdtlichen, so wies auch die
Kommission der Kleinen Kammer die Beschwerde der Frau Cammenzind
ab, und zwar einstimmig !. Thr Bericht, verfaBt vom Thurgauer Stinde-
rat K. Eduard Héaberlin, nahm dem Rekurs in starkem MaBe seine kir-
chenpolitische Brisanz, indem er feststellte:

«Das scheinbar Anst6Bige des Falles, welches dessen Beurtheilung so
vielfach verwirrt hat, besteht im Grunde bloB darin, daB fiir die
Ehefrauen, gleichviel ob sie sich zur katholischen oder zur evangeli-
schen Konfession bekennen, in der Regel stets das Gesetz des Mannes
vorherrscht. Allein das ist nicht eine Folge des Mischehengesetzes
vom 3. Dez. 1850 oder seiner, wie irrthiimlich behauptet wird, unrichti-
gen Anwendung, sondern es ist in dem goéttlichen und menschlichen
Gesetze begriindet, daB das Weib dem Manne unterthan sei» 2.

In diese Richtung deutete auch der Hinweis, daB die Regierung von
Schwyz bei Ehescheidungsfillen, in denen der Mann der evangelisch-
reformierten Konfession und zugleich biirgerlich einem anderen Kanton
angehort, auf dem Wege der Delegation das «forum originis», also die
Gerichte des Heimatkantons des Ehemannes, fiir zustdndig erklire 3.

Den zweiten Punkt des nationalritlichen Beschlusses, die Uberweisung
der Frage der Ergdnzung des Mischehengesetzes an den Bundesrat,
lehnte nur ein Kommissionsmitglied, der Schwyzer katholisch-konser-
vative Johann Anton Steinegger 4, ab: Die Ubrigen begriiBten diesen
Entscheid weniger deshalb, «weil die Kommission schon jetzt von der
Dringlichkeit der Sache vollkommen iiberzeugt ist, als in der Meinung,
die Priifung der wichtigen Frage nicht von der Hand zu weisen» 3. Aller-
dings sahen sie die Losung bereits jetzt weniger darin, daB Mischehen-
scheidungen an Ehegerichte anderer Kantone zugewiesen werden, wie
dies Nationalrat Roth vorschlug. Vielmehr erkannten sie einen moglichen

! Bericht der stdnderitlichen Kommission in der Rekurssache der Josepha
Kammenzind, geb. Inderbitzin, contra Schwyz, betreffend Verfassungsverletzung,
in: BBI 1859, 11, S. 378 bis 384.

2 BB1 1859, 11, S. 383. Zu Hiberlin, dem Fithrer der Thurgauer Liberalen, siehe
GRUNER, Bundesversammlung, I, S. 698f.

3 BBl 1859, 1I, S. 379.

4 Zu Steinegger sieche GRUNER, Bundesversammlung, I, S. 319f. Er hatte sich
schon im Nationalrat, dem er von 1848-1854 angehorte, gegen das Mischehengesetz
von 1850 eingesetzt: siehe oben S. 000.

5 BBI1 1859, II, S. 384.
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Weg darin, «daB die gemischte Ehe als Rechtsinstitut vom Standpunkt
der staatlichen Aufgabe aus nach einheitlichen Grundsétzen ... geordnet
und die Beurtheilung von Scheidungsfillen dem Bundesgericht zugewie-
sen wird» L.

Im Stidnderat selbst kam es nur zu einer kurzen Diskussion iiber den
Rekurs Cammenzind 2. Der Rat folgte den Entscheiden der GroBen
Kammer und den Antrdgen seiner Kommission und lehnte die Beschwer-
de ab. Mit 22 gegen 9 Stimmen hieB er auch die Uberweisung der Frage
der Scheidung gemischter Ehen an den Bundesrat gut.

Damit hatten die eidgendssischen Réte ihre Aufgabe vorderhand erle-
digt. Sie waren dabei dem eigentlichen Streitpunkte, dem Problem der
Scheidung gemischter Ehen, geschickt ausgewichen; dieses war damit
aber nicht geldst, sondern nur vertagt. Der Versuch verschiedener
katholisch-konservativer und gemiBigt liberaler Ratsherren, die Uber-
weisung des Geschifts an den Bundesrat zu verhindern und somit die
Diskussion im Keime zu ersticken, war gescheitert. Der Ball lag nun
beim Bundesrat; von seinen Vorschligen hing vorerst die weitere Ent-
wicklung ab.

II. DER LANGE WEG
ZUR ENDGULTIGEN FASSUNG DES MISCHEHEN-SCHEIDUNGSGESETZES

1. Die Vorarbeiten

A. Konsultation der ausldndischen Gesetzgebung

Mit der Erledigung seines vom Parlament erhaltenen Auftrages
hatte es der Bundesrat in keiner Weise eilig. Bevor er sich der Schaffung
eines Gesetzesentwurfes zuwandte, ja die Erarbeitung eines solchen
noch fraglich war, wollte er die ausldndische Gesetzgebung betreffend die
Scheidung gemischter Ehen kennenlernen. Zu diesem Zwecke entschied
er sich am 4. Januar 1860 die folgenden Stellen um die Mitteilung ent-
sprechender Gesetze und Grundsédtze anzugehen:

«a) die schweizerischen Gesandtschaften in Paris und Wien fiir Frankreich

und Osterreich;
b) die Gesandtschaften von Preulen, Sardinien und Baden;

1 Ebd.
2 Siehe das Protokoll des StR vom 23. Juli 1859 und das Ratsbulletin in der
NZZ vom 25. Juli 1859.
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c) das wiirttembergische Ministerium;
d) das schweizerische Generalkonsulat in Sachsen (Leipzig)» !.

Der Anfrage des Bundesrates scheinen die angesprochenen Stellen
nachgekommen zu sein. Nur vom sardinischen Gesandten fehlt ein ent-
sprechendes Aktenstiick im Bundesarchiv 2. Die Antworten vermitteln
uns ein Bild der Scheidungsgesetze, insbesondere der Grundsitze fiir
die Scheidung gemischter Ehen, in den Nachbarlindern um 1860.

So berichtete der preuBische Gesandte in einem Brief an den Bundes-
priasidenten, datiert vom 27. Januar 1860, daB in PreuBlen der Gerichts-
stand bei allen Scheidungen, auch jenen von gemischten Ehen, der
ordentliche biirgerliche sei, wie auch die Scheidung selbst nur nach
biirgerlichen Gesetzen beurteilt werde.

Die badische Gesandtschaft legte ihrem Schreiben eine beglaubigte
Abschrift der Antwort des Ministeriums des Innern zur gestellten An-
frage bei. Daraus geht hervor, daB im GroBherzogtum Baden die
Ehescheidungen der Angehorigen aller Konfessionen der weltlichen
Gerichtsbarkeit unterworfen waren, die nach den materiellen Vorschrif-
ten des Code Napoléon urteilte, also auch bei gemischten Ehen auf
ginzliche Scheidung erkennen konnte,

In Frankreich selbst galt zwar noch immer der Code Napoléon, dessen
Bestimmungen iiber die Scheidung waren aber durch ein Gesetz vom
8. Mai 1816 auBer Kraft gesetzt worden. Die Ehen von Katholiken und
von Protestanten waren in gleicher Weise unscheidbar, nur eine Trennung
nach kanonischem Rechte moglich. Das franzdsische System bot daher —
wie der schweizerische Gesandte in Paris ausfiithrte — fiir die schweizeri-
schen Verhiltnisse «wenig Ausbeuten» 3.

Wurde dieses franzosische Recht nur dem katholischen Eheverstind-
nis gerecht, so bevorteilte das wiirttembergische einseitig die Protestan-
ten. Eine Verordnung vom 18. Mai 1818 bestimmte, daB dort bei gemisch-
ten Ehen die Gerichtsbarkeit nur durch die protestantischen Ehegerichte
ausgeiibt werden diirfe *. Allerdings beabsichtige die Regierung eine

! Protokoll der 3. Sitzung des schweizerischen BR, vom 4. Januar 1860; ein
Auszug davon liegt im BAB bei den Akten der Bundesversammlung, Dossier Gesetze
V)2

2 Die Antworten finden sich im BAB, Dossier Gesetze 1V/2.

3 Zwei Jahrzehnte spiter fithrte Frankreich die Scheidung wieder ein: siehe oben
Anm. 6 S. 38.

4 Die Ehegerichte bestanden aus fiinf weltlichen und zwei geistlichen Richtern.
Die Voruntersuchung lag in den Hénden des Bezirksgerichtes und des protestanti-
schen Dekans. Bei gemischten Ehen besaBl hier auch der katholische Dekan ein
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Eherechtsreform, die der Rechtsgleichheit beider Konfessionen mehr
entspreche, schrieb das koniglich wiirttembergische Ministerium der
auswdrtigen Angelegenheiten an den Bundesrat 1.

Im Kénigreich Sachsen kamen nicht in allen Landesteilen die gleichen
Bestimmungen {iber den Gerichtsstand bei Streitigkeiten aus gemischten
Ehen zur Anwendung. In den sdchsischen Erblanden war bei eherecht-
lichen Angelegenheiten allgemein der Gerichtsstand des Ehemannes ent-
scheidend. Zur Beurteilung von Klagen aus gemischten Ehen wurden je
zwel evangelische und katholische Geistliche mit Stimmrecht durch das
Gericht hinzugezogen 2. Dabei fand das materielle Recht der beklagten
Partei Anwendung: klagte der protestantische Ehegatte, urteilte das
Gericht nach kanonischem Eherecht, war der katholische Partner Kliger,
fand evangelisches Eherecht Anwendung. Die daraus entstehenden
Ungereimtheiten sollten dadurch ausgeglichen werden, dafl die nach
evangelischem Recht erkannte Scheidung fiir den katholischen Teil nur
als Trennung von Tisch und Bett galt, wihrend die nach katholischem
Recht ausgesprochene Trennung fiir den evangelischen Teil zu einer
Scheidung vom Bande umgewandelt wurde 3.

Weniger kompliziert gestaltete sich die Rechtslage beziiglich gemisch-
ter Ehen in der zu Sachsen gehorigen Oberlausitz. Hier richtete sich nicht
nur das materiell anwendbare Recht, sondern auch der Gerichtsstand
nach der Person des Beklagten *.

Vom schweizerischen Gesandten am Wiener Hof fehlt zwar ein Ant-
wortschreiben zur Frage der Scheidung gemischter Ehen, doch es finden
sich im Bundesarchiv an dieser Stelle die entsprechenden Gesetze des
Osterreichischen Kaiserreichs. Wer glaubt, das osterreichische Eherecht
der Zeit bereits zu kennen, da wir es frither als Mutterrecht einiger kan-

gewisses Mitwirkungsrecht (Schreiben des Koniglich Wiirttembergischen Ministe-
riums fir auslindische Angelegenheiten an den Schweizerischen Bundesrat, vom
26. Januar 1860, in: BAB, Dossier Gesetze IV/2.

1 Eine solche Reform kam allerdings meines Wissens zu dieser Zeit nicht zu-
stande.

2 Gesetz iiber privilegierte Gerichtsstinde und einige damit zusammenhangende
Gegenstinde, vom 28. Januar 1835, § 55 (Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das
Konigreich Sachsen, 1835, S. 85). Dieses Gesetz liegt als Beilage zum Schreiben
des schweizerischen Generalkonsuls in Sachsen in: BAB, Dossier Gesetze IV/2.

3 Gesetz iiber privilegierte Gerichtsstidnde ..., § 57.

* Schreiben des Ministerium des Cultus und o6ffentlichen Unterrichts an das
eidgendssische General-Consulat in Sachsen, vom 11. Januar 1860; Kopie in: BAB,
Dossier Gesetze IV/2.
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tonaler Kodifikationen vorstellten !, sieht sich getduscht. In die Zeit
seit dem ErlaB des Allgemeinen Biirgerlichen Gesetzbuches von 1811,
das jenen Schweizerkantonen als Vorbild diente, fdllt ndmlich das der
katholischen Kirche duBerst wohlgesinnte Konkordat zwischen Oster-
reich und dem Apostolischen Stuhl von 1855 2.

Auf diesem Konkordat griindete das kaiserliche Patent vom 8. Okto-
ber 1856, das bezweckte, «die Vorschriften des biirgerlichen Rechtes
iiber die Ehen der Katholiken mit den Anordnungen der katholischen
Kirche in Einklang zu setzen» 3. Anhang 1 zu diesem Patent enthilt
ein «Gesetz iiber die Ehen der Katholiken im Kaiserthume Osterreich» ¢
und Anhang 2 besteht aus einer « Anweisung fiir die geistlichen Gerichte
des Kaiserthumes Osterreich in Betreff der Ehesacheny 5,

Allerdings brachte das neue Recht materiell keine wesentlichen Ande-
rungen. Nach wie vor war fiir den katholischen Partner die vollstindige
Scheidung dem Bande nach und die Wiederverehelichung bei Lebzeiten
des anderen Ehegatten versagt, wihrend sie dem nichtkatholischen Teil
unter bestimmten Voraussetzungen gewdhrt wurde ®. Das entscheidend
Neue bestand in der Wiedereinsetzung der geistlichen Gerichte in ihre
Funktion als Ehegerichte. Diese wurden fiir zustindig erklirt fiir alle
Klagen auf Trennung von katholischen und gemischten Ehen, bei denen
zur Zeit des Eheschlusses mindestens ein Partner katholisch war 7. Auf
Grund der durch das katholische Gericht ausgesprochenen Trennung
von Tisch und Bett konnte der nichtkatholische Teil spiter vor einem
staatlichen Gericht um vollstindige Scheidung nachsuchen 8.

Diese neue Regelung bedeutete zweifelsohne gegeniiber dem friiheren,
1m wesentlichen auf dem josephinischen Ehepatent beruhenden Rechts-
zustand des Allgemeinen Biirgerlichen Gesetzbuches, eine erneute Kon-
fessionalisierung der Ehegerichtsbarkeit °.

! Siehe oben S. 37 .

2 Dieses Konkordat ist im Urtext samt Ubersetzung abgedruckt in: AfkKR, I,
(1857), S. 1v—x1x.

3 Patent vom 8. Oktober 1856, Vorrede, in: Reichs-Gesetz-Blatt fiir das Kaiser-
thum Osterreich, 1856, S. 605. Das Patent samt Anhang 1 und 2 wurde ebenfalls
im Archiv fiir katholisches Kirchenrecht, I, (1857), S. xLi1-cxxxv abgedruckt.

4 Reichs-Gesetz-Blatt, 1856, S. 609-622.

5 Reichs-Gesetz-Blatt, 1856, S. 622-658.

6 Gesetz fiber die Ehen der Katholiken im Kaiserthume Osterreich, §§ 66 ff.

7 Ebd., § 59.

8 Ebd., § 68. War er vor dem katholischen Ehegerichte als der schuldige Teil
bezeichnet worden, konnte er auch die Frage der Schuldigkeit vor dem staatlichen
Gericht erneut aufrollen (§ 69).

9 Die tsterreichische Regelung wurde von verschiedenen Kirchenrechtlern, vor
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Nach dieser kurzen Ubersicht iiber die Regelung der Scheidung ge-
mischter Ehen in den Nachbarlidndern ist ein Hinweis darauf angebracht,
daB sich auch dort die Geister oft und gern am Problem der Mischehe
entziindeten. Bekannt wurde vor allem der Koélner Mischehenstreit in
den dreiBiger Jahren des 19. Jahrhunderts. Damals wollte die preuBische
Regierung eine iiber das Breve Papst Pius’ VIII. vom 25. Mirz 1830
hinausgehende Mischehenpraxis erméglichen und insbesondere die feier-
liche Assistenz des katholischen Priesters beim Eheschluf3 in jenem Falle
erzwingen, da die katholische Kindererziehung verweigert wurde. Aus
diesem Kampf, in den auch Freiherr Joseph von Gorres mit seinen
Publikationen eingriff, ging die katholische Kirche als Siegerin hervor.
PreuBen anerkannte 1838 die katholische Mischehenpraxis 1.

B. Sichtung des kantonalen Ehescheidungsrechtes

Der Bundesrat suchte aber nicht nur beim Scheidungsrecht fremder
Staaten Rat, er sah sich auch bei den entsprechenden Gesetzen im Inland,
in den einzelnen Kantonen um. Die Friichte dieser Nachforschungen
fanden ihren Niederschlag in der bundesrdtlichen Botschaft an die
Bundesversammlung, betreffend die gemischten Ehen, vom 24. Mai
1861 2. Darin unterschied der Bundesrat drei verschiedene Systeme, die
sich in der Schweiz bei der Scheidung von Mischehen ausgebildet hidtten
und «mit Modifikationen» sich in allen kantonalen Gesetzgebungen
finden:

— das einseitig konfessionelle System, in welchem beide Ehegatten dem
gleichen konfessionellen Eherecht unterworfen werden;

— das konfessionell zweiseitige System, bei dem zwar ein konfessionelles
Gericht nach seinem Rechte verfihrt, das Urteil aber fiir den Ehegatten
der anderen Konfession modifiziert wird, beispielsweise die durch das
protestantische Ehegericht ausgesprochene Scheidung fiir den katho-

allem im Archiv fiir katholisches Kirchenrecht, wiarmstens begriiBt: AfkKR, AF I
(1857), S. 57ff. und 306ff. Nur wenige Jahre spiter wurde durch ein Gesetz vom
25. Mai 1868 die Gerichtsbarkeit in Ehesachen wieder den weltlichen Gerichten
iibertragen (Text dieses Erlasses im Archiv fir katholisches Kirchenrecht, NF 14
(1868), S. 157 bis 164).

1 LThK VI, S. 3941. (Artikel von E. Hegel) und dort angefithrte Literatur zum
Koélner Ereignis. Siehe zudem: E. R. HUBER, Deutsche Verfassungsgeschichte seit
1798, 11, Stuttgart 1960, S. 175ff.

2 BBI 1861, 11, S. 1-9.
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lischen Ehegatten nur die Bedeutung einer Trennung von Tisch und
Bett besitzt;

— das System des biirgerlichen Rechts, das von den konfessionellen
Vorstellungen abstrahiert und dem alle Staatsbiirger in gleichem
MaBe unterworfen sind !.

Mit dieser Aufteilung bot der Bundesrat eine systematisierte und ver-
einfachte Darstellung des um 1860 geltenden kantonalen Mischehen-
Scheidungsrechts, das von uns schon frither etwas ausfiihrlicher skizziert
wurde 2. Sein besonderes Augenmerk richtete er zudem auf die paritati-
schen Kantone, da diese am meisten Erfahrung mit Mischehen hitten 3.
Diese Kantone verfiigten meist iiber ein einheitliches, fiir Katholiken und
Protestanten geltendes Eherecht, billigten aber dem katholischen Ehe-
gatten bei der Scheidung einer Mischehe die Wiederverheiratung bei
Lebzeiten des Partners nicht zu *.

2. Der bundesrditliche Gesetzesvorschlag

Nach der Priifung des kantonalen Mischehenrechts kam der Bundesrat
zur Auffassung, daB Schwierigkeiten bei der Scheidung gemischter
Ehen nur da auftriten, «wo die diesfillige Gesetzgebung einer einseitig
konfessionellen Richtung folgt» 3. In diesem Falle bedeute es fiir den
Angehorigen einer anderen Konfession eine Verletzung seiner konfessio-
nellen Rechte, wenn die Frage der Scheidung nach den Grundsitzen
einer ihm fremden Konfession entschieden werde. In der Absicht, das
gute Einvernehmen der beiden Konfessionen zu férdern, rechtfertige
es sich daher, von Bundes wegen Bestimmungen iiber die Scheidung
gemischter Ehen zu erlassen.

Diese Vorschriften des Bundes hitten einerseits das anwendbare
Recht, andererseits den Gerichtsstand festzulegen. Der Bundesrat
meint, «fiir ein paritdatisches Land sei die geeigneteste Losung ... ein
gemeinsames Matrimonialrecht fiir beide Konfessionen, unter Beachtung

! BBI 1861, 11, S. 2f.

2 Siehe oben S. 261.

3 BBI 1861, 11, S. 3{.

4 Eine Ausnahme unter den parititischen Kantonen machte St. Gallen, das noch
bis 1874 ein katholisches und ein evangelisch-reformiertes Eherecht besaB. Siehe
dazu oben S. 22f. und 351.

3 BB11861, 11, S. 5.
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des verschiedenen konfessionellen Begriffes der vollstindigen Trennung
und Anwendung dieses Rechts durch die ordentlichen Zivilgerichte» !,

Welche Zivilgerichte aber kommen in Frage, biirgerliche Gerichte
anderer Kantone oder das Bundesgericht? Der Bundesrat erlduterte in
seinem Bericht eingehend die Méglichkeit der Uberweisung von Mischehe-
prozessen an das Bundesgericht und lehnte diese endlich ab, in erster
Linie weil der Bund kein eigenes materielles Eherecht besitze; die selte-
nen Zusammentritte des Bundesgerichts und die hohen Kosten eines
solchen Verfahrens spriachen ebenfalls dagegen 2.

Aus all diesen Erwidgungen schlug der Bundesrat ein kurzes, sechs
Artikel umfassendes Ergdnzungsgesetz zum Mischehengesetz von 1850
vor, das folgende Grundregeln enthilt:

— Die Aufhebung einer gemischten Ehe durch richterliches Urteil soll
— falls die Ehe katholisch getraut wurde — nur fiir den protestantischen
Teil die Scheidung dem Bande nach bewirken.

- Klagen auf Ehescheidung, die infolge Wohnsitz oder (kraft des Kon-
kordates vom 6. Juli 1821 3) Heimat einer einseitig konfessionellen
Gerichtsbarkeit unterworfen werden, sind an die Gerichte eines Kan-
tons mit einheitlichem Eherecht und biirgerlicher Gerichtsbarkeit zu
iiberweisen.

— Die zugewiesenen Gerichte entscheiden den ihnen delegierten Fall
beziiglich der Scheidungsfrage nach den Gesetzen ihres Kantons, die
Beurteilung der Folgen der Scheidung bleibt der regelmiBigen Ge-
richtsbarkeit des Ehemannes vorbehalten.

- Klagen auf Wiedervereinigung sind direkt an jenes Gericht zu richten,
das die Trennung aussprach *.

Mit diesem Gesetzesvorschlag ging der Bundesrat eigene Wege.
Weder nahm er die Anregung der stinderidtlichen Kommission auf,
solche Mischehenfille ans Bundesgericht zu iiberweisen ® noch stiitzte er
sich auf den Gesetzesvorschlag Nationalrat Roths 6. Er lehnte Roths

! BBI11861, II, S. 6.

2 BBl 1861, 11, S. 71.

3 Zum Konkordat vom 6. Juli 1821 siehe oben S. 14{,

4+ Wortlaut des Gesetzesentwurfes in: BBl 1861, II, S. 8f. Die Fassung des bun-
desritlichen Entwurfs entspricht genau dem Wortlaut des Entwurfs des Justiz-
departementes vom 30. April 1861 (BAB, Dossier Gesetze IV/2).

5 BB11861, 11, S. 384.

6 BB11861, II, S. 3771. Zum Minderheitsvorschlag (J. Roth) der nationalrit-
lichen Kommission: oben S. 107 {.
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Vorschlag im Gegenteil ausdriicklich ab, da er am konfessionell einseiti-
gen System in einer modifizierten Form festhalte.

3. Die Behandlung des Nachtragsgesetzes in den eidgendssischen Rdten

A. Neue Vorschldge der stdnderédtlichen Kommission

Mit dem soeben skizzierten Gesetzesentwurf des Bundesrates konnte
sich die Kommission des Stdnderates, dem in dieser Frage die Prioritit
zustand, in keiner Weise befreunden. Die Kommissionsmehrheit stimmte
dem Bundesrat weder in bezug auf die I'rage des materiellen Rechts noch
des Gerichtsstandes zu, die Minderheit kam dem Bundesrat nur wenig
entgegen,

Die Kommissionsmehrheit bildeten die Stdnderdte Friedrich Emil
Welti (Berichterstatter/AG), Eduard Héberlin (TG), Ambrogio Bertoni
(TT) und Hans von Ziegler (SH), der aber in einigen Nebenpunkten die
Minderheitsmeinung unterstiitzte, die der Luzerner Jost Weber vertrat 1.
Diese Zusammensetzung der Kommission lie einen eher gemaBigten,
zwischen den Parteien vermittelnden Bericht erwarten, galten doch
Hiberlin und vor allem Welti, der spitere Bundesrat, als ausgesprochene
Minner der Mitte. GemaB Gruner nahm Welti geradezu die « Grundsitze
des friedlichen Zusammenlebens der Konfessionen zur Richtschnur
seines gesamten politischen Handelns» 2.

Tatsdchlich zeigen sowohl der Mehrheitsbericht 3 als auch jener der
Minderheit * das Bemiithen um eine Regelung der Mischehenscheidung,
die beiden Konfessionen gerecht wird und dem Frieden zwischen ihnen
dient. Gerade dieses Bestreben brachte die Kommission aber zu einem
«radikalen» Losungsvorschlag: «Die Klage auf Scheidung einer gemisch-
ten Ehe gehort vor die biirgerlichen Gerichte und unterliegt fiir beide

! Biographische Notizen zu diesen Standerdten bei GRUNER, Bundesversamm-
lung, I, S. 2861. (Weber), 505f. (Ziegler), 683f. (Welti), 698f. (Haberlin) und 725
(Bertoni). Zu dieser Zeit gehorte Weber noch zu den Katholisch-Konservativen
Luzerns, erst 1866 erfolgte sein endgiltiger Ubertritt zu den Liberalen, wenn er sie
auch vordem schon zeitweise unterstiitzte. Bertoni war gemaf Gruner in der
Bundesversammlung zur Linken, Hiberlin und Welti zur Mitte zu zihlen, Ziegler
galt als reformiert-konservativer Schaffhauser Junker.

2 GRUNER, Bundesversammlung, I, S. 683.

3 BBI1 1861, 111, S. 33-39.

+ BBI1 1861, I1I, S. 40-48.
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Ehegatten gleichmdBig den ndmlichen Grundsidtzen des biirgerlichen
Rechts» L.

Der Verwirklichung dieses Grundsatzes sollten die weiteren von der
Mehrheit vorgeschlagenen Artikel dienen:

— Einreichung der Klage beim Bundesgericht, falls die Ehegatten unter
einer konfessionellen Gerichtsbarkeit stehen (Art. 9);

— Urteill des Bundesgerichts gemd den biirgerlichen Gesetzen des
Heimatkantons, bei deren Fehlen «nach allgemeinen Grundsitzen»
(Art. 10);

— Kompetenz des Bundesgerichtes zum ErlaB eines Verfahrensregle-
mentes (Art. 11).

Die Kommissionsminderheit (Weber) stimmte zwar dem Grundsatz
biirgerlichen Rechts und biirgerlicher Gerichtsbarkeit bei der Scheidung
von Mischehen zu, blieb aber bei dessen Verwirklichung auf halbem
Wege stehen. So wiinschte Weber — wie schon der Bundesrat — die gesetz-
liche Verankerung des Prinzips, daB3 bei katholisch getrauten Mischehen
das Scheidungsurteil nur fiir den protestantischen Teil die génzliche
Scheidung bewirke 2. Ebenso sprach er sich fiir die Aufnahme eines
Artikels iiber die Wiederverehelichung bundesgerichtlich Geschiedener
aus, entsprechende Gesuche gehérten in das Gebiet kantonaler Gesetz-
gebung und Gerichtsbarkeit 3. Beide Bestimmungen sollten offenbar dem
katholischen Eheverstidndnis entgegenkommen und eine Wiederverhei-
ratung katholischer Geschiedener verhindern.

Ein letzter Antrag Webers — hierin unterstiitzt durch von Ziegler
— ging iiber das Scheidungsrecht hinaus und betraf die Anderung des
Artikels 4 des Mischehengesetzes von 1850. Dadurch sollte die zivile
Trauung gemischter Ehen von Bundesrechts wegen ermdglicht werden.
Bis anhin sah das Gesetz nur die kirchliche Trauung vor, wahlweise
durch einen Geistlichen katholischer oder reformierter Konfession *.

Angesichts seiner auf Schonung der Katholiken bedachten Haltung
in der Scheidungsfrage iiberrascht dieses Eintreten Webers fiir die Zivil-

1 Neu vorgeschlagener Art. 8 des Mischehengesetzes: BBI 1861, III, S. 39; siehe
ebd. auch die weiteren Artikel.

2 Art. 8 Abs. 2 des Minderheitsvorschlags der Kommission des StR: BBI 1861,
III, S. 48.

3 Ebd.

4+ Argumentation Webers und Wortlaut des betreffenden Artikels 4 des Mischehen-
gesetzes in: BBI 1861, III, S. 47. Diese Frage war schon bei den Beratungen des
Mischehengesetzes 1850 diskutiert worden; siehe dazu oben S. 60f.
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ehe. Man wire geneigt, dahinter politische Griinde zu vermuten, wiiBte
man nicht, dal er sich auch publizistisch rege fiir die Zivilehe einsetzte.
Sein gelehrter Aufsatz «Uber gemischte Ehen» in den «Katholischen
Schweizerbldttern fiir Wissenschaft und Kunst» trug ihm einen scharfen
Protest von Seiten der Schwyzer-Zeitung ein 1.

In der Ratsverhandlung scheiterte Webers Antrag betreffend die
Zivilehe bereits an einem Ordnungsantrag des Glarner Standesherrn
Johann Jakob Blumer; dieser forderte eine Beschrinkung der Beratun-
gen auf allfdllige Ergdnzungen des Mischehengesetzes, bereits geltende
Artikel stiinden nicht zur Diskussion. Der Rat pflichtete ihm mit 16 zu
11 Stimmen zu, die Frage der Ziviltrauung fiel vorzeitig aus den Traktan-
den 2. Der weiteren Beratung des Gesetzesentwurfes im Stidnderat wollen
wir uns im nichsten Abschnitt widmen.

B. Das Scheidungsgesetz in der Kleinen Kammer

Am 12. und 13. Juli 1861 wurde das Scheidungsgesetz in der Kleinen
Kammer beraten. Die Debatte verlief, wie aus den Protokollen ersicht-
lich ist 3, recht lebhaft und die Abstimmungen iiber Eintretensfrage und
IFassung einzelner Artikel fielen meist knapp aus.

Nach der Verlesung der Kommissionalberichte, den Voten weiterer
Kommissionsmitglieder und dem Ablehnungsantrag des Freiburgers
Pierre Th. Fracheboud * beschloB der Rat mit 19 gegen 12 Stimmen
Eintreten auf die Antrige der Kommission. In der Detailberatung
konzentrierten sich die Meinungsverschiedenheiten vorwiegend auf die
Frage der Wiederverehelichung katholischer Geschiedener. Nach lingerer
Debatte, die «weniger eine Diskussion, als eine Reihe von mehr oder
weniger scharf motivirten Antragstellungen (war)» 3, wurde die Frage
der Wiederverehelichung zur ndheren Priifung an die Kommission zu-

! Katholische Schweizer-Blitter, I1I (1861), S. 611-625; Schwyzer-Zeitung vom
17. Dezember 1861.

Z Protokoll des Stinderates vom 12. Juli 1861. Zu Blumer, dem berithmten
Glarner Juristen (wissenschaftlicher Schriftsteller und Bundesrichter), siehe Gru-
NER, Bundesversammlung, I, S. 3481. und dort angefiihrte Literatur.

3 Protokoll des StR vom 12. und 13. Juli 1861 ; siehe auch das ausfithrliche Rats-
bulletin im «Bund» vom 14. Juli 1862 und die kurze Berichterstattung in der NZZ
vom 14. und 15. Juli.

* Zu Fracheboud, bis 1856 Parteiginger der Radikalen in Freiburg, nachher
eifriger Katholisch-Konservativer, siche GRUNER, Bundesversammlung, I, S. 391
und dort angefithrte Literatur.

3 «Bund» vom 14. Juli 1861.
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riickgewiesen. Diese brachte am zweiten Tag, den der Stdnderat dem
Scheidungsgesetz widmete, zu diesem Problem einstimmig den folgenden
KompromiBvorschlag:

«Die Frage des Wiederverehelichungsrechtes geschiedener Ehegatten
bleibt der kantonalen Gesetzgebung vorbehalten, immerhin in dem
Sinne, dal dem protestantischen Theil die Wiederverehelichung aus
dem Grunde des Lebens des geschiedenen andern Ehegatten nicht
verweigert werden darf» 1.

Dieser Vorschlag kam der Gesetzgebung jener katholischen Kantone,
welche die Wiederverheiratung katholischer Biirger ausschlossen ent-
gegen und riickte zugleich vom allgemein postulierten Prinzip rein biir-
gerlicher Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit im Mischehen-Scheidungs-
recht ab. Mit diesem Antrag erhohten sich die Erfolgsaussichten des
Gesetzesentwurfes wieder, wurde er doch fast einmiitig mit 24 gegen 2
Stimmen genehmigt.

Doch auch iiber andere Artikel des Projekts wurde am zweiten Sit-
zungstag noch ausgiebig verhandelt, insbesondere iiber den Gerichtsstand,
dessen Zuweisung und - bei Bejahung des Bundesgerichts als zustdandi-
gem Forum - iiber das anwendbare Recht. Dabei traten vor allem die
Stinderite Jakob Dubs, Eduard Hiberlin und Jakob Leuenberger als
maBgebende Referenten auf 2. Dubs sprach sich fiir die Beurteilung der
Scheidung gemischter Ehen durch kantonale Zivilgerichte aus, nahm
also den bundesritlichen Vorschlag wieder auf. Dabei sollte die Zuwei-
sung eines solchen kantonalen Gerichtes im einzelnen Scheidungsfall
auf Begehren einer Partei durch den Bundesrat erfolgen. Dubs’ ent-
sprechender Antrag blieb gegeniiber demjenigen der Kommission, die
nach wie vor fiir das Bundesgericht als Scheidungsforum eintrat, mit 13
gegen 16 Stimmen nur knapp in Minderheit.

Beziiglich des vom Bundesgericht in Scheidungsfillen anwendbaren
Rechts lieB die Kommissionsmehrheit ihren Vorschlag zu Gunsten eines
Antrags Héiberlin fallen, der lautete:

«Das Bundesgericht urtheilt iiber die Frage der Ehescheidung nach
Analogie jener Kantonsgesetze, welche gemaB Art. 8 ein gemeinschaft-
liches biirgerliches Matrimonialgesetz eingefiihrt haben. '

1 Nachtriaglicher Kommissionsantrag, in: BAB, Dossier Gesetze IV/2. Er findet
sich auch im Protokoll des StR vom 13. Juli 1861.

2 Biographische Notizen zu Jakob Dubs, dem spiteren Bundesrat und zu Jakob
Leuenberger, Professor fiir bernisches Zivilrecht bei GRUNER, Bundesverfassung,
I, S.61f. (Dubs), S.193f. (Leuenberger). Zu Héaberlin sieche oben S. 117 Anm. 1.
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In Bezug auf die weiteren Folgen der Scheidung ist das Gesetz des
Heimathkantones des Ehemannes anzuwenden.

Zur Erledigung der letzteren I'ragen kann jedoch das Bundesgericht
auf den Antrag einer Partei oder von Amtes wegen den Streitfall
an den zustdndigen kantonalen Richter iiberweisen.»

Diese Formulierung des Artikels 10 drang gegeniiber einem Vorschlag
Stinderat Leuenbergers mit 20 gegen 4 Stimmen durch. Dieser hatte die
wahlweise Anwendung des Heimatrechts, des Rechts des Wohnortes oder
eines Drittkantons vorgesehen, je nachdem ob dort rein biirgerliche
Gesetze das Eherecht regelten.

Auf Antrag Stdnderat I'rachebouds, der zugleich die Verwerfung des
Gesetzes empfahl, erfolgte die SchluBabstimmung unter Namensaufruf.
Das Scheidungsgesetz wurde mit 23 gegen 11 Stimmen angenommen,
fiir dessen Verwerfung sprachen sich die Standesherren Josef Arnold (UR)
F. Xaver J. K. Auf der Maur (SZ), Johann Jakob Blumer (GL), Joseph
Alois Broger (Al), Maurice Chappelet (VS), Pierre Th. IFracheboud (FR),
Frédéric-J. Gendre (FR), Benedikt Anton Wolfgang Hofliger (SG),
Karl Emanuel Miiller (UR), Joseph Anton Steinegger (SZ) und Walter
Zelger (NW) aus 1.

Das Gesetz, wie es aus den Beratungen des Stdnderates hervorging,
entsprach in groBem MaBe den Vorschlidgen der Mehrheit seiner Kommis-
sion. Eine einzige bedeutende Konzession machte der Rat den Scheidungs-
gegnern beziiglich der Wiederverehelichung, die restlichen Anderungen
waren mehr redaktioneller Art oder gefdhrdeten zumindest nicht die von
der Kommission gesteckten Ziele: biirgerliche Gesetzgebung und biirgerli-
che, unabhingige Gerichte fiir die Beurteilung der Scheidung von Misch-
ehen.

C. Dasvorldufige Veto des Nationalrates

Die Befiirworter des Nachtragsgesetzes betreffend die Scheidung
gemischter Ehen erhielten durch den Entscheid des Nationalrates vom
20. Juli 1861, auf den Gesetzesentwurf nicht einzutreten, eine unerwar-
tete Niederlage. War dem Entwurf schon im Stinderat eine betridchtliche
Gegnerschaft erwachsen, zeigte sich der Nationalrat — fiir heutige Verhalt-

1 Zu diesen Stinderidten sieche GRUNER, Bundesversammlung, I, S. 295 (Arnold),
299 (Muller), 307 (Auf der Maur), 319{. (Steinegger), 343 (Zelger), 348{. (Blumer),
391f. (Fracheboud, Gendre), 529 (Broger), 562 (Hofliger) und 858 (Chappelet) und
dort angefiihrte Literatur.
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nisse eher ungewoéhnlich—noch konservativerund forderalistisc her gesinnt.
Es lohnt sich daher den Gang der Ereignisse bis zum Nichteintretens-
entscheid etwas niher zu betrachten.

Die Antrige der nationalrdtlichen Kommission — sie setzte sich
zusammen aus den Herren Johann Baptist Weder (Berichterstatter/SG),
Philippe Camperio (GE), Paul Migy (BE), Alexis Marie Piaget (NE) und
Johann Baptist von Streng (TG), also lauter Katholiken ! — lieBen diesen
Erdrutsch in keiner Weise erwarten. Diese beantragte nimlich einstimmig
in fast allen Punkten Annahme der stidnderitlichen Beschliisse, mit
wenigen redaktionellen Anderungen 2. Das Bild der Einstimmigkeit
triibte ein einziger Minderheitsantrag des Thurgauers von Streng beziig-
lich der Kognitionsbefugnis des Bundesgerichts. Er wollte diese nur auf
die eigentliche Scheidungsfrage beschrinken, tiiber die Iolgen der
Scheidung sollte — wenn immer moglich — ein kantonales Gericht ent-
scheiden 3.

Mit seinen weiteren kritischen AuBerungen zum Gesetzesentwurf
entfachte von Streng aber die lebhafte Diskussion um die Eintretens-
frage. Er erkldrte namlich, er selbst habe keinen Antrag auf Nichtein-
treten stellen wollen, um nicht die Einstimmigkeit der Kommission zu
stoéren, sei aber bereit jeden Antrag in diese Richtung zu unterstiitzen.
Er bestreite das Bediirfnis fiir ein Scheidungsgesetz, der Fall Cammenzind
sei seit Bestehen des Mischehengesetzes, also seit elf Jahren, der einzige
gewesen, der ein solches Gesetz wiinschenswert habe erscheinen lassen *.

In der Folge wandten sich verschiedene Redner gegen den Gesetzes-
entwurf und beanstandeten mal dies mal das 3. Das Gesetz fordere die
Trennung der Ehen, das Verfahren vor Bundesgericht sei zu kostspielig

1 Biographische Notizen iiber dieses Quintett liberaler bis radikaler Katholiken
bei GRUNER, Bundesversammlung, I, S. 199 (Migy), 595f. (Weder), 714 (von Streng),
919 (Piaget) und 935 (Camperio). Camperio lernten wir bei der Behandlung des
Mischehengesetzes von 1850 als Prisidenten der vorberatenden Kommission des
StR kennen: oben S. 63f. Der GemaBigste in dieser Gruppe war zweifelsohne von
Streng, der bisweilen in der Bundesversammlung auch mit der Rechten stimmte
(Gruner, I, S. 714).

2 Dje Antrige der Kommission des NR finden sich im BAB, Dossier Gesetze
IV/2. Der Kommissionalbericht ist weder im BBI abgedruckt, noch findet er sich
im BA. Das Protokoll des NR vom 18. Juli 1861 triagt den kurzen Vermerk: «Dieser
Bericht ist von Herrn Weder nicht beigebracht wordeny.

3 Protokoll des NR vom 18. Juli 1861; NZZ vom 21. Juli 1861.

4 Protokoll des NR vom 19. Juli 1861; NZZ vom 21. Juli 1861.

5 Siehe zur ganzen Debatte die Protokolle des NR vom 18., 19. und 20. Juli 1861
und die Verhandlungsberichte in der NZZ vom 21. und 23. Juli und im «Bund» vom
19., 20. und 21. Juli 1861.
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und der Kliger werde gegeniiber dem Beklagten bevorteilt, meinte Natio-
nalrat Gottlieb Jager (AG) ! und empfahl in erster Linie Nichteintreten,
in zweiter Riickweisung an die Kommission mit dem Auftrag, jede Ein-
mischung des Bundesgerichts bei der Ehescheidung im Projekt zu strei-
chen. Fiir Nichteintreten setzte sich vehement auch der Genfer J. B.
Louis Demiéville, der eigentliche « Hauptfithrer der Opposition» 2, ein, da
das Gesetz die Einheit der Familie gefihrde und ihre Auflésung fordere.
Johann Biitzberger (BE) wiinschte die Riickweisung des Gesetzes an die
Kommission, diese sollte darin die Ehescheidungsgriinde und Regeln
iiber die Einleitung des Prozesses einfiigen. Jules Philippin (NE) hielt
das Gesetz zwar fiir begriindet, méchte es aber zur besseren Formulierung
an den Bundesrat zuriickweisen. Fiir Riickweisung an den Bundesrat
sprachen sich auch James Fazy (GE) und Franz Biinzli (SO) aus, letzterer
mochte dabei der Riickweisung noch eine Reihe von Direktiven beifiigen.
Es meldeten sich noch eine ganze Reihe anderer Nationalrite zu Wort,
allein fiir ein vorbehaltloses Eintreten auf das Gesetz mochte sich auBer
Kommissionsreferent Johann Baptist Weder (SG) keiner richtig erwér-
men. In einem komplizierten Abstimmungsverfahren wurde schlieBlich
iiber die massenhaft gefallenen Antrige entschieden. Nach mehreren
Eventualabstimmungen standen sich in der SchluBabstimmung der
Antrag auf Nichteintreten und jener auf Riickweisung an den Bundesrat
(ohne Direktiven) gegeniiber. Mit 46 gegen 43 Stimmen beschlo der Rat
nach fast zweitégiger Diskussion Nichteintreten. Dieser Entscheid war
vor allem den Bemiihungen der Mdnner der Mitte wie Jean-Louis Demié-
ville und Joachim Heer (GL) zu verdanken, die katholisch-konservativen
Ratsherren hatten sich in der Diskussion eher zuriickhaltend gezeigt.
Uberdies war er auch das Resultat der Uneinigkeit der Befiirworter eines
Scheidungsgesetzes iiber dessen konkrete Ausgestaltung.

D.Ein neuer Anlauf des Standerates

Auf dieses Verdikt des Nationalrates hin blieb der Kleinen Kammer
nichts anderes iibrig, als ihre Fassung des Gesetzes einstweilen fallen
und die Materie nochmals durch ihre Kommission beraten zu lassen.

1 Zu Jager und den weiteren in diesem Abschnitt genannten NR sieche GRUNER,
Bundesversammlung, I, S. 1511. (Biitzberger), 351{. (Heer), 419 (Biinzli), 655 (Ja-
ger), 917 ff. (Philippin) und 947 ff. (Fazy). Zu Demiéville und Weder siehe die Hin-
weise in Anm. 3 g. 108 und Anm. 1 S-122.

2 «Bund» vom 20. Juli 1861.
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Daher faBte sie am 23. Juli 1861 auf Antrag Héberlins mit 17 gegen 10
Stimmen den BeschluB3 die weitere Behandlung des Mischehengesetzes
auf den nichsten Zusammentritt der Rite im Januar 1862 zu verschie-
ben 1.

In der Zwischenzeit tagte am 4. November 1861 erneut die vorberaten-
de Kommission der Kleinen Kammer in der gleichen Zusammensetzung.
Um die Bedenken des Nationalrates zu zerstreuen, arbeitete sie im
Beisein des frisch gewdhlten Vorstehers des Justizdepartementes, Bun-
desrat Dubs, eine vollig neue Fassung des fraglichen Gesetzes aus 2.
Danach sollten die ordentlichen biirgerlichen Gerichte der Kantone die
Klagen auf Scheidung gemischter Ehen beurteilen: maBgeblich sollte
dabei der Gerichtsstand des Ehemannes sein. Die Entscheidung tiber die
Trennung gemischter Ehen durch geistliche Gerichte schloB3 sie hingegen
aus. Ebenso sollte das gewohnliche Recht des betreffenden Kantons
Anwendung finden, bloB mit dem Unterschied, daB die dauernde Tren-
nung von Tisch und Bett fir den reformierten Teil die Wirkung einer
ginzlichen Scheidung zeitigen sollte. Vorschriften iiber die Wiederver-
ehelichung des katholischen Ehegatten sollten der kantonalen Gesetz-
gebung vorbehalten bleiben.

Auf diese «Mini-Losung», in knappe drei Artikel gefaBt, einigte sich
die Kommission einstimmig, «was wohl in dieser Materie als eine beson-
dere Raritdt bemerkt zu werden verdient» 3. Allerdings hatte dieser
Gesetzesentwurf mit der vom Stdnderat einige Monate zuvor verab-
schiedeten Fassung des Scheidungsgesetzes nicht mehr viel gemein.
Einzig der Hauptpunkt, die Ablehnung der geistlichen Gerichtsbarkeit
fiir die Scheidung gemischter Ehen blieb derselbe.

Trotz dieser geméaBigten Ziige der neuen Vorlage, erwuchs ihr bei der
Beratung in der Kleinen Kammer wiederum eine kraftige Opposition *.
Dieser mag die Eingabe der schweizerischen Bischéfe an die Bundesver-

1 Protokoll des StR vom 23. Juli 1861; «Bund» vom 24. Juli 1861.

2 Vgl. den Bericht in der NZZ vom 7. November 1861. Der Text des Entwurfs
findet sich im Protokoll des StR vom 14. Januar 1862 und im BAB, Dossier Gesetze
Iv/2.

3 NZZ vom 7. November 1861. In der Schwyzer-Zeitung vom 6. Dezember 1861
allerdings bedauert Segesser diese Einstimmigkeit und meint, es wédre wiinschens-
wert gewesen, daB ein Mitglied der Kommission die spezifisch katholische Anschau-
ung vertreten hitte, womit er eindeutig auf Jost Weber zielt.

4 Zur Beratung im StR: Protokoll des StR vom 14. und 15. Januar 1862;
Behandlungsberichte in der Schwyzer-Zeitung vom 16. Januar 1862 (ausfithrlich)
und im «Bund» vom 15. und 16. Januar (kurz).
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sammlung betreffend die gemischten Ehen ! den Riicken gestdrkt haben.
Im iibrigen setzte sie sich aus den gleichen Standesherren zusammen, die
schon den ersten Entwurf eines Nachtragsgesetzes bekimpft hatten;
eine zusitzliche Gegnerschaft jener Kreise, denen der neue Entwurf zu
wenig weit ging, trat also nicht hervor.

In der mehrstiindigen Eintretensdebatte vom 14. Januar 1862 melde-
ten sich vor allem die Gegner zu Wort. Sie legten den Standpunkt der
katholischen Kirche dar und strichen die Unvereinbarkeit des Gesetzes-
entwurfes — auch in seiner geméiBigteren Fassung — mit der Lehre der
Kirche heraus. Bemerkenswart war aber insbesondere die Opposition
der reformierten Standesherren Johann Jakob Riittimann (ZH) und Jo-
hann Jakob Blumer (GL), die beiden auch viel Kritik einbrachte. Riitti-
mann warnte die Versammlung davor, «durch ihr Eingreifen in die Ver-
hdltnisse der katholischen Kantone den konfessionellen Frieden ... all-
malig zu untergraben» 2. Im Verbot der Ehescheidung kénne er schwer-
lich eine Storung des konfessionellen Friedens sehen, daher sei die Kom-
petenz der Bundesversammlung auf diesem Gebiet gemalB Art. 44 der
Bundesverfassung einzugreifen, sehr fraglich.

Mit dem Entscheid tiber die Eintretensfrage — diese fiel mit 23 gegen 14
Stimmen zugunsten des Kommissionsentwurfes aus — stand auch bereits
der Ausgang der SchluBabstimmung fest. In der Detailberatung erfuhr
der Text des Entwurfes nur noch eine kleine unwesentliche Anderung.
Das gesamte Projekt wurde in der SchluBabstimmung mit 23 gegen 13
Stimmen genehmigt.

In beiden Abstimmungen sprachen sich unter Namensaufruf die fol-
genden Stdnderdte gegen Eintreten, beziehungsweise gegen das Gesetz
aus: Josef Arnold (UR), Jos. Alois Broger (AI), Maurice Chappelet (VS),
Pierre-Th. Fracheboud (FR), Frédéric-J. Gendre (FR), Joseph M. von
Hettlingen (SZ), Kaspar Anton Keiser (ZG), Karl Anton Landtwing (ZG).
Renward Meyer (LU), Karl Emanuel Miiller (UR), Johann Jakob Riitti-
mann (ZH) und Walter Zelger (NW). Xavier Gottofrey (VD) stimmte
zwar gegen Eintreten, war aber in der SchluBabstimmung fiir das Gesetz.
Johann Jakob Blumer (GL), der gegen Eintreten votiert hatte, fehlte in

1 Vom 24. November 1861, abgedruckt im BBI 1862, III, S. 197 ff. Wir werden
diese Eingabe weiter unten S. 135ff. genauer unter die Lupe nehmen.

2 Schwyzer-Zeitung vom 23. Januar 1862. Dort findet sich auch Riittimanns
Votum fast vollumfanglich wiedergegeben. Zur Kritik Riittimanns in der Presse
siehe unten S. 143.
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der SchluBabstimmung, dafiir brachte Benedikt Anton Wolfgang Ho{-
liger (SG) den Gegnern eine weitere Stimme ein 1,

E. Die Wendeim Nationalrat

a) Neue Eingaben an die Bundesversammlung

Die zweite Behandlung des Mischehengesetzes im Nationalrat wurde
mit Spannung erwartet. Neben der Bittschrift der Bischoéfe 2, die bereits
dem Stidnderat bekannt war, wurden dem Nationalrat noch drei neue
Eingaben zur Mischehengesetzgebung unterbreitet, ndmlich:

— ein Schretben des Arztes J. J. Hohl aus Heiden, im Namen und Auf-
trag der Johanna Grubenmann, verehelichte Boppart, aus Strauben-
zell, Kt. St. Gallen, vom 10. Januar 1862 3;

— eine umfangreiche Petition der Anna Eberle, geborene BoBhardt, aus
Einsiedeln, verfaBt durch ihren Anwalt Caspar Alois Bruhin, datiert
vom 12. Januar 1862 4;

— ein zweites Schreiben der gleichen Petentin Eberle, vom 16. Januar
1862 3.

Der Tatbestand der beiden Félle, die hier vorgelegt wurden, ist fast
der gleiche. Beide Bittstellerinnen sind — selbst evangelischer Konfession
— mit einem Katholiken verheiratet. Ihre Eheménner sind nach Amerika
ausgewandert und kiimmern sich anscheinend nicht mehr um ihre Ehe-
frauen und ihre Familie. Beiden Frauen wurde aber vom zustindigen
katholischen Ehegericht, an welches sie ihre Klagen richteten die Schei-
dung verweigert. Daher stellen sie an die Bundesversammlung das Ge-
such, diese moge eine gesetzliche Regelung treffen, die ihnen die Schei-
dungsklage vor einem staatlichen biirgerlichen Gerichte ermégliche.

Anna Eberle wendet sich in ihrer ersten Petition zudem ausdriicklich
gegen die Eingabe der Bischofe, aber auch gegen den Gesetzesvorschlag

! Soweit sie micht schon in Anm. 1 S. 121 erwdhnt sind, siehe zur Biographie
dieser Standesherren GRUNER, Bundesversammlung, I, S. 991. (Riittimann), 267{.
(Meyer), 312 (von Hettlingen), 369f. (Keiser), 371 (Landtwing) und 815 (Gotto-
frey). Die Namen der zustimmenden Stidndevertreter sind ebenfalls im Protokoll
des StR vom 15. Januar und in der Schwyzer-Zeitung vom 16. Januar 1862 ver-
zeichnet.

2 1861, III, S. 197 ff. Siehe dazu unten S. 000 ff.

3 BAB, Dossier Gesetze IV/2.

* BAB, Dossier Gesetze IV/2. Es handelt sich um den gleichen Anwalt Bruhin,
der bereits fiir Frau Cammenzind die diversen Beschwerden schrieb.

5 BAB, Dossier Gesetze 1V/2.
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der stinderdtlichen Kommission. Im Gegensatz zu diesem wiinscht sie
die Beurteilung der Scheidung gemischter Ehen durch das Bundesgericht
oder zumindest durch die biirgerlichen Gerichte eines anderen Kantons 1.

Im Schreiben vom 16. Januar widerspricht sie den Entscheidungen
des Standerates vom 15. Januar, der in allen Punkten den Vorschligen
seiner Kommission folgte. Der stinderdtliche Entwurf unterwerfe die
protestantische Ehehilfte in jenen Kantonen, wo bisher nur das «pépst-
liche» Recht Geltung hatte, von Bundes wegen diesem Recht. Sie aber
bitte darum, als Protestantin vom katholischen Kirchenrechte befreit
zu werden 2.

Mit den beiden Eingaben in Sachen Eberle versuchte der Anwalt C. A.
Bruhin offensichtlich zwei Fliegen auf einen Streich zu erwischen: einer-
seits vertrat er die Anliegen Frau Eberles, andererseits waren seine Vor-
schldge auch auf die Interessen seiner alten Mandantin, Frau Cammen-
zind, ausgerichtet; er wollte diese ja unter allen Umstinden von der
Gerichtsbarkeit des Kantons Schwyz befreien. Mit heftigen Attacken
gegen die Eingabe der Bischofe erhitzte er zudem die Gemiiter.

Die Petitionen der beiden Frauen Grubenmann und Eberle erfiillten
noch eine weitere Aufgabe: mit ithnen verlor ein Hauptargument der
Gegner betrichtlich an Gewicht. Diese hatten ndmlich versichert, der
Fall Cammenzind stelle einen absoluten Einzelfall dar.

b) Der neue Gesetzesentwurf der nationalrdtlichen Kommission

Angesichts der verdnderten Sachlage und der michtigen Opposition,
die dem Pojekt eines Scheidungsgesetzes fiir Mischehen in der fritheren
Beratung erwachsen war, arbeitete die Kommission der GroBen Kammer
einen sorgfiltigen und ausfiihrlichen Bericht aus und stellte darin einen
formlichen Eintretensantrag 3. Die Erorterung der Eintretensfrage, der
fraglichen Bundeskompetenz, der ZweckmifBigkeit und Niitzlichkeit
eines allfdlligen Scheidungsgesetzes nimmt den gréBten Raum des Be-
richtes ein. Dieser wurde einstimmig von allen Kommissionsmitgliedern,
den gleichen wie bei der ersten Beratung im Juli 1861, gutgeheiBen und
unterzeichnet.

Uberraschenderweise lehnte sich die Kommission in ihren Antrigen *

! Bittschrift Eberle vom 12, Januar 1862, S. 13.

2 Die drei Eingaben werden auch kurz im Bericht der nationalritlichen Kommis-
sion zusammengefalt, in: BBl 1862, I, S. 325ff.

3 BBI1 1862, 1, S. 325-338.

+ Siehe die Antrige der Kommission des NR, in: BBl 1862, I, S. 338f1.
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aber nicht an die zuletzt vom Stdnderat beschlossene Fassung des
Scheidungsgesetzes an. Sie nahm im Gegenteil gerade jene Vorschlige
wieder auf, welche die Kleine Kammer in der ersten Beratung im Juli
1861 gutgeheiBen hatte. So kam sie insbesondere auf das Bundesgericht
als Gerichtsstand fiir die Scheidung gemischter Ehen zuriick und wollte
dieses sogar ohne Beriicksichtigung des kantonalen Rechts «nach bestem
Ermessen» iiber die Scheidungsfrage urteilen lassen 1.

Vollig neu war die Aufnahme eines Katalogs von Scheidungsgriinden
in den Gesetzestext. Art. 3 des Entwurfs sah ndmlich vor, dall das Bun-
desgericht «die Trennung von Tisch und Bett, so wie die Scheidung vom
Bande erkennen (kann), wenn die Klage wegen Ehebruch, bdswilliger
Verlassung, grober MiBhandlung, Verbrechen, Wahnsinn, ansteckender
Krankheiten, Verschwendung und uniiberwindlicher Abneigung ange-
hoben wird» 2. Damit kamen erstmals materielle Richtlinien fiir die
Scheidung von Bundesrechts wegen zur Diskussion. Beziiglich Anzahl
und Art der Scheidungsgriinde folgte der Entwurf in etwa der St. Galler
Ehesatzung von 1840 3, worin sich der Einflul des St. Galler Berichter-
statters der Kommission, Johann Baptist Weder zeigen diirfte. Jede
nihere Konkretisierung der Scheidungsgriinde, wie sie die kantonalen
Gesetze kannten, fehlte indes.

Im iibrigen folgte der Entwurf vielfach wortlich der ersten stdnde-
ratlichen Fassung des Scheidungsgesetzes, vor allem beriicksichtigte
er auch den im Stdnderat in der Julisession ausgehandelten Kompro-
mif} betreffend die Wiederverehelichung ¢. Danach verblieb die Regelung
dieser Frage zwar der kantonalen Gesetzgebung, dem protestantischen
Ehegatten aber konnte die Wiederverheiratung von Bundesrechts wegen
nicht «aus dem Grunde des Lebens des geschiedenen Ehegatten» verwei-
gert werden.

c) Zihes Ringen um das Gesetz im Nationalrat

Bereits die Dauer der betreffenden Beratungen in der GroBen Kammer
geben uns einen Anhaltspunkt iiber die langwierige Auseinandersetzung.
Die Behandlung des Scheidungsgesetzes stand ndmlich wihrend vier

1 Art. 4 des Vorschlages der Kommission des NR, ebd.

2 BBI 1862, I, S. 338.

3 §§ B0—88 der «Ehesatzung fiir den evangelischen Konfessionstheil des Kantons
St. Gallen, vom 9. Juni 1840» (Sammlung der Gesetze und Beschliisse des Gro3en
und Kleinen Raths des Kantons St. Gallen, VIII (1840-1842), S. 75-95) ; siehe auch
oben im 1. Kapitel S. 37f.

4+ Wir haben diesen Entwurf oben S. 117f. vorgestellt.
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Tagen, vom 22. bis 25. Januar 1862, auf der Traktandenliste des Rates !,
Dabei dauerte allein die Verlesung des Kommissionsberichtes und die
wiederum recht heftige Eintretensdebatte zwei Tage 2.

Gleich zu Beginn stellte J. B. Louis Demiéville (GE) einen Nichtein-
tretensantrag, da der vorgeschlagene Gesetzesentwurf «vage, das Recht
der Kantone verletzend und den Konfessionen nicht zusagend» sei 3. Fiir
das Unpraktische dieser Gesetzgebungsweise zeuge, dal3 es bereits der
sechste Entwurf in der gleichen Materie sei *. Fiir Nichteintreten traten
neben dem reformierten Demiéville ebenfalls die Katholiken Ph. A. von
Segesser und Adrien de Courten (VS) ein>. Segesser bestritt einmal
mehr die Bundeskompetenz in dieser Materie. Man hitte bereits den
Anfang der Mischehen bundesrechtlich geordnet, nun wollte man auch
fir das Ende eine eidgendssische Regelung, der ndchste Schritt sei eine
eidgenossische Regelung dessen, was in der Mitte ist und das Bundesehe-
recht wire komplett, meinte er und fithrte dazu das folgende Beispiel an:

«Wenn z. B. der protestantische Theil dem katholischen am Freitag
einen Kalbsbraten auf den Tisch stellt und dieser will nicht essen,
weil es Fasttag, so frage ich Sie, ob da der confessionelle Friede nicht
auch bedroht, die Intervention des Bundes nicht auch gerechtfertigt
und ein Supplementgesetz oder wenigstens eine neue Erwidgung nicht
dringend gefordert sei? Denn offenbar wird der protestantische Theil
eine Verletzung seiner Confession darin erblicken, daB3 der katholische
Theil, nicht etwa weil er keinen Appetit hat, sondern weil es Freitag
ist, den Braten stehen 14Bt» .

! Protokolle des NR vom 22., 23., 24. und 25. Januar 1862; siehe dazu die Rats-
berichte in der Schwyzer-Zeitung vom 23., 24., 25. und 27. Januar, im «Bund» vom
23., 24., 25. und 26. Januar 1862 und in der NZZ vom 24., 25., 26. und 28. Januar
1862.

2 Es ist allerdings zu vermerken, dafl am 22. Januar 1862 zuerst die vereinigte
Bundesversammlung zusammentrat und die Sitzung des NR selbst nur ca. 3 Stun-
den dauerte; am 23. Januar allerdings zog sie sich iiber mehr als 5 Stunden hin.

3 Schwyzer-Zeitung vom 23. Januar 1862.

* Man kann 6 Entwiirfe zihlen, ohne die verschiedenen kleineren Abinderungen
mitzurechnen, nimlich: Entwurf der Minoritit der nationalritlichen Kommission
in der Rekurssache Kammenzind (Roth), vom 18. Juli 1859; Entwurf des Bundes-
rates, vom 24. Mai 1861; Entwurf der Mehrheit der stinderdtlichen Kommission,
vom 11. Juli 1861; Entwurf der Minderheit der stinderdtlichen Kommission
(Weber), vom 11. Juli 1861; Entwurf der stinderitlichen Kommission, vom 4. No-
vember 1861; Entwurf der Kommission des NR, vom 20. Januar 1862.

5 Zur Biographie NR de Courtens siehe GRUNER, Bundesversammlung, I, S. 861;
zu Segesser oben S. 55 Anm. 3; zu Demiéville oben S. 108 Anm. 3.

6 Segesser, Kleine Schriften, I1I, S. 182. Mit dem Hinweis auf die «neue Erwi-
gung» spricht er den Fall Bisang an: siehe oben S. 95 Anm. 1.
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Auf der anderen Seite fochten Augustin Keller (AG), Basil Ferdinand
Curti (SG) und Joseph Marzell von Hoffmann (SG) vehement zu Gunsten
des Kommissionsentwurfes !. Sie gingen aber weniger auf einzelne
Punkte des Projektes ein, sondern wandten sich vorab mit scharfen
Angriffen gegen die Eingabe der Bischofe. Augustin Keller meinte, durch
die Einmischung der Bischoéfe habe die Frage an Bedeutung gewonnen,
denn die Kompetenz des Staates werde dadurch in Frage gestellt 2, Mit
Curti, Hoffmann und Keller war es vorab die alte Garde der Radikalen,
die fiir die Kommissionsantrdge kdmpfte. Gema dem Berichterstatter
im «Bund» stiirzten sie sich gleich dem Wahlspruch «La garde meurt,
mais ne se rend pas» ins Treffen, nur mit dem Unterschied, daB sie nicht
starben, sondern siegten 3.

Dieser Sieg aber blieb lange Zeit fraglich, fehlte es doch nicht an ver-
mittelnden Stimmen. So legte Bundesrat Jakob Dubs einen neuen
(siebten) Gesetzesentwurf vor, der die Kantone dazu verpflichten wollte,
die Scheidung des protestantischen Ehegatten zu ermoglichen, die Hin-
dernisse fiir deren Wiederverehelichung zu beseitigen und fiir einen neu-
tralen Gerichtsstand fiir die Scheidung gemischter Ehen zu sorgen *. Alles
in allem bedeutete dies eine modifizierte Fassung des stdnderdtlichen
Entwurfs vom 15. Januar 1862, mit noch mehr Zugestindnissen an die
Kantone.

Doch mit sieben Fassungen fiir ein Scheidungsgesetz schienen noch
nicht alle moglichen Losungen erschopft zu sein, legte doch Nationalrat
Basil F. Curti gar eine achte vor. Diese griff auf den Minderheitsantrag
der stinderitlichen Kommission im Juli 1861 zuriick und sah das Bun-
desgericht als Scheidungsforum vor, das aber nach kantonalem Recht
urteilen sollte 3. Curti erklirte aber gleichzeitig, er sei bereit, jedem
Projekt zuzustimmen, falls nur etwas geschehe .

1 Biographische Notizen zu diesen NR bei GRUNER, Bundesversammlung, I,
S. 547 (Curti), 564 (von Hoffmann) und 657f. (Keller). Die AuBerungen Kellers und
Curtis erregten Zorn und Entriistung bei den Katholiken; siehe die Stellungnahmen
in der SKZ vom 29. Januar und 15. Februar 1862.

2 NZZ vom 25. Januar 1862.

3 «Bund» vom 25. Januar 1862.

4 Der Text des Dubs’schen Entwurfs ist im Protokoll des NR vom 23. Januar
1862 und in der NZZ vom 25. Januar 1862 festgehalten.

5 Der Text dieses Entwurfs findet sich ebenfalls im Protokoll des NR vom Z23.
Januar 1862. Zum aufgegriffenen Minderheitsantrag Webers siehe BBI 1861, III,
S. 401. und oben S. 118.

6 «Bund» vom 25. Januar 1862.
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Da die verschiedensten Entwiirfe vorlagen, mulBBte am SchluB3 der
Eintretensdebatte eventualiter dariiber abgestimmt werden, auf welchen
von ihnen einzutreten sei. In einer ersten Ausmarchung obsiegte «Ein-
treten auf die Vorlage Dubs» gegen «Eintreten auf die Fassung des
Stinderates vom 15. Januar 1862» mit 44 gegen 26 Stimmen. In der
zweiten Runde erkldrten sich 41 Nationalrite fiir Eintreten auf den
Vorschlag der Nationalratskommission und nurmehr 37 fiir den Antrag
Dubs. In der letzten Abstimmung schlieBlich sprachen sich 53 Mitglieder
fir Eintreten in den Vorschlag der Kommission aus, wihrend 30 fir
Nichteintreten votierten !. Somit hatte sich die radikale Richtung im
Parlament durchgesetzt, denn der Vorschlag der nationalritlichen Kom-
mission nahm am wenigsten Riicksicht auf die Katholiken und gab zu-
dem dem Bundesgericht die meisten Kompetenzen bei der Scheidung von
Mischehen.

Bei der artikelweisen Beratung setzte ein eigentliches Feilschen um den
genauen Wortlaut ein, dem kein Artikel entging. Allein zu Art. 1 spra-
chen 17 Redner 2. Nachdem alle Zusatzantrige in Ungnade gefallen
waren, zog der Rat mit 52 gegen 35 Stimmen den unverdnderten Artikel
1 des stdnderitlichen Entwurfs dem Vorschlag der Kommission vor.
Artikel 1 lautet nun:

«Die Klage auf Scheidung gemischter Ehen gehért vor den biirger-
lichen Richter. Als zustdndig sind jene kantonalen Gerichte erklirt,
deren Jurisdiktion in Statusfragen der Ehemann unterworfen ist» 3.

Bei der Beratung des zweiten Artikels erhielt ein neuer Vorschlag,
beantragt von J. B. Louis Demiéville und Gottlieb Jager (AG) den Vor-
zug vor dem Antrag der Kommission *. Danach sollte das Bundesgericht
angerufen werden konnen, falls Eheleute verschiedener Konfession unter
einer von Artikel 1 abweichenden Gerichtsbarkeit stehen oder das kan-
tonale Recht die Ehescheidung iiberhaupt nicht kennt.

«Ein wahres Rottenfeuer von Antriagen» entfachte die Diskussion um
Artikel 3, welcher von den Scheidungsgriinden handelte. «Die Salven

! Siehe zu den Abstimmungen das Protokoll des NR vom 23. Januar 1862.

2 NZZ vom 26. Januar 1862.

3 Abstimmungsresultat und Text gemaB Protokoll des NR vom 24. Januar 1862.
Damit wurde insbesondere die Forderung NR vom Hoffmanns, alle Mischehen-
Scheidungsfille — ohne Riicksicht auf den Stand der kantonalen Gesetzgebung —
dem Bundesgericht zu ubertragen, abgelehnt (Schwyzer-Zeitung vom 25. Januar
1862).

* Zu Jédger oben S.123 Anm. 1.
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knatterten bis alle Munition verschossen war», schreibt dazu der Be-
richterstatter im Bund 1. Es ging vor allem um die Frage, ob die einzelnen
Scheidungsgriinde im Gesetz aufgezdhlt werden sollten und bejahenden-
falls welche? Johann Jakob Treichlers (ZH) Antrag, wonach das Bundes-
gericht iiber die Scheidung gemischter Ehen «nach bestem Ermessen»
entscheiden sollte, setzte sich schlieBlich durch. Alle anderen Vorschlage
hatten einen mehr oder weniger ergiebigen Katalog von Scheidungs-
griinden vorgesehen, bei der Verschiedenheit des kantonalen Scheidungs-
rechts eine schwierige Verhandlungsbasis. Indem sie mit einer General-
klausel vorlieb nahmen, wichen die Rite einer weiteren Auseinander-
setzung tiber dieses Thema aus und iiberlieBen dem richterlichen Er-
messen einen weiten Spielraum.

Die Beratung dieser drei ersten Artikel des Gesetzes hatte einen ganzen
Tag in Anspruch genommen und sich iiber gut fiinf Stunden hingezogen.
Bei der Debatte am ndchsten Tag % gab vor allem die Frage, durch wen
und nach welchen Gesetzen die Folgen der Scheidung zu beurteilen
seien, zu lingeren Diskussionen AnlaB. Auch hier siegte jene Richtung,
die dem Bundesgericht moglichst viele Kompetenzen einriumen wollte,
Ein entsprechender Antrag Nationalrat Jdgers, wonach das Bundes-
gericht auch iiber Erziehung und Unterhalt der Kinder, Vermogens-
und Entschidigungsfragen etc. urteilen sollte, wurde vom Rat mit
grolem Mehr genehmigt.

Bei der Frage der Wiederverehelichung blieb der Rat zwar dem Kom-
missionsantrag treu, erweiterte ihn aber um eine weitere Klausel zugun-
sten des protestantischen Ehegatten. Diesem sollte die Wiederverhei-
ratung nicht nur «aus dem Grunde des Lebens des geschiedenen Ehegat-
ten», sondern auch «aus Grund kirchlicher Trauung», gemeint ist katholi-
scher, nicht verwehrt werden konnen 3.

SchlieBlich fiigte der Rat noch einen vollig neuen Artikel ins Gesetz
ein, der nicht direkt zum Mischehenrecht gehort. Geméal diesem Artikel
sollte das Scheidungsgesetz auch auf rein protestantische Ehen Anwen-
dung finden, falls diese einem kantonalen Recht unterstehen, das fiir die

1 «Bund» vom 26. Januar 1862.

2 Siehe neben dem Protokoll des NR vom 25. Januar 1862 die Ratsbulletins in
der NZZ vom 28. Januar 1862, im «Bund» vom 27. Januar und in der Schwyzer-
Zeitung vom 27. Januar 1862.

3 Der Zusatz «aus Grund kirchlicher Trauung» wurde gemil einem Antrag des
radikalen NR Simon Kaiser (SO) beigefiigt. In einigen Kantonen galt nimlich vorher
die katholisch getraute Ehe grundsétzlich als nicht vom Bande scheidbar: siehe dazu
oben S. 26ff.
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Scheidung weder Gesetz noch Gericht kennt, mithin fiir protestantische
Ehen in einigen katholischen Kantonen.

Die SchluBabstimmung iiber das ganze Gesetz fiel iiberraschend klar
aus, sprach sich doch «eine respektable Mehrheit» von 55 Volksvertretern
dafiir aus, wihrend es nur 20 ablehnten !. Ein so eindeutiges Resultat
war nach den langen Debatten kaum erwartet worden. Mit diesem Ent-
scheid waren die Wiirfel zu Gunsten des Scheidungsgesetzes gefallen,
es muBten nur noch die Differenzen zwischen den beiden Riten behoben
werden. In der vom Nationalrat beschlossenen Ifassung treten uns
bereits die wichtigsten Bestandteile des endgiiltigen Gesetzes entgegen.

I'. Differenzbereinigung zwischen den beiden Réiten

Bevor das Nachtragsgesetz ein drittes Mal in der Kleinen Kammer
beraten wurde, gelangte es wieder vor dessen vorberatende Kommission.
Die Kommissionsmehrheit beantragte in fast allen Punkten Zustimmung
zum Entwurf des Nationalrates, mit wenigen kleineren Abdnderungen 2.
Von grundsitzlicher Bedeutung war hingegen ihr Antrag auf Streichung
jenes Passus, wonach die Scheidung «fiir den katholischen Ehegatten
nur die Wirkung der Aufhebung der biirgerlichen Folgen der Ehe»
haben sollte und «die Eigenschaft der Ehe als Sakrament des katholi-
schen Glaubensgenossen» vorbehalten blieb 3. Zudem schlug sie noch
einen neuen Artikel vor, welcher das Bundesgericht ermédchtigte, Ver-
fahrensvorschriften fiir den Scheidungsprozef3 aufzustellen *.

Diese Antrdge der Kommissionsmehrheit wurden von den Médnnern
der Mitte, Friedrich Emil Welti, Eduard Héaberlin, aber auch vom katho-
lisch-konservativen Jost Weber unterstiitzt. Daneben erhoben sich zwei
Minderheitsantréige, die in scharfem Gegensatz zueinander standen. Auf
der einen Seite vertrat Hans von Ziegler die Meinung, der Stdnderat
sollte auf seiner « Mini-Lésung» vom 15. Januar beharren, auf der anderen
Seite wiinschte Ambrogio Bertoni gar noch eine Verscharfung der natio-
nalritlichen Fassung. Er wollte auch die Frage der Wiederverehelichung
konfessionsverschiedener Ehegatten der kantonalen Gesetzgebung ent-
ziehen, indem er einen neuen Artikel 5 vorschlug:

! NZZ vom 28. Januar 1862.

2 Antrige der Kommission des StR in: BAB, Dossier Gesetze I1V/2.

3 Art. 3 Abs. 3 des Nachtragsgesetzes iiber die gemischten Ehen in der Fassung
des NR vom 25. Januar 1862.

* Neuer Art. 7 des betreffenden Gesetzes.
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«Die Frage der Wiederverehelichung geschiedener Ehegatten ver-
schiedener Konfession gehdrt nicht in das Civilgesetz und bleibt
deshalb der Freiheit und dem Gewissen eines jeden Geschiedenen
liberlassen» 1.

Die Diskussion des Scheidungsgesetzes im Stidnderat brachte keine
wesentlich neuen Momente; bei der erschépfenden Behandlung, die ihm
bereits frither zuteil geworden, sei dies auch «natiirlich», meinte der Be-
richterstatter im Bund 2. Allerdings zog sich die Debatte nochmals iiber
einen ganzen Tag hin, bevor der Rat dem Gesetz in seiner neuen Fassung
— mit wenigen Abweichungen zum Nationalrat — zustimmte 3. Da der
Rat dem Vorschlag der Kommissionsmehrheit beziiglich Streichung des
Absatzes iiber die Sakramentsnatur der Ehe gefolgt war, konnte das
Gesetz von den Katholiken noch weniger begriiBt werden *. Trotzdem
fand es in der SchluBabstimmung nicht mehr Gegner als frithere Ent-
wiirfe: es wurde mit 21 gegen 12 Stimmen gutgehei3en.

Die letzte Debatte iiber das Gesetz fand am 3. Februar im Nationalrat
vor gelichteten Reihen statt, da sich die Berner Volksvertreter in groBer
Zahl in ihre GroBratsversammlung begeben hatten 3. Ein Antrag des
Kommissionsreferenten, Johann Baptist Weder, das betreffende Traktan-
dum wegen geringer Mitgliederzahl zu verschieben, blieb jedoch in
Minderheit ©.

In der Sache selbst beantragte Weder im Namen der Kommission
vollumfingliche Zustimmung zur stinderdtlichen Fassung des Gesetzes.
Nach kurzer Diskussion 7, sie drehte sich vor allem um die Streichung
des Absatzes betreffend die Sakramentalnatur der Ehe, wurde in allen
Teilen Ubereinstimmung mit dem stinderitlichen Entwurf erzielt. In

! Minoritatsantrag in: BAB, Dossier Gesetze IV/2; ebenso findet er sich im Pro-
tokoll des StR vom 30. Januar 1862. NR Bertoni verfaBte gar zur Bekriftigung
seines Antrags einen ausfithrlichen Bericht, der gedruckt erschien in: BBI 1862, 1,
S. 354-359.

2 «Bund» vom 1. Februar 1862.

3 Siehe zur Debatte des StR die Ratsbulletins in der Schwyzer-Zeitung vom 31.
Januar 1862 und im «Bund» vom 1. Februar 1862,

*+ Die SKZ vom 5. Februar 1862 meint: «Frither war wenigstens der sakramen-
talische Charakter der Ehe fiir die Katholiken im Gesetz ausdriicklich vorbehalten,
jetzt hat eine Mehrheit des Stinderates auch diesen Vorbehalt gestrichen ... Unter
solchen Umstinden und bei solchen Tendenzen ist es erklirlich, da3 das katholische
Volk im Schweizerland sich beunruhigt fiithlts.

5 SKZ vom 8. Februar 1862.

¢ «Bund» vom 4. Februar 1862.

7 Siehe das Ratsbulletin im « Bund» vom 5. Februar 1862.
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der SchluBabstimmung wurde das Gesetz in seiner endgiiltigen Fassung !
vom Nationalrat mit 33 gegen 22 Stimmen angenommen 2.

Obwohl beide Rite im Juli 1861 und zu Beginn des Jahres 1862 sich
tagelang liber dieses knappe acht Artikel zdhlende Gesetz berieten, kann
es nicht als Resultat eines Kompromisses bezeichnet werden. Zwar
schienen die vermittelnden Krifte zeitweise einem Sieg nahe, doch wur-
den sie im Verlaufe der Januarsession von den Radikalen iiberfliigelt. In
seiner endgiiltigen FFassung vom 3. Februar 1862 stellt sich das Schei-
dungsgesetz eindeutig als deren Werk dar.

III. DIE OPPOSITION DER KATHOLISCHEN BISCHOFE
GEGEN DAS NACHTRAGSGESETZ

1. Die Eingabe der schweizerischen Bischife

Zwischen der ersten und zweiten Beratung des Scheidungsgesetzes
ging am 24. November 1861 beim Bundesrat eine Note der schweizeri-
schen Bischofe diese Materie betreffend ein 3. Die Bischofe hatten sich im
Gegensatz zu ihrem Vorgehen gegen das Mischehengesetz von 1850 * zu
einer gemeinsamen Eingabe entschlieBen konnen; diese trigt die Unter-
schriften der Oberhirten der Ditzesen Sitten, Lausanne und Genf, St.
Gallen, Basel und Chur 3. Sie wurde auch im Bundesblatt in entgegen-
kommender Weise verdffentlicht 6.

Mit ihrer Eingabe ersuchten die Bischéfe den Bundesrat, den Gesetzes-
entwurf {iber die Scheidung gemischter Ehen zuriickzuziehen. Sie griin-

! Siehe den Text des Nachtragsgesetzes in seiner endgiiltigen Fassung, wie er
in der AS publiziert wurde, hinten im Anhang II, S. 1591,

2 SKZ vom 8. Februar 1862. Das Resultat dieser SchluBabstimmung ist nicht
im offiziellen Protokoll vom 3. Februar festgehalten.

3 Original in: BAB, Dossier Gesetze 1V/2. Die Eingabe ist in franzésischer
Sprache abgefa3t.

* Siehe oben S. 65ff.

5 In dieser Reihenfolge; die Unterschriften der Bischéfe von Como und Mailand
fehlen im Vergleich zu 1850, da in der Zwischenzeit das schweizerische Gebiet der
beiden Bistiimer von diesen abgetrennt und dem Bischof von Basel zur Admini-
stration unterstellt wurde. Siehe zu dieser Abtrennung: C. TREzziNI, La diocesi di
Lugano, Bellinzona 1952.

6 BBI11861, I1I, S. 196-204. Die Eingabe wurde auch abgedruckt in: Katholische
Schweizer-Blatter, IV (1862), S. 104-110, 145-149. Eine Zusammenfassung findet
sich auch in der SKZ vom 30. November 1861, in der Schwyzer-Zeitung vom 28. No-
vember 1861 und im AfkKR, NF 1 (1862), S. 312-314.
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deten ihr Begehren auf den Glauben der katholischen Kirche, auf die
Moral und auf die unbestrittenen Rechte, welche die katholischen Schwei-
zer erworben hétten. Diese drei Punkte ziehen sich wie ein roter Faden
durch das ganze bischoéfliche Schreiben durch. Den Entscheid iiber die
Frage, ob der fragliche Gesetzesentwurf in voller Ubereinstimmung mit
der von der Bundesverfassung gewdhrleisteten Kantonalsouverdnitit
stehe, mochten sie hingegen anderen, insbesondere den Vertretern der
Kantone tiberlassen.

Der Gesetzesentwurf stehe einmal in einem direkten Widerspruch zur
Lehre der katholischen Kirche, da er die vollstindige Scheidung, das
heift die Auflosung des ehelichen Bandes gemischter Ehen zulassen
und die Zivilgerichte zur Entscheidung tiber die Frage der Scheidung
einsetze. Die katholische Kirche aber halte die rechtsgiiltig geschlossene
Ehe fiir unaufldslich und ihr Bannfluch treffe alle, welche die Behaup-
tung wagten, daB die Ehesachen nicht vor den geistlichen Richter gehor-
ten 1. Da die Bischofe nicht glaubten, daBB der Bundesrat beabsichtige,
einen Glaubenssatz oder eine Lehre der katholischen Kirche zu verletzen,
mochten sie ihn auf diesen direkten Widerspruch zwischen Gesetzesent-
wurf und katholischer Doktrin aufmerksam machen.

Ebensowenig konne der Bundesrat absichtlich die Moral, «diese
unumgéanglich nothwendige Basis fiir die 6ffentliche Ordnung» ?, durch
eine legislatorische Verfiijgung oder sonstwie erschiittern oder schwichen
wollen. Der Gesetzesentwurf versetze aber der Moral «die hirtesten
Schlidge», er begiinstige die ziigellosen Triebe des Menschen und verleite
zur Suche nach striflichen Griinden, um das eheliche Joch abzuschiitteln.
Ebenso werde er Zwist und Zwietracht im SchoBe der Familie erzeugen
und durch die Lockerung der hiauslichen Bande deren Auflésung vorbe-
reiten.

Die Gefahr des Proselytentums werde durch den Gesetzesentwurf
vergroBert, auch dies liege sicher nicht in der Absicht des Bundesrates.
Koénne nach der Scheidung ndmlich der reformierte Ehegatte wieder
heiraten, fithre dies den katholischen Teil in die Versuchung, aus Unmut
oder Leidenschaft das Gleiche zu tun. Erliege er aber dieser Versuchung,
so miisse er seine Religion zum Opfer bringen und werde so zum Apostaten.

Ferner sei es Aufgabe der Bundesbehorden, das unparteiische Gleich-

1 Hier verweisen die Bischéfe auf Canon XII der Sessio XXIV des Konzils von
Trient, den wir schon oben in Anm. 4 S. 28 erldutert haben.
2 BBI1 1861, III, S. 199.
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gewicht zwischen den verschiedenen christlichen Bekenntnissen in der
Schweiz zu erhalten. Sei der fragliche Gesetzesentwurf aber nicht mit
Parteilichkeit befleckt, da er die Katholiken Gesetzen unterstelle, die
sich auf die protestantische Lehre stiitzen ? Diirften da die Katholiken
nicht fragen, mit welchem Recht ihnen der Protestantismus auferlegt
werde, wie auch die Protestanten im entgegengesetzten Fall die gleiche
Frage erheben kénnen ?

Weiter fiige der Gesetzesentwurf, indem er die Wiederverehelichung
gutheile, den Kindern aus erster Ehe schwere Nachteile zu. Ihre Erzie-
hung werde mehr oder weniger vernachlissigt, ihr Erbteil verhindert
und ihr Gefiihl der Achtung und kindlichen Liebe gegeniiber den Eltern
zerstort.

SchlieBlich erschwere der Gesetzesentwurf die Anndherung zwischen
den christlichen Konfessionen, die der Bundesgesetzgeber durch den
ErlaB des Mischehengesetzes im Jahre 1850 zu férdern suchte. Der
Bundesrat solle selber dariiber entscheiden, ob die gewiinschte Annihe-
rung nicht viel leichter durch dauernde Ehebiindnisse erreicht werde als
durch zeitweilige und auflésliche Verbindungen.

Nach einem eindringlichen SchluBappell endet die Eingabe mit der
Bitte, diese auch den eidgendssischen Réten bei ihrer ndchsten Beratung
des Gesetzesentwurfes — falls es tiberhaupt zu einer solchen kime — mit-
zuteilen.

2. Die Reaktion auf die Petition der Bischife

Die Eingabe fand nicht nur bei ihren direkten Adressaten, dem Bun-
desrat und den eidgendssischen Riten, sondern auch in weiteren Kreisen
einen starken Widerhall. Zeugnis davon legt bereits ihr Abdruck, ganz
oder auszugsweise, in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften ab:
in der Schwyzer-Zeitung und in der Kirchen-Zeitung, aber auch in den
«Katholischen Schweizer-Blittern fiir Wissenschaft und Kunst» und
gar in dem in Mainz herausgegebenen «Archiv fiir katholisches Kirchen-
recht» 1.

Den «Bund» veranlaBte das bischofliche Schreiben zu einer langen
Abhandlung ?, welche seiner Widerlegung dienen sollte. Darin wird der
Nachweis zu erbringen versucht, daB sich die Kantone von jeher nicht

! Siehe die genauen Belege oben S. 135 Anm. 6.
3 Jg. 1861, Nr. 340.
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um die Vorschriften des Konzils von Trient tiber die Ehe gekiimmert und
die Landeshoheit in Ehesachen der Kirche gegeniiber stets gewahrt hit-
ten. Damit wird eine auch in der Wissenschaft vorab des 19. Jahrhun-
derts oft diskutierte Frage angeschnitten, jene der Geltung des tridentini-
schen Eherechts in Gebieten, in denen die tridentinischen Dekrete nicht
publiziert worden waren !. Nur wenige Jahre vorher hatte Philipp Anton
von Segesser in seiner « Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Lucern»
fiir die fiinf inneren Orte schliissig bewiesen, daB3 die Beschliisse des Kon-
zils von Trient voll und ganz angenommen worden waren, nicht nur
«quoad sacramentalia et dogmatan 2.

Es war daher nicht verwunderlich, daB in der Schwyzer-Zeitung Seges-
ser selbst jener Abhandlung im «Bund» scharf entgegentrat, da sie
«offenbare Unrichtigkeiten enthdlt und dabei doch die unschuldige
Miene eines Kiisters und die Gelahrtheit eines Theologen fiir sich in
Anspruch nehmen mdchte» 3.

In der Bundesversammlung selbst warf die Eingabe der Bischéfe weni-
ger hohe Wellen als beim Mischehengesetz von 1850. Da das Schreiben
im Stidnderat am 13. Januar 1862 direkt vor der Eintretensdebatte, die
am 14. Januar noch andauerte, verlesen wurde *, beeinfluBte es diese in
nicht geringem MafBe. Verschiedene Redner nahmen auf es Bezug, vor
allem katholisch-konservative wie Pierre Th. Fracheboud (FR) und Jo-
seph M. von Hettlingen (SZ), um mit den Aussagen der Bischofe ihre
eigene Position zu stiitzen.

Ausfiihrlich ging Bundesrat Jakob Dubs auf die bischofliche Bitt-
schrift in seiner Rede vor der Kleinen Kammer ein. Er betonte, da3 er
weit davon entfernt sei, mit Geringschitzung von dieser Bittschrift zu
sprechen. Bei aller Achtung davor seien aber doch die Worte der Bischofe
nicht entscheidend, da sie nur der Standpunkt einer, der katholischen
Konfession vertriten. Die protestantische Kirche ihrerseits anerkenne
die Ehe nicht als Sakrament und lasse die Scheidung zu. Dem Bunde
aber komme es zu, vom neutralen Standpunkt aus einen Ausgleich zwi-
schen den Anschauungen zu finden 3.

1 Siehe dazu etwa die Habilitationsschrift des beriithmten Staatsrechtlers F.
FLEINER, Die tridentinische Ehevorschrift, Leipzig 1892.

2 Bd. 4, Luzern 1858, S. 347-438; siehe insbes. die Ergebnisse S. 435ff.

3 Schwyzer-Zeitung vom 14, Dezember 1861. Der entsprechende Artikel trigt
das Korrespondentenzeichen *, dessen sich normalerweise Segesser bediente.

4+ GemiB dem Ratsbulletin im «Bund» vom 14. Januar 1862.

3 NZZ vom 16. Januar 1862.
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Die Achtung vor dem bischoflichen Wort lieBen aber einige antikleri-
kale Volksvertreter der alten Garde im Nationalrat vermissen. So eiferten
vor allem Augustin Keller, Basil Ferdinand Curti und Joseph Marzell
von Hoffmann, lauter Katholiken, gegen die bischéfliche Einmischung
in die Kompetenzen des Staates. Keller meinte, «er finde es unschicklich,
daB die Bischofe sich in das Recht einer fremden Konfession einmischen
und die protestantische Ehe gleichsam ein Konkubinat, Vielweiberei etc.
nennen» . Auch Curti zeichnete, will man der Schwyzer-Zeitung vom
24. Januar 1862 glauben, «ein schauerliches Bild von dem Einflusse der
ehelosen, mit dem Recht des Bindens und Losens ausgestatteten katholi-
schen Geistlichen, die jede Scheidung verunmoglichen werden» und
Hoffmann sprach vom «Kampf, den die Geistlichkeit aller Zeiten und
aller Nationen mit dem Staat gekdmpft habe um die Herrschaft iiber das
Menschengeschlecht» 2.

Diese pathetischen Reden versuchte Philipp Anton von Segesser durch
ein witziges Votum lacherlich zu machen. Er erklirte, die Eingabe der
Bischofe sei eine einfache Petition, nicht mehr und nicht weniger 3. Im
iibrigen lasse sein Standpunkt, der in erster Linie nach der Bundeskompe-
tenz in Mischehenangelegenheiten frage, keine Begeisterung zu fiir
Humanitit und Menschenrechte. Auch miisse er auf die Behandlung des
beliebten Themas vom Staat und seinen Rechten verzichten und kénne
auch nicht auf das Tridentinum und die Reformation eingehen *.

Fassen wir am SchluBl die Wirkung der bischoflichen Eingabe zusam-
men, so kénnen wir ein Doppeltes feststellen: Einerseits bestirkte sie
sicher die dem Episkopat treu ergebenen Katholiken in ihrem Kampf
gegen die Neuauflage des Mischehengesetzes. Andererseits aber entfachte
sie antiklerikale Leidenschaften und lenkte die Debatte in den eidgendssi-
schen Riten hin auf die Betonung der Unterschiede der Konfessionen und
die Anspriiche der geistlichen Gewalt 5. Damit verschob sich der Schwer-

1 « Bund» vom 25. Januar 1862.

2 Schwyzer-Zeitung vom 24. Januar 1862. Die ganze Berichterstattung ist in
sehr scharfem Ton gehalten.

3 ¢«Bund» vom 25. Januar 1862. Segesser duBerte sich bereits am 6. Dezember
1861 in positivem Sinne zur bischéflichen Eingabe und wiinschte ihr mehr Glick als
fritheren kirchlichen Stellungnahmen (Schwyzer-Zeitung vom 6. Dezember 1861).

4+ SEGESSER, Kleine Schriften, 111, Bern 1879, S. 180.

5 Von der ungiinstigen Wirkung der bischéflichen Eingabe waren anscheinend
auch Zeitgenossen iiberzeugt. So heil3t es in der SKZ vom 1. Februar 1862: «Von
mehreren Seiten horte man behaupten, die Eingabe der Bischofe habe die Bundes-
versammlung ungnidig gestimmt». Diese Meinung versucht der Artikel in der Folge
zu widerlegen.
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punkt der Diskussion, der vorher mehr bei den Fragen der Bundeskom-
petenz und der Verletzung kantonaler Souverdnitdt geruht hatte.

3. Der verspitete Protest des Nuntius

Wie schon beim Mischehengesetz von 1850 wandte sich auch in der
Scheidungsfrage der apostolische Geschéftstriager, Monsignore Giuseppe
Bovieri, in einem Protestschreiben an den Bundesrat !. Wie damals ent-
schloB3 er sich aber erst zu diesem Schritt, nachdem das entsprechende
Gesetz schon geraume Zeit in Kraft war: sein in franzosischer Sprache
abgefalBtes Schreiben datiert vom 22. April 1862 2.

Wie er selbst mitteilte, handelte der Nuntius in direktem Auftrage des
Papstes, legte somit offiziellen Protest ein gegen das Nachtragsgesetz und
forderte dessen Aufhebung 3.

Das Schreiben erlduterte die katholische Lehre zur Ehescheidung und
zeigte die VerstoBe des Nachtragsgesetzes gegen die katholischen
Grundsitze auf. Insbesondere sprach es sich gegen die ginzliche Schei-
dung und deren Beurteilung durch den biirgerlichen Richter aus. Da-
neben duBerte es Bedenken betreffend die Folgen des erlassenen Gesetzes
auf die Moral: dieses beeintrichtige die wahre eheliche Liebe und férdere
die Scheidungen, zudem nehme es keine Riicksicht auf die Kinder. Am
Schlull verwies es auf weitere Argumente in der fritheren Eingabe der
schweizerischen Bischofe. Uberhaupt zeigen die in den beiden Dokumen-
ten vorgebrachten Einwidnde gegen das Scheidungsgesetz eine grofBe
Ahnlichkeit, ja stimmen zum gréBten Teil iiberein.

Dieser verspitete Protest blieb ohne weitere Folgen, ja wurde meines
Wissens vom Bundesrat nicht einmal beantwortet.

IV. DER ERLASS DES SCHEIDUNGSGESETZES IM SPIEGEL DER PRESSE

Da wir schon bei der Schilderung der Debatten in den eidgendssischen
Riten zum Fall Cammenzind und zum Scheidungsgesetz hiufig auf die
Darstellung in der Presse verwiesen, ebenso ihre Reaktion auf die Ein-

1 Zu diesem fritheren Schreiben und zur Persen des Nuntius siehe oben S. 74.

2 Das Schreiben liegt im Original im BAB, 8 {(A), Nr. 141. Es ist auch in deutscher
Sprache (iibersetzt durch J. Meyer) abgedruckt in: Katholische Schweizer-Blitter,
IV (1862), S. 292-298,.

3 Siehe Original, S. 2 und am Schlufl; Katholische Schweizer-Blitter, IV (1862),
S. 293 und 298.
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gabe der Bischofe kurz streiften, kann es sich an dieser Stelle nur noch
um eine kurze, abschlieBende Ubersicht iiber die Pressediskussion han-
deln.

Anstelle des «Schweizerischen Republikaners», der bereits im Jahre
1851 einging !, berticksichtigen wir — neben der Neuen Ziircher Zeitung
und der Schwyzer-Zeitung — neu den Berner «Bund», das fithrende Blatt
der Bundesstadt 2. Neben diesen Tageszeitungen kommt in einem zweiten
Abschnitt auch wieder die schweizerische Kirchen-Zeitung zu Wort 3.

1. In der Tagespresse

Will man die in den drei beriicksichtigten Zeitungen gebotenen Artikel
zum Thema systematisch erfassen, mul3 man zwischen parteigebundenen
Stellungnahmen und bloBer Berichterstattung unterscheiden.

Unter die Berichterstattung fallen vor allem die Ratsbulletins, die
weitaus den groBten Teil der Produktion zum Thema Scheidungsgesetz
einnehmen. Im «Bund» findet sich gar neben diesen — allerdings recht
ausfiihrlichen — Berichten iiber die Verhandlungen in den eidgendssi-
schen Réten, kein einziger Kommentar zum Thema, abgesehen vom
bereits erwdhnten Aufsatz zur Eingabe der Bischofe 4. Selbst die Rats-
bulletins sind recht neutral gehalten und nur selten bricht darin die
Sympathie fiir die Sache einer Partei durch.

Zuriickhaltung iibt auch die Neue Ziircher Zeitung, die erst im Januar
1862 einige Kommentare neben den Ratsbulletins zu den Verhandlungen
iber das Scheidungsgesetz vertffentlicht. Dabei ist ein Beitrag mit dem
Titel «Zur Charakteristik der schweizerischen Réte» von besonderem
Interesse °. Dieser geht von der Tatsache aus, daB3 in den Debatten iiber
das Nachtragsgesetz sich viele Katholiken «protestantischer» gebéirdet
hitten als die Protestanten und frigt nach den Griinden dieses Verhal-
tens. Er sieht sie im gespannten Verhiltnis dieser Katholiken zur Hier-
archie ihrer Kirche und in der mangelnden Ausscheidung kirchlicher und
weltlicher Kompetenzen. Es liege darum fiir diese nahe, den Bund zu

! Siehe zur Auflésung des Republikaners: R. V6GeLl, Aus der Geschichte der
zlircherischen Presse, in: Das Buch der schweizerischen Zeitungsverleger, Ziirich
1925, S. 449.

2 Zum «Bund» sieche GauTscHY, Die Schweizer Presse, S. 51 ff.

3 Die SKZ haben wir schon oben S. 84 ff. beriicksichtigt.

4 Siehe oben S. 137f.

5 NZZ vom 25. Januar 1862.
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Hilfe zu rufen, um die Verhiltnisse zu d4ndern, wo die kantonalen Krifte
nicht ausreichten. Diese Sicht der Dinge darf als recht scharfsinnige
Analyse des Verhaltens vieler radikaler Katholiken in der Mischehen-
frage und in staatskirchlichen Belangen des jungen Bundesstaates iiber-
haupt gelten.

Worin mégen die Griinde fiir die Zuriickhaltung der Neuen Ziircher
Zeitung und des « Bund» in der Scheidungsfrage liegen? Meines Erachtens
sind sie in einer gewissen Unsicherheit {iber den Ausgang der Verhand-
lungen und den Wert der Argumente pro und contra zu suchen. Diese
These 148t sich an Hand eines Kommentars in der Neuen Ziircher Zeitung
erhirten. Dieser wendet sich eigentlich gegen die Einfithrung des Steno-
graphischen Bulletins iiber die Verhandlungen der eidgendssischen
Rite, konkretisiert seine Einwidnde aber am Beispiel der Beratungen
iiber das Scheidungsgesetz. Dazu fiihrt er aus:

«Die Gesetzgeber sind selber nicht sicher iiber den Weg, den sie gehen;
die Bedenken, welche die bedeutendsten Juristen dullern, werden
mehr {iberstimmt als widerlegt; man will gleiches Recht, keine geist-
liche Gerichtsbarkeit; darin geht man einig, aber man ahnt zugleich,
daB sehr vieles im Hintergrund der Abstimmung liegt, das man eigent-

lich nicht will, und das den Nutzen des Gesetzes sehr problematisch
macht» L.

Bedeutend einfacher hat es da die Schwyzer-Zeitung. Fiir sie sind die
Fronten klar, sie ficht ganz eindeutig gegen jedes neue Bundesgesetz
auf dem Gebiete des Mischehenrechts, mag es auch einen Kompromil3
zwischen den verschiedenen Parteien darstellen. Thre Ratsbulletins
gewihren denn auch den Argumenten der Opposition einen breiteren
Raum und iibergieBen andererseits radikale Befiirworter mit beiBendem
Spott 2.

Neben diese Berichte aus dem Ratssaal treten in der Schwyzer-Zei-
tung verschiedene Kommentare und Abhandlungen zum Scheidungs-
gesetz und zur Mischehenfrage {iberhaupt. So duBert sich am 6. Dezember
1861 Nationalrat Segesser zur Eingabe der Bischoéfe und zum neuen
Gesetzesentwurf der stinderitlichen Kommission *. Sein Bedauern

! NZZ vom 1. Februar 1862.

2 Als Beispiel einer recht tendenzidosen Berichterstattung sei etwa jene in der
Schwyzer-Zeitung vom 24. Januar 1862 erwahnt, worin die NR Keller, Curti und
von Hoffmann richtig verspottet werden.

3 Korrespondentenzeichen *; siehe dazu auch A. WETTSTEIN, Philipp Anton von

Segesser zwischen Ultramontanismus und Liberalismus, Freiburg/Schweiz 1975,
S.100f. (ZSKG, Beiheft 25).
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dartiber, dal niemand in diesem Gremium die katholische Anschauung
vertreten habe, richtet sich mit Sicherheit an seinen Luzerner Kollegen
Jost Weber, der in dieser Kommission Einsitz genommen hatte. Weber
erhielt von der Schwyzer-Zeitung an anderer Stelle noch eine weitere
Riige wegen seines Eintretens fiir die Zivilehe *.

Hohes Lob ernten hingegen die protestantischen Stinderite Johann
Jakob Blumer (GL) und Johann Jakob Riittimann (ZH) fiir ihre Stellung-
nahmen gegen das Scheidungsgesetz. In einem Artikel unter dem Titel
«Liberaler und toleranter Protestantismus» wird die Rede Riittimanns
vom 14. Januar 1862 im Stidnderat fast vollstindig abgedruckt. Im ein-
leitenden Kommentar dazu hei3t es, solche Stimmen seien wertvoller
als die Macht kalter Majoritdtsbeschliisse und gdben Zeugnis von der
auch in protestantischen Kreisen wachsenden Stimmung, daB riicksichts-
volle und schonende Behandlung konfessioneller Fragen ein Haupt-
artikel des Programms der Staatsménner sein miisse 2. In einem weiteren
Aufsatz lobt Ph. A. von Segesser selbst die beiden «achtbaren Protestan-
ten», die mit Ernst ihre Stimme gegen das Gesetz erhoben hitten 3.

Wie sehr Blumer und Riittimann wegen ihrer Haltung zur Mischehen-
frage andererseits ins Kreuzfeuer radikaler Blitter, etwa der St. Galler-
Zeitung und des Winterthurer Landboten, gerieten, zeigt eine Presse-
schau in der Neuen Ziircher Zeitung vom 21. Januar. Diese selbst aner-
kennt die Meinung der beiden Standesherren und druckt eine ausfiihr-
liche Stellungnahme Riittimanns ab, die seine Position vom staatsrecht-
lichen Standpunkte aus rechtfertigen sollte *.

Einen breiten Raum nimmt in der Schwyzer-Zeitung schlieBlich eine
Artikelserie unter dem Titel « Ehe, Mischehe und Civilehe» ein, die in den

1 Siehe unten S. 144. Weber, damals zwar noch den Katholisch-Konservativen
zuzurechnen, stimmte aber regelméfBig fiir das Scherdungsgesetz in den verschie-
denen Entwiirfen, Andererseits sprach sich der liberale Stadt-Luzerner Renward
Meyer (von Schauensee) immer dagegen aus.

2 Schwyzer-Zeitung vom 23. Januar 1862.

3 Schwyzer-Zeitung vom 31. Januar 1862, Korrespondentenzeichen *. Im
gleichen Artikel schreibt Segesser mit Blick auf Jost Weber, aber ohne dessen Namen
zu nennen: «Neben diesen freilich noch vereinzelten ehrenwerten Stimmen muB
es schmerzlich auffallen, daB ein katholischer Luzerner, sonst zu den Konservativen
zdhlend, sein Votum fiir Annahme des besprochenen Gesetzes abgegeben ...»

* NZZ vom 21. Januar 1862. Es ist interessant festzustellen, daB mit Riittimann
und Blumer gerade zwei Rechtsgelehrte, der eine Professor in Ziirich, der andere
anerkannter juristischer Autor und Bundesrichter, sich dem Nachtragsgesetz
widersetzen.
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Monaten Dezember 1861 und Januar 1862 in acht Folgen erscheint L.
Gedacht als Antwort auf Jost Webers Aufsatz «Uber gemischte Ehen» in
den «Katholischen Schweizer-Bliattern» bietet diese Artikelfolge eine
ausfithrliche Darstellung der Geschichte der Ehe und des Eherechts von
der Schopfung bis zur Gegenwart und leitet dann iiber zur aktuellen
Diskussion iiber die Zivilehe und die Ehescheidung. Dazu gesellen sich
ernste Ermahnungen an die Adresse der National- und Stdnderite,
vorab die katholischen, sich ihrer Verantwortung bei der Mischehendis-
kussion bewuf3t zu sein und sich von der Idee der christlichen Ehe im
christlichen Staat leiten zu lassen 2. Diese halb wissenschaftliche, halb
politisch engagierte Artikelfolge fiihrt uns {iber zum nichsten Abschnitt,
zur Stellung der Kirchen-Zeitung in der Diskussion iiber die Scheidung
gemischter Ehen; sie hitte im Grunde eher Platz fiir eine solch ausfiihr-
liche Abhandlung geboten.

2. In der Schweizerischen Kirchen-Zeitung

Recht hiufig und in der SchluBphase gar polemisch duBert sich die
Kirchen-Zeitung zur Debatte um die Scheidung gemischter Ehen.
Begniigt sie sich im Jahre 1861 noch mit einer Zusammenfassung der
bundesritlichen Botschaft zum Scheidungsgesetz in den Ausgaben vom
5. und 12. Juni und mit einem lingeren Resiimee der Eingabe der Bi-
schofe am 30. November, beginnt sie 1862 mit eigentlichen Kommentaren
zum Geschehen im Bundeshaus.

So bringt sie am 29. Januar den bissigen Bericht eines Nationalrates
iiber die Reden Basil Ferdinand Curtis und Augustin Kellers zur bischof-
lichen Eingabe. Darin werden die AuBerungen Curtis als «24-Pfund-
Phrasen» apostrophiert und Keller als «theologischer Flachmaler»,
«einfdltiger Pfaffenfresser» und «verstickter katholischer Theologe» hin-
gestellt 3.

Weitere Kommentare zu den Ratsverhandlungen betreffend das
Scheidungsgesetz finden sich in den Ausgaben vom 22. Januar, 1., 5.,

1 Schwyzer-Zeitung vom 17., 18. und 19. Dezember 1861 und vom 7., 8., 9., 10.
und 11. Januar 1862; Korrespondentenzeichen =.

2 Zur Idee der christlichen Ehe im christlichen Staat vor allem die 7. und 8.
Folge in der Schwyzer-Zeitung vom 10. und 11, Januar 1862,

3 SKZ vom 29. Januar 1862. Eingangs heiBt es, von den AuBerungen der Herren
Curti und Keller miisse die katholische Gerechtigkeit und das katholische Volk
bleibende Kenntnis nehmen.
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8., 12., 15. und 19. Februar 1862, am 15. Februar zusitzlich der offizielle
Wortlaut des Gesetzes. Allerdings sind diese Artikel zum Teil nur ein
Auszug oder eine Zusammenfassung eines entsprechenden Berichts in
der Schwyzer-Zeitung oder in der Luzerner-Zeitung 1.

Von groBerem Interesse sind zwei abschlieBenden Kommentare zum
Scheidungsgesetz. Im ersten meint ein Einsender am 8. Februar 1862,
die «Herrn Gleichmacher und Mischmascher» hitten sich selber mehr
geschadet als uns, denn gegen sie spreche, dal} bereits zehn Jahre nach
dem Gesetz iiber die Mischehen ein Gesetz tiber deren Scheidung not-
wendig werde. An die Befiirworter des Gesetzes gerichtet fahrt er fort:
«Also soweit wiret Ihr jetzt gekommen in wenig Jahren? Nichts als
Scheiden und Gerichte mit Euren gemischten Ehen? Und dafiir braucht
Ihr sogar ein Bundesgesetz? ... Also ein eklatanteres Armuths-Zeugnis
hiatte der Mischehe nicht ausgestellt werden konnen, als eben dieses
Scheidungsgesetz und seine famosen Debatten» 2.

Den «vollstindigen GnadenstoB fiir die Mischehen» aber bilde das
Bundesgericht als Forum im Scheidungsfall. Denn wer mochte schon
seine Ehehdndel vor diesem Gericht — «im Angesichte der ganzen Eid-
genossenschaft» — austragen 3. Mit einer schlechten Prognose fiir das
schweizerische Staatsleben angesichts solcher Gesetze endet der Artikel.

Diistere Vorahnungen fiir die Zukunft hegt auch der zweite Kommentar
vom 15. Februar 1862. Er richtet sich an katholische Priester, die 1im
«Heere der Staatskirchler» dienten. Die Mischehenbeschliisse des Natio-
nal- und Stdnderates seien geeignet diesen die Augen zu 6ffnen. Diese
Beschliisse konnten allerdings die Lehre der Kirche iiber die Unauflos-
lichkeit nicht beeintriachtigen, denn diese konne jene Lehre so wenig
dndern «als die Bundesgewalt den mathematischen Lehrsatz 24-2= 4».
Die eidgendssischen Rite hitten aber der menschlichen Gesellschaft
keinen guten Dienst erwiesen, denn wenn sie «Alles den sinnlichen Men-
schen Inkommodierende abzuschaffen, fiir patriotische Pflicht halten,
so sollte es uns nicht wundern, wenn sie in nicht ferner Zukunft auch
noch andere Kirchen-Gebote und Institute wegzudekretieren versuchen
sollten» ¢,

So am 1. und 5. Februar 1862.
SKZ vom 8, Februar 1862,
Ebd.

SKZ vom 15. Februar 1862,

S W N
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5. Kapitel

DIE ANWENDUNG DES SCHEIDUNGSGESETZES
DURCH DAS BUNDESGERICHT

1862-1874

Ein hiufiger Einwand der Gegner des Scheidungsgesetzes bei den
Beratungen im Parlament lautete: das Gesetz entspricht keinem Bediirf-
nis, der Fall Cammenzind war ein absoluter Einzelfall. Dall zumindest
dieser Einwand nicht gerechtiertigt war, dariiber wird dieses Kapitel
iiber die Praxis des Bundesgerichts Auskunft geben.

Bevor das Bundesgericht allerdings das neue Gesetz in geordnetem
Rahmen anwenden konnte, bedurfte es eines entsprechenden Verfahrens-
reglementes. Seinem ErlaB und seinen wichtigsten Bestimmungen wid-
men wir den ersten Abschnitt dieses Kapitels.

In einem zweiten wenden wir uns der eigentlichen Rechtsanwendung
durch das Bundesgericht zu. Dabei versuchen wir einerseits einige allge-
meine Kriterien der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Eheschei-
dung herauszuarbeiten, andererseits erliutern wir eine Reihe bemerkens-
werter Iille.

Ein dritter und letzter Teil bringt schlieBlich statistische Angaben zur
bundesgerichtlichen Praxis vor 1874 und soll die Bedeutung der Ehe-
scheidungsprozesse im Rahmen der Gesamttatigkeit des hochsten Gerichts
verdeutlichen.

I. DAS VERFAHRENSREGLEMENT
FUR EHESCHEIDUNGSPROZESSE VOR BUNDESGERICHT

Obwohl bereits im Jahre 1862 sieben Ehescheidungsklagen beim
Bundesgericht anhingig gemacht wurden, liegt aus diesem Jahr kein
einziges Scheidungsurteil dieses Gerichts vor. Der hauptsidchlichste
Grund der Verzogerung ist darin zu suchen, daB das Gericht zuerst Zeit
zur Schaffung eines Verfahrensreglementes benotigte.

So muBte der Prisident des hohen Gerichts einer Klidgerin, Anna
Boschung, von Bellegarde (Kt. Freiburg), noch am 22, Midrz 1862 mit-
teilen, das Gericht sei mangels Verfahrensvorschriften nicht in der Lage,
ihren Fall zu behandeln und zu entscheiden. Frau Boschung gab sich mit
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dieser Antwort aber nicht zufrieden und wandte sich an den Bundesrat.
An diesen stellte sie das Gesuch um Nichtigerklarung einer Anordnung
des Kantons Freiburg, gemdB der das aus der zu trennenden Ehe hervor-
gegangene Kind ihrem Mann zugewiesen wurde. In seiner Sitzung vom
31. Mirz 1862 beschloB der Bundesrat der Petentin zu antworten, dal3
er sich nicht als kompetent erachte iiber ihr Gesuch zu urteilen, es ihr
aber freistehe, dasselbe beim Bundesgericht einzureichen. Der Mangel
eines Verfahrensreglementes konne dieses Gericht nicht hindern, den
Fall an die Hand zu nehmen und nétige provisorische Verfiigungen zu
treffen, da das Scheidungsgesetz selbst ja lingst in Kraft getreten sei 1.

In der Zwischenzeit hatte das Bundesgericht sein Mitglied Stidnderat
K. Eduard Hédberlin mit der Ausarbeitung eines Verfahrensentwurfs
beauftragt. Diesen versah es in seiner Sitzung vom 28. Juni 1862 mit
einigen Anderungen und verabschiedete ihn definitiv am 5. Juli 1862 un-
ter dem Titel « Verordnung betreffend das Verfahren im Ehescheidungs-
prozeB vor Bundesgericht» 2.

Im wesentlichen galt gemal dieser Verordnung auch fiir Scheidungs-
prozesse das Gesetz iiber das Verfahren in biirgerlichen Rechtsstreitig-
keiten, vom 22. November 1850 3. «Erhebliche Abweichungen» hievon
sah die Verordnung nur insofern vor, als sie den (Instruktions-) Richter
befugt erklirte, von sich aus ohne Veranlassung der Parteien das notige
ProzeBmaterial zu sammeln und zu vervollstindigen, damit die Frage
der Scheidung und ihrer Nebenfolgen vom Gericht in richtiger Weise ent-
schieden werden koénne ¢. Damit entschied sie sich fiir die Offizialmaxime
im Untersuchungsverfahren, wonach der Richter von Amtes wegen ver-
pflichtet ist, die Wahrheit zu erforschen, unabhidngig von den Antrigen
der Parteien. Diese Maxime gilt gemd Artikel 158 des schweizerischen

1 Die Schilderung dieses Falles nach ULLMER, Die staatsrechtliche Praxis, II,
S. 3561, Allerdings gehort diese Scheidungsklage zu den wenigen, welche das Bun-
desgericht ablehnte (ebd., S. 362).

2 Der Text dieser Verordnung findet sich in: BBI1 1862, 111, S. 215f. und in der
AS, VII, S. 2931. Siehe dazu die Erlauterungen bei BRAND, Eidgenossische Gerichts-
barkeit, III, S. 113f.

3 AS II, S.125. Zuerst als provisorisches Gesetz erlassen, trat es durch einen
Bundesbeschlufl vom 13. Juli1855 definitiv in Kraft (AS, V, S. 124{.). Es iiberdauerte
die Revision von 1874 und blieb ohne wesentliche Anderungen nahezu 100 Jahre in
Kraft, bis es durch das BG iiber den Zivilproze3 vom 4. Dezember 1947 ersetzt
wurde, Diese Tatsache spricht fiir seinen Verfasser (5tR) Johann Jakob Riittimann
(BranD, Eidgendssische Gerichtsbarkeit, 111, S. 771.).

+ Art. 3 und 4 der betreffenden Verordnung.

147



Zivilgesetzbuches noch heute in weitem MaBe im Scheidungsverfahren,
das ansonsten von den kantonalen ProzeBordnungen bestimmt wird 1.

Ein weiterer Unterschied zum normalen Zivilprozel vor Bundesgericht
betraf die Offentlichkeit der Verhandlungen. Gemi Artikel 9 der Verord-
nung konnte das Gericht aus besonderen Griinden vom Prinzip der
Offentlichkeit Abstand nehmen. Ungewohnlich fiir das Verfahren vor
Bundesgericht war schlieBlich auch jene Vorschrift, welche den Instruk-
tionsrichter ermichtigte, die Parteien personlich einzuvernehmen, «wenn
er dies fiir nothwendig findet» 2.

II. DIE BUNDESGERICHTLICHE RECHTSPRECHUNG
IN SCHEIDUNGSSACHEN

1. Aligemeines

Das Scheidungsgesetz von 1862 diirfte nicht nur in der Geschichte
der Ehescheidung in der Schweiz eine ganz eigenartige Stellung einneh-
men, da es selbst keine eigentlichen Scheidungsgriinde nennt, «sondern
ist wohl», wie Robert Briner meinte, «auch unter den Ehesatzungen aller
Staaten das einzige Recht, das mit der clausula generalis allein vorlieb
nimmt» 3. Indem es keinen bestimmten Scheidungsgrund kannte, iiber-
lieB es dem Bundesgericht die volle Freiheit der Entscheidung; «es hatte
den Rahmen des richterlichen Ermessens weit gespannt» *. Es ist daher
von Interesse zu erfahren, wie das Gericht diesen weiten Rahmen aus-
fiillte, nach welchen Gesichtspunkten es entschied.

! Ein Vergleich von Art. 5 der Verordnung vom 5. Juli 1862 mit Art. 158
Ziff. 1 ZGB macht ihre Ahnlichkeit deutlich: Art. 5 «So weit dagegen von Gesetzes
wegen (Art. 3 und 4 des Nachtragsgesetzes vom 3, Hornung 1862) zu beriicksichti-
gende Verhiltnisse in Betracht kommen, soll der Instruktionsrichter das ProzeB-
material von Amtes wegen sammeln, beziehungsweise vervollstindigen.» — Art. 158
Ziff. 1 ZGB «Der Richter darf Tatsachen, die zur Begriindung einer Klage auf Schei-
dung oder Trennung dienen, nur dann als erwiesen annehmen, wenn er sich von
deren Vorhandensein iiberzeugt haty.

2 Art. 7. Siehe zu den Abweichungen vom ordentlichen Verfahren auch den Re-
chenschaftsbericht des Bundesgerichts fiir das Jahr 1862, in: BBI 1863, I, S. 387.

3 BrINER, Die Ehescheidungsgriinde, S. 37.

+ BranD, Eidgentssische Gerichtsbarkeit, III, S.115. Diese Freiheit des Er-
messens im Scheidungsrecht kann mit verschiedenen Autoren begriilt werden
(BrRINER, Die Ehescheidungsgriinde, S. 37; HELD, Der generelle Ehescheidungs-
grund, S. 55). Doch stellt dies groBe Anforderungen an den Richter, der frei von
allen Richtlinien, die ihm spezielle Scheidungsgriinde bieten, entscheiden soll.
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Uberblickt man die Ehescheidungspraxis von 1862 bis 1874, so fillt
auf den ersten Blick auf, daB das Bundesgericht die Scheidung fast
immer gewdhrte. GemidB den Rechenschaftsberichten des obersten
Gerichtshofes aus diesem Zeitraum wurden bei circa 70 Ehescheidungs-
klagen nur deren drei aus materiellen Griinden abgewiesen !. Das Gericht
rechtfertigt seine laxe Praxis im Rechenschaftsbericht fiir das Jahr 1872
mit dem Argument, daB angesichts der Vorschrift des Bundesgesetzes
tiber die gemischten Ehen vom 3. Hornung 1862, wonach die Eheschei-
dung immer auszusprechen ist, wenn «ein ferneres Zusammenleben der
Ehegatten mit dem Wesen der Ehe unvertréglich ist», eine andere Praxis
kaum zulissig sei. Denn je hoher man die ethische Idee der Ehe stelle,
desto weniger werde man in der Regel ein gezwungenes Zusammenleben
mit dem Wesen derselben vertriglich finden 2.

Wenn die Titigkeit des Bundesgerichts als Ehescheidungsforum im
Vergleich zu seiner iibrigen Arbeit auch einen breiten Raum einnahm,
bot sie juristisch doch nicht allzuviele Probleme 3. Das hohe Gericht
schien der vielen Scheidungsfille gar etwas iiberdriissig zu werden,
schrieb sein Prisident, Johann Jakob Blumer, doch im Rechenschafts-
bericht fiir das Jahr 1867, eine Abnahme der Ehescheidungsprozesse
ware nicht zu bedauern, «denn es ist nicht zu verkennen, da3 die Beur-
theilung von Konsistorialsachen der Stellung des Bundesgerichtes kaum
angemessen erscheint» *.

Ein Zweites spricht dafiir, daB die bundesgerichtlichen Ehescheidungs-
falle fiir die Juristen der Zeit nicht viel Stoff bot: Sie wurden in den
Besprechungen der Gerichtspraxis in den Fachzeitschritfen kaum
erwdhnt. So fand in der Zeitschrift fiir schweizerisches Recht nur ein
einziger I'all aus der betreffenden Rechtsprechung von 1862 bis 1874
Aufnahme, ndmlich der altbekannte Fall Cammenzind aus Schwyz 3;
in der ab 1865 erscheinenden Zeitschrift des bernischen Juristenvereins
fehlt gar jeder Hinweis darauf.

Trotz dieser geringen Ausbeute fiir den Juristen wollen wir im nichsten
Abschnitt die Bundesgerichtspraxis in Ehescheidungsfragen noch etwas

! Dazu treten einige Abweisungen aus formellen Griinden, da das Gericht sich
nicht als kompetent erachtete. Briner (Die Ehescheidungsgriinde, S. 37), der von
ungetfidhr 100 Ehescheidungsklagen spricht, greift zu hoch. Siehe die Statistik unten
5.122.

2 BBI11873, 11, S. 559.

3 NAiceL1, Bundesrechtpflege, S. 61.

+ BBI1 1868, 1I, S. 420.

5 ZSR, AF 11 (1864), S. 35-37.

149



genauer unter die Lupe nehmen und einige bemerkenswerte Falle heraus-
greifen. Von Interesse sind vor allem die Griinde, bei deren Vorliegen das
hohe Gericht die Scheidung aussprach. Trotzdem es nidmlich nach freiem
Ermessen urteilen konnte, gebrauchte es oft die den kantonalen Gesetz-
biichern bekannten typisierten Scheidungsgriinde, um seinen Entscheid
zu begriinden !. Allerdings wandte es diese Griinde freier an, ja liel} es oft
bei einer summarischen Urteilsbegriindung bewenden.

2. Etnzelne Fille

Nachdem die Petition der Frau Cammenzind schon die eigentliche
Ursache fiir den Erlal des Scheidungsgesetzes darstellte, war es nicht
verwunderlich, daB ihr Fall als einer der ersten das Bundesgericht
beschdftigte 2. Obwohl die von der Kldgerin angefiihrten Griinde ent-
weder als unerwiesen oder als ungeniigend erschienen, hieB das Gericht
die Klage gut, da die lange Trennung der Gatten, ihre Entfremdung
voneinander, das Offentliche Aufsehen, das ihr Fall erregte, und der
erhobene aber nicht bewiesene Vorwurf des ehebrecherischen Lebens-
wandels der Frau jede Annédherung der beiden Eheleute ausschlieBe. Der
aus der Ehe hervorgegangene Sohn wurde aber dem Vater zur Erziehung
iiberlassen, die Mutter zu einem jdhrlichen Beitrag von Fr. 400.— an die
Erziehungskosten verurteilt.

Ahnlich in der Begriindung lautete das Urteil im Fall der Eheleute
Wermelinger aus Triengen (Kt. Luzern), in dem es heilt:

«Wihrend das Wesen der Ehe in einer vollendeten leiblich-geistigen
Lebensgemeinschaft der beiden Gatten besteht, tritt zwischen den
Eheleuten Wermelinger bei jeder Gelegenheit, wo dieselben mit ein-

ander in Beriihrung kommen, ein duBerst feindseliges Verhiltnis zu
Tage» 3.

Hier wie im Fall Cammenzind wurde die Ehe aus einem allgemeinen
Scheidungsgrund, nach heutiger Rechtssprache infolge «tiefer Zerriittung
des ehelichen Verhiltnisses» geschieden *. Diese war meist auch bei den

1 Dies fithrte Frangois Picot (La nature juridique, S. 51) gar zur Annahme, dal
das Bundesgericht jenen Katalog der Scheidungsgrinde, den die Kommission des
NR im Januar 1862 beantragt hatte, in seiner Rechtsprechung bewuft beriick-
sichtigte. Einfacher und einleuchtender aber ist es, auf eine analoge Anwendung
bestehender kantonaler Scheidungsnormen zu schlieBen.

2 ULLMER, Die staatsrechtliche Praxis, II, 359-362; ZSR, AF 11 (1864), S. 35-37.

3 ULLMER, Die staatsrechtliche Praxis, II, S. 364.

+ Vgl. ZGB, Art. 142.
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hdufigen Scheidungsfillen gegeben, in denen sich der Mann dem Trunke
ergab wie etwa in der Angelegenheit der Rosa Salber aus Reiden (Kt.
Luzern) 1.

Neben diese Fille, die infolge «Zerriittung» geschieden wurden, treten
jene, bei denen in der Urteilsbegriindung ein spezielles Motiv aufscheint,
insbesondere Ehebruch, gemeines Verbrechen eines Ehegatten oder
boswillige Verlassung 2. Bei der groBen Anziehungskraft, die damals
Amerika ausiibte, gab es hdufig Fille, in denen sich der Mann durch
Auswanderung der Ehefrau und den ehelichen Pflichten entzog, was
eindeutig als boswillige Verlassung qualifiziert werden konnte 3. Nach
erfolgloser Vorladung durch &ffentliches Edikt — da man den Ehemann
mangels Kenntnis des Aufenthaltsortes nicht personlich aufbieten konn-
te — schied das Bundesgericht in solchen Fillen die Ehe mit einer bloB
summarischen Begriindung *.

Bei jeder Scheidungsklage mulBten die im Gesetz von 1862 genannten
Voraussetzungen erfiillt sein, damit sich das Bundesgericht ihrer annahm.
Es multe sich also einerseits um eine gemischte Ehe handeln, die geschie-
den werden sollte, andererseits muBBten die Eheleute einer Gerichtsbar-
keit unterstehen, die nicht als biirgerliche bezeichnet werden konnte.
Daher konnte von der Qualifizierung einer Ehe als «gemischte» oder eines
Gerichts als «nicht biirgerlich» im Einzelfall die Kompetenz des Bundes-
gerichts abhingen.

So hatte das Bundesgericht in einem Fall die Frage zu beantworten,
ob die Ehe zwischen einem Romischen Katholiken und einem Altkatho-
liken als «gemischte» zu betrachten sei. Das Gericht verneinte die Frage
und trat auf die Klage mangels Kompetenz nicht ein °. Hingegen aner-
kannte es die Klage, wenn jemand unmittelbar vorher zur protestanti-
schen Konfession iibergetreten war, um seinen Fall iiberhaupt vor Bun-
desgericht anhdngig machen zu konnen 6.

Ein St. Galler-Fall gab dem Bundesgericht Gelegenheit, sich mit dem

! ULLMER, Die staatsrechtliche Praxis, II, S. 362{.

2 Ebd., S. 358f. (Fall Kriisi), S. 362 (Fall Seeberger); beiden ist der Scheidungs-
grund des Verbrechens gemeinsam.

3 Dazu haben wir bereits die beiden Eingaben Grubenmann und Eberle an die
Bundesversammlung kennengelernt: oben S. 126{.

* BranD, Eidgenéssische Gerichtsbarkeit, 111, S. 1161,

5 Tu. Monop, Le divorce, Son développement historique et la loi suisse du 24
décembre 1874, Diss. iur. Lausanne, Lausanne 1877, S. 60 Anm. 1.

8 BranD, Eidgendssische Gerichtsbarkeit, 111, S. 116.
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Begriff «biirgerlich» ndher auseinanderzusetzen 1. Es stellte sich ndmlich
die Frage, ob die Matrimonialgerichte des Kantons St. Gallen als «biir-
gerliche» Gerichte bezeichnet werden konnten. Die erste Instanz dieser
Gerichte bildeten die evangelischen Vorsteherschaften, die zweite der
Kirchenrat, der durch die evangelische Synode gewidhlt wurde. Die
Mehrheit des Bundesgerichts war der Ansicht, dal3 diesen Matrimonial-
gerichten der Charakter buirgerlicher Gerichte nicht abgesprochen werden
konne. Unter nichtbiirgerlichen Gerichten hitte der Gesetzgeber offen-
bar solche verstanden, welche aus Geistlichen zusammengesetzt und fiir
ihre Tdtigkeit nicht der Staatsgewalt, sondern einer vom Staat unab-
hingigen Gesetzgebung unterworfen seien 2.

Dieser Entscheid macht die enge Verbundenheit zwischen Staat und
evangelischer Kirche, die noch in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts
nicht nur in St. Gallen bestand, deutlich, werden die evangelischen
Gerichte doch staatlichen Gerichten gleichgestellt. Zudem zeigt der
Entscheid aber ein weiteres Mal klar, dal das Scheidungsgesetz von
1862 trotz seiner neutralen Formulierung nur gegen die Kompetenz der
katholischen geistlichen Gerichte gerichtet war. Dem Protestanten wurde
nicht zugemutet, vor einem katholischen Ehegericht zu erscheinen, der
Katholik hingegen konnte vor ein evangelisches Matrimonialgericht
geladen werden, da diesem ja der Charakter eines «biirgerlichen» Gerichts
nicht abgesprochen werden koénne.

III. STATISTISCHE ANGABEN

In ihrer Dissertation aus dem Jahre 1920 iiber « Die Entwicklung der
Bundesrechtspflege seit 1815» verdffentlichte Elisabeth Négeli eine
Statistik iiber «Die Zivilrechtspflege des Bundesgerichts 1848-74» 3. Wir
ibernehmen diese Ubersicht fiir die Jahre 1862 bis 1874 in Tabelle 1,
miissen aber gleichzeitig darauf hinweisen, daB sie insofern ein falsches
Bild der bundesgerichtlichen Tatigkeit vermittelt, als sie die zahlreichen
beim Bundesgericht anhidngigen und zuriickgezogenen oder von seinen
Instruktionskommissionen erledigten Fille nicht berticksichtigt.

! Dieser Fall wird dargelegt im Bericht des Bundesgerichts fiir 1866, in: BBI 1867,
I, S.458.

2 BBI1 1867, I, S. 458.

3 Diss. iur, Ziirich, Winterthur 1920, S. 136.
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Diese Korrektur bringt Tabelle 2, welche die Zahl der jihrlichen Neu-
eingdnge beim Bundesgericht aufzeigt. Da die Rechenschaftsberichte
des Hohen Gerichts aus den entsprechenden Jahren — von dort bezogen
wir unsere Angaben — Liicken aufweisen, mufite die Tabelle unvollstindig
bleiben !. Sie zeigt aber doch die groBe Arbeit, die das nichtstindige
Bundesgericht in wechselnder Besetzung vor 1874 zu bewiltigen hatte 2.
Die groBen jdhrlichen Schwankungen beziiglich der neuen Félle wider-
spiegeln den Ausbau des Eisenbahnnetzes; so brachten die Jahre 1863
und 1864 eine erste Hochstzahl an Expropriationsfillen im Zusammen-
hang mit dem Bau der Zentralbahn und ab 1872 stieg die Zahl der Expro-
priationsstreitigkeiten sprunghaft infolge des Baus der Gotthardbahn.
Wihrend dieses Félle aber meist durch Instruktionskommissionen erledigt
wurden, befaBte sich mit den Ehescheidungen das Gericht selbst.

Fiir eine tabellarische Ubersicht beziiglich der kantonalen Verteilung
der Ehescheidungsfille fehlen die genauen Angaben in den Rechen-
schaftsberichten, immerhin liefert diese Quelle einige Hinweise. So fiihrt
der Bericht fiir 1863 drei Fille aus dem Kanton Luzern und je einen aus
den Kantonen Freiburg, St. Gallen und Schwyz an 3, der Bericht fiir 1865
einen aus dem Kanton St. Gallen *. Im Berichtsjahr 1867 werden vier
St. Galler-Fille und je einer aus Graubiinden und Wallis erwihnt 3, der
Bericht fiir 1869 spricht von Féllen aus Freiburg, Luzern, Wallis und
Zug ¢ und jener fiir 1872 fithrt 10 Fille auf, «deren Mehrzahl wieder auf
den Kanton St. Gallen fiel» 7. Alle diese Zahlen betreffen Ehescheidungs-
klagen, die durch Urteil des Bundesgerichts entschieden wurden. An
anderer Stelle fithren die Rechenschaftsberichte manchmal die kantonale
Herkunft der Félle bei den Neueingdngen auf. So nennt der Bericht fiir

! Siehe die Rechenschaftsberichte des Bundesgerichts fiir die Jahre 1862-1874,
in: BB11863, I, S. 381-387; 1864, I, S. 221-227; 1865, I, S. 119-121; 1866, I, S. 253—
257, 1867, 1, S. 457-460; 1868, II, S. 419-421; 1869, I, S. 429-431; 1870, 1, S. 371-
374; 1871, I, S. 287-289; 1872, I, S. 185-188; 1873, 11, S. 559-562; 1874, I, S. 587—~
591; 1875, I, S. 145-149.

2 GemdlB Art. 5 und 6 des Bundesgesetzes iiber die Organisation der Rechts-
pflege, vom 5. Juni 1849 (AS, I, S. 66) versammelte sich das Bundesgericht nur ein-
mal jahrlich ordentlicherweise, sonst nach Bediirfnis durch Einberufung durch den
Prasidenten; in der untersuchten Zeitspanne trat es meist drei- bis viermal jahrlich
zusaminen.

3 BBl 1864, I, S. 222.

* BBI1 1866, I, S. 254.

5 BBI 1868, 11, S. 420.

6 BBI 1869, I, S. 430.

7 BBI 1873, 11, S. 560.
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1864 zwei neuanhingige St. Galler Scheidungsfille !, einer fiir 1865 zahlt
zwel neue St. Galler und je einen Luzerner, Freiburger und Biindner
Fall auf %2; gemdB dem Geschiftsbericht fiir 1866 entfallen von den zwolf
neuen Scheidungsklagen sieben aus dem Kanton St. Gallen, je zwei aus
Solothurn und Appenzell Innerrhoden und eine aus Luzern 3.

Aus all diesen Angaben kann geschlossen werden, daf3 alle Eheschei-
dungsfille, die ans Bundesgericht gelangten, aus katholischen oder pari-
tdatischen Kantonen stammten. Das eigentliche Gros scheint der Kanton
St. Gallen geliefert zu haben. Dies erstaunt nicht, wenn man bedenkt,
daB dies der einzige paritdtische Kanton war, der fiir Katholiken und
Protestanten ein eigenes konfessionelles Eherecht kannte. Einerseits
wurden hier bei der zunehmenden Vermischung des katholischen und
protestantischen Bevolkerungsteils vermehrt Mischehen geschlossen,
andererseits konnten diese, falls der Ehemann der katholischen Konfes-
sion angehorte oder die Ehe katholisch getraut war, gemil3 den kanto-
nalen Gesetzen nicht gidnzlich geschieden werden.

Tabelle 1:

DIE ZIVILRECHTSPFLEGE DES BUNDESGERICHTS 1862-1874

1862 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Expropr.

Streitigkeiten 7 8 6 3 - - 3 - - - 3 3 =*
Ehescheidungen - 310 6 5 3 - 9 10 16 *
Heimatlosenfille - 21 1 - 2 1 - - - - 1 *
Freiwillige

Gerichtsbarkeit 1 - - - 21 - 1 - - -1 =*
Streitigkeiten

Bund - Kantone 1 R
Streitigkeiten

zwischen Kantonen 1 11 - - - 1 1 - 2 - 1 *
Streitigkeiten

zwischen Bund

und Privaten 1 1 - - -1 1 1 - - 2 - *
Ubrige Fille 1 1 -1 - 1 1 6 4 1 - 1 =*

* = ungenaue Angaben

1 BB11865, 1, S. 121,
2 BBI 1866, 1, S. 257.
3 BBI 1867, 1, S. 459.
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Tabelle 2:

ANZAHL NEU EINGEGANGENER KLAGEN BEIM BUNDESGERICHT

1862-1874
Jahr  Ehescheidungen Expropriationsrekurse Andere
1862 7 24 6
1863 3 108 7
1864 2 43 4
1865 5 5 4
1866 12 2 -

Fiir die Jahre 1867 bis 1874 kennen wir aus den Rechenschaftsberichten nur
die Gesamtzahl der Neueingdnge, nédmlich:

1867 39 1871 19
1868 33 1872 55
1869 28 1873 163
1870 23 1874 93
AUSBLICK

Mit dem Mischehengesetz von 1850 und dem Nachtragsgesetz von
1862 griff der Bund erstmals in das kantonale Ehe- und Familienrecht ein.
Er tat dies nicht auf Grund einer speziellen Gesetzgebungskompetenz
fiir diese Rechtsgebiete, sondern einzig kraft seines Auftrags, fiir den
Frieden zwischen den Konfessionen die geeigneten MafBnahmen zu treffen.
Diese schmale und umstrittene verfassungsrechtliche Basis reichte aber
nur aus fiir die Regelung gemischter Ehen, fiir eine allgemeine Verein-
heitlichung des Eherechts durch den Bund bot sie keine Handhabe.

In den Jahren 1863 bis 1870 unternahmen die Kantone vorerst den
Versuch, eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der fiir den EheschluB3
notigen Formalititen auf dem Konkordatsweg zu erreichen . Protestan-
tische kirchliche Behorden, seit 1858 in der evangelischen Kirchenkon-
ferenz der Schweiz zusammengefaBt, dringten seit lingerem auf eine
Vereinheitlichung und hatten dazu sogar einen Konkordatsvorentwurt

1 Die Unterlagen uber die langen Verhandlungen und die verschiedenen Ein-
gaben zur Schaffung dieses Ehekonkordats liegen im BAB, Dossier Gesetze IV/3.
Siehe dazu auch MARTIN, Der Schutz der Ehe, S. 13, 441.
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ausgearbeitet, den der Vorsteher der Kirchenkonferenz, Dr. A. Preiswerk,
dem Bundesrat mit Schreiben vom 29. Dezember 1862 iibersandte 1.
Die Konkordatsverhandlungen selbst, unter dem Vorsitz des eidgendossi-
schen Justizdepartementes und unter Mitwirkung sdmtlicher Kantone,
zogen sich tiber Jahre hin. Die verschiedenen bundesritlichen Konkor-
datsentwiirfe 2 stieen bei den kantonalen Regierungen auf wenig Gegen-
liebe. Da bis dahin noch kein Konkordatsentwurf die Anerkennung der
Kantone gefunden hatte, stellte das Justizdepartement im Jahre 1870
seine Arbeiten am Ehekonkordat endgiiltig ein 3.

In der Zwischenzeit waren namlich erfolgsversprechendere Bemiihun-
gen zur Revision des Eherechts in Gang gesetzt worden. So hatte der
schweizerische Juristenverein an seiner Jahrestagung 1868 in Solothurn
vehement die Vereinheitlichung verschiedener Teile des Zivilrechts und
ZivilprozeBrechts gefordert. Konkret mit dem Eherecht beschiftigte sich
eine Motion des waadtlindischen Nationalrats Louis Ruchonnet *. Diese
verlangte vom Bundesrat die Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs iiber
das Recht der Ehe und die Ehehindernisse. Da der Nationalrat Zweifel
hegte an der VerfassungsmaBigkeit dieser Motion, erklirte er sie in dem
Sinne erheblich, «daB der Bundesrat eingeladen wird, bis zur nichsten
Session der Bundesversammlung Bericht und Antrag zu bringen, in
welcher Weise die Bundesverfassung zu revidieren sei, um sowohl die
Zwecke der Motion zu erreichen, als auch iiberhaupt die Bundesverfas-
sung mit den Zeitbediirfnissen in Einklang zu bringen» 3.

Der Bundesrat begniigte sich aber nicht mit der Anderung nur weniger
Artikel der Bundesverfassung, er legte der Bundesversammlung am
17. Juni 1870, nur ein halbes Jahr nach der Motion Ruchonnet, Botschaft
und Entwurf fiir eine neue Bundesverfassung vor 6. Damit gerieten die
Revisionsarbeiten in Gang, aus denen nach der ersten Verwerfung im

1 Die Protokolle der Beratungen der Kirchenkonferenz aus den Jahren 1858-1862,
der Konkordatsentwurf und die Eingabe Preiswerks sind ebenfails im BAB,
Dossier Gesetze I'V/3.

Z BAB, Dossier Gesetze IV/3; BBI1 1867, 11, S. 772 (dort findet sich ein Konkor-
datsentwurf vom 11. Dezember 1867).

3 Kreisschreiben an die Kantonsregierungen vom 3. Juni 1870, betreffend die
Beendigung der Arbeiten am Ehekonkordat, in: BAB, Dossier Gesetze IV/3.

* Protokoll iiber die Verhandlungen des schweizerischen Nationalrates betreffend
die Revision der Bundesverfassung, 1871/72, Einleitung S. x11. Die Motion ist auch
bei MARTIN, Der Schutz der Ehe, S. 184, abgedruckt.

5 Protokoll des NR vom 23. Dezember 1879.

6 BBI 1870, II, S. 665-704.
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Jahre 1872 schlielich die Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 hervor-
ging. Diese erklirte in Artikel 53 die Feststellung und Beurkundung des
Zivilstandes zur Angelegenheit der biirgerlichen Behorden, stellte in
Artikel 54 das Recht der Ehe unter den Schutz des Bundes und verbot
jede Beschrinkung dieses Rechts aus kirchlichen, 6konomischen oder
polizeilichen Griinden und entzog gemil Artikel 58 der geistlichen Ge-
richtsbarkeit jede Rechtswirkung im staatlichen Bereich 1.

Noch im Jahre 1874 unterbreitete der Bundesrat der Bundesversamm-
lung Botschaft und Entwurf zu einem Bundesgesetz iiber die Feststellung
und Beurkundung des Zivilstandes und die Ehe 2. Darin wurde nebst dem
Zivilstandswesen auch das gesamte personliche Eherecht, EheschluB
und Ehescheidung, einheitlich von Bundes wegen geordnet. Obwohl viele
die VerfassungsmadBigkeit dieses Gesetzes anzweifelten 3, wurde es trotz-
dem am 24. Dezember 1874 vom National- und Stdnderat gutgeheil3en.
Mit 213199 Ja gegen 205 069 Nein wurde es auch vom Volk am 23. Mai 1875
genehmigt, in der ersten Volksabstimmung auf Grund des Gesetzesre-
ferendums in der Geschichte des schweizerischen Bundesstaates *.

Damit war das eidgendssische Eherecht Tatsache geworden. Nur
zwolf Jahre nach den heftigen Debatten um das Scheidungsgesetz und
die kleinen Zugestdndnisse, die dieses der Zentralgewalt machte, war
die totale Vereinheitlichung des persénlichen Eherechts, die keine
Riicksicht mehr nahm auf kantonale und konfessionelle Unterschiede,
gegliickt. Die Griinde dieses schnellen Wandels aufzuzeigen, ist nicht
mehr Aufgabe unserer Arbeit. Fest steht, da der Durchbruch zu solch
radikalen Reformen im Ehrecht — wie auch in anderen Bereichen anlidB-
lich der Verfassungsrevision von 1872/74 — nur auf dem Hintergrund des
aufsteigenden Kulturkampfes verstanden werden kann.

! Es ist nicht mehr Aufgabe dieser Arbeit, die Revision der BV von 1872/74
niher zu erliutern. Wir verweisen auf die allgemeine Darstellung bei RaPPARD, Die
Bundesverfassung, S. 315ff.

2 BBI 1874, 111, S. 1-33.

3 HeLD, Der generelle Ehescheidungsgrund, S. 57. Bedeutende Staatsrechtler
erklirten das Gesetz auch spiter noch als verfassungswidrig: siehe die Belege bei
MaRrTIN, Der Schutz der Ehe, S. 69,

+ Zur Entstehung des Zivilstands- und Ehegesetzes von 1874 siehe: BRINER, Die
Ehescheidungsgriinde, S. 41-49; A. DUuFOUR, Besondere Voraussetzungen, grund-
legende Einfliisse und Entwicklungsstufen der Verweltlichung des Zivilstands-
wesens in der Schweiz im 19. Jahrhundert, in: ZZW 44 (1976), S. 291 1f.
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ANHANG 1

BUNDESGESETZ, DIE GEMISCHTEN EHEN BETREFFEND,

vom 3. Dezember 1850
(AS II (1850-1851), S. 1301))

Artikel 1. Die Eingehung einer Ehe darf in keinem Kantone aus dem
Grunde gehindert werden, weil die Brautleute verschiedenen christlichen
Konfessionen angehoren.

Art. 2. Ist die Promulgation einer solchen Ehe vorgeschrieben, so ist
dieselbe entweder durch eine geistliche oder weltliche Behorde zu vollziehen.

Art. 3. Bestehen gegen eine solche Ehe keine gesetzlichen Hindernisse, so
ist die Bewilligung zur Kopulation entweder durch eine geistliche oder welt-
liche Behorde auszustellen.

Art. 4. Ist in dem Kantone, welchem der Brdutigam biirgerrechtlich
angehort, die kirchliche Trauung vorgeschrieben, so steht es den Brautleuten
frei, dieselbe durch einen Geistlichen einer der anerkannten christlichen Kon-
fessionen innerhalb oder auBlerhalb des Kantons vornehmen zu lassen.

Art. 5. Die Bewilligung zur Promulgation oder Kopulation einer gemisch-
ten Ehe, darf nicht an Bedingungen gekniipft werden, denen andere Ehen
nicht unterliegen.

Art. 6. Uber die Religion, in welcher die Kinder aus gemischter Ehe zu
erziehen sind, entscheidet der Wille des Vaters. Hat der Vater vor seinem
Ableben von diesem Rechte keinen Gebrauch gemacht, oder ist er, aus irgend
einem Grunde, zu der Ausiibung der viterlichen Gewalt nicht befugt, so ist
der Wille derjenigen Person oder Behotrde malgebend, die sich im Besitze
der viterlichen Gewalt befindet.

Art. 7. Die Eingehung einer gemischten Ehe darf weder fiir die Ehegatten,
noch fiir die Kinder, noch fiir wen immer, Rechtsnachtheile irgend welcher
Art zur Folge haben.

Art. 8. Die mit diesem DBundesgesetze im Widerspruche stehenden
Bestimmungen der Kantonalgesetze treten hiemit auBer Kraft.

Art. 9. Der Bundesrath ist mit der Vollziehung dieses Gesezes, das unmit-
telbar nach seiner Erlassung in Kraft tritt, beauftragt.
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ANHANG II

NACHTRAGSGESETZ, BETREFFEND DIE GEMISCHTEN EHEN,

vom 3. Hornung 1862
(AS VII (1860-1863), S. 126f1.)

Artikel 1. Die Klage auf Scheidung einer gemischten Ehe gehért vor den
biirgerlichen Richter. ‘

Als zustdandig sind jene kantonalen Gerichte erkldrt, deren Jurisdiktion in
Statusfragen der Ehemann unterworfen ist.

Art. 2. Wenn Eheleute verschiedener Konfession unter einer vom Art. 1
abweichenden Gerichtsbarkeit oder unter einer, die génzliche Ehescheidung
ausschlieBenden Gesezgebung stehen, so ist die Klage beim Bundesgerichte
anzubringen.

Art. 3. Das Bundesgericht urtheilt iiber die Frage der Ehescheidung nach
bestem Ermessen.

Dasselbe wird in allen Féllen die gédnzliche Scheidung aussprechen, in
welchen es sich aus den Verhiltnissen ergibt, daB ein ferneres Zusammenleben
der Ehegatten mit dem Wesen der Ehe unvertraglich ist.

Art. 4. In Beziehung auf die weiteren Folgen der Ehescheidung (Erziehung
und Unterhalt der Kinder, Vermégens- und Entschddigungsfragen u. dgl.)
ist das Gesez desjenigen Kantons anzuwenden, dessen Gerichtsbarkeit der
Ehemann unterworfen ist.

Zur Erledigung dieser Fragen kann jedoch das Bundesgericht, auf den
Antrag einer Partei oder von Amtes wegen, den Streitfall an den zustindigen
kantonalen Richter iiberweisen.

Art. 5. Es bleibt der kantonalen Gesezgebung vorbehalten, dem katholi-
schen Ehegatten aus dem Grunde des Lebens des geschiedenen andern Ehe-
gatten die Wiederverehelichung zu untersagen.

Art. 6. Die Bestimmungen der vorausgehenden Artikel finden analoge
Anwendung auf Ehen von Protestanten, wenn hinsichtlich der Gerichtsbar-
keit oder Gesezgebung, welcher der Ehemann unterworfen ist, die Voraus-
sezung des Art. 2 zutrifft.

Art. 7. Uber die Einleitung, die Instruktion und das Verfahren im Schei-
dungsprozesse wird das Bundesgericht die erforderlichen Bestimmungen
erlassen.

Dasselbe ist befugt, die Offentlichkeit der Verhandlungen (Art. 79 des
Gesetzes iiber das Verfahren in biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten, vom 22,
Wintermonat 1850, (II. 77)) in geeigneter Weise zu beschrianken.

Art. 8. Der Bundesrath ist mit der Vollziehung dieses Gesezes beauftragt.
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BBI 1848-1875
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Beschwerdeantwort

Antwort des Herrn Bezirksgerichtspridsidenten Alois Cammenzind,
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Bitt- und Beschwerdeschrift Kammenzind

Bitt- und Beschwerdeschrift an die schweizerische Bundesversamm-
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zind, vom 15. Jadnner 1859, Glarus 1859.

BURGER, Verehelichungen
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und den benachbarten Staaten abgeschlossenen besonderen Vertrige,
3 Bde., Ziirich 1820-1849.
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Petition des Dr. Benz, in Siebenen, Kanton Schwyz, betreffend die
Eingehung einer gemischten Ehe mit Alina Schoch, von Ziirich, vom
8. April 1850. Ziirich o. J.

Replik
Replik der Frau Josepha Inderbitzin, geschiedene Kammenzind auf die
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Schweizerisches Zivilgesetzbuch, vom 10. Dezember 1907, in Kraft seit
dem 1. Januar 1912 (Ausgabe Schonenberger, Ziirich 1971).
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SCHWEIZERISCHER REPUBLIKANER _
Der Schweizerische Republikaner, Ziirich 1830-1851.
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SCHWYZER-ZEITUNG

ZbJV
ZSKG
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Schwyzer Zeitung, Schwyz 1849-1869.
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Zeitschrift fiir Schweizerische Kirchengeschichte, Stans 1907 ff.
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Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Handworterbuch fiir
Theologie und Religionswissenschaft, hrsg. von Kurt Galling, 6 Bde.
und Registerbd., 3. Aufl. Tiibingen 1957-1965.

Staatslexikon, Recht — Wirtschaft — Gesellschaft, hrsg. von der
Gorresgesellschaft, 8 Bde., 2. Aufl. Freiburg i. Br. 1957-1963.

IV. LITERATUR

Es werden nur wiederholt zitierte Werke aufgefiihrt und solche, die zum
Verstindnis der beriihrten Fragen besonders benutzt wurden. Im iibrigen
wird auf die Anmerkungen verwiesen.

BANNINGER, Untersuchungen

Béanninger, Hans, Untersuchungen iiber den EinfluB des Polizeistaates
im 17. und 18. Jahrhundert auf das Recht der EheschlieBung in Stadt
und Landschaft Ziirich, Diss. 1ur. Ziirich, Ziirich 1948.

163



BAuHOFER, Entstehung und Bedeutung
Bauhofer, Arthur, Entstehung und Bedeutung des ziircherischen
privatrechtlichen Gesetzbuches von 1853-1855, in: ZSR, NF 46 (1927)
S. 1-82.

BauMann, Rechtsgeschichte Appenzell

Baumann, Johannes, Rechtsgeschichte der reformierten Kirche wvon
Appenzell Aullerrhoden, Diss. iur. Bern, Basel 1897.

BAUMGARTNER, Die Schweiz in ihren Kimpfen
Baumgartner, Gallus Jakob, Die Schweiz in ihren Kdmpfen und Umge-
staltungen von 1830-1850, 4 Bde., Ziirich 1853-1866.

BrorescH, Geschichte
Bloesch, Emil, Geschichte der schweizerisch-reformierten Kirchen,
2 Bde., Bern 1898/99.

BLUMER, Staats- und Rechtsgeschichte, I11/2
Blumer, Johann Jakob, Staats- und Rechtsgeschichte der schweizeri-
schen Demokratien oder der Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden,
Glarus, Zug und Appenzell, II/2, St. Gallen 1859.

BrumMmER, Handbuch
Blumer, Johann Jakob, Handbuch des schweizerischen Bundestaats-
rechts, 2 Bde., 1. Aufl. Schaffhausen 1863/64.

BranD, Eidgenossische Gerichtsbarkeit, IT1
Brand, Ernst, Eidgenotssische Gerichtsbarkeit, I1I1: Von der Griindung
des Bundesstaates bis zur Gegenwart, Bern 1962.

BRrINER, Die Ehescheidungsgriinde
Briner, Robert, Die Ehescheidungsgriinde im Zivilstands- und Ehegesetz
von 1874 und im Zivilgesetzbuch, Diss. iur. Zirich, Aarau 1911.

BURGER, Verehelichungen
Burger, Johannes, Die eidgenossischen und kantonalen Konkordate,
Gesetze und Verordnungen betreffend die Verehelichungen in der
Schweiz, Bern/Solothurn 1862.

CARLEN, Osterreichische Einfliisse

Carlen, Louis, Osterreichische Einfliisse auf das Recht in der Schweiz,
Innsbruck 1977 (Forschungen zur Rechts- und Kulturgeschichte, Bd. IX).

DieTERICH, Das protestantische Eherecht
Dieterich, Hartwig, Das protestantische Eherecht in Deutschland bis
zur Mitte des 17. Jahrhunderts, Miinchen 1970 (Jus Ecclesiasticum,
Bd. 10).

ELseENER, Die Schweizer Rechtsschulen
Elsener, Ferdinand, Die Schweizer Rechtsschulen vom 16. bis 19. Jahr-
hundert unter besonderer Beriicksichtigung des Privatrechts, Ziirich

1975.
164



GAGLIARDI, Alfred Escher
Gagliardi, Ernest, Alfred Escher, Vier Jahrzehnte neuerer Schweizerge-
schichte, Frauenfeld 1919.

GauTscHY, Die Schweizer Presse

Gautschy, Heiner, Die Schweizer Presse um die Mitte des 19. Jahrhun-
derts — Thre Reaktion auf den Staatsstreich Louis Napoleon Bonapartes,
Diss. phil. Basel, Basel 1949.

GRUNER, Bundesversammlung, I
Gruner, Erich, Die Schweizerische Bundesversammlung 1848-1920, I,
Bern 1966 (Helvetica Politica, hrsg. von Erich Gruner, Series A, Vol. I).
GUGGENBUHL, Die Entstehung
Guggenbiihl, Paul, Die Entstehung des ziircherischen privatrechtlichen
Gesetzbuches, Diss. iur. Ziirich, Meilen 1924.
GUGGISBERG, Bernische Kirchengeschichte
Guggisberg, Kurt, Bernische Kirchengeschichte, Bern 1958.

HeLp, Der generelle Ehescheidungsgrund
Held, Fritz A., Der generelle Ehescheidungsgrund im deutschen und
schweizerischen Recht, Diss. iur. Bern, Ziirich 1918.

Hessg, Evangelisches Ehescheidungsrecht
Hesse, Hans Gert, Evangelisches Ehescheidungsrecht in Deutschland,
Bonn 1960 (Schriften zur Rechtslehre und Politik, Bd. 22).

Hirty, Die Hauptdifferenzen
Hilty, Carl, Die Hauptdifferenzen der franzésisch- und deutschschwei-
zerischen Civilgesetzgebung, in: ZbJV 9 (1873), S. 65-109.

His, Geschichte

His, Eduard, Geschichte des neuern Schweizerischen Staatsrechts, 3 Bde.,
Basel 1920-1938.

HuBER, System und Geschichte
Huber, Eugen, System und Geschichte des schweizerischen Privatrechts,
4 Bde., Basel 1886-1893.

Huizing, Das kanonische Ehescheidungsrecht

Huizing, Peter, Das kanonische Ehescheidungsrecht seit dem Konzil
von Trient, in: Die o6ffentlichen Siinder oder Soll die Kirche Ehen
scheiden, hrsg. von Norbert Wetzel, Mainz 1970, S. 76-93.

JAGaI, Verweltlichtes Eherecht
Jaggi, Peter, Das Verweltlichte Ehrecht, Freiburg/Schweiz 1955 (FV,
Bd. 11).

Kx~app, Cent ans de mariage

Knapp, Charles, Cent ans de mariage devant la constitution fédérale,
in: ZSR, NF 71 (1952), S. 275 bis 303.

165



KOHLER, Ziircher Ehegericht und Genfer Konsistorium, I
Kohler, Walter, Ziircher Ehegericht und Genfer Konsistorium, I: Das
Ziircher Ehegericht und seine Auswirkungen in der deutschen Schweiz
zur Zeit Zwinglis, Leipzig 1932 (Quellen und Abhandlungen zur schwei-
zerischen Reformationsgeschichte, hrsg. vom Zwingliverein in Ziirich,
Bd. 7).

KOHLER, Ziircher Ehegericht und Genfer Konsistorium, I1
Kohler, Walter, Ziircher Ehegreicht und Genfer Konsistorium, II:
Das Ehe- und Sittengericht in den siiddeutschen Reichstidten, dem
Herzogtum Wirttemberg und in Genf, Leipzig 1942 (Quellen und
Abhandlungen zur schweizerischen Reformationsgeschichte, hrsg. vom
Zwingliverein in Ziirich, Bd. 10).

KuNDERT, Zivilgesetzgebung
Kundert, Werner, Die Zivilgesetzgebung des Kantons Thurgau unter
besonderer Beriicksichtigung des Familienrechtes, zugleich ein Beitrag
zur Kodifikationsgeschichte (1803-1911), Basel und Stuttgart1973 (Basler
Studien zur Rechtswissenschaft, H. 102).

LEUENBERGER, Vorlesungen, IV

Leuenberger, Jakob, Vorlesungen iiber das bernische Privatrecht, IV,
Bern 1854.

MARTIN, Der Schutz der Ehe
Martin, André, Der Schutz der Ehe durch den Bund (Art. 54 BV), in:
ZZW 31 (1963), S. 7-13, 4449, 68-74, 103-106, 177-187.

May, Die Stellung des deutschen Protestantismus
May, Georg, Die Stellung des deutschen Protestantismus zu Eheschei-

dung, Wiederverheiratung und kirchlicher Trauung Geschiedener,
Paderborn 1965.

Monop, Le divorce .
Monod, Théophile, le divorce, Son développement historique et la loi
suisse du 24 décembre 1874, Diss. iur. Lausanne, Lausanne 1877.
Mosiex, Kirchliches Eherecht
Mosiek, Ulrich, Kirchliches Eherecht, 3. Aufl., Freiburg i. Br. 1976.

MULLER-BUCHI, Schwyzer-Zeitung
Miiller-Biichi, Emil F. J., Die alte «Schwyzer-Zeitung» 1848-1866,
Freiburg/Schweiz 1962 (Segesser-Studien, H. 1).

NXAGELI, Bundesrechtspflege
Nigeli, Elisabeth, Die Entwicklung der Bundesrechtspflege seit 1815,
Diss. iur. Zurich, Winterthur 1920.

PicoT, La nature juridique
Picot, Frangois, La nature juridique du mariage en Droit suisse, Son
développement historique dans la législation fédérale au XIXe siécle,
Diss. iur. Basel 1948 (Masch. Schr.).

166



PLoecHL, Geschichte des Kirchenrechts
Ploechl, Willibald M., Geschichte des Kirchenrechts, 5 Bde., Wien-
Miinchen 1953-1963,

RaprPrPARD, L’individu et I’Etat
Rappard, William E., L’individue et ’Etat dans I’évolution constitution-
nelle de la Suisse, Ziirich 1936,

RapparD, Die Bundesverfassung
Rappard, William E., Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eid-
genossenschaft 1848-1948, Ziirich 1948.

ScHERER, Ludwig Snell
Scherer, Anton, Ludwig Snell und der schweizerische Radikalismus
(1830-1850), Freiburg/Schweiz 1954 (ZSKG, Beiheft 12).

Scumip, Kasimir Pfyffer
Schmid, Annemarie, Kasimir Pfyffer und das biirgerliche Gesetzbuch
fiir den Kanton Luzern (1831-1839), Diss. iur. Basel, Bern 1960 (Ab-
handlungen zum schweizerischen Recht, NF H. 342).

SCHOLLENBERGER, Die Schweiz seit 1848
Schollenberger, Johann Jakob, Die Schweiz seit 1848, Ein staatsminni-
sches und diplomatisches Handbuch, Berlin 1908.

SEGESSER, Kleine Schriften, III
Segesser, Philipp Anton von, Sammlung kleiner Schriften, III: Reden
gehalten im schweizerischen Nationalrathe und staatsrechtliche Ab-
handlungen, Bern 1879.

StAaeEHELIN, Civilgesetzgebung
Staehelin, Hans, Die Civilgesetzgebung der Helvetik, Bern 1931 (Ab-
handlungen zum schweizerischen Recht, NF H. 69).

STEINER, Die religidse Freiheit
Steiner, Paul, Die religise Freiheit.und die Griindung des Schweizeri-
schen Bundesstaates, Bern und Stuttgart 1976.

SULSER, Zivilgesetzgebung
Sulser, Matthias, Die Zivilgesetzgebung des Kantons Wallis im 19. Jahr-
hundert, Diss. iur. Freiburg, Liestal 1976.

ULLMER, Die staatsrechtliche Praxis
Ullmer, Rudolf, Die staatsrechtliche Praxis der schweizerischen Bundes-
behérden aus den Jahren 1848-1863, 2 Bde., Ziirich 1862/66.

WALLISER, Der Gesetzgeber Joh. Baptist Reinert
Walliser, Peter, Der Gesetzgeber Joh. Baptist Reinert und das solo-
thurnische Zivilgesetzbuch von 1841 bis 1847, Olten 1948.

WEBER, Die Poetische Nationalliteratur, I11

Weber, Robert, Die poetische Nationalliteratur der deutschen Schweiz,
Musterstiicke aus den Dichtungen der besten schweizerischen Schrift-
steller von Haller bis auf die Gegenwart, III, Glarus 1867.

167



Wie unaufloslich ist die Ehe

Wie unaufloslich ist die Ehe, Eine Dokumentation, hrsg. von Jakob
David und Franz Schmalz, Aschaffenburg 1969.

Wyss, Die EheschlieBung
Wyss, Friedrich von, Die EheschlieBung in ihrer geschichtlichen Ent-
wicklung nach den Rechten der Schweiz, in: ZSR, AF 20 (1877), S. 85—
168.

ZELGER, Karl von Deschwanden
Zelger, Beat, Karl von Deschwanden und sein Sachenrechtsentwurf fiir
Nidwalden, Diss. iur. Bern, Ziirich 1974.

ABKURZUNGEN

Zu den Abkiirzungen fiir Zeitungen, Zeitschriften und Nachschlagewerke
siehe die Angaben im betreffenden Index S. 1621.

ABGB Allgemeines Biirgerliches Gesetzbuch
Abt. Abteilung

AF Alte Folge

AS Amtliche Sammlung

BAB  Bundesarchiv Bern

BBl Bundesblatt

BG Bundesgesetz

BGB  Biirgerliches Gesetzbuch

BR Bundesrat

BV Bundesversammlung

can. Canon

CGB Civilgesetzbuch

CIC Codex Turis Canonici

FV Freiburger Verdffentlichungen aus dem Gebiete von Staat und Kir-
che

H. Heft

Kt. Kanton

NF Neue Folge

NR Nationalrat

0Ss Offizielle Sammlung

PGB Privatrechtliches Gesetzbuch
StR Stdnderat

ZGB Zivilgestzbuch

168



	Die Mischehe und deren Scheidung kraft Bundesrecht im ersten Bundesstaat (1848-1874)
	...
	Einleitung
	Das Erbe der Helvetik
	Die helvetische Ehegesetzgebung
	Erste Ehekonkordate in der Mediationszeit
	Ausbau des Konkordatsrechts während der Zeit der Restauration und Regeneration
	Die Entwicklung des kantonalen Eherechts seit der Helvetik

	Das Bundesgesetz betreffend die gemischten Ehen, vom 3. Dezember 1850
	Der Rechtszustand nach Inkrafttreten der Bundesverfassung
	Vom Rekurs Benz zum Mischehengesetz : ein Überblick
	"Bittschrift Benz" oder "Bittschrift Snell"
	Die Stellung des Bundesrates zur Petition und die Diskussion in den eidgenössischen Räten
	Das Mischehengesetz
	Die Opposition der Bischöfe gegen das Mischehegesetz
	Die Diskussion der Mischehenfrage in der Presse

	Die Anwendung des Mischehengesetzes vom 3. Dezember 1850
	Allgemeines
	Interpretationsprobleme
	Anwendungsfälle des Mischehengesetzes
	Statistische Angaben

	Das Nachtragsgesetz betreffend die gemischten Ehen vom 3. Februar 1862
	Der Anstoss : der Fall Cammenzind
	Der lange Weg zur endgültigen Fassung des Mischehen-Scheidungsgesetzes
	Die Opposition der katholischen Bischöfe gegen das Nachtragsgesetz
	Der Erlass des Scheidungsgesetzes im Spiegel der Presse

	Die Anwendung des Scheidungsgesetzes durch das Bundesgericht 1862-1874
	Das Verfahrensreglement für Ehescheidungsprozesse vor Bundesgericht
	Die bundesgerichtliche Rechtsprechung in Scheidungssachen
	Statistische Angaben
	Tabelle 1 : die Zivilrechtspflege des Bundesgerichts 1862-1874
	Tabelle 2 : Anzahl neu eingegangener Klagen beim Bundesgericht 1862-1874

	Ausblick
	Anhang I : Bundesgesetz, die gemischten Ehen betreffend, vom 3. Dezember 1850 (AS II (1850-1851), S. 130f.)
	Anhang II : Nachtragsgesetz, betreffend die gemischten Ehen, vom 3. Hornung 1862 (AS VII (1860-1863), S. 126f.)
	Quellen und Literatur
	Abkürzungen


